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Erste Konferenz.
Montag, den 15. Dezember 1884, Vormittags 10 Uhr.

, Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Nie ich Ihnen, meine Herren, gestern gesagt habe, tritt der Landtag als Kommission

zur Berathung der Gesetz-Entwürfe zusammen. Ich habe mich beehrt, in Ihrem Namen die
Herren, die hier sitzen, einzuladcu. Der Herr Vertreter des Iustizministers, Herr Geheimer
Iustizrath Stolterfoth ist bereits eingetreten; ich hoffe, der Herr Oberpräsident wird noch erschemen.
Er kommt eben. .„, ^ ^ ,

Meine Herren' Wie ich Ihnen gesagt habe, sind wir als Kommissionzur Berathung der
Gesetze zusammen'getreten, zunächst für heute des Hypothekar-Gesetzes.Bevor wir an diese Sache
herantreten, habe ich, wie ich schon gestern gesagt habe, die neuen Eingänge mitzutheilen, dan.it
ich sie sofort in die Ausschüsse vertheilen kann, ganz so, als wenn es eine Plenarsitzung wäre.
Ich muß es so machen, damit die Behandlung der Gegenständevorgenommenwerden kann.

Zunächst habe ich ein Schreibeil von Seiten des Landtags-Kommissarius mitzutheilen,
welchermich um kurze Mittheilungeil über den Gang der Verhandlungendes Provinzial-Landtags
ersucht. Ich werde dies, wie in früheren Landtagen, veranlassen.

Dann ist mir ein Gesuch von Seiten der Gemeinde Altlan, un Kreye Zell, Bürger¬
meisteramt Sohren, um Uebernahmeder Zell-Altlayer Straße auf die Provinz zugegangen. Ich
frage ob einer der Herren Abgeordneten diefe Petition zu der seinigen macht - Herr von
Grand-Rr, macht sie zu der seinigen. Wird sie unterstützt? - Sie ist genügend unterstützt und
geht an den II. Ausschuß. „ .^. ^ .

Sodann ist mir hier eine Petition oder Klage - ich weiß nicht, wie ich es nennen
soll — von Seiten des Bürgermeisteramts Nroich hinsichtlichder Anlage der Straßenbahn von
Monning bis Broich zugegangen, eine Sache, die uns schon im vorigen Landtag beschäftigt hat
und welche der vorige Landtag dem Provinzial-Nerwaltungsrath zur Erledigung überwiesen hat.
Wir haben uns mit der Sache nach Ihren Intentionen befaßt, und dennoch fangen die Herren
wiede/ an in fehr schärfen Ausdrückenüber unsere Bestimmungen,in denen wir uns ganz genau
an die Normalbestimmungen angeschlossen haben, zn klagen Ich brauche wohl hier nicht zu
fragen, ob die Eingabe unterstützt wird, sondern ich mochte glauben daß die Sache nn Anschluß
°n diejenige vom wrigen Landtag zur Verhandlung kommen muß. Sie werden wohl damit
einverstandensein, wenn ich ex <M°w die Sache an den II. Ausschuh verweise. (Zustimmung.)



Sodann ist mir ein Schreiben des Herrn Landtags-Kommissarinszugegangen, in welche!»
derselbe folgendes schreibt:

„Eurer Durchlaucht beehre ich mich beifolgend das Verzeichniß der einkommensteuer¬
pflichtigenEinwohner des Regierungsbezirks Düsseldorf unter dein ganz ergebensten
Ersuchenzu übersenden,die im Allerhöchsten Propositions-Dckrete vom 8. d. M. unter
Nr. 1 angeordneten Ersatzwahlenfür die Vezirkskommissionen des gedachten Bezirks:"

(wenn die Herren Vertreter des Regierungsbezirks Düsseldorf sich die Namen merken wollen.)
„nämlich: 1. für den aus dem Bezirke verzogenenKaufmann Otto von Eynern aus
Barmen, 2. für den verstorbeilenBeigeordneten Wilhelm Ientges aus Crefeld, durch
den Provinzial-Landtag gefälligst veranlassen und mir demnächstdas Resultat unter
Angabe des Wohnortes nnd der Standesverhältnisse der Gewählten mittheilen zu
wollen."

Für die genannten beiden Herren muß eine Ersatzwahl getroffen werden; ich bitte die
Herren von Düsseldorf, an einem dieser Tage unter Vorsitz des ältesten Mitgliedes des zweite»
Standes zusammenzutreten, an der Hand dieses Verzeichnissesder einkommcnsteuervstichtigen
Einwohner des Regierungsbezirkssich zu verständigen und die zwei Personen vorzuschlagen,die
an Stelle der Ausgeschiedenen eintreten sollen.

Sodann ist mir soeben ein Antrag aus dem Landtage zugegaugeu, unterzeichnetvon dem
Herrn Freiherr Felix von Los, Herrn Horster und Herrn Freiherr von Solemacher. Dieser
Antrag lautet:

„Einzelne Theile der Rheinprouinzsind besonders häusig und stark durch die Einquartierung
belastet. Es liegt darin nicht blos eine große Belästigung der Einzelnen, als auch
eine Schädigung der Gemeinden, welche in der Regel den Quartiergebern zu dein
Seruis aus der Gemeindekasse Zuschüssezu gewähren pflegen. Eine Ausgleichung
diefcr Kosten durch die Provinz liegt in der Billigkeit. Die Unterzeichnetenstellen
daher den Antrag, der Provinzial-Landtag wolle beschließen:

es sei eine Ausgleichung der den Gemeinden zufallenden Eimmartierungslasten,
insbesondereder Serviszuschüsse, auf die ganze Provinz zu bewirken, und den
Provinzial - Verwaltungsrath beauftragen, dem nächsten Provinzial - Landtage
dahingehendeVorlage zu machen."

Der Antrag ist unterstützt. — Sie sind wohl damit einverstanden,daß ich denselbenan
den I. Ausschuß verweise. (Zustimmung.) Er geht also an den I. Ausschuß.

Meine Herren! Wir treten jetzt also als Kommissiondes Landtages zur Berathung des
Gesetz-Entwurfes über die Veräußerung und hypothekarischeBelastung von Grundstücken im
Geltungsbereichdes rheinischen Rechts zusammen. Zunächst ertheile ich dem Herrn Landes-Direttor
das Wort.

Landes-Direttor Klein: Meine Herren! Die gegenwärtig zur Rheinprovinz vereinigten
Landestheile sind zu Anfang diefes Jahrhunderts zum ersten Male einer das gesammte Rechts¬
gebiet umfassendeneinheitlichenGesetzgebung theilhaftig geworden. Es war dies, meine Herren,
ein großer Fortschritt, welcherim Vergleichzn den bis dahin bestandenenVerhältnissen erst recht
hervortrat, hatte doch bis dahin fast ein jedes der zahlreichen Territorien, welche heute die Nhein-
provinz bilden, sein eignes Recht, ein Recht, welches vielfach auf Herkommen und Gewohnheiten
beruhte, nur den wenigen Rechtsgelehrten zugängig war und in feiner Unvollkommenheiteine
nicht versiegbare Quelle von Zwistigkeitenund Streitigkeiten darbot, was den Verkehr im äußersten



Maße erschwerenmußte. Unter diesen Umständen lag w nahe, daß die Rheinländer sich sehr
bald mit der neuen Gesetzgebungbefreundeten, und daß sie auch nach Beendigung der Fremd¬
herrschaft die rasch liebgewonneneGesetzgebungals eines ihrer werthvollstenGüter betrachteten.
Die Versuche, welche die preußischeStaatsregierung nach Vereinigung der Rheinland« mit der
Krone Preußen machte, um im Interesse der Nechtseinheitdie französischeGesetzgebung zu beseitigen,
scheinen noch dazu beigetragen zu haben, die Liebe zu dem französischen Rechte bei den Rhein¬
ländern zu stärken. Diese Versuche stießen überall auf den zuheftenWiderspruchund riefen eine
gewaltige Agitation für die Erhaltung des neuen Rechtes in's Leben. In erster Linie erachteten
die RheinischenJuristen es als ihre Aufgabe, jeder Aenderung des cocic, mochte sie im einzelnen
auch noch so begründet sein, nachdem Prinzip „principüs obsta" entgegenzutreten. Ueber diesen:
Kampfe, meine Herren, vergaß man in der Nhcinprovinz manchmal nur zu oft, daß der coäc
auch feine Fehler hat und in manchen Punkten der Verbesserung dringend bedürftig ist. Ich
verkennegewiß nicht die großen Vorzüge der französischen Gesetzgebung, ich bewundere vielmehr
auf das höchste die klare und präcise Sprache, in welcher die maßgebendenNechtssätzeaufgestellt
sind, und die Konsequenz,mit der wir sie überall durchgeführt finden, ja, ich kann nur behaupten,
daß in diefer Hinsicht der coäc ein Vorbild der Gesetzgebung nicht blos für die damalige Zeit,
sondern für alle Zeiten bleiben wird; allein auf der anderen Seite kann ich mich doch der Er¬
kenntniß nicht verfchließen, daß der coäc auch nicht frei von Fehlern ist, sondern wie alle
menschliche Werke an manchen Unvollkommenhcitenleidet. Ich möchte diesen, letzterenGesichts¬
punkte gerade heute Ausdruck geben, wo es sich um eine Abänderung des coäc civil in einer
wichtigen Materie handelt. Wenn auch die Zeiten vorüber sind, in denen das Rheinische
Gesetzbuch gewissermaßenals ein unantastbares Heiligthum galt, so besteht doch noch in weiten
Kreisen eine viel zu, große Abneigung gegen jede Aenderung des coäc civil. Man zieht die
schwerwiegendsten Nachtheile einer Abänderung der bestehenden Gesetzgebungvor. Auf diese
Weise erklärt es sich allein, daß wir am Rheine Jahrzehnte hindurch Zustände auf rechtlichen»
Gebiete toleriren, welche jeder Rechtskundige aus anderen Provinzen des Staates geradezu
«»glaublich findet.

Eine der grüßten Schwächendes coäc civil erblicke ich in der Behandlung des Grund¬
eigenthums und der agrarischen Verhältnisse. In dieser Beziehung haben wir es nicht mit
einzelnen Unvollkommenhciten,oder einzelnen verfehlten rechtlichenBestimmungenzu thun, sondern
vielmehr mit einem meines Erachtens falschen Systeme, welches in seinen Konsequenzen schließlich
Mm Untergange des kleineren und^ mittleren Grundbesitzes,der festesten Grundlage unseres Staats¬
lebens, führen muß.

Diesen großen Fehler des coäc civil glanbe ich auf die Zeit seiner Entstehung zurück¬
führen zu müssen. Wenn der coäc das hervorragendsteErzcugnih der Zeit seiner Entstehung
gewesen ist, so liegt nahe, daß er auch vorzugsweise vou dem damals herrschenden Zeitgeiste
beeinflußt worden ist. Vergegenwärtigenwir uns aber die Zeit der Emanation des coäc civil,
s° finden wir, daß der coäc einer Zeit entstammt, in welcher nach der gewaltigen Revolution,
die zu Ende des vorigen Jahrhunderts Frankreich, ich möchte sagen, fast ganz Europa erschüttert
hatte, die Geister sich noch nicht beruhigt hatten. Als man nach Wiederherstellungder Ordnung
M Frankreich dazu überging, den neuen Zuständen eine gesetzliche Basis zu geben und ein neues
Gesetzbuch zu schaffen, glaubte man vor allem verhüten zu müssen,daß die früheren Zustände in
"gend einer Form wieder aufleben könnten. Die nächste Gefahr in dieser Hinsicht schien von
Seiten des Grundbesitzes,des Trägers der verhaßten Feudalität zu drohen. Deshalb erachteten
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die Verfasser des Gesetzbuches, das onr^« legislativ, wie die öffentliche Meinung es als die erste
Aufgabe, fcharf darauf zu achten, daß keine Bestimmung in das neue Gesetzbuch aufgenommen
werde, welche die Rückkehr zu den früheren Zuständen in irgend einer Weise auch nur anbahnen
tonnte. Es betraf dies namentlich alle diejenigen Bestimmungen, welche eine Vintulirung des
Grundbesitzes in Form von Fideitommissenoder Lehnsnexus, Erbpacht oder Erbzinsgut zum Gegen¬
stand haben. Indem man die vorgenannten Nechtsinstituteüber Nord warf, wurde aber übersehen,
daß diese Einrichtungen, neben ihrer politischen auch eine eminente wirthschaftliche Bedeutung
hatte»:. Wenn diese damals fo sehr reprobirten Einrichtungen, deren Auswüchse im Laufe der
Iahrhuuderte nicht zu bestreitcn sind, mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden follten, fo hätte
man sich doch sagen müssen, daß Einrichtungen, welche fast ein Iahrtaufend bestanden, welche
den mannigfaltigsten Stürmen getrotzt hatten, dein Wesen des Grundbesitzesvorzugsweisezusagen
und irgend eine innere Berechtigung in sich tragen mußten. Dieses war und ist in einer gewissen
Weise allerdings der Fall. Glauben Sie mir, meine Herren, wenn die auf der abgeschafften
Gesetzgebung basirenden Einrichtungen des Fideikommiß oder Lehnsuexus, des Erbrechts oder
Zinsgutsverhältnisses bei dem großen wie bei den: kleinen Besitzer nicht die Unteilbarkeit und
in der Wirkung mich die Nnverschuldbarkeitdes Grundbesitzesherbeigeführt hätten, so würde der
Grundbesitzsich im Laufe der Zeit ganz anders gestaltet haben. In Folge jener Einrichtungen
kam aber nach jeder Katastrophe der Besitz wieder in leistungsfähige Hände, die Besitzerwechselten,
aber das Vesitzthnm selbst blieb stets dasselbe. Wir erlebten nicht, daß man nach wirthschaftlichen
Katastrophen auf der einen Seite zu Latifundien, oder auf der andereu Seite zum unwirth-
fchaftlich zerfplitterten Grundbesitzkam, sondern der Grundbesitz,großer wie kleiner, erhielt sich
im Wesentlichen in demselbenNahmen. Einen solchen festen Grundbesitzwollten die Verfasser des
ooäo oivil indessen aus politischenGründen nicht, nud wurden deshalb nicht nur alle auf die
Erhaltung des GrundbesitzeszielendenBestimmungen der früheren Gefetzgebungabgefchafft,sondern
es wurde im Gegentheil durch die neue Gesetzgebungdem Wechsel wie der Zersplitterung des
Grundbesitzesaller nur möglicheVorschub geleistet. Während man den Bedürfnissen des Handels
und Gewerbes durch eiu besonderesGesetzbuch, den ooäe cle ooininei-oe, in ausreichenderWeile
Rechnung trug, wurde den agrarischen Verhältnissen und den berechtigtenEigenthümlichkeitendes
großen wie kleinen Grundbesitzerstandcskeinerlei Rechnung getragen und das Grundeigenthum fast
wie eine Waare behandelt. Ich glaube, daß man die Gefammtwirkung dieser Gesetzgebungnur
dahin zusammenfassenkann, daß nnter solchen Bestimmungenwie der ooäs aufgestellthat, die
Erhaltung eines besitzenden Bauernstandes auf die Dauer absolut unmöglich ist; der ooäe wird
allmählich aber sicher dahin führen, die felbstständigenNanern zu verdrängen und sie zu Tage-
löhnern oder Pächtern zu machen. (Sehr wahr!)

Wenn diese Erscheinungenbis jetzt überall noch nicht zu Tage gctreteu sind, meine Herren,
so kann man doch bereits cm den heutigen Erscheinungen vorhersagen, daß es nur eine Frage
der Zeit ist, bis dieses Ziel erreicht sein wird; erreicht, meine Herren, wird es ganz bestimmt-
Es würde uns zu weit von dem Gegenstande unserer heutigen Berathung abführen, wollte ich
dies im Einzelnen verfolgen, und wollte ich die Mittel und Wege erwähnen, auf denen dieser
gewiß nicht wünschenswcrtheuErscheiuuug vorgebeugt werden kann, denn, meine Herren, gerade
das Verschwindendes mittleren und kleinen Bauernstandes wird dahin führen, zwei Stände schroff
einander gegenüberzn stellen, Besitzende und Nichtbesitzende und damit bis in das kleinste Land¬
dörfchenden großen fozialen Kampf zu tragen, welchen wir auf dem Lande glücklicherweife bis
jetzt vielfach noch nicht haben. Indeß, ich wiederhole,daß es heute nicht darauf ankommen tan»,



die hierzu nöthigen Aenderungen des oocke oivil zu entwickeln, für heute dürfte es nach
meiner Ansicht genügen, daß ich diese Gesichtspunkte gestreift habe, um damit zu dotumentiren,
daß die wirtschaftlichen Verhältnisse uns noch manche Aenderung des oocke civil auferlegen werden,
Aenderungen, von denen ich im Interesse unserer landwirthschaftlichen Verhältnisseden dringendsten
Wunfch hege, daß sie nicht allzulange auf sich warten lassen. Der Entwurf, meine Herren, mit
welchem Sie sich heute zu befasscu haben, bietet in landwirthschaftlicherHinsicht zwar nur einen
kleinen Fortschritt, allein der Provinzial-Verwaltungsrath glaubte, ihn doch freudig begrüßen zu
sollen und zwar aus folgenden Gründen, Es ist Ihnen Allen bekannt, meine Herren, wie schwer
der Druck der Verschuldungauf dem ländlichenGrundbesitzlastet, ein Druck, der iu unserer Zeit,
in welcherdie Erträgnisse des Landbaues so sehr zurückgegangen sind und der Werth des Grnnd
und Bodens so wesentlich gesunken ist, sich doppelt fühlbar macht. Die provinzialständische
Verwaltung hat unter Ihrer vollsten Zustimmung sich seit langer Zeit mit der Aufgabe befaßt,
ein Kreditinstitut in das Leben zu rufen oder mit den hier bestehendeu Einrichtungenzu verbinden,
durch welches den: Grundbesitz billiges und unkündbares Geld in der Weise zugeführt werden
könnte, daß der Grundbesitzer durch kleine Abtragungen allmählich sciue Schulden tilgen könne.
Es würde dies den großen Vortheil haben, daß auf der eiueu Seite der Grundbesitzerder für
ihn so verderblichenGefahr der Kapitalkündigung in Zeiten der Krifen nicht ausgesetzt ist, nnd
auf der anderen Seite zu eiuer Tilgung angehalten wird, wie sie seinen Verhältnissen entspricht
und wie er sie zu leisten in der Lage ist. Die Verwaltung ist aber so lange nicht in der Lage,
der Gründung dieses Kreditinstitutes näher zu treten, als nicht die großen Schäden, welche sich
auf dein Gebiete des Eigenthumsenuerbs uud auf dem Gebiete der hypothekarischen Belastung der
Grundstückefinden, beseitigt sind. Man hört zwar vielfach die Ansichtäußern, und sie ist ja
noch in den letzten Tagen in der Presse vertreten worden, daß in dieser Hinsicht ein Bedürfniß
gar nicht vorwalte, daß zahlreiche Hypotheken tagtäglich auf Grundbesitz ausgestellt werden und
daß durch die Mängel des Gesetzes Niemand sich abhalten lasse, selbst in größeren Summen
Geld auf RheinischeHypothekenauszuleihen. Das ist zwar richtig, allein damit ist das Bedürfniß
nach einer anderweiten Regelung der Eigenthums- und Hypothekcnuerhältnisse in der Nheinprovinz
noch nicht ausgeräumt, der größere Besitz, namentlich der städtische Grundbesitz hat seine Besitz¬
titel iu der Regel iu Ordnung und er findet stets den nöthigen Kredit. Anders liegt aber die
Sache bei dem kleinen und mittleren Grundbesitz, welchem nur gerade helfen wollen. Da sieht
es doch mit den Besitztiteln sehr schlimmaus. Ich habe hier, während ich die Direktion der
Hülfstasse führte, die Erfahrung gemacht,daß viele kleinereBesitzerDarlehen nachsuchten,welche
keinen weiteren Aesitztitelhatten, als ein kleines Stück Papier, auf welchem gefchriebeu stand:
»ich habe von dem Peter Müller 10 oder 20 oder 100 Thaler erhalten für das verkaufteStück
Land". Was das für eine Parzelle war, wo sie lag, wie die Eigenthumsverhältnisse waren,
davon besagte das Schriftstücknichts. Viele hatten gar keinen schriftlichen Besitztitel, auch nicht
einmal eine Quittung über gezahltes Kaufgeld, oder sie produzirten einen von einem Winkel¬
konsulentenverfaßte,: mangelhaften Taufakt, nach welchem man weder die Frage des Eigenthums
noch der Belastung — abgesehen von den Mängeln des Gesetzes — zu prüfen in der Lage war.
Solchen kleinen Leuten wird von größeren Instituten oder Kapitalisten überhaupt kein Geld
gegeben, indem Letztere ihre Kapitalien auf kleine Güter iu Posten von 5 bis 6000 M. nicht
"erzetteln wollen und mögen deshalb in den Kreisen größerer Kapitalisten die großen Mängel,
welche sich auf dein Gebiete unferer Eigenthums- und Hypothekenverhältnisseherausgestellthaben,
Binder empfunden werden, allein diefe Mängel sind trotzdemvorhanden nnd zwar in einem solchen



Maße, daß die Errichtung eines für den kleineren Grnndbesitz so dringend wünschenswerthen
öffentlichen Gruudkredit-Iustitutes so lange unmöglich ist, bis ein Wandel auf diesem Gebiete
geschaffen sein wird.

Wenn übrigens noch ein Zweifel in dieser Hinsicht übrig bleiben sollte, so sage ich doch
wohl nicht mit Unrecht: wenn alle Länder, in denen der oocko oivil gilt, Frankreich, Belgien,
Holland, Baden, bereits seit Jahrzehnten Versuche gemacht haben, den ooä« eivil in
dieser Hinsicht zu verbessern, und zwar wiederholte Versuche, dann kann dies doch nicht
blos auf Zufälligkeiten oder auf einer bloßen Neigung zu Neueruugen beruhen, fondern ich
meine vielmehr, der Umstand, daß alle diese Länder bereits auf diesem Gebiete vorgegangen
sind, ist ein schlagender Beweis für die Nothwendigkeit der Reform. Wir sind in der
Nheinprovinz allein noch zurückgeblieben. Es sind zwar auch bei uus legislatorischeVersuche,
wie Sie aus den Motiven des Gesetzentwurfsersehen haben, wiederholt angebahnt, allein sie sind
niemals weiter verfolgt worden. Der Provinzial-Verwaltnngsrath war unter diesen Umständen
hoch erfreut, daß jetzt endlich auf diesem Gebiete ein Schritt vorwärts geschehen soll nud daß der
in Ihren Händen befindliche Entwurf dem Landtage zur Vegntachtung mitgetheilt worden ist.
Bei der großen Bedeutung dieses Gesetzentwurfesfür unsere Provinz hat es den Provinzial-
Verwaltungsratl) mit besonderer Genugthuung erfüllt, daß er Dank den: Entgegenkommender
Staatsregierung Ihnen diesen Entwurf uicht blos vorlege,:, sundern auch in Folge des zeitigen
Eingangs des Entwurfes denselbennoch berathen und seine Ansichten über denselbenin ein kurzes
Referat niederlegen konnte.

Wenn Sie auch, meine Herren, dieses Referat bereits mehrere Tage besitzen, so dürfte
es doch keinen unnützen Zeitverlust darstellen, wenn die leitenden Grundfätze, von denen diefer
Entwurf ausgeht, noch einmal eingehend entwickelt werden. Es wird dies an der Hand des
Entwurfes sogleich von meinem KollegenKüster geschehen.

Ich möchte mir vorher nur uoch eiue allgemeine Vemerkuug erlaube», weil sie gewisser¬
maßen den Stllndpnukt kennzeichnet,von welchem aus dieser Entwurf, meine Herren, beurtheilt
werden muß. Die verschiedenenVersuche uud Gesetzesänderungen,welche in den oben genannten
Ländern gemacht wurden sind, zielten dahin, unter Beibehaltung des Systems des oocke NapolLon
die Mangel der Gesetzgebungauf den: hier fraglichen Gebiete dadurch zu verbesseru, daß man
einestheils die Transscription der Eigenthumsurkunde weiter ausbildete und anderntheils die
Inscription der Hypotheken durch Annahme der Spezialität und Publicität wirksamer machte,
indem man in ersterer Hinsicht die Eintragung aller Erwerbsurkunden vom Grundeigeuthum in
die Transscriptionsregister vorschriebund andererseits anordnete, daß jede Hypothek eingetragen
werden müsse und daß sie auf eiu bestimmtes Grundstückzu lauten habe. Diesen Weg hat der
Vorliegende Entwurf nur theilweife eingeschlageu uud zwar aus folgendemGruude. Es ist Ihnen
allen, meine Herren, bekannt, daß wir in einer gewissen Zeit, mögen es nun 10 oder 20 Jahre
sein, das deutsche Eivil-Gesetzbuchzu erwarten haben. Wir befinden uns hiernach in etwa in
anderer Lage, wie die eben genannten Länder, indem wir uns nicht bloß mit der Frage zu
befassen haben: wie verbessernwir das System unseres jetzt geltenden Rechtes, wie beseitigenwir
endgültig die Uebelstände, die sich in' diesen: System herausgestellt haben? sondern wir müssen
nns Vornehmlich fragen: was wird aus unserer Eigenthums- und Hypotheken-Gesetzgebung,wenn
das deutsche Eivil-Gesetzbuch kummt? Diese Frage, meine Herren, kann bereits heute beantwortet
werden. Es unterliegt nämlich meines Erachtens keinem Zweifel, daß das deutsche Eivil-Gesetzbuch
die Gruudbuch-Orduuug, die in: gesammten übrigen Deutschland mit Ausuahme von wenigen-



Landestheilen gilt, adoptiren wird. Wir wissen also genau, was nach einer bestimmtenZeit hier
in der Rheinvrouinz eintreten wird. Hierdurch erwächst für uns die Aufgabe, ein Provisorium
zu schaffen, welches nicht blos die dringendstenMängel des heutigen Systems beseitigt, sondern
gleichzeitig den Uebergang zn dein neuen System bahnt, welches nach einer gewissen Zeit kommen
wird. Dieses Ziel, nieine Herren, muß der jetzige Entwurf vor allein festhalten; er hat als
Zwischengesetz einerseits die schlimmstenAuswüchse des bestehendenRechtes zu beseitigen und
andererseits vor allein darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Einführung der Grundbnch>Ordnung
vorbereitet und erleichtert werde; denn, meine Herren, unterstellen Sie den Fall, es würde diese
Vorbereitung nicht getroffen, und es würde nach 10 Jahren das Eivil-Gesetzbuchpromulgirt
werden, was würde dann eintreten? wir hätten ein Eivil-Gesetzbuch, welches auf der Grundbuch-
Ordnung beruht, allein das Grundbuch selbst müßten wir noch schaffen. Nun ist das Grundbuch
keine Sache, die sich in 1 oder 2 Jahren für unsere Provinz herstellenläßt. Ich erinnere Sie
daran, daß im Bereiche des Iustizseuats Ehreubreitstein man seit dem Jahre 1858 oder 1859
damit befaßt ist und heute noch nicht zu Ende gekommen ist. Wem: keine Vorarbeiten geschehen,
so werden, wenn das deutsche Eivil-Gesetzbuch kommt, meines Erachtens noch 10 oder mehr Jahre
vergehen, bevor wir vollständig in den Genuß der Nechtseinheit mit dem übrigen Deutschland
eintreten, und bevor wir der Vortheile, welche die neue Gesetzgebung bietet, voll theilhaftig werden
können. Als zweiter Gesichtspunkt kommt ferner in Betracht, daß die spätere Herstellung des
Grundbuches, wenn dasselbe nicht zeitig vorbereitet wird, sehr viel Geld kostet. Wenn man, wie
in Ehrenbreitstein, bei Einführung des Grundbuches erst für jede Parzelle die Folien anlegen,
erst dann die Verhältnisse jeder Parzelle festsetzen will, so wird die Sache sehr, sehr lange dauern
und recht kostspielig werden. Voll diesen Erwägungen ausgehend, halte ich es für allein richtig,
baß das Zwischengesetz, welches man jetzt machen will, sich zur Aufgabe zu stellen hat, uns auf
der einen Seite gegen die schlimmsten Schäden des französischen Gesetzes zu schlitzen, und diese zu
beseitigen,auf der anderen Seite aber den Weg zu bahnen habe, der zu der Grundbuch-Ordnung
führt und die Herstellung des Gruudbuches in der kürzestell Frist und mit den geringsten Kosten
ermöglicht. Ob und inwieweit der Entwurf diese Ziele erreicht, werden Sie in der Spezial-
Diskufsion ebenfalls von dem Herrn KollegenKüster hören. Im Allgemeinen ist bereits in dem
Referate ausgesprochen,daß in dieser Hinsicht der Entwurf uicht weit genng geht, und ich werde
mir eventuell gestatten, auch auf diese Frage noch zurückzukommen.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren, lassen Sie mich den allgemeinenBemerkungen des

Herrn Landes-Direktors nur Weniges noch hinzufügen, Vemerkungen,die darauf hinzielen, welche
Veranlassung uud welcher Grund die Staatsregierung veranlassen konnten, den Gesetzentwurf
Ihnen zu unterbreiten. Meine Herren, es ist Thatsache, und Sie haben es eben von dem Herrn
Landes-Direktor ausgeführt gehört, daß der Gruudkredit in unserer Rheinprovinz in der letzten
Zeit gar gewaltig gesunken ist, und daß die kleinen Grundbesitzer, also Diejenigen, die vielleicht
5 bis 50 Morgen besitzen, in die desolatesten finanziellen Verhältnisse gerathen sind. Als Grund,
als Hauptgrund, möchte ich sogar sagen, für diese Kalamität kann nur die große Nechtsunsicherheit
angesehenwerden, die bei Uebertragung des Grundeigenthums, bei den dinglichenLasten und den
Hypothekarfordernngen, welche auf dem Grundeigenthum haften, besteht. Meine Herren, im
Allgemeinensei Ihnen gesagt, daß der Eigenthümer nach den Bestimmungen des ooäe Napoleon,
der jetzigen Gesetzgebung,wenn er kauft, nicht einmal weiß, ob er Eigenthum erwirbt, denn es
'st sehr leicht denkbar, daß einen Tag, bevor der Erwerber den notariellen Akt thätigt, der
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frühere Eigenthümer sein Eigenthum schon an eine,: Dritten veräußert hat, wenn auch mir
mündlich, denn lediglich durch den Konsensus geht Eigenthum über, und läßt er auch an dem
folgenden Tage vor dem Notar den Kaufakt beurkunden, so ist der andere Erwerber berechtigt,
durch Zeugen nachzuweisen,daß er vorher erworben hat, nnd derjenige, der notariell gekauft,
der vielleichtdeu Kaufpreis bezahlt, der trans- und infcribirt hat, hat nicht das geringste Recht.
Meine Herren, man weiß auch nicht, ob der Eigenthümer, der verkauft, mich von feinem Vor¬
besitzer überhaupt Eigenthum erworben hat. Ebenso, meine Herren, ist es nach deu Nestimmungen
des ooäo Uapolsoii sehr bedenklich, wegen der großen Unsicherheit, Gelder auf Hypothekenzu
geben; man weiß nach dem Stande der jetzigenGesetzgebung nicht, wenn der Eigenthümer noch
so sehr versichert,gegen ihn existirten keine hypothekarische Verpflichtungen,ob nicht doch Hypotheken
oder Privilegien existiren, welche die Rechte desjenigen, der das Darlehen gibt, vollständig ver¬
schwinden lassen. Meine Herren, drittens für beide, für den Eigenthümer sowohl wie für den
Hypothekargläubiger, existirt noch die große Unsicherheit,ob nicht vielleichtim Wege irgend einer
Auflösungsklage ihnen jedes dinglicheRecht an dein Eigenthnm abgesprochen werden wird. Das
sind Rechtsverhältnisse,meine Herren, die den Gesetzgeber dnrchaus zwingen, Wandel zn schaffen.
Es kann meines Erachtcns kein Grundkredit-Institut, das nützlich wirken soll, bestehen, und es
kann meines Erachtens der Grnndkredit in der Nheinprovinz sich nicht bessern, wenn nicht
ein Gesetz gegeben wird, welches diese drei Mißstände vollständig beseitigt. Meine Herren,
der neue Gesetzeutwurf, der Ihrem Gutachten unterbreitet ist, soll, wie Sie eben aus dem
Munde des Herrn Landes-Direktors gehört haben, gewissermaßen nnr als ein intermediärer
betrachtet werden; er schneidet nicht zu tief in die bestehenden Rechtsverhältnisseein, er will
auch nicht zu tief einschneiden; eine fundamentale Abänderung, eine Abänderung ox ovo
hinsichtlich der Eigenthnms- und Hypotheken-Verhältnissesoll erst bei Emaniirung des deutschen
Civil-Gesetzbucheseintreten. Bis dahin aber, meine Herren, ist die Zeit lang, und der
Grundkredit in der Nheinprovinz verlangt alsbald eine Aufbesserungdadurch, daß auch die Rechts¬
verhältnisse sicherer und richtigergestaltet werden. Ans diesem Gesichtspunkte, meint der Provinzial-
Verwaltungsrath, möchtenSie den Gesetz-Entwurfgütigst betrachten, nnd wenn er auch vielleicht
dem Einen zu weit, dem Andern zu wenig weitgehend fei, dann möchten Sie, bittet der Provinzial-
Verwaltnngsrath, nicht fo fehr mit der Sonde in die einzelnen Paragraphen hineintasten; denn
die Hauptsache dürfte fein, für die Nheinprovinz überhaupt ein Gcfetz zn fchaffen, welches die
Rechtsverhältnissesofort günstiger ordnet; es soll ja auch eben nur ein intermediäres Gesetz sein,
und wie bemerkt eine vollständigeAbänderung wird eintreten, wenn das Neichs-Gesetzbuch erlassen
wird. Bis dahin aber muß Wandel geschaffen werden, und der Provinzial-Verwaltungsrath ist
fogar der Ansicht, daß, selbst wenn diejenigen Wünsche, die er bei den einzelnen Paragraphen
ausgedrückthat, an hoher Stelle keine Berücksichtigung finden follten, nichtsdestowenigerdas Gesetz
freudig begrüßt werden muß, indem es doch in vieler Beziehung günstig abändernd auf unfere
Verhältnissewirkt. Meine Herren! Der Gesetz-Entwurf,wie Sie dies aus dem Munde des Herrn
Landes-Direktors gehört, und wie Sie ja auch in den Motiven, auf welche ich der Kürze wegen
ausdrücklich verweist, gelesen haben, hat einmal die Abänderung dieser Mißstände zum Gegenstande/
sodann die Vorbereitung für das Grundbuch. Was die Abänderung der Mißstände anbelangt,
so werde ich mir gestatten, bei den einzelnenParagraphen auf das Giuzelne zurückzukommen.
Es würde eiue unuütze Wiederholung fein, wenn ich jetzt schon darauf eingehen würde. Meine
Herren! Was die Vorbereitung für das demnächst zu erwartendeGrundbuch anlangt, so ist leider
der Text des Gesetzes hinter den Motiven zurückgeblieben. Wenn Sie den Text prüfen, so
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werden Sie in demselben keine Bestimmung finden, welche unmittelbar darauf hindeutet, daß
solche vorbereitendeHandlungen von Seiten der Staatsregieruug intendirt werden, nur das Gesetz
in seinem ganzen Nahmen würde vielleicht als eine Vorbereitung dienen können; formelle
Nestimmungen sind in dem Gesetz-Entwürfe in diefer Beziehung nicht enthalten. Deshalb hat
der Provinzial-Nerwaltungsrath geglaubt, in seine:» Referate sagen zu dürfen, daß in diefer
BeziehungjedenfallsBestimmungengetroffen werden möchten, welche für das Grundbuchvorbereitend
da, wo das Recht und die Verpflichtung dritter Personen, also des Publikums, zur Sprache
kommen, wirken, in: Gegensatz zu den Verhältnissen unter den Katafterbeamtcn,
Hypothekenbewahrernund Notaren, da diese nach Ansicht des Provinzial-Verwaltungsraths wohl
im Wege des Ministcrial-Ncskripts geordnet und abgeändert werden können; der Minister kann
anordnen, daß der Hypothekenbcwahrer — wir werden noch darauf zurückkommen— die Anweisung
erhält, neben den personellen Eintragnngen noch Nealfolien anzulegen, Bücher, die ihm fertig über¬
gebe:: werde:: und in welche er nur bei den einzelnenParzellen, abgefehcn von der personellen
Eintragung, einzutragen hat, was wirklich ans den einzelnenParzellen steht, und wie die einzelnen
Parzellen belastet werden. (Sehr wahr!)

Meine Herren! Wenn das geschieht, dann hat meines Erachtens der Hypotheken-Vewahrer
nur nothwendig, sein Personal vielleicht um eiue einzige Person zu vergrößern, und diese Person
würde ihr Augenmerkund ihre Thätigkeit nur dahin zu richten haben, daß die personellenEin¬
tragungen, die ja unter den Augen des Hypotheken-Vewahrersbis jetzt geschehensind und auch
in Zukunft geschehen sollen, in die Nealfolien übertragen werden. Dann, meine Herren, haben
Sie, wenn vielleicht nach 10 Jahren oder einer anderen Zeit das Grundbuch eingeführt werden
soll, gewissermaßendas Grundbuchschon in den Nealfolien, und die vielen Millionen, die eventuell
uon der Nheinprovinz oder von: Staate gedeckt werden müßten und die nothwendig sind, um das
Grundbuch einzuführeu, würde:: sich auf ein Minimum vou Millionen reduziren, wenn die Arbeit,
llllmälig und fpielend, möchte ich fast sagen, vorher gemachtist. Meine Herren! Der Provinzial-
Verwaltungsrath ist auch der Auficht gewesen,sich nicht in die Anordnungen einmischen zu sollen,
die vielleicht den Notaren dahin gegeben werden, daß sie von ihren Akten eine Notiz an den
Kataster zu senden hätten, wie das bisher auch geschehen, oder wenn der Kataster dem Hypotheken-
Newahrer oder umgekehrt der Hypotheken-Bewahrerden: Kataster eine Notiz cinzureicheuhabe.
Das liegt für Sie, meine Herren, außerhalb des Bereiches des gegenwärtigenEntwurfes, es wird
sich später finden, ob das Ministerium Anlaß hat, wenn dasselbe darüber eine Verfügung oder
Verordnung trifft, Sie zu hören.

Meine Herren! Wenn ich Ihnen also in allgemeinenZügen ein Bild über die Gründe
gegeben habe, welche den Provinzial-Verwaltungsrath bestimmt haben, mit wenigen Worten
Beziehungen zu berühren, welche das zukünftig zu erwartende Grundbuch betreffen, dagegen die
Verhältnisse der ebengenanntcnBeamten zu eiuauder außer Rücksicht zu lassen, so gestatten Sie
nur später auf die einzeluen Paragraphen zurückzukommen, um nachzuweisen, wie der Entwurf die
bestehende Rechtssicherheit zu beseitigenbestrebt ist; zudem werden Sie das Generelle theils aus
dein Munde des Herrn Landes-Direktors entnommen, theils in den Motiven gefunden haben; ich
glaube, Dem nichts weiter Hinzufetzen zu können,und verweisezur Vermeidung einer Wiederholung
ausdrücklichauf die erschöpfende Darstellung in der Begründung.

Landtags-Marschall: Ich möchte bitten, auf die einzelnen Paragraphen jetzt noch nicht
überzugehen. Zunächst hat Herr Iustizrath Courth das Wort, den ich ersuche, im Plenum das
Referat über diese,: wichtigen Gesetzentwurf zu übernehmen.
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AbgeordneterCourth: Meine Herren! Ich bin erst wenige Tage im Besitz des Gesetz¬
entwurfs und bin erst gestern dazu gekommen, ihn eingehendzu studiren; meine Bemerkungen
macheu daher weder auf Vollständigkeit,noch darauf Anspruch, daß sie in jeder Beziehung durch¬
schlagend seien; sie sind aber nichtsdestoweniger,darf ich sagen, wohl erwogen und haben das
Fundament einer dreißigjährigenPraxis unter sich. Meine Herren! Es ist ja richtig, daß unsere
französische Hypotheken-Gesetzgebungvieles zu wünschen übrig läßt. Manche Anläufe zu ihrer
Verbesserung sind gemacht worden, sie sind im Sande verlaufen. Deshalb begrüße auch ich
freudig, daß heute einmal ein ernstlicher legislatorischerAkt in dieser Beziehung uns vorliegt.
Was die Publizität und Spezialität der Hypothekenanlangt, also daß die Hypotheken jedem
offenkuudig sind und daß sie sich mir ans bestimmteGrundstückeerstrecken, so ist darin der
Entwurf sehr dankenswerth, wenngleich von Seiten der Provinzial-Verwaltmig bezüglich der
Spezialität noch mehrere Wünsche geäußert worden sind, mit denen wir uns des Näheren bei
den einzelnen Paragraphen beschäftigen werden. Es ermangelt nur uoch, — was aber auch schon
die Provinzial-Verwaltung angeregt hat —, da wir, ich glaube alle, auf dem Standpunkt stehen,
daß das Grundbuch für nnfcre Verhältnisse das Erstrebenswerthe ist, wie anch die kommende
große Civilgesetzgebung dasselbe als Unterlage nehmen wird, — daß in dieser Beziehung vorgesorgt
wird. Ich will daher später noch einen besondereil Drückergeben und werde daranf zurückkommen.
Es ist ja schon einiges von Seiten der Gesetzgebung geschehen,nm die sogenannten gesetzlichen
stillschweigendenHypothekenauf ein Mindermaß herabzudrückcn. Die neue Normundfchaftsordnung
hat mit den gefetzlichen Hypotheken der Mündel tadula, i-ass, gemacht. Meine Herren! Es ist
hier nicht der Ort, darüber zu distutiren, ob gerade diese Lösung sehr glücklich war; ich muß
sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, daß durch gänzliche Anfhcbnngder betreffenden Hypothek
das Kind mit dem Bade ansgeschüttetworden ist, uud daß man besser gethan hätte, strenge
Vorschriftenzu macheu, daß die Hypothekeneingetragen werden müßten, weil die Nevormnndeten,
die wirklich in besondererLage sind, wie auch die Ehefrauen, eines gefetzlichen Schutzes bedürfen.
Das wäre meines Erachtens richtiger gewesen. Meine Herren! Nur ein Punkt ist in dem Gesetz¬
entwürfe noch übergangen, er betrifft den Herrn Fiskus selbst, dieser hat uämlich auch noch einige
gesetzlicheHypothekeil; mit den Kommunen theilt er die gesetzlicheHypothekbei den rechnungs-
PflichtigenBeamten uud den Einnehmern. Diese Leute werden also ziemlich kreditunfähig auch
heute noch bleiben. Dann hat der Fiskns auch noch verschiedene Stcuerprivilegien, die gesetzlich
bestehen. Es wäre zu erwägeu, ob die Staatsregicrung sich nicht veranlaßt sehen möchte, auch
in dieser Hinsicht eine Fürsorge zu treffen, aber es ist dies von verhältnihmäßig nntergeordneter
Natur, da die Beamten an sich gekennzeichnet sind; bei den Stenerprivilegicn hat es eine größere
Bedeutung für die Öffentlichkeit.

Meine Herren! Was ich an dein Entwurf voll meinem Standpunkt aus zu tadeln habe,
das ist die Art, wie die Sicherheit des Eigenthums befestigt werden soll. Das Eorrelat des
Grundkredits ist die Sicherung des Eigenthums; darauf beruht der Grundkredit, uud wenn dieses
nicht gesichert ist, kann uns, meines Erachtens, alles nichts nützen. Ich stehe auf dem Stand¬
punkte, daß, wenn in dieser Hinsicht nicht Wandel geschaffenwird, meines Erachtens das Gesetz
eine magere Abschlagszahlungist, mit welcherich mich nicht zufrieden gebe. Meine Herren! Wir
in der Nheinprovinz sind allerdings in eine sehr üble Lage bezüglich des Eigenthums durch Ein¬
führung unferer neuen Eivilprozeßordnunggeratheu. Früher, meine Herren, nach dein französischen
Recht war bei jedem Akt, der 150 Frcs. also 40 Thlr. überstieg, der Zeugenbeweisausgeschlossen,
es ging also nicht, daß Jemand ein Grundstück verkaufte und daß null ein anderer kam und
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sagte: Das Stück ist mir früher verkauft worden, ich will dies durch Zengcn beweise», wie es
leider Gottes jetzt möglich ist. Wenn ich mir eine unmaßgebliche Meinung an dieser Stelle
erlauben darf, so ist der neue Prozeß in der Zulassung des Zcugeubewcises zu weit gegaugen.
Dies weiter zu erörtern ist hier nicht der Ort; genug, wir sind in einer fatalen Lage. Ich habe
durch uotariclleu Akt gekauft und meine, ich wäre in Ordnung, da kommt ein anderer uud sagt:
ich habe früher gekauft, bringt zwei oder drei Zeugen, die machen die Wahrheit überall kund,
und dann habe ich mit meinem notariellen Akte uichts erreicht. Meine Herren! Nun hat das
ja bereits der Gesetzgeber auch gefühlt, und er will in dieser Hinsicht Besserimg schaffen, und
zwar wie will er dies? indem er sagt: „Die Uebertragung oder Zutheilung des Eigenthums au
einen: Grundstücke durch Rechtsgeschäft unter Lebenden kann nur durch einen vor Notar oder
Gericht gefchlossenen Vertrag erfolgen." Meine Herren! Damit ist vieles gebessert; damit stehen
wir eigentlich wieder auf dem Standpunkt vor Emanation unserer neueu Eivilprozcßordnung, wo
ein schriftlicher Kanfakt, welcher ein sicheres Datum hatte, gegeu die Ansprüche dritter stützte,
welche aus einem frühern mündlichen Vertrage hergeleitet werden sollten. Das ist aber absolut
nicht hinreichend, meine Herren. So viel ich weiß, sind alle Entwürfe, die darauf zielte», das
Hypothekenrecht des französischen Rechtes zu cnnendiren, dahin gegangen, daß die Oeffentlichkeit
des Eigenthums - Ueberganges gewahrt werden müsse, uud daß dieselbe, da wir ein Grundbuch
leider noch nicht haben, allein gewahrt werden könne durch Transscription des Aktes. Das ist
der Standpuukt, den ich heute vertrete. Ich möchte Sie dringend bitten, die Staatsregierung zu
ersucheu, den Transscriptionszwang in das Gesetz aufnehmen zu wollen, und ich möchte nur die
Frage erlauben, wie sich das Gutachten des Ober-Landesgerichts hierzu gestellt hat. Es wäre
»nr auch sehr angenehm zu hören, wie die Königliche Staatsregiernng hierzu steht. Meine
Herren! Die Transscription ist nicht schwierig, sondern sehr einfach. Wie im gegenwärtigen
Entwnrfe gesagt wird: ein notarieller Akt muß sein, ebensogut kann gesagt werden: der Eigeuthums-
Uebergaug und, ich würde uoch weiter gehen, die dinglichen Rechte an Grundstücken, welche auf
privatrcchtlicheu Titeln beruhen, erfordern außerdem, um dritten gegenüber wirksam zu sein, die
Transscription des betreffenden Titels. Meine Herren! Das ist kein Novnin. Die Redaktoren
des ooä« civil, also des Gesetzbuches, mit dem wir uns heute befassen, haben schon diese Vor¬
schrift verlangt, — sie war entnommen aus dem Gesetz vom 11. bruinairo des Jahres VII —
uud wenn man die Verhandlungen im Staatsrathe liest, so wundert man sich, wie die Bestimmung
hat unter deu Tisch fallen können. Genug aber, meine Herren, alle Entwürfe, alle Staaten,
welche die ändernde Hand an die französische Hypotheken-Gesetzgebung gelegt haben, sind dazu
übergegaugen, diese Maßregel obligatorisch zu machen, so auch Holland, welches eben von dem
Herrn Referenten erwähnt worden ist.

Also, meine Herren, warum sollen wir denn zurückbleiben? Nach dem Entwürfe soll der
notarielle Akt nöthig sein. Meine Herren! Das ist ein Punkt, der bezüglich der Kosten bei kleinen
Grundstücken nicht unerhebliche Bedenken hat. Bei großen Objekten und in der Stadt kennt man,
so zu sagen, nur notarielle Akte; aber auf dem Lande ist es anders; hier kommen viele kleinere
Uebertragungen vor, wobei die Kosten außer Verhältniß stehen werden. Ich halte es für richtiger,
den Parteien zu überlassen, ob sie einen notariellen Akt, oder ob sie einen Privat-Att machen
wollen; nur müssen sie transscribiren. Dann haben Sie zugleich die Grundlage für die zukünftige
Grundbuchordnung, indem jeder Oigenthnmswechsel zur Auzeige kommt. Sie arbeiten so weiter
voran zu dem Ziel, welches wir alle erstreben uud welches der Prouinzial-Verwaltungsrath uoch
besonders dadurch fördern will, indem er bei den Uebertragungs-Attcu obligatorisch machen will.
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daß Katasterauszüge beigefügt werden. Meine Herren! Auch der Fiskus kommt dabei nicht zu
kurz, womit wir rechnen müssen; der Fiskus bekommt die Transfcriptionsgebühr, wodnrch eine
Mehreinnahme entsteht. In den Städten ist die Trcmsscription jetzt schon allgemein. Nothwendig
ist dieselbe bekanntlich blos, wenn man ein Grundstückgekauft hat, das mit Hypotheken übcrschwert
ist und das man von den Hypothekenreinigen will. Dann hat dieselbe den Vortheil, daß sie in
den Händen des dritten Erwerbers in 10 Jahren zur Freiheit von Hypotheken führt. Dieser
letztere Vortheil der Transscription ist ein so wesentlicher,daß ein verständigerNotar den Parteien
solche anräth. Also muthen wir dem Publikum auch nicht zu viel zu; die Maßregel ist jetzt schon
fast allgemein gewohnheitsmäßig und kann dann ebenso als Zwang auferlegt werden. Dieses
Desiderium schätze ich weit höher, als daß die gesetzlichen Hypotheken öffentlich werden. Denn
die Vormundschafts-Hypothek beseitigt sich iu kurzem; sie besteht nur für diejenigen Vormundschaften
noch, welche bereits vor dem 1. Januar 1876 eröffnet worden sind, und was die Ehefrau anlangt,
fo ist deren Existenzschwer zu verheimlichen uud damit sind die nöthigen Maßnahmen für den
Gläubiger gegeben. Das Fundament des Kredits ist nnd bleibt die Erkennbarkeitdes Eigenthums
selbst. Herr Landesrath Küster hat dies schon an ein paar Beispielen dargethan. Es kann jetzt
vorkommen,daß Jemand kauft, daß aber bereits an einen anderen verkauft ist. Ebenso kann
Jemanden ein Darlehn auf ein Grundstückgegeben werden, welcheser bereits verkauft hat. Nach
deu Erfahruugen aus meiner Praxis haben die gesetzlichenHypothekennicht so viele Nachtheile
gebracht, als das Stellionat. Die Schadensfälle beruhen meist darauf, daß der Schuldner bereits
verkauft hatte, als er das Grundstückzur Hypothek stellte. Meine Herren! Ich innh noch einmal
zurückgreifeu. Die Publicität ist durch den notariellen Akt gar nicht gewahrt; denn der Notar
muß seine Akte geheim halten. Das ist der Gegensatz der Publicität. Wenn ich zum Notar
komme und frage, hat der 5s. 5l. — ich will ihm ein Darlchn auf Hypothek geben — sein
Grundstückschon verkanft? so sagt der Notar, wenn er gewissenhaft ist: Hand davon; nach der
Notariats-Ordnung darf ich blos den Interessenten Auskunft geben. Hierzu gehört aber derjenige
nicht, welcher ein Darlehn noch nicht gegebenhat, sondern erst ein solches geben will. Ich wollte
dies noch nachholen,um Ihnen zu sagen . . .

Landtags-Marschall (den Nedner unterbrechend): Das gehört wohl nicht hierher.
Abgeordneter Eourth: Gestatten Sie, Herr Marschall; die Sache ist von solcher

Wichtigkeit,daß ich mir diese Ausführungen noch zu gönnen bitte. Es fcheint nur doch fehr zur
Sache zu gehören, wenn ich sage: nur wollen Publicität schaffenund ausführe, daß es in dem
Entwürfe mit der Publicität nichts ist. Auf die einzelnen Artikel gehe ich nicht ein, das behalte
auch ich mir vor. — Das auderc Desiderium, welches ich habe, bezieht sich auf einen Punkt, der
meines Erachtens gerade fo geschadet hat, wie der Mangel der Publicität des Eigenthums. Es
betrifft die zehnjährige Erneuerung der Hypotheken. Diese ist ein Krebsschaden; sie ist schlimmer
als alles andere. Man mag ja sagen: .für», vi^ilantidu» «unt »orlptH. Ich gebe zu, der
Provinzial-Hülfstasfc wird es gewiß nicht passiren, daß eine solche Erneuerung versäumt wird,
aber anders ist es bei den gewöhnlichenPrivatleuten. Meine Herren! Ich kann Ihnen aus der
jüugsten Praxis des hiesigen Landgerichts einen Fall vortragen. Eine Dame hatte eine sehr gute
Hypothek, auch einen guten Schuldner; dieser verkauft, sie giebt den Schuldner frei und nimmt
den neuen Käufer als Gläubiger au. Diefer gericth iu Fallitzustand, sie war geisteskrank geworden
und während dem wurde die Erneuerung versäumt. Sie betraf die Kleiuigkeitvon 6000 Thalern.
Als nun eiue ueue Eintraguug genommen wurde, waren inzwischen mehrere andere Hypotheken
vorgesprungen. Die Gläubigerin hat zu klagen versucht, indem sie ausführte, durch die Trans-
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scription des Kaufakles, worin stand, daß der Ankäufer ihr Kapital in Abschlag des Kaufpreises
übernehme, und die daraufhin genonnneneamtliche Eintragung, fei auch ihr Kapital als Theil
des Kaufpreifes gesichert worden. Das hiesige Landgericht hat sie aber zurückgewiesen — Herr
Landesrath Küster bestätigt es mir durch Kopfnicken — die Person war um ihre 6000 Thaler
gekommen. Mail kann einwenden, dies wäre uermiedeu wordeu, wenn die Glänbigerin einen
Verwalter gehabt hätte; aber warum haben nur die zehnjährige Erneuerungsfrist? Wenn man
die Verhandlungen bei der Berathung des oaäs civil nachliest, so ist das lediglich eine Zweck-
mäßigkeits - Maßregel gewesen, um den Hypothekeubewahreruicht zu belasten. Lediglich dieser
formale Grund ist hierfür maßgebend gewesen.

Im Preußischen Landrecht, meine Herren, besteht auf Grund des Gesetzes vom Jahre
1872 schon zu Recht, daß alle Eintragungen so lange Wirkung haben, bis dieselbengelöscht sind.
Ob das für den Hypothekeubewahrerschwierig oder weniger schwierig ist, das kann doch nicht
ausschlaggebeudsein. Das darf höchstens auf seine Gebühren Einfluß haben. Auch in dieser
Beziehung kann ich konstatiren, alle Länder, die an die Hypothekenordnungherangegangen sind,
haben diese zehnjährige Erneuerung abgeschafft. Auch Belgien hat das gethan, ebenso Holland.
Also, meine Herren, wärmn soll ich dies Desiderium uicht haben? Allerdings erkenneich an, daß
der Fiskus dadurch einen Ausfall hat; es würde dies aber nicht zu schwer wiegen gegenüber den
wirklich großen Bedenkengegen die Erneuerung. Dieselbe hat immer etwas unangenehmes, es
kann ja leicht etwas dabei verfehlt werden. Wenn mir eine Erneuerung gebracht wird, ich soll
sie machen, ich thue es sehr uugern und die Kollegen thun es auch ungern wegen der großen
Verantwortnng, der man sich aussetzt. Warum dies alles? Aus keinem andern Grunde, als daß
dein Hypothekenbewahrerbei Ertheilung der Auszüge etwas weniger Belästigung entsteht. Ich
glaube also, wenn einmal die bessernde Hand angelegt wird, daß eine betreffende Bestimmung
auch noch mit in das Uebergangsgesetz hineingebrachtwerden kann. Wichtig ist ja, daß noch eine
einmalige Erneuerung stattfindet, um die geplante Spezialität der Hypothekendurchzuführen. Es
würde in dieser Beziehung ganz zweckmäßig gesagt werden können, daß von dem 1. Januar 189?
an eine Erneuerung der Hypotheken nicht mehr nöthig ist. Wir kommen dann in Einklang mit
allen Landern, die das Hypothekengesetz des ooäß oivil überhaupt in Angriff genommenhaben,
und mit allen übrige,: Ländern des Deutschen Rechts, so mit dem Preußischen Landrecht und
dem OestreichischenRechte. Ich glaube, daß der formale Grund dagegen nicht durchschlägt.
Ich will bemerken,meine Herren, ich weiß nicht, wie die Gesetzgebnngaugenblicklich in Frank¬
reich in diesen, Punkte liegt. Ich werde mich hierüber informiren. Wenn Sie die französischen
Schriftsteller lesen, so finden Sie, daß alle — die geheimenHypothekentangiren sie weniger —
neben dem Desiderium der Transskription auch das Desiderium des Fortfalls der 10 jährigen
Erneuerung hatten.

Landtags-Marschall: Herr Graf Wilderich von Spee hat das Wort.

AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Meine Herren! Ich freue mich sehr, daß
der Herr Abgeordnete Courth vom juristischenStandpunkt aus die meiste» Desiderien berührt hat.
Ich möchte mir nur erlauben, auf einige praktische Punkte wegen der Rnsführbarkeit der Bestimmung
in §. 1 einzugehen. Ich muß mich gegen den Vorschlag, daß nur ein vor Notar oder Gericht
geschlossenerVertrag Gültigkeit haben soll, erklären.

Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend): Ich möchte bitten nicht zu sehr
in die Spezial-Diskussio» einzutreten.
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'AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Herr Iustizrath Conrlh hat schon etwas
voraus gegriffen, ich wollte e« gleichfallsthun, ich will aber vorläufig verzichten.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfuth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stoltcrfoth: Meine Zerren! Ich wollte mir nnr erlauben,

Ihnen eine Auskunft darüber zu geben, wie sich die Gutachten zur Einführung des Transscriptions-
systems verhalten haben. (5s sind, wie Sie wissen werden, von dein Ober-Landesgericht,von der
Anwaltstammer und vou einzelnen Notaren, vom Obcr-Staatsanwalt und von den Landgerichten
Gutachten eingefordert worden. In ihrer großen Mehrheit sprechen sie sich gegen die Einführung
des Transskriptions-Svstcms aus. Das Ober-Landeogerichtsagt, die sonst gemachtenVorschläge,
die also in diesem Gesetz-Entwnrfnoch nicht enthalten sind, um das Hypothekenrccht zu verbessern,
seien nicht annehmbar, und äußert sich dann wörtlich:

„Dahin gehört der Vorschlag, das französischeDrausscriutionssvstem einzuführen, zu
welchem das Gutachten der Nechtscmwältehinneigt. Der Dransscrivtionszwaug würde,
auch ganz abgesehen von den Kontrauersen und Lücken und vou der Kostspieligkeit,
einen großen Apparat von neuen Gesetzesbestimmungenerfordern; die ganze Masse
der früher begründeten Rechtsverhältnissewürde dauou ergriffeu und umgewälzt, um
bald nachher bei Einführung des Grundbuches beziehungsweife des Allgemeinen
Deutschen Eivil-Gesetzbuchs wiederum anderweit neu geregelt zu werden,"

Ich glaube, ich brauche dem nichts weiter hinzuzufügeu, um hier zu begründen, wie
bedenklich es sein würde, jetzt den Trausscriptionszwang einzuführen, um uachher iu 10 oder
15 Jahren oder früher bei der Einführung des ueuen Ciuil-Gefetzbuchseinen ganz anderen Nechts-
zustand herzustellen. Die auswärtigen Gesetzgebungen,die das Transfcriptionsfvstem eingeführt
haben, haben es als endgültigen Znstand, als Ersatz für das Grundbuch eingeführt, sie wollen
keinen anderen Zustand haben, so daß dort die Verhältnisse völlig anders liegen, als bei uns.

Landtag s-Marsch all: Herr Graf Wilderich von Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Ich möchte, da die Debatte schon auf den

Transfcrivtionszwang sich erstreckt hat und da sich darauf mein späterer Antrag beziehen sollte,
mir erlauben, schon jetzt vorzugreifen. Die Idee, die ich mehrfach mit Bekannten besprochen habe,
ist die, gerade dieses Gesetz als einen Uebergnng zur Grnndbuchordnuug aufzufassen,und jetzt das
Transscriptionswesen faktifch dazu zu benutzen, um die Grundlage dafür zu bekommen,alfo eben¬
falls als ein Provisorium. Wir wünfchen, die schriftlicheForm beizubehalten, nicht blos die
gerichtliche, die dann trcmsscribirt werden muß, um allmählich alle Eigenthumstitel auf einen
bestimmten Puukt zu bringen. Es wurde gesagt: wir müssen dafür forgeu, daß irgendwo eine
Behörde existirt, wo sämmtlicheKaufverträge sich zufammcnfindcn, woraus sich allmählich ein
Register machen läßt, um dann die Gruudbuchordnungohne jede Schwierigkeiteinführen zu können»
Daher war der Gedanke der, daß wir die Trausfcriution als Zwang wünschen,besonders für die
Privatverträge, wenn die noch als gültig angenommenwerden. Dabei kam zur Sprache, ob eine
bedeutende Belästigung und Beschwerung des Hypothekenamts stattfinden würde. Jetzt ist auf
dem Hupothetenamt die Einrichtung die, daß zwei Bücher geführt werden, einmal das personelle
Hypothekenbuch, und zweitens die Tranöscriptious-Negister. In die Transscriptions-Register werden
aber alle notariellen Verträge ebenfalls wörtlich abgeschrieben. Diefe existiren aber schon bei den
Notaren überall in öffentlichen Urkunden. Wenn diese Arbeit bei den Hypothekenämternwegfällt,
so haben sie eine solche Erleichterung, daß sie mit Leichtigkeit das andere Register, ein nach Fl«r
und Nummer eingerichtetes,führen können. Das wäre aber die Gnmdlage für die gesammte
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Neuordnung des Grundbuches, sobald es einige Jahre bestandenhat, weil dort dann alles vor¬
kommen muß. Um den Zwang durchzuführen,daß transscribirt werden muß, könnte ganz einfach
gesagt werden: es kann keine Fortschreibungstattfinden, ohne daß ein Trcmsfcriptionsvermerkbei
der schriftlichen Form da ist, denn das nehme ich an, daß eine schriftliche Form überhaupt als
unbedingte Nothwendigkeitbeliebt wird. Niemand wird gern Steuern für den andern zahlen,
also das wäre schon der Zwang, daß Jemand tmnsscribiren und in dieses Register sich eintragen
lassen muh, wenn er der Steuern ledig werden will. Wenn man nun eine Anordnung träfe,
daß keine Fortschreibung für die Steuern ohne Transfcriptionsvermerk stattfinden dürfe, fo wäre
dadurch erreicht, daß sämmtliche Akte einer Behörde, dem Hypothekenamte,vorgelegtwerden müssen,
um nachzuweisen, daß transscribirt worden ist. Das wäre ein Vorschlag, um die Transscription
auch als eiu Uebergangsstadiumfür die spätere Ausbildung der Gesetzgebung uus nutzbar zu machen.

Landtags-Marschall: Der Herr Landcs-Direktor hat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Herr Iustizrath Courth hat in der General¬

diskussion drei Bedenken gegen den vorliegenden Entwurf hervorgehoben. Er empfindet erstens
als eine Lücke, daß die Privilegien des Fiskus nicht beseitigt sind. Dieses Moment wurde vom
Provinzilll-Verwaltungsrath für untergeordneter Natur augesehen,weil jenes Privilegium sich nur
auf wenigeFälle erstreckt und auch bereits durch ein Dekret aus dem Anfange dieses Jahrhunderts
angeordnet ist, daß der Fiskus die Grundstückedurch Eintragung bezeichnen soll, auf welche er
seine Privilegien geltend machen wolle. Unter diesen Umständen glaubte der Provinzial-Ver-
waltungsrath von jenen Privilegien absehen zu können, obwohl in der Sache selbst dem Herrn
Iustizrath Eourth uur Recht gegeben werden kann. Die beiden übrigen Bedenken betreffen die
Transscription, die zehnjährige Erneuerung der Hypotheken. Die erstere, die Transscription
erachtet Herr Courth für nothwendig, um dem Eigenthumsübergauge Dritten gegenüber die
nothwendigePublicität zu gebe»: und die bis jetzt fehlendeSicherheit des Eigenthumsbeweiseszu
schaffen, während derselbedie Verpflichtungzur 1 0jährigen Erneuerung der Hypothekals nachtheilig
und mindestens eine unnütze Belästigung des Publikums austeht. Ich will in diesem Punkte der
Spezialdiskussionnicht vorgreifen, fondern mich darauf beschränken,noch einmal zu betonen, daß
vom Standpunkte des Uebergangsgesetzes,das wir zu treffen haben, dem Entwürfe in diesen
Punkten nur beigepflichtet werdeil kann. Wenn wir nicht zur Grundbuchordnuugübergehenwollten,
sondern wenn wir das System des Oocko so zu vervollständigenhätten, daß wir damit auskommen
könnten, dann, meine Herren, bliebe uns nichts übrig, als uns an die Transscription anzuschließen
und die Letztere so zu vervollkommne»,daß sie die nothwendigePublicität gibt, deren der Grund¬
besitz im Interesse des Realkredites bedarf. Allein, meine Herren, wenn wir blos einen Uebergang
schaffen wollen, so müssen wir uns doch zunächst fragen: stehen die Kosten und Umstände des
Transscriptionsverfahrens im Einklänge mit den Vortheilen, die dieses Verfahren uns wahrend
der Dauer des Uebergangsstadiums gewähren kann. Diese Frage glaube ich nur verneinen zu
können. Das Nächste, was wir anzustreben haben, besteht darin, daß in Zukunft über jeden
Eigenthumsübergana,und Belastung ein ordentlicherTitel errichtet wird, welcher erstens von einem
rechtskundigenManne ausgeht, und zweitens die Parzellen, die verkauft oder belastet werden, so
genau bezeichnet, daß eine Uebereinstimmungresp, eine Eintragung aller Eigenthumsübertmguugen
Und Belastungen in ein öffentliches Buch, den Kataster, erfolgen und dann später, wie Herr Küster
ausgeführt hat, das Grundbuch gebildet werden kann. Dieses genügt für die zunächst anzustrebende
Zwecke. Mehr können wir ohne große Belastung des Publikums nicht verlangen. Die notarielle
Form und die Transscription erachte ich namentlich für kleinere Objektezuviel. Wollen Sie aber
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die notarielle Form fallen lassen und statt dessen sagen: wir lassen die Priuatakte transscribiren,
so fragen Sie sich doch, meine Herren, was haben Sie damit erreicht? Es kommen wieder Akte,
in denen es heißt: der Peter hat dem C. das Grundstück verkauft; die Eigenthumsverhältnisse
sind nicht bezeichnet, es ist nichts klar gestellt. Der Hypothetenbewcchrer muß diese unvollständigen
Akte transscribiren, denn Sie werden doch dein nicht juristischgebildetenHyvothekenbewcchrer nicht
die Prüfuug darüber, welche Akte er von der Transscription zurückweisen und welche er znlassen
soll, überlassen wollen. Was nützt es nun, wenn solche unvollständigeTitel transscribirt werden?

In Elsaß-Lothringen hat man mit der Transscrivtion die schlimmstenErfahrungen
gemacht; man glaubte, etwas zn haben und hatte ein Messer ohne Heft. Das Publikum wird
offenbar durch den an und für sich nichtigen und unvollständigenAkt, welcher transscribirt wird,
irre geführt. Was nützt es, wenn es heißt: der Peter Müller hat von Carl Schwitz ein Grund¬
stück gekauft? Ist damit etwas für die Eigenthumsverhältuisse erwiesen? Es muß zunächstfest¬
gestellt werden, daß der Verkäufer wirklich Eigenthümer war, und daß er sich in der Lage befunden
hat, durch diefen Akt Eigenthum zu übertragen. Wenn Sie das alles in die Trausscription
hineinbringen und Letztere für die Eigenthumssicherhcitund den Nealkredit wirklich nutzbringend
machen wollen, so stehen Sie vor einem ebenso schwierig auszubildenden, wie tief eingreifenden
Systeme, welches eine Abänderung des <üoä« noch in manchen anderen Bestimmungen erheischt
Wie wollen Sie es z. N. bei Theilungen machen? soll da auch Transscrivtion erfolgen? Dann
urüssenauch darüber Bestimmungen getroffen und die Grundsätze der Theilung geändert werden.
Wenn wir uns in der traurigen Nothwendigkeitbefinden, während eines Nebergangsstadiums dem
Grundbesitzer Kosten aufzubürden, fo dürfen diese Kosten das Minimum dessen, was möglich
ist, nicht überschreiten. Nehmen wir zu dem notariellen Akt noch die Transscrivtion, dann kommt
der Staat mit der Transscriptionsgebühr, der Hypothekenbewahrerliquidirt, und die Kosten werden
zu groß. Sagen Sie aber, wir wollen notarielle Akte nur für Objekte, deren Werth eiue gewisse
Summe überschreitetuud für das, was darunter ist, wollen wir, um Kosten zn vermeiden, Privat-
alte zulassenund dann diese Priuatakte transscribiren, so wird damit Niemanden geholfen. Die
Partheien fallen damit nur den Winkelkonfulentenin die Hände, und die Kosten werden vielleicht
großer, als bei einem notariellen Akte. Die billigste Gebühr betragt ja nur 1,80 M, und für
Privatllkte, auch wenu sie von Winkelschreiberngemacht werden, wird nicht weniger verlangt
werden. Wir werden in Bezug auf die Kosten den Leuten wenig helfen und ihnen im Uebrigen
nur ein unvollkommenesMittel geben, da die Transscrivtion an sich niemals eine vollständige
Sicherheit für das Eigenthum darbietet. Die Letztere wird nur durch das Gruudbuch erzielt.
Beschränken wir uns jetzt darauf das Grundbuch durch ordentlicheKaufakte — wofür ich die
notarielle Form für unbedingt nöthig halte, vorzubereiten und lassen wir die Transfcrivtion,
deren wir für das Uebergangsstadium nicht so dringend bedürfen, fallen.

Das dritte Moment, welches Herr Courth berührt hat, betrifft die zehnjährigeErneuerung.
Darin hat Herr Inftizrath Eourth vollkommenNecht, die zehnjährige Erneuerung der Hypotheken
ist eine unnütze und gefährlicheBelastung, welche man den Leuten auferlegt hat, um die Hypo-
thetenbewahrerbeim Nachschlagen der Register nicht zu sehr zu belasten. Gerade für die nächste
Zeit ist nun aber diese Erneueruug nothwendig, damit bei der Erneuerung nur noch Hypotheken
uuter Angabe des Katafters eingetragen werden, uud dadurch der Hypothekenbewahrerin die Lage
versetzt wird, ein Flurbuch nach Parzellen anlegen zu können. Nach Ablauf uou zehn Jahre»
wird zu diesen: Zwecke eine Erneuerung nicht mehr nothwendig sein nnd hat der Herr KommisslU'
der Staatsregierung uns bei Berathung des Entwurfes im Provinzial-Verwalwngsmthe schon
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gesagt, daß es die Absicht der Regierung sei, mit dein Zeitraume, den der Herr Iustizmth Courth
angegeben hat, die Erneuerung durch ein neues Gesetz aufzuheben. Ob nun jetzt schon im Gesetzegesagt
wird, die hypothekarische Erneuerung soll im Jahre 189? aufgehoben werden, oder ob wir uns darauf
verlassen, daß bis dahin die Staatsregierung ihr Wort einlösen wird, erachte ich für gleichgültig.
Wenn die Staatsregicrung ihr Wort nicht einlöste, so würden wir darauf zurückkommen können,
insbesondere wenn jene Absicht durch die Motive festgesetzt würde, was ja zulässig scheint. Praktisch
hat die Frage der Erneuerung heute wenig Werth; denn für die nächstenzehn Jahre müssen wir
erneuern, um das Ziel des Gesetzes zu erreiche», welches wir im Auge haben. Was nach zehn
Jahren geschehen soll, können wir dann anrege»:.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Es ist meine Absicht,auch noch

einige allgemeine Bemerkungenzu inachen, da wir uns in der Generaldiskussion befiuden. Ich
glaube, wir haben alle mit sehr großer Befriedigung diesen Gesetz-Entwurfentgegengenommen,
den wir fowohl den Bemühungen unseres Vcrwaltungsrathes, wie auch der richtigen Erkenntniß
der Staatsregierung verdanken, daß dies die Vorbedingung sei, welche zu erfüllen ist, um dem
Grundbesitz aus seiner mißlichen Lage herauszuhelfen. Wir erkennen mit dem Herrn Landcs-
Direktor alle die formalen Vorzüge des rheinischenRechts an, wir erkennen an, daß in dieser
Beziehung das rheinischeRecht ein Muster ist, welches bisher von anderen civilrechtlichcn Gesetzen
nicht erreicht worden ist. Die heutige Lage aber hat auch selbst alle diejenigen, welche aus einer
gewissen Liebhaberei und nach ihrem ganzeil Bildungsgänge für das rhciuifcheRecht schwärmen,
überzeugen müssen, daß dasselbe sehr große Mängel in sich trägt, zu welchen Mängeln gerade
die Uebelstände gehören, welche heute durch dieses Gesetz, das die Eigenthumsübcrtragung, die
Sicherheit des Eigenthums und die Hnvothekenuerhältnissezu regeln bestimmt ist, beseitigt werden
sollen. Meine Herren! Wir leben unter einer Gesetzgebung, die von dein Geiste durchdruugenist,
der auch das rheinischeRecht geschaffen hat, bei dein, wie der Herr Landes-Dircktor richtig fagte,
der Grundbesitzvollständig vergessen wurde, uud nicht zu Rathe gezogen worden ist, in der alles
auf die Interessen anderer nnd namentlich auf die Interessen des großen, spekulirendeuKapitals
zugeschnittenworden ist. Unter diesen Verhältnissen leidet der Grundbesitz ganz besonders in
Betreff seiner Kreditverhältnissc, und wenn dieser neue Gesetz - Eutwurf auch nach anderen
Richtungen hin, z. V. in Betreff der Konsolidationsfrage, die hier und da ein Bedürfniß sein
>nag, eine Vorbedingung ist, so ist er ganz besonders die Vorbedingung für die Herstelluug
gesunder Kreditverhältnisse für Landwirthschaftund Grundbesitz. Das ist grade das Gebiet, auf
welchem der Grundbesitzzu Gunsten Anderer am meisten benachthciligtist; das ist das Gebiet,
auf welchem er am meisten seiner Ratur entgegen behandelt wurden ist, auf welchem man ihn:
einen Charakter aufgedrückthat, den er nicht besitzt, uud durch dessen Aufzwängung er nothwendig
dem Ruine cntgegengeführt werden muß. Wenn man dem Gruudbesitze Kreditverhältuisse
aufzwiugen wollte und aufgezwungen hat, wie sie andere Erwerbsklassen,Handel und Industrie
ertragen können, und wie sie für dieselben passen, so ist das eben eine Unnatur. Wenn man uns
Kreditverhältnisse aufdrängt, vermöge deren man uns die Schulden über Nacht kündigen kann,
vermöge deren man uns einen Zinsfuß aufzwingt, den wir aus unserem Eigenthum nicht heraus-
wirthschaftenkönnen, der bei der heutigen Verfchuldung, wenn keine neue Hülfsmittel hinzukommen,
nothwendig zum Ruine der Landwirthschaftführen muh, meine Herren, dann ist das eine Unnatur
und dann muß es uns freuen, daß auf diefem Wege endlich die ersten Hindernisse, die der
Herstellungeines gesundenKredites im Wege stehen, beseitigt werde,,.
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Ich gehe allerdings noch etwas weiter, meine Herren! Ich glaube, auch damit wird der
Sache nicht abgeholfenwerden. Ich glaube, wenn wir einmal einen klaren Einblick in unsere
Schuldoerhältnifse bekommenwürden, so würden wir erkennen, daß ganz andere Mittel noch
ergriffen werden müssen. Wenn die Staatsregierung — das möchte ich heute besonders aus¬
gesprochen haben, weil wir die Ehre haben, Vertreter der Staatsregierung in unserer Mitte zu
sehen — endlich dazu übergehen wollte, eine eingehende gründliche und allgemeine Enquete der
Gnmdverschuldung, wie sie wiederholt in unseren Volksvertretungen, wie sie auch — und dies
ist das Verdienst unseres Provinzial-Verwaltungsrathes — durch unsere Provinzial-Verwaltung
beantragt worden ist, herzustellen,meine Herren, dann würden nur erkennen,daß noch ganz andere
eingreifendereund stärkere Mittel angewendet werden müssen, um unseren Grundbesitz aus der
Lage herauszubringen, in der er jetzt ist. Ich wiederhole es, daß wir, wenn wir dies Bild vor
uns sehen würden, die Ueberzeugung gewinnen würden, daß der Grundbesitz heute Schritt vor
Schritt mit apodiktischer Gewißheit dein Ruine entgegeugeht. Freilich ist einmal von hoher Stelle,
wie ich glaube, in unserer Volksvertretung gesagt worden, daß allerdings die Grundbesitzer vielleicht
zu Grunde gehen könnten, aber der Grundbesitz bestehen bleiben würde. Das ist ein Satz, den
wir, so lange wir noch am Leben sind, nicht acceptiren können. Meine Herren! Ich glaube, daß
wir auch hier, wo wir diese wichtigen Fragen zu berathen haben, und wo wir noch über die
Vorlage des Provinzial-Verwaltungsrathes in Betreff der Fortschritte, die zur Schaffung des
Gruudkredit-Institutes zu machen sind, zu berathen haben, Veranlassung haben, die Bitte an die
Staatsregierung zu richten, daß sie endlich einmal eine gründliche Enquete, nicht blos von einzelnen
Kreisen, sondern durch die ganze Provinz, schaffen möge. (Sehr richtig!)

Es wird dies ein Leichtes sein. Stellen Sie mir — ich richte diese Bitte an den
Vertreter der Staatsregierung — Ihre Maschinerie zur Verfügung, so stehe ich Ihnen dafür,
daß ich innerhalb eines Jahres die Enquete hergestellt habe und zwar eine Enquete der
hypothekarischenVerschuldung, noch ergänzt durch einen großen Theil der Privatverschuldung.

Das wird also der Punkt sein, bei dem wir auch hier einzusetzen haben. Ich begrüße,
wie gesagt, diesen Gesetzentwurfmit Freuden. Ich werde mit Freude ihm mit einigen Modi¬
fikationen zustimmen, aber es ist unsere Aufgabe, heute auszusprechen,daß jetzt, wo nun der erste
Schritt geschehen ist, auch noch weitere Schritte geschehen müssen.

Ich möchte mm noch ans einen Punkt kommen,der schon berührt worden ist: das ist in
8- 1 die Frage der Eigcnthums-Uebertragung.

Landtags-Marschllll (den Redner unterbrechend): Ich bitte, über die einzelnen Para¬
graphen sich jetzt noch nicht zn verbreiten. Ich würde Ihnen bei §. 1 das Wort hierzu geben. --
Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.

Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Bezüglich der Bemerkungdes Herrn Landes-Direktors,
der auf Elsaß-Lothringen exemvlifizirthat, wollte ich mir die Bemerkung erlauben, daß ich über
zehn Jahre in Elfaß-Lothringen gewesenbin, und zwei und ein halb Jahr in dem Ministerium
von Elsaß-Lothringen an Versuchenmitgearbeitet habe, dort das Hypothekenrecht in Ordnung zu
bringen. Gegenwärtig sind Vertreter der Elsaß-LothringischenLandesverwaltung in Berlin, «M
bei dem BundeZrath die Einführung einer Grnndbnchordnungzu betreiben, und von einem dieser
Herren Vertreter habe ich die bestimmte Versicherung erhalten, daß die ganze Tmnsfcription hierbei
nicht das geringste nützt. Es ist mir z. B. mitgetheilt, daß Privatakte transscribirt worden sind,
in denen die Kontrahentennur nach den Vornamen bezeichnetwaren. Die Transscrivtions-Negister,die
mit Vielen Kosten und Mühen geführt werden, nützen für die Vorbereitung des Grundbuchs nichts.
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Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbonrg hat das Wort.
AbgeordneterLimbonrg: Meine Herren! Ich stehe auf dein Standpunkt des Prouinzial-

Verwaltungsrathes. Mir ist auch der Sperling in der Hand lieber, als die Wachtel auf dem
Dache. Ich begrüße den Gesetzentwurf, der uns vorgelegt worden ist, mit großer Freude, und
wUrde ihn, wenn nichts Besseres geboten werde,: kann, annehmen. Auch stimme ich mit dem
Verwaltungsrath ttberein, daß einige Desideria hinzuzufügen sind. Ich sehe in dem Gesetzentwurf
einen solchen Fortschritt für unser Hypothekenwesen,für die Sicherheit des Eigenthums, für die
endliche Schaffung eines Pfandbrief-Instituts und einer Kultur-Nentenbank, daß ich glaube, daß
schon mit den wenigen Paragraphen des Entwurfes eine bedeutende Abhülfe geschafft werden
kann. Ich bin nun nicht Jurist, sondern nur praktischer Landwirth, es berührt mich aber
unangenehm, daß man nicht überall unsere schöne deutsche Sprache in den Entwurf aufgenommen
hat, fondern z. V. von Privilegien spricht, während wir doch das sehr schone deutsche Wort
„Vorzugsrecht" haben. Man hat auch in dem Gesetzentwurf „Einschreibung" gesagt; warum
aber „Transscriptiou" ? Man kann ja auch sagen: „Uebcrschrcibung". Dagegen ist ein anderer,
deutscher Ausdruckmir ein wenig bedenklich: Es ist da die Sprache von „Grundstücken". Meine
Herren! Ein Grundstück,ist das der luncku^ ist das der Grund und Boden allein, oder geHort
Alles, was darauf steht, was nieth- und nagelfest ist, auch dazu? Da möchte ich wieder bitten,
daß man hier das Fremdwort „Immobilien" nehme. (Heiterkeit.)

Ich habe in meiner praktischen Erfahrung oft gesehen, daß bei manchen Splitterrichtern
Urtheile zu Stande kommen,bei denen ein praktischerMann den Kopf fchüttelt! (Heiterkeit.)

Das im großen Ganzen. Es ist ja sehr dankbar anzuerkennen, was bezüglich der Vor¬
zugsrechteder Ehefrau u. s. w. vorgeschlagen wird; ich habe nichts dagegen, wenn der Fiskus ein
wenig in den Vorzügen beschränkt wird, die er bisher genossen hat. Dann ist ein Hauptvorzug,
daß die General-Hypothekwegfallt, alfo die Hypothek, die man in Folge von Urtheilen erwirbt,
spezialisirt eingetragen werden muß, also die eiuzeluen Parzellen bezeichnet werden müssen. Aber
nun denkenSie sich, meine Herren, wie das nachher in: Hypothekenbuch aussehen wird! In der
vorigen Woche hatte ich eine Hypothek von 700 Mark in der Hand, zu deren Sicherheit
230 Parzellen zur Hypothekgestellt wurden. (Heiterkeit.)

Jede dieser einzelnen Parzellen wird spater im Grundbuch eiu Folio haben. Wenn nun
die einzelnen Parzellen aufgeführt werde» müssen, und hinter jeder einzelnen Parzelle steht:
Belastet mit 700 M. zusammen in Verbindung mit folgenden 229 einzelnen Parzellen, fo würde
ich mir den Vorschlag erlauben, daß, wenn man die Spezialisation der Grundstückeanordnet,
man sie auch übertragen möge auf den Werth der einzelnen Parzellen, der zu einen: beliebigen
Betrag von Seiten des Gläubigers angenommen werden muß. Dann kann in das Grundbuch
geschrieben werden, daß man die und die Parzelle belastet mit so und so viel. Dadurch wird
auf einer Linie erreicht, ums Sie fönst auf 230 Zeilen haben. — Das sind die Bedenken, die
ich den Bemerkungen des Provinzial-Verwaltuugsraths hinzufüge,: „lochte. Wenn der betreffende
Passus drankommt, werde ich so frei fein, wieder darauf aufmerksam zu machen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Eourth: Die gehörte» Ausführuugen haben mich nicht überzeugt, daß die

Transscriptiou nicht durchführbar wäre. Ich wundere mich in der That über das Gutachten des
Oberlandcsgerichts. Ich höre aber, daß die Nechtsanwälte dasselbe gesagt haben, wie ich, also die
Leute, die im praktischen Leben stehen. Ich will aber noch besondershervorheben, daß der bekannte
Neichensvelger'sche Entwurf, die Trausfcription als «onäiw »ine <zua nnn hingestellt hat. Wenn nur
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nachgewiesenwürde, daß durch die Aufnahme der Bestimmung sundamentale Aenderungen in
unserein Eiuilrecht nöthig werden, so würde ich mich bescheiden;aber bis mir dieser Nachweis
erbracht wird, bleibe ich auf der Forderung stehen. Sie ist sehr leicht zu erfüllen, und ich sehe
nicht ein, weshalb das nicht geschehen soll. Man sagt, man will eine Grnudbuchordnuug. Ja,
meine Herreu, das wissen nur ja, uud der Entwurf soll die Schaffuug der Grundbuchorduung
fördern. Aber warum will mau deun nicht bis wir das Grundbuch wirklichhaben, ciue so ein¬
fache Bestimmung hineinfügen, wenn sie wirklichuicht audere große Konsequenzen zur Folge hat?
Ich kann solche nicht finden. Ich habe es nur eben vergeblichdurch den Kopf gehen lassen, was
denn fundamental durch die Transscription geändert werden könnte, als daß wir dadurch erst
eine reelle Sicherheit erwerben. Dann erst hat man den Vogel in der Hand, wahrend man uns
den Spatz auf dem Dache zeigt und die Unsicherheit bleibt. Ich möchte also dabei verharren,
und lasse mich davon auch dadurch uicht abschrecken,daß mau sagt: iu Elsaß - Lothringen sind
Verträge transscribirt worden, in denen mir der Vorname stand. Nuu dann schadet eine solche
Uebcrtragung auch dritteil nicht, dann ist überhaupt kein Vertrag vorhanden; oder das Grundstück
ist nicht bezeichnet; dann ist ebensowenig ein gültiger Akt vorhanden. So etwas kommt aber sehr
wenig vor, deuu so weit ist man auch ans dem Lande doch gekommen,daß man die Grundstücke
wenigstens nach dem Nachbar uud uach der Größe, oder »ach der Flur bezeichnet. Immerhin
wäre es ein großer Fortschritt, daß die Transscription geschieht. Wir erreichen dadurch erst die
Sicherheit, die der »otarielle Akt iu keiner Weise giebt.

Laudtags-Marschall: Ich ersuche den Herrn AbgeordnetenEourth, seiuen Antrag zu
§. 1 zu formulireu. — Der Herr Abgeordnetevon Evneru hat das Wort zur General-Diskussion.

Abgeordnetervon Eynern: Wenn die Ausführungen des Herrn AbgeordnetenFreiherrn
von Loii hier im Provinzial-Landtage ganz ohne Erwiderung blieben, so würdeu sie von der
allgemeinen Ansicht des Provinzial-Lcmdtags ein Bild darstellen, welches doch nicht ganz richtig
sein dürfte; wenigstens sind auch andere Anschauungen vorhanden, und ich glaube, daß man,
weun auch mit wenigen Worten, auf das entgegnen muß, ums Freiherr von Loü ausgeführt hat.
Freiherr von Lo« hat damit angefangen, daß er das Rheinische Recht sehr gerühmt hat; hinterher
aber hat er große und viele Mängel darin gefunden, uud er hat fodann den Ausspruch gethan,
daß das Rheinische Recht in Beziehung auf die Hupotheken-Ordnungrein für das große spekulative
Kapital zugeschnitten sei. Soviel ich weiß, hat zu der Zeit, als das RheinischeRecht erlassen
wurde, das, was wir unter großem spekulativemKapital verstehen, in keiner Weise bestandenund
hat daher auch nicht 'die Grundlage zu dieser Gesetzgebungbilden können. Dann gebe ich aber
dem Herrn Freiherrn von Los vollständig Recht, daß die jetzige Hypotheken-Ordnuug außer¬
ordentlicheMängel ausweist. Auch ich begrüße deshalb die beabsichtigte Neu-Ordnung mit großer
Freude. Namentlich ist es unzweifelhaft richtig, daß die Landwirthschaftdie plötzliche, über Nacht
erfolgende Kündigung der übernommenenSchuld nicht ertragen kann, und daß in diefer Beziehung
es sehr dankenswert!)ist, wenn eine Aenderung getroffen werden soll. Auch darin bin ich mit
ihm einverstandenund glaube, daß es vielfach der Wuusch von Provinzial-Landtags-Mitgliedern
ist, daß es recht hübsch wäre, wenn eine allgemeine Enquete über die Gruudverschuldung auf¬
genommen werde; ich glaube aber nicht, daß das so einfach ist, wie Herr von Loii es sich vor¬
stellt, und glaube auch, wenn die Staatsregieruug selbst ihm den ganzen Apparat zur Verfügung
stellen wollte, deu sie für eine derartige Enquete hat, daß das weiter reichen würde, als über
den Zeitraum von einem einzigen Jahre. Dann aber frage ich noch, wenn die allgemeine
Anfchauung des Herrn Freiherrn von Lo« über die Grundverschuldung vorhanden ist, wozu es
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dann noch einer Enquete bedarf, welche uugeheure Kosten nnd Schwierigkeitenwacht, blos nw etwas
festzustellen,was in den Augen des Zerrn Freiherrn Felix von Loö schon als eine übergroße
Verschuldungdes Grundbesitzesvorhanden ist. Ich glaube statt die Enquete zu machen, könnten
wir ruhig annehmen, daß die Verschuldungda ist, und auf Grund dieser Ueberzeuguugversuchen,
in einem neuen Gesetz die Ursachen der Verschuldungzu heben.

Dann meint Herr Freiherr Felix von Loö, es müssen noch ganz außerordentlicheMaß¬
regeln eintreten, um einer Verschuldungdes Grundbesitzesin weiterem Maße vorzubeugen. Ich
bin mit ihm ganz einverstanden,nur glaube ich, daß er das Wesentlichste in der Beziehung nicht
erwähnt, das Wesentlichstemich nach seiner eigenen Anschauung, die er uns vor einigen Jahren
im Prouinzial-Landtage entwickelt hat, als es sich um Einführung einer Hüfeorduuug und eiue
audere Regelung des Erbrechts für die Uebcrtragung vou Gütern handelte. Ich glaube, darin
liegt die wesentliche Ursacheder Grunduerschuldung in der Rheinprouiuz, indem das Rheinische
Recht die Erbthcilung in keiner Weise beschränkt, sondern die Güter vollständig parzellirt, in die
Hände der Erbeu zu übergebeu gestattet. Das Konsolidationsgesetz, das wir hier vorliegen haben,
ist gar nichts anderes, als die Konsequenz, um diese übergroße Erbtheiluug wieder richtig zu
stellen und eine bessere Organisation einzuführen. Ich glaube, dariu liegt eiue wesentliche Ursache
der Verschuldung des Grundbesitzesin der Nheinvrovinz. Da müsseu wir den Hebel ansetzen,
um eine Aenderungherbeizuführen, wie ja fchon jetzt vielfach große und kleine Familien gegenüber
den Bestimmungen des rheinischenRechts ihr eigenes Recht machen uud diese Familien sind ja
in Ansehenund Wohlstand geblieben.

Was die Ausführung des Herrn Freiherrn Felix vou Loö betrifft, daß er dem vollständigen
Ruine des Grundbesitzes entgegensieht, so haben nur hier in unserem im großen Ganzen doch
recht gesegneten Nheinlande keine Veranlassung, in solchem Maße Schwarz in Schwarz zu
malen. (Oho!)

Meine Herren! Es sind ja allerdings Gegenden, wo sich der Grundbesitz, hauptsächlich
in Folge der großen Erbzersplitteruug, in einem sehr traurigeu Zustande befindet; es gibt aber
auch ganze große Gegenden in der Nheinvrovinz, wo derartige Fälle nicht vorliegen und ein
Ruin des Grundbesitzes, wie ich glaube, noch in keinem Maße vorhanden ist. Schaffen Sie für
den Grundbesitz die Sicherheit leichterer Kapitalzuflüsse, wie es durch die au diese Hypotheken-
Ordnung sich anschließende Gesetzgebung über eine Hypothekenbank in Aussicht steht, so bin ich über¬
zeugt, daß diese allgemeine Klagen auf ein sehr geringes Maß reduzirt werden können. Im
großen Ganzen ist es j« augenblicklich modern, den Grundbesitzin einem Maße als bedrängt
darzustellen,das mit den thatsächlichen Verhältnissen doch nicht in Einklang steht. (Oho!)

Meine Herren! Sie haben ungüustige Konjunkturen,die Sie überwinden müssen, wie im
Handelsstaude, in der Industrie derartige Konjunkturen auch überwunden werden müssen. Da ist
ja auch uicht Jahr aus Jahr ein Verdienst; dort hat man auch Nerlustjahre. Gegenüber diesen
allgemeinen Klagen erlaube ich mir darauf hinzuweifen, daß die Güter heute noch immer zu
einem fehr hohen Preise jeden Augenblick verkauftwerden können, und (Oho!) daß die Verpachtungen
der Domänen des Staates noch in keiner Weise eine so große Fehlsumme gebracht haben, um in
dieser Weise ein so ungünstiges Urtheil über die Landwirthschaft und über die Ergebnisseder
Landwirthschllstzu rechtfertigen. Ich will gar nicht sagen, daß es vielleicht, um für die Land-
Wirthschaftetwas zu erreichen,nützlich ist, sie in dieser Weise so schwarz darzustellen, (Oho!) aber
den thatsächlichenVerhältnissen entsprichtdiese Darstellung meiner Ueberzeugungnach nicht.

Landtllgs-Marschall-. Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat das Wort.
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Abgeordneter Freiherr Felir, von Lon: Meine Herren! Es ist ja gewissermaßenganz
interessant, in gewissen Zeiträumen, wenn man in geschäftlichen Angelegenheiten mit Bekannten
wieder zusammentrifft, immer dieselbenAnsichten wieder zu finden. Wir haben schon damals,
als wir den Schorlemer'schenGesetzentwurf zur Berathung und Begutachtung vor uns hatten
und uns in der Majorität gegenüber dein RheinischenThcilungszwange für die Einführung einer
erweiterten Dispositionsfreiheit ansfprachen, den Herrn von Evnern als unseren Gegner gefunden,
während alle Vertreter des Grundbesitzes dies als den richtigen Weg erkannten, um Abhilfe zu
schaffen. Ich kann Ihnen mittheilen, meine Herren, was Ihnen vielleichtnicht bekannt ist, daß
wir auf unserer Seite eine sehr bedeutendeAutorität haben. Die Staatsregierung hat, als sie
den Entwurf der Westfälischen Höfeordnung den Häusern des Landtages vorlegte, in ihren
Motiven gesagt, sie sei nicht für ein festes Anerberecht, sie stände ganz auf dem Standpunkte
des Rheinischen Prouinzial-Landtages, der eine erweiterteDispositionsbefugniß wolle. Wir können
uns freuen, diese Zustimmung zu haben, die faktisch mehr werth ist, als vielleichtdie eine oder
die andere Zustimmung von anderer Seite.

Was die von mir gemachte Bemerkung, auf welche Herr von Eunern erwidert hat,
anbelangt, fo habe ich mich, wenn mein Gedächtniß mich nicht täuscht, uicht dahin ausgesprochen,
daß das RheinischeRecht ganz zu Gunsten der kapitalistischen Spekulation sei, sondern die Gesetz¬
gebung im Allgemeinen, welche aus demselbenGeiste hervorgegangensei; das wollte ich zunächst
berichtigen.

Herr Abgeordneter von Eynern hält dann die Enquete gar nicht für nothwendig. Nun,
meine Herren, er hat insofern ganz Recht; für mich ist sie absolut nicht nothwendig und auch
für alle diejenigen nicht, welche die Verhältnisse des Grundbesitzes genau kennen. Aber für
diejenigen Herren, welche dieselbennoch nicht genau zu kennen scheinen, wie der Herr Abgeordnete
von Eynern, wird eine derartige Enquete stark beweisendsein und sie überzeugen,daß die Lage
des Grundbesitzesallerdings eine ganz schwarze ist, und daß wir heute nicht zu schwarz gemalt
haben. Wenn Herr von Eynern z. B. gesagt hat, die hohen Preise, zu welchen man den Grund¬
besitz heute noch verkaufeu könne, bewiesen,daß die Lage desselbenkeine so schlimme sei, so glaube
ich wieder, daß dariu ein großer Irrthum obwaltet. Wenn er in ländlichen Kreisen stände, so
würde er wissen, wie schwer es ist, zu einein einigermaßen erträglicheil Preise einen Hof oder
etwas ähnliches zu verkaufen, wie fchwer es ist, zu einen: einigermaßen erträglichen Pachtpreife,
der zu den früheren Kaufpreisen in gar keinem Verhältnisse steht, zu verpachten. Herr von Evnern
steht den Verhältnissen zu fern; es ist verzeihlich, wenn er sich in dieser Hinsicht im Irrthum
befindet. Aber diese Ansicht des Herr,: von Eynern bestärkt mich in der Ansicht, daß eine
Enquete um so nothwendiger ist. Ich bitte daher den Vertreter des Ministeriums, daß er die
Güte haben wolle, von unserer heutigen Aeußeruug dem Ministerium Mittheilung zu machen.
Ich sehe aber wohl ein, daß das nicht genügen wird, und daß wir auf diesem Provinzial-
Landtage direkt einen Antrag stellen müssen, damit die Sache auf formellem Wege zur Kenntniß
der hohen Staatsregierung komme. Ich hoffe, daß dies zur Klarstellung der Sache beitragen wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf Hoensbroech: Meine Herren! Ich freue mich, daß der Herr

von Eynern in diefer Veziehnng vollkommenunserer Ansicht ist, daß er klar und deutlich aus¬
gesprochen hat, daß der Hauptschadenunferes Grundbesitzesin dem französischen Erbrechte liegt.
Dies ist ja auch schon von denjenigen, die das französische Erbrecht gemacht haben, ganz klar
und deutlich anerkannt worden. Ich erinnere blos an den Ausspruchdes Vorsitzenden der damaligen
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französischen Kominisnon Cambacerös, der ausdrücklich von dieser Bestimmung sagte, daß es das
Zerstücklungsgesetz des Grundbesitzessei. Wenn ich diese Erkenntniß mit der Stellung, die Herr
von Eynern bei der Berathung des SchorlemerschenGesetzentwurfseiugenommenhat, zusammen¬
stelle, so kann ich allerdings keine andere Konsequenzdaraus ziehen, als daß Herr von Eynern
die Zerstückelungdes Grundbesitzeswill. Er wird uus doch nicht verübeln, daß wir Grundbesitzer
nicht nur des zweiten, sondern auch des vierten Standes uns dieser Konsequenz mit voller Macht
entgegenstellen. Was ferner die Enquete betrifft, von der Herr von Eynern sich so wenig ver¬
spricht, der er so wenig Werth beizulegen scheint, so bin ich doch in der Lage auf einen Vorgang
aus der allerjüngstenZeit hinzuweisen. In diesem Jahre, noch vor wenig Wochen, hat die Badische
Regieruug, deren Land ja auch unter dem französischen Gesetze steht, eine derartige Enquete in
der allergründlickstenWeise abgeschlossen.Obwohl ich glaube sagen zu tonnen, daß die Badische
Regierung mehr auf dein Standpunkte des Herrn von Eynern, als auf dem unferigen steht, so
ist sie doch durch die ziffernmäßigenBeweise, welche zu Tage gefördert wurden — unbedingt zu
dem Schlüsse gezwungen worden, daß nicht nur, wie Herr von Eynern sagt, in der Zwangs¬
erbtheilung ein Hauptgrund der Verschuldung des Grundbesitzes liegt, sondern auch in den bestehenden
Mängeln unseres Hypothekenrechtes. Ich bin bereit, das Material über die BadischeEnquete, in
dessen Besitz ich bin, dem Herrn von Eynern zur Verfügung zu stellen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich will auf die allgemeinen Ausführungen

nicht näher eingehen und nur dem Herrn Freiherrn von Lo« erwidern, daß wenn ich gesagt habe,
eine Enquete sei ja in der Durchführung mit ihrem großen Apparate nicht ganz nöthig und würde
wohl am wenigsten für Herrn von Loö nothwendig erscheinen,was er mir bestätigt hat, uud er
nun eine Enquete für nothwendig hält, um mich zu informiren und zu unterrichten, ich dies
dankbar annehme. Ich werde deshalb uorbebaltlichnäherer Prüfung für eine Enquete stimmen.
(Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Da Niemand sich zum Worte gemeldet hat, schließe ich die
Generaldistussion. Wir würden nunmehr zu den einzelnen Paragraphen übergehen. Ich bitte
den Herrn Landesrath Küster, zunächst die Ueberschriftzu lefen.

Landesrath Küster: Die Ueberschrift lautet:
„Entwurf eines Gefetzes über die Veräußerung und hypothekarifche Belastung von
Grundstückenim Geltungsbereichdes RheinischenRechts."

Landtags-Marschall: Hat Jemand hierzu etwas zu bemerken?— Es ist nicht der
Fall. Dann bitte ich Herrn Landesrath Küster den Eingang sowie Artikel 18-1 bes Gesetzes
zu verlesen.

Landesrath Küster:
„Wir Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preuße» :c. verordnen, unter
Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

Artikel I.

Die Vorschriften des rheinischen Rechts über die Veräußerung und hypothekarische
Belastung von Grundstückenwerden durch die nachstehenden Bestimmungen abgeändert und ergänzt.

Die Uebertragung oder Zutheilung des Eigeuthums an einem Grundstückedurch Rechts¬
geschäft unter Lebenden kann nur durch einen vor Notar oder Gericht geschlossenen Vertrag
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erfolge». Die Vorschriften,nach welchen die Protokolle anderer Veamten die Kraft einer gerichtliche»
oder notariellen Urkunde haben, finden auch hierbei Anwendung.

Die Verpflichtung der Vertragschließenden zur Erfüllung des Vertrages ist von Beobachtung
dieser Form nicht abhängig.

Die Vorschriften über die Zuständigkeit der Gerichte für die Aufnahme von Verträgen
bleiben unberührt."

Landtags-Marschall: Von einer Verlesung des Referats des Provinzial-Verwaltungs-
raths, fowie der Begründung der Regierung sehen die Herren wohl ab, da dieselbenvon Ihnen
wohl allen studirt worden sind. (Zustimmung.) Herr Landcsrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Ich wollte mir zunächst die allgemeinereBemerkung gestatten, daß
das Referat, das Ihnen Seitens des Provinzial-Verwnltungsraths über diesen Gesetzentwurfmit¬
getheilt worden ist, systematischer Natur ist, und zwar in der Weise aufgestellt, daß die Abände¬
rungen der vier materiell von einander verschiedenen Gebiete, welche in dem Gesetz enthalten sind,
Ihnen einzeln zur näheren Anschauung und Prüfung gebracht werden. Das erste Kapitel betrifft
die Veräußerung, die Eigenthums-Übertragung, das zweite die zukünftige Hypotheken und
Privilegien, das dritte die Uebcrgangs-Vestimmungenund das vierte die Auflösung der Verträge
in Folge Nichteinhaltung der Bedingungen, die dem Vertrage zu Grunde gelegt sind. Wir stehe»
am ersten Kapitel, welches in diesem Artikel besteht und die Vestiinmung umfaßt, wie Eigenthum
und zwar fowohl unter den Parteien selbst, als dritte» Persone» gegeuüber übertrage» wird.
Meine Herren! Ich hatte schon bei Einleitung meines Vortmges Ihnen ausgeführt, daß früher
unter dem 6c»ä« napoloon — und Herr Iustizrath Courth hat das ja bestätigt — der gewöhn¬
liche Eonscns, d. h. der übereinstimmendeWille zweier Personen, den Vertrag macht. Mag »u»
schriftlich etwas aufgefetztfein oder uicht, in dem Moment, in den: der ei»e Wille mit dem an¬
deren zusammentrifft, ist der Vertrag perfekt. Von diesem Prinzipe, das in: Laufe der Zeit u»d
der Gesetzgebuug höchst gefährliche und nachtheiligeFolgen haben kann und gehabt hat, ist nun der
Entwurf abgewichen,indem er sagt: „die Übertragung oder Zutheiluug des Eigenthums au eine»!
Grundstücke durch Rechtsgeschäftunter Lebenden kann nur durch einen vor dem Notar oder
gerichtlich geschlossene»Vertrag erfolge»." Der E»tw»rf hat nichts besonderesüber Schenkungen
und über Testamente gesagt; bei Schenkungen von Immobilien ist, wie Ihnen bckaimt, die
Transscription vorgeschrieben,und nur durch die Transscriptio» geht das Eigciühum von dem
Geschcnkgebcnden auf den Geschenknehmcnden über. Ueber testamentarischeAnordnuugen gelte»
ganz besonderegesetzliche Bestimmungen, sodah wir es gegenwärtig hauptsächlichmit Verträge»
zu thu» habe»; bei diesen ist die Übertragung des Eigenthums a» ei»e» schriftliche» Vertrag,
der vor dem Notar oder Gericht geschlossenwerde» muß, geknüpft. Gleichgestellt damit sind die¬
jenigen Protokolle der Veamten, welche nach den gesetzliche» Bestimmungen schon bisher gleiche
oder doch annähernd gleiche Wirkungen hatten, so beispielsweise die Protokolle in dem Konsoli-
dationsvcrfahren, in dem Expropriationsverfahren u. f. w. Sie finden iu den Motiven diese
einzelnen Fälle näher erwähnt. — Bei diesem H. 1 war insonderheit hervorzuheben, daß das
Eigenthum auch uuter den Eontrahenten »icht durch den Willen übergeht, sondernauch hier wieber
als Requisit die Schriftlichkeitdes Vertrages verlangt wird.

Alfo wenn der Eigenthümer fei» Gruudstück eine»: Andere» verkauft, fo erwirbt auch
dieser durch den Vertragsabschluß das Eigenthum noch nicht, sondern der Verkäufer hat noch nach
dem Gesetze die volle Disposition; erst wenn der Notarakt gethätigt ist, wird ihm die Disposition
genommen; alles was vor Aufnahme des Aktes geschieht, Hypothekenbestellungen,Weiterer-
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äuherungen u. s. w. sind vollständig gültig. Del nicht notariell oder gerichtlich geschlossene Vertrag
gibt allerdings Rechte, nur kein Eigenthmnsrecht. Man hat zwar darüber gestritten, ob es nicht
zweckmäßig sei, daß, insofern der Eigenthumsübergang durch den schriftlichen Vertrag stattfinden
soll, den Kontrahenten absolut gar kein Recht gegeben wird, sondern erst, wenn der Vertrag die
erwähnte schriftliche Form erhalten. Davon hat der Entwurf abgesehen und gesagt, die Ver¬
pflichtung der Vertragschließendenzur Erfüllung des Vertrages ist von der Beobachtung dieser
Form nicht abhängig; d. h., ist ein Vertrag geschlossen,dann hat jeder ein Recht auf DlMgung,
auf Exeguirung des nur mündlich abgeschlossenen Vertrages; er hat zwar nicht das Recht, zu
sage,,, der Vertrag sei perfekt und bewirke den Eigenthumsübergang, sondern er hat nur das Recht,
darauf zu klagen, daß der Vertrag abgeschlossenwird, und erst dann, in der Prozedur selbst, wenn
das Urtheil gefällt ist, wird das Eigenthum übergehen.

Meine Herren! GestattenSie nur noch zum Schluß, was die von verschiedenen Seiten betonte
Transfcriptionsfrage und die Frage aulaugt, ob bei einem jede» Nechtsgefchäft nunmehr die notarielle
Form die geeigneteund die passende erscheint, nur eine kurze Bemerkung. Meine Herren! Was die
letztere Frage betrifft, fo ist in, Provinzial-Verwaltungsrath lange darüber debattirt worden, ob in
Wahrheit die uotariclle Form für ein jedes, auch nur geringes Gefchäft, nothwendig erscheine,
und der Provinzial-Verwaltungsrath ist zu der Ansicht gekommen, daß das allerdings der Fall sei.
Man hat eigentlich nicht mit Unrecht dem entgegengesetzt,die Kosten der Eigenthumsübertragung
würden zu bedeutend uud Sie haben schon aus dem Munde des Herrn AbgeordnetenCourth
gehört, daß grade dieser Umstand von den Gegnern des Gesetz-Entwurfes hervorgehobenwird.
Meine Herren! Die notariellen Kosten eines Objektes unter 150 M. siud nach dem Kostengesetze
vom Juni 1876: 1 M. 90 Pf. Der Notar bekommtfür den ganzen notariellen Akt, und wenn
er noch so viel Seiten umfaßt und noch fo viel Arbeit erheischt hat, nur 1 M. 90 Pf.
als feiue Gebühren; die Zeugen kosten 50 Pf. pro Mann, also 1 M.; die erste Rolle der
Ausfertiguug wird, wenn sie cxekutorischer Ratur ist, mit 1 M. 90 Pf., fönst mit 1 M. ^5 Pf.
berechnet,und jede zweite, dritte, vierte, fünfte Rolle nur mit 65 Pf. Das ist also alles, was
ein notarieller Akt unter 150 M. kostet. Der Behauptung, welche aus dieser Kostenberechnung
eine Beschränkungdes §. 1 herleiten will, wird noch ferner mit Recht Folgendes entgegengehalten:
Die Erfahruug hat gezeigt, daß grade in den ärmeren von den Vcrkehrsstraßen abgelegenen,
Gegenden sogenannte Rechtsuerständigein nachtheiligsterWeise wirthschaften. Da wird für eine
Konsultation, die ein armes Bäuerlein mit einem solchen Rechtskonsulentenabhält, mindestens
1 M. 50 Pf. gerechnet;dann macht der Rechtstonfulenteinen Entwurf, den er mit 1 M. berechnet;
dann kommt der Vertrag, den rechnet er wieder mit 1 M. oder mit 1 M. 50 Pf., endlich wird,
wenn es nothwendig erscheint, die Eimegiftrirung beantragt, dann die Abschriften gemacht:c.;
kurzum, meine Herren, diejenigen von Ihnen, die auf dem Lande viel verkehren und mit den
geringeren Leuten zu thun haben, werden mir in dem Puutte Recht geben: daß, wenn die
gewünschte Form von ihnen nicht gebilligt werden sollte, grade der Bauer, der nicht so gebildet
ist, um immer das richtige Wort zu treffen und seine Gedankenpräzis auszusprechen,und deshalb
den sogenanntenGeschäftsmann aufsucht, viel mehr Kosten haben und viel mehr geschädigtwerden
wird, wenn er zu diesem, als wenn er zu den, Rotar geht, der nur 1 M. 90 Pf. verlangen kann.
Die Notare sind übrigens gar nicht voll Enthusiasmus für dieses Gesetz, dem, auch die Verträge
über die geringsten Objektewerden ihnen zugeschoben,und wahrlich die Arbeit eines Notars von
2—3 Stunden ist nicht mit 1 M. 90 Pf. bezahlt.

4*
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Gestatten Sie mir noch auf etwas aufmerksam zu machen, was auch der Prouinzial-
Nerwaltungsrath in feinem Schoße erwogen hat. Für den kleinsten Bauern ist das Kleinste auch
das Wichtigste. Einem Bauern, der vielleicht nur ein kleines Grundstück im Werthe von 80,
100 oder 150 M. hat, thun die 150 M. gerade so weh, wenn er es verliert, wie möglicherweife
einem reichen Grundbesitzerseine 10 000 M.; und wenn er einen gesicherten Grundbesitz haben
kann und soll, dann scheint es mir nicht angezeigt und fo meint anch der Verwaltungsrath, durch
einen gewöhnlichen, nur unter Privatuuterfchrift aufgenommene Vertrag möglicher Weife das
Eigenthum des Bauern großen Zweifeln für die Zukunft ansznfetzen. Meine Herren! Es ist ein
Schutz gegen viele Prozesse, welcher gewonnen wird dadurch, daß man einen notariellen Akt
schließt. Die Fälschungsklageist immer bei einem Privatatt in Sicht, und wenn der Mann, der
unterschriebenhat, später seine Unterschrift bestreitet, oder der Erbe bcstreitet die Unterschrift, fo
tonnen dem anderen Theil ganz erhebliche Unannehmlichkeitenerwachfen. Das ist der große
Vortheil, welcher in dem notariellen Akte gegeben ist, daß eine solche Unterschrift nun und
nimmermehr bestritten werden kann, mit Ausnahme eines Falles, womit wir es hier nicht zu
thun haben. Hinzukommtferner, daß der Notar rechtskundigist; er weiß also, wie solche Ver¬
träge abgefchlossen werden muffen und die Herren, welche im praktischen Leben stehen, werden
uns Recht geben, wenn wir Gewicht darauf legen, daß folche Uebergangsverträge von Rechts¬
kundigen abgefchlossen werden; denn erst dann ist ihnen nach Inhalt und Form die rechtliche
Wirkung gesichert.

Sodann ist der Notar verantwortlich für die Verträge, die er aufnimmt. Nichtigkeiten
machenihn verantwortlich; er hat darüber zu wachen, daß die Hypotheken,welche auf dem Grund¬
stücke stehen, auch angegebenwerden, und wenn ein Hypothekenauszug nicht vorliegt, so ist es
seine Pflicht und Schuldigkeit, ihn zn verlangen. Wohin soll es nun führen, wenn nur Schrift¬
lichkeit, keine notarielle, verlangt wird? Sollen die kleinen Grundbesitzer auf dem Lande unter
sich solche Verträge machen oder durch einen Rechtskonsulenten,der keiner Verantwortlichkeitunter¬
liegt? Endlich kann auf Grund eines notariellen Aktes exequirt werden; man kann aber mm
und nimmermehr exequiren auf Grund eines Aktes, der unter Privatunterfchrift abgefchlossen ist;
auf Grund eines solchen Aktes muß wieder geklagt werden; der Bauer, der in die Stadt laufen
muß, hat dann doppelte und dreifacheKosten. Und wenn ich mir schließlichdie Bemerkung
erlauben darf, daß bei solchen Privatatten wahrscheinlichhäufig die Einregistriruug vorgeuomme»
werden wird, um ein sicheres Datum zu bekommen, und wenn diese Einregistrirung ja auch wieder
Kosten macht, dann schien es dem Provinzial-Verwaltungsrath wohl angezeigt zu sein, zu sagen:
auch für Denjenigen, der einen kleinen Grundbesitzhat, dürfte es das Richtigste, das Sicherste,
das Billigste sein, einen notariellen Akt zu thätigen. Das, meine Herren, habe ich Ihnen über
die Schriftlichkeit sagen wollen. — Was die Transfcription angeht, fo ist bereits von einer
verehrten Seite hervorgehobenworden, daß die Transfcription gewiß ihren Nutze» hat; dieser
Nutzen würde gewiß in die Augen springen, wenn der Eigenthumsübergang in Realfolien
eingetragen wird; gegenwärtig erfolgt die Transfcription, sowie der Akt dem Hypothetenbewahrer
gegeben wird. Weil wir von Realfolien in den Hypothekenämternnoch gar nichts wissen, fo
meint der Provinzial-Verwaltungsrath, würde es nicht angezeigt erscheinen, wiederum etwas Neues
hinzuzufügen, eine Transfcription, die immerhin mir auf den Namen registrirt wird und für die
Vergangenheit gar leine Sicherheit gibt. Die Transfcription würde aber auch, wie das bereits
diesfeits hervorgehobenworden ist, nicht unbedeutendeKosten verursachen; und wenn Sie von der
Ansichtausgehen, daß ein notarieller Alt schon bedeutendeKosten macht, so werden die Trans-
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scriplionskosten,meine Herren, zu diesen Kosten noch hinzukommen. Jeder, der ein Grundstück
kauft, hat aber auch das Recht zu sagen: ich kcmfe nur, wenn der Titel meines Vorbesitzersauch
transscribirt wird, und jeder vorsichtigeNotar verlangt, wenn er den zweiten Alt macht, daß der
erste transscribirt worden. Die Transscriptiou hat jetzt die Wirkung, daß eiue Hypothek gegen
den Vorbesitzer nicht mehr eingetragen werden kann, wenn sie auch gültig konstituirt war, sobald
14 Tage nach der Transscrivtiou verflossen sind. Das ist die bedeutendeWirkuug der Trans¬
scrivtiou, und deshalb wird jeder Ankäufer darauf dringen, daß nur transfcribirte Akte vorgelegt
werden. Aber nun zu sagen, es solle nur durch Transscriution das Eigenthum übergehen, erscheint
bedenklich. Meine Herren! Wenn es schon nach den Motiven ein bedenklicher und tiefer Eingriff
in das Civilrecht war, im Gegenfatzzu den ganzen rheinischenInstitutionen zu sagen, daß nicht
mit dem Konsensus, sondern um mit dem notariellen Akt das Eigenthum übergehe, wollen Sie
da noch hinzufügen: nur durch Transscrivtion dritten Personen gegenüber? wollen Sie bestimmen,
es sollte das Eigenthum nicht übergehen, sobald der notarielle Akt gethätigt ist, sondern erst mit
der Transscription? Dann hätten wir drei Momente auseinander zu halten, zunächst den Konsens
zwifchenden Parteien, der kein Eigenthum überträgt, baun deu notariellen Akt, der auch keiu
Eigenthum übertragen soll, uud dann als drittes die Transscrivtion, die von dem Hypotheken-
bewahrer vorgenommen werden müßte. Ich glaube aber auch, daß die Frage wiederholt bei
früheren Entwürfen ventilirt worden ist. Der Prouinzial-Verivaltuugsrath glaubt sich im Rechte,
wenn er im Interesse der intermediären Gesetzgebungvon der Transscription absieht uud Sie
wollen gütigst nicht vergessen, daß wir es nicht mit einer Umänderung ox tunäalnonto, ad ovu
zu thuu habeu, nicht mit der Creiruug eiues neuen Civilgesctzes, sondern nur damit, de» momentanen
MihständenAbhülfe zu fchaffen. Von dein künftigen Gesetzbuch, welches wir vielleicht in 10 Jahren
oder wann sonst erwarten, könne» wir die Hoffnunghegen, daß es auch iu diefem Punkte vielleicht
weitergehende Bestimmungen trifft. Bis dahin aber glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath Ihnen sagen
zu können, daß die Bestimmungdes §. 1 der Regierungsvorlagewohl vollständiggerechtfertigt erscheint.

Landtags-Mar schall: Herr Landesrath Fritzen hat das Wort.
Landesrath Fritzen: Meine Herren! Ich mutz gestehen, daß der §. 1 anfangs auch in

mir die größten Bedenkenhervorgerufen hat, und ich bin auch »icht angestanden, diefe Bedenken
im Provinzial-Verwaltungsrath offen darzulegen. Diefe Bedenkengründen sich nicht fowohl auf
die Kosten des notariellen Aktes, als vielmehr auf die Unbequemlichkeit,welche damit verbuuden
ist. Meiue Herren! Bedenken Sie, was es für eine Last sein wird, wenn z. B. in der Eifel,
wo die Rotare Meilenweit von den einzelnen Eingesessenen wohnen, namentlich im Winter, zur
Thatiguug eines Aktes über jede kleine Parzelle eine Wanderung zu einem Notare geschehen muß,
bedenken Sie ferner, daß dieser Notar mit Geschäftenüberhäuft ist, daß derselbehäufig eiu sehr
vornehmer, großer Mann ist, dem es ziemlich gleichgültig ist, ob ein kleiner Kaufakt geschloffen
wird, und Sie werden mit mir der Ansicht sein, daß allerdings der §. 1 große Unbequemlich¬
keiten herbeiführt. Diese Unbequemlichkeiten werden aber nicht nur für Private, sondern auch
für öffentliche Behörden und namentlich für nnfcre eigene Verwaltung entstehen; und ich glaube
als früherer Dezernent der Strahenverwaltung wohl berechtigt zu sein, Sie auf diese Unbequem¬
lichkeiten aufmerksam zu machen. Wir besitzen in der Straßenverwaltung eine^ große Menge
Grundstücke, und zwar eine zahlreiche Reihe von Absvlissen, welche zum Strahenterraiu gehören;
es vergeht teiu Jahr, in welchem nicht miudestms 50 Kaufabschlüssegemacht werden, theils iu
der Weise, daß wir Terrain verkaufen, theils in der Weise, daß wir Terrain kaufen, um zu
arrondiren; künftig müssen alle diese Verträge notariell geschlossenwerden.



Ein fernerer Fall wäre folgender: Ich nehme an, daß wir zum Bau einer nenen Straße
schreiten,alsdann müssen wir zahllose Parzellen von einigen Ruthen, andere größer, kaufen, und
es wird die Arbeit der Provinzial-Verwaltung ungemessen gesteigert, wenn zur Thätignng eines
jeden Aktes die notarielle Beurkundung nothwendig ist. Wir dürfen ferner keine Straße ohne
notarielle Beurkundung übernehmen; bei Uebernahme einer Straße kann das Eigenthum auf die
Provinz nicht mehr übergehen, ohne daß der Notar intervenirt und den Akt vornimmt. Meine
Herren! Die Folge wird sein, daß wir in diesen Fällen überall einen Notar hinschicken, oder zu
einem Notar Hinreisen mttssen, um den Akt zu thätigen, oder daß ein Mandat gegeben werden
muß, so daß die Unbequemlichkeitensehr groß sein werden. Unter diesen Umständen hat uns
die Frage beschäftigt, ob es nicht möglich sei, wenigstens für kleinere Objekte, welche einen
bestimmten Werthbctrag nicht überfchreiten, die bloße Schriftlichkeit genügen zu lassen und die
notarielle Beurkundung auszuschließen; aber, meine Herren, bei näherer Erwägnng der Sachlage
glaubten wir doch zu einem anderen Resultate kommenzn müssen; erstens deshalb, weil auch die
bloße Schriftlichkeitin den «leisten Fällen große Kosten verursachen wird. Ich beziehe mich in
dieser Hinsicht auf das, was der Herr Landesrath Küster bereits hervorgehobenhat: die meisten
Leute werden genöthigt sein, sich der Hülfe eines Dritten zu bedienen, sie werden an einen Rechts-
konsnlentengewiesenwerden und mehr Kosten bezahlen, als bei einem Notar, und dieselbe Unbe¬
quemlichkeit mit in den Kauf nehmen müssen. Sodann aber, meine Herren, wenn die Summe
fixirt ist, bis zn welcher ein Vertrag durch bloße Privatfchriftlichkeit perfekt werden foll, so
wird dies dahin führen, daß Verkäufe geschlossen werden, in welchen mit Absicht der Werth
geringer angegeben ist, nm die notarielle Form zu umgehen.

Meine Herren! Dies wird zu vielen Prozessen führen. Bekanntlichbedarf die Schenkung
von Grundbesitz schon jetzt einer notariellen Beurkundung. Man wird nun sagen können: in
jenen Akten liegt eine verschleierte Schenkung, wenn das Werthobjekt größer ist als in dem
Vertrage angegeben ist; der Akt wird in Bezug auf seine Gültigkeit angegriffen, es kommen
Prozesse und die Sache nimmt kein Ende. Sodann mußte auch, wenn wir beschließenwollten,
für Objekte geringeren Werthes die bloße Priuatschriftlichkeit zuzulassen, diese Schriftlichkeit an
bestimmte Formen geknüpft werde. Das holographischeTestament z. B. muß auch eiue bestimmte
Form haben, es mnß von der Hand des Testators geschrieben werden, ein Datum haben u. s. w.
Wollten wir die nackte Schriftlichkeit festfetzcn, so wird sie mit gewissen Formen umgeben werden
müssen, welche schließlich zu einer Aenderung des materiellen Rechtes führen und welche von den
grüßten Weiterungen begleitet sein würden. Dann erinnere ich noch an zwei Punkte. Der
8- 1 läßt die obligatorischeWirkung des Vertrages unberührt. Wenn also ein Kaufvertrag ohne
notarielle Beurkundung geschlossen ist, so ist der Verkäufer verpflichtet dem Ankäufer in Form
notarieller Beurkundung das Grundstückzu übertragen. Es ist durchaus nicht nöthig, daß die
Kontrahenten sofort zum Notar gehen, es genügt ein bloßes schriftliches Uebereinkommen,welches
die Essentialicnfeststellt;dann ist der Verkäuferverpflichtet, die notarielle Beurkundnngzu vollziehen.
Ebenso hat §. 1 in Bezug auf das paowm äe smonäo, Vertrag über ein zu schließendes
Kaufgeschäft, nichts geändert. Dieses paotuin ist nach wie vor in Bezug auf seine Gültigkeit
an keine Form gebunden; es genügt die bloße Verabredung, und auf Grund einer folchen, sofern
die Kanffumme unter den Parteien festgestelltund das Objekt bestimmt ist, kann, wenn der
Vertrag auch nur mündlich geschlossen ist, der andere Theil gezwungenwerden, zu einer notarielle»
Beurkundung überzugehen.
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Meine Herren! Aus diesen Gründen glaube ich, daß wir, wenn wir einmal einen Schnitt
in das bestehende Recht machen wollen, es ganz thnn und nicht bei einer halben Maßregel stehen
bleiben müssen, und daß es nicht genügen wird, wenn wir die bloße Schriftlichkeit für gewisse
Rechtsgeschäftebeibehalten wollen, ohne die notarielle Beurkundung zu fordern. Eine andere
Frage, die auch im Provinzial-Verwaltungsrath angeregt ist, würde die sein, ob nicht sür gewisse
Geschäfte,bei welchen die Konkurrenz einer öffentlichenBehörde, beispielsweisedes Provinzial-
verbandes, der Kommune, des Fiskus stattfindet, die notarielle Beurkundung entbehrlich ist und
die bloße schriftlicheForm und Unterschrift genügen foll. Zu meiner großen Freude hat sich
auch der Vertreter der Königlichen Staatsregierung bereit erklärt, einer derartigen Erwägung
naher zu treten. Aus allen diesen Gründen kann ich nur wüuschen,meine Herren, daß der §. 1
in seiner Totalität angenommen werde, vorbehaltlich des Zusatzes, dcu Sie am Schlüsse des
Referates finden, daß dem Akte eine Katasterbezeichnungbeigefügt werde, woraus die Größe und
Art der Grundstücke genau ersichtlich ist. Ich glaube, das wird nothwendig sein. Wenn Sie
damit einverstanden sind, daß eine derartige Katasterbezeichnungbeigefügt wird, so würde es
meines Erachtens erforderlichfein, näher zu bestimmen, welche Wirkung die Nichterfüllung dieser
Verpflichtung habe,: würde,- denn damit allein ist nicht gedient, wenn gesagt wird, der Rotar
solle eine Katasterbezeichuung,einen Auszug des Katasters beiheften. Was ist der Fall, wenn
es der Notar nicht thut? Ist dadurch der ganze Vertrag ungültig, oder verfällt der Notar blos
einer Ordnungsstrafe? Wenn Sie dieser Bestimmung, wie ich hoffe, beitreten, so müßte meines
Erachtens bestimmt werden, welche Wirtuug es haben würde, wenn eine derartige Kataster-
bezeichnung dem Akte nicht beigefügt wäre. In diefer Hinsichtwaren die Ansichten im Proviuzial-
Verwaltuugsrathe getheilt. Von der einen Seite wurde behauptet, es solle dies nur eine Anweisung
für die Notare sein, keinen Akt ohne die Veifüguug der Katasterbezeichuung zu schließen, und daß,
wenn die Katasterbezeichnungnicht beigefügt wäre, daraus eine Nichtigkeitdes Aktes nicht hervor¬
gehen würde; von der anderen Seite war man entschieden der Ansicht, um die Vorbereitung für
das Grundbuch auf diese Weise zu fördern, daß dem Vertrage bei Strafe der Nichtigkeit ein
Auszug aus dem Kataster oder eine Bescheinigung,daß ein derartiger Auszug nicht zu erbringen
sei, beigefügt sein müsse. Im Interesse der Konsequenz möchte ich mich für meine Person für
die letztere Alternative aussprechenund Sie bitten, sich dahin zu entscheiden.

Landtags-Marschall: Ich kann nnr konstatiren, daß im Provinzial-Verwaltungsrathe
die Ansicht, welche Herr Landesmth Fritzen zuletzt ausgesprochenhat, mit großer Mehrheit zum
Beschlusse erhoben worden ist. — Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Meine Herren! Es war mir von großem Interesse, die Aus¬
führungen des Herrn Landesraths Fritzen zu vernehmen, und ich muß sagen, ich bin zweifelhaft
geworden, ob es sich nicht empfiehlt, durchgehendsdie notarielle Form beizubehalten. Die Kosten
sind aber doch nicht fo unbedeutend, und namentlich ist es nicht blos der Akt selbst, der bezahlt
wird, sondern es kommt die Ausfertigung hinzu, die sich uach der Länge des Aktes richtet und
sobald das Objekt über 150 M. geht, kommen3 M. Stempel, 1,50 M. für die Urschrift und
1,50 M. für die Ausfertigung hinzu. Dies ist uicht unbedeutend, ich gebe Ihnen aber die
Eutscheiduug anheim. Gewiß wird mehr Ordnung geschaffen; aber, meine Herren, um den
Ordnungssinn zu fördern, bitte ich Sie auch an dem Gedanken der Transscrivtion festzuhalten.
Die desfallsigenKosten sind unbedeutend,und meines Erachtens läßt sich die Transscrivtion ganz
gut in den Nahmen des Gesetzes hineinsetzen. Es ist auch kein Widerspruch, daß man sagt:
Zur Erwerbung des Eigenthums gehört eine notarielle Urkunde uud die Transscription. Meine
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Herren! Dritten gegenüber gehl das Eigenthum erst dnrch Transscription über, wie es nach deut
Gesetz vom Jahre 1872 in dein Gebiete des Landrechtes durch Eintragung in das Grundbuch,
durch die Auflassung erst übergeht. Es ist dann auch nicht so dringend, daß wir ein Realkonto
haben, wenngleiches sehr wünschenswert!)bleibt. Ich gebe z. B. dem A. ein Darlehen und will
mich Vergewissern,ob A. übertragen hat; das Kapital kann erst nach der Eintragung also mit
dein Hypotheken-Auszügezur Auszahlung gelangen; ich nehme den Auszug und lasse mir zugleich
ein Attest des Hnpothekenbewahrersgeben, daß eine Transscription bezüglich des A. nicht vor¬
gekommen ist; dann bin ich sicher und kann ihm das Kapital auch ohne ein Grundbuchsfolium
geben. Das Gesetz von 1872 hat das nämliche; es verlangt auch: Eintragung und zwar kraft
Urkunden, welche gerichtlich oder notariell aufgenommen sind. Gerade so kann es hier gefaßt
werden, und ich mochte daher einfach sagen und erlaube mir den Antrag zu stellen:

„Das Eigenthum uud die dinglichenRechte an einem Grundstücke, welche auf einem
privatrechtlichenTitel beruhen, erlangen gegen Dritte erst durch die Transscription
des Eigenthums, beziehungsweiseder sonstigen Titel Wirksamkeit."

Es ist das entsprechend der Grundbuchordnuug; dann:
„Die betreffendenUrkunden müssen gerichtlich oder notariell aufgenommen sein."

Dann haben Sie alles; Sie können meinetwegendazu setzen:
„Die Verpflichtung der Vertragschließenden für Erfüllung des Vertrages ist von der
Beobachtungdieser Formen nicht abhängig."

Ich bemerke hierbei: Soviel ich weih, ist im Gebiete des Rheinischen Rechtes ein gerichtlicher
Vertrag nur in dem einen Falle möglich, wenn in einer anhängigen Prozehsache ein Vergleich
vor dem Richter zu Stande kommt. Im Uebrigen beurkundendie Gerichte nicht Verträge, sondern
erlassen nnr Urtheile.

Landtags-Marschall: Der Herr Geheime Iustizrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Instizrath Stolterfoth: Ich möchte darauf nur erwiedern, daß alinea 3'

gerade aufgenommen ist, um Mißverständnissenvorzubeugen; es sollte dadurch ausgedrücktwerben,
dah hier im Gebiete des RheinischenRechts nichts geändert wird. Es können derartige Verträge
im Gebiete des allgemeinen Landrechts aufgenommen werden, und da können sie vor Gericht
aufgenommen werden. Es soll nur heißen: im Gebiete des RheinischenRechts wird in der
Kompetenzder Gerichtenichts geändert. Dies soll die Nedeutnng der Bestimmung sein.

Landtags-Marschall: Der Herr Graf Wilderich von Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herren! Ich möchte doch darauf

zurückkommen,ob wir nicht die schriftliche Form in einzelnen Fällen genügen lassen. Wenn ich
mich in die Lage versetze, wie wir es bei uns erlebt haben, daß es ganz kleine Parzellen giebt,
die nur bei Erbschaften oder sonstigen Gelegenheitenzum Verkaufe kommen, so halte ich eine
solche Bestimmung für nothwendig. Ich habe einen Katasterauszug bei mir, in welchemStücke
von 24 Hin mit Nullreinertrag, andere mit 1—2 Pf. Neinertrag verzeichnet sind; der eigentliche
Werth kommt nicht in Betracht. Es sind das solche Stücke, die miteinander im Gemenge liegen,
die, wenn sie zum Verkaufe kommen, von den Nachbarn erstanden werden. Diese Parzellen
werden niemals vor Notaren verkauft werden können. Es sind 7, 8, N Erben, welche verkaufe».
Wenn diese gezwungenwerden einen Tag zum Notar zu laufen, um den Vertrag zu machen,so
wird ein Vertrag überhaupt nicht geschlossen werden und die Verkleinerung des Grundbesitzes
bleibt. Ich habe vor 8 Tagen einen Kaufvertrag über 18 Mark mit 3 Leuten geschlossen.Soll
ich mit diesen Leuten zum Notar laufen, so macht das mehr Kosten, als das Objekt werth ist-
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Sagen wir, die Verträge, die nach RheinischemRechte geschlossen werden, sind wenigstens unter
den Parteien gültig, so kommen wir dazu, daß einfach diese Präliminarien und nicht ein wirklicher
Vertrag geschlossen wird. Die Leute werden es nicht thun, und wir bekommen eine tollere
Konfusiou, als wir sie jetzt haben. Das befürchte ich, und deswegen mochte ich bitten, daß
wenigstens für einen kleinen Theil die einfache schriftliche Form genüge, meinetwegenmit Vorlage
der Katasterauszüge, um eine Bestimmung zu haben, welche Grundstücke gemeint sind, denn die
Grundstückesind oft in Wirklichkeit von dem Katastcrinsvektor nicht herauszubringen. Ich kenne
mehrere Fälle, in denen es nicht möglich war, ohne enorme Kosten die Grundstückezu finden.

Ich kenne andere Fälle, in denen selbst die Grundsteuer gezahlt wird, weil dies billiger
ist, als daß die Leute ausfindig machen ließen, wer eigentlich der Verpflichteteist, was ans ihre
Kosten 8 Tage Arbeit macht. Solche Zustände sind vorhanden, und um sie zu beseitigen, sind
diese ganz einfachenVerträge ein außerordentlich nützliches Mittel, wenn Sie nur den Zwang
statuiren, daß sie durch Trcmsscrivtion, oder sonst zum Vorscheine kommen, so daß man den
Besitzerkennt und sieht, mit wem man zu verhandeln hat. Darauf lege ich den Hauptwerth.
Ferner möchte ich fragen, wie soll es bei Erbschaftengehalten werden? Ich habe als Schiedsmann
mehrfach Fälle gehabt, in denen privatrechtliche Erbschafts-Anseinandersetzungenzwischen Majorennen
stattfanden. Dort kommen solche Verträge vor, in welchen die Leute sich auseinandersetzen. Sollen
diese Verträge, die jetzt gültig sind, wenn die Majorennen uuter sich einen vriuatrechtlichen Vertrag
schließen, von nun an vor dein Notare gemachtwerden? Das wird sehr schwer sein, das wird
große Opposition im Lande hervorrufen; denn jetzt theilen die Majorennen ganz einfach nnter sich.
Wenn sie dazu gezwungen werden, alles notariell zu machen, so schädigen wir die Leute und legen
ihnen enorme Kosten auf, die sie bisher «icht gehabt haben. Das, glaube ich, wäre doch ein
Punkt, der wohl zu berücksichtigen wäre. Die notarielle Form halte ich wegen der Sicherheit des
Eigenthums auch für nothwendig; ich habe nichts dagegen, ich möchte aber, daß bei kleineren

Objekten unter 50 Thlr., die nicht stempelpflichtig sind, die einfacheschriftliche Form mit Zeugen
und Kataster!)ezeichnung gestattet werde.

Landtags-Marsch all: Ich bitte um eiuen schriftlichen Antrag in dieser Sache. Der
Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von LoL: Meine Herren! Es kann gar kein Zweifel darüber
sein, daß wir in äubi« der Sicherheit in Betreff der Eigenthumsübertragung, wie sie ß. 1 null,
unter allen Umständen den Vorzng geben, wenn unsere besonderenWünsche nicht zu erreichen
find; aber ich meine doch und komme auf denselbenPunkt, der hier schon von mehreren Herren
besprochen worden ist — daß eine Form zu finden wäre, in welcher für kleinere Werthobjektc
der notarielle Akt nicht vorgeschrieben,sondern bloße Schriftlichkeit festgefetzt werden könnte. Es
ließe sich dafür wohl eine bestimmteForm finden; die Herren Iuristeu, die in unserer Verwaltung
vertreten sind, werden wohl dazu im Stande sein. Bedenken Sie, meine Herren, auch mit der
Vestimmung des ß. 1 beseitigenSie die Betrügereien noch nicht, von denen gesagt worden ist,
°aß sie durch die bloße Schriftlichkeit herbeigeführt werden können. Lassen Sie einen Mann
einen Privatakt machen; dieser giebt ihm ein Recht auf die uotarielle Beurkundung; die letztere
ist aber noch nicht da, der Verkäufer ist ein Betrüger, der Käufer eiu kleiues Väuerlein in der
Eisel, welcher die gesetzlichenVestimmuugennicht kennt und denkt, er habe den schriftlichen Vertrag
m der Hand; dieser genüge. Inzwischen kann der Andere längst eine notarielle Urkuude mit
einem Dritten gemacht haben, der erste Käufer hat den Kaufpreis gezahlt, und fein Geld ist
verloren. Die abfolute Sicherheit schaffen wir überhaupt nicht, und die Kosten sind, wie Herr
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Courth ausgeführt hat, ganz unverhältnißmähig. Wenn Sie alles zusammenrechnen,den notariellen
Akt, die Abschriftu. s. w., so kommen bei einem Werthobjekte von 30 M. schon 8—10 M-
Kosten heraus. Meine Herren! Das ist ein Kostensatz, der horrend ist.

Ich habe vorhin eine allgemeine Bemerkung über die Uebervortheilung durch die Gesetz¬
gebung gemacht. Hier ist der sprechendste Beweis dafür. Wenn wir einen kleinen Akt bis zum
Werthe von 150 M. thätigen, so kostet dies nicht weniger als 1°/o Stempel, an der Börse aber
wird eine Million für den Fixstempel von 20 Pf. gehandelt. Ich glaube, daß das keine ganz
gleichmäßigeBehandlung ist.

Meine Herren! Ich möchte den Vorschlag machen, daß, wenn wir hier jetzt die einzelnen
Bedenken alle hervorgehoben haben, der Herr Marschall eine Kommission oder einen Ausschuß
zusammensetzt, der die richtige Form zu finden hätte.

In Betreff der Transscription schließe ich mich dem Antrage des Herrn Abgeordneten
Courth an, ich wünscheaber, daß am Schlüsse hinzugefügt werde: „Bei Verträgen, in denen es
sich um Gegenstände handelt, die den Werth von, ich will sagen, 300 M. nicht übersteigen, ist
die Schriftlichkeit in einer noch zu sindenden Form mit Transscription nothwendig." Ich bitte,
daß die einzusetzende Kommissiondiese Sache in eine richtige juristische Form bringe. Die Kosten
werden sonst für den kleinen Mann gar zu groß fein. Ich habe hier verfchiedene Berichte von
Amtsrichtern; diese sagen: wir rechnen eine Kostenvermehrungvon jährlich einer halben Million
für den kleinen Grundbesitzheraus. Uebereinstimmendsagen sie: die Akte werden heute in der
Mehrzahl als Privatakte geschlossen. Ich gebe übrigens zu, wenn das, was ich vorschlage, nicht
möglichwäre, so würde der Paragraph doch anzunehmen sein, weil wir vor allein Sicherheit
haben müssen.

Landtags-Marschall: Was den Antrag des Freiherrn Felix von Los zur Geschäfts¬
ordnung betrifft, daß nachher eine Redaktions-Kommissioneingesetzt werden solle, um die Anträge
naher zu präcistren und in Gemeinschaft mit dem Landes-Direktor und den Landesräthen die
Sache zu bearbeiten, fo bin ich damit ganz einverstanden, möchte Ihnen aber vorschlagen, daß
die Anträge, die Sie hier stellen, doch von dem Standpunkt der einzelnen Herren Antragsteller
aus formulirt eingebracht werden, wie es in den andern Ausschuhsitzungenund im Plenum
geschieht, so daß dadurch nachher der Boden geschaffen wird, um diesem Ihrem Ausschuß die
Arbeit zu erleichtern. Es ist nur die eine Schwierigkeit dabei, daß ich wünschenmöchte, daß
gerade über diese Formulirungen noch der Herr Vertreter des Iustizministers sich äußern könnte,
damit wir wissen, wie darüber von Seiten des Ministeriums gedacht wird, und das ist in dieser
arbeitsuollen Zeit schwierig auszuführen. Es könnte vielleicht heute Abend oder morgen Früh
gefchehen.

Da ich gerade von der Geschäftsordnungspreche, so wollte ich Ihnen vorschlagen, daß
wir um 1 Uhr oder gegen 1 Uhr, jenachdemes gerade mit den Reden und Paragraphen paßt,
schließen und um 4 Uhr wieder zusammentreten. Wir können dann heute Nachmittag über die
Frage wegen des Redaktions-Ausschussesuns verständigen. Zunächst hat der Herr von Eynern
das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Nach den Ausführungen des Herrn Landtags-Marschalls M
unserer gestrigen Sitzung befinden wir uns hier gewissermaßen in einer freien Kommifston, w
der die Grundsätze, nach denen die einzelnen wichtigen Gesetze behandelt werden sollen, durch'
berathen werden. Ich glaube, daß es nicht richtig ist, in diesem Stadium der Verhandlungen
schon mit schriftlich formulirten Anträgen zu kommen, die in ihrem Wortlaut und in ihrer
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Bedeutung doch erst dann zu übersehen sind, wenn sie Jedem gedruckt vorliegen. Ich glaube,
meine Herren, es ist richtiger, wenn wir in unserer allgemeinen Berathung die Grundsätze fest¬
stellen, nach welchen wir dieses Gesetz zu acceptiren oder umzuwandeln wünschen, und dann einer
Kommissiondie Formulirung dieser Wünsche— in Berathung mit der königlichen Staatsbehörde
^ überlassen. Ich bin meinerseits mit den Antragen der Herren Courth und Freiherr Felix
von Loö dem Sinne nach einverstanden; was aber den Wortlaut betrifft, so würde ich heute noch
nicht in der Lage sein, mich dafür oder dagegen zu erklären, wie ich auch ebensowenigin der
Lage bin, die ganze Tragweite derartiger Anträge zu übersehen. Ich glaube, grundsätzlich hätten
wir heute einen Beschluß darüber zu fassen, ob wir für diese Hypothekenordnungdie zwangsweise
Einführung der Transscription für erforderlicherachten oder nicht. Wenn wir zu diesem Grundsatz
gekommen sind, dann würde es meiner Meinung nach der Kommissionüberlassen bleiben können,
die geeignetenVorschläge zu formuliren. Ich erlaube mir daher, in meinen Ausführungen mich
ausschließlichauf die Frage zu beschränken, ob die Transscription erforderlichoder wünschenswert)
ist oder nicht. Nun bin ich der Ansicht, daß nur mit der Transscription der Schlußstein dieses
ganzen Gebäudes, dieser ganzen neuen Hypothekenordnung erreicht wird. Die gegen die Trans¬
scription vorgebrachten Meinungen haben, soweit ich bis jetzt gehört habe, eigentlich nur auf
die Unbequemlichkeiteines derartigen Transscriptionszwanges hingewiesen, und zweitens auf die
hohe Summe der Kosten. In Bezug auf die Unbequemlichkeitder Pflicht zur Transscription
hat uns ja Herr Landesrath Fritzen eine außerordentlichbewegliche Darstellung gegeben,über die
Unbequemlichkeit, die die eigene Provinzial-Verwaltung bei einem solchen Zwang empfindenwürde;
oder vielmehr feine Ausführungen richteten sich zuuächst gegen die notarielle Forin und daraus
deducirte er, daß mit einer noch weiter gehenden Verpflichtung die Unbchaglichkeitnoch größer
werden würde, daß er sich mit der notariellen Form genügen lassen wolle, nicht gerne zwar, daß
aber mit der Einführung der Transscription die Arbeit eine noch größere werden würde.

Nun, meine Herren, ich glaube, wir können die Unbequemlichkeit, die uuscre Verwaltung
hat, nicht zur Grundlage irgend eines Gesetz-Entwurfesmachen, namentlich wenn wir hören, daß
es sich bei der Provinzialverwaltung jährlich nur um 50 Alte handelt; die lassen sich am Ende
auch noch bei der Transscription erledigen. Was die Kosten anlangt, so bin ich vollständig mit
den Ausführungen des Herrn Freiherrn von Loe einverstanden,daß für kleine Objektedie Kosten
zu groß sind, und daß nur durch eine derartige Mahregel nur eine Erschwerungder Veräußerung
des Grundbesitzeseinführen, als wenn wir den Zustand so lassen, wie er sich heute befindet.
Deshalb glaube ich auch, daß eine Form gefunden werden sollte, in der die kleinen Werthe von
ber notariellen Verpflichtung,die ja die Hauptkostenmacht, befreit werden können; daß alfo bis
zu irgend einer Summe, event, bis zu ^00 M. einfach ein fchriftlicher Vertrag zwischen den
beiden Parteien genügt. Aber, meine Herren, die Transscription, die Einschreibung in das
Grundbuch, muß unter allen Umständenals Grundsatz festgestellt werden; wenn wir kein Grundbuch
haben oder bekommen, so stehen wir mit unserer ganzen für die Zukunft in Aussicht genommenen
Hypothekenordnungziemlich so in der Luft, wie wir heute in der Luft stehen. Wie anders wollen
wir Einblick gewinnen, ob ein Grundstückverschuldet ist, ob Jemand der wirklicheBesitzer ist,
als dadurch, daß wir das Hyvothekcnbuch vornehmen? darin steht: der X, Y, Z ist der Eigen¬
thümer, und es ist keine Belastung auf dem Grundstück,folglichkann ich mit vollständigerRechts¬
verbindlichkeit ein Darlehen geben. Machen Sie aber nun einen notariellen Vertrag, wer gamntirt
Ihnen, daß der Mann am andern Tag nicht auch wieder einen notariellen Vertrag macht? Er
legt den einen vor, nachdem er noch Besitzer ist; ob er aber hinterher in einer andern Stadt
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nicht schon wieder verkauft hat, darüber haben Sie ebensowenigSicherheit, wie heute. Meiner
Ansicht nach fallt und steht die ganze neue Hypothekenordnung mit der Verpflichtimgund mit
der Nothwendigkeit der Transscription, und die dagegen bis jetzt geäußerten Gründe der
Unbequemlichkeit oder der größeren Kosten können gegenüber diesem wichtigen Gesichtspunktenicht
ins Gewicht fallen. Nun gebe ich vollständig zu — das wird nur wahrscheinlichder Herr
Lcmdes-Direktorgleich erwidern — wenn wir ein Grundbuch hätten, so wäre die Sache in sehr
einfacher Weife geordnet. Wir haben aber noch kein Grundbuch! es foll erst eingeführt werden,
und ich glaube, daß eiu Nebergangsstadium stattfindeu mnß. Es ist auch im ß. 6 des Gesetzes
vorgesehen, daß die Transscription eingerichtet werden soll für eine gewisse Kategorie von
Hypothekenschulden nach einer zehnjährigen Frist, uud ich glaube allerdings, daß das nothwendig
ist, daß eine Uebergangsfrist bis zur Einführung des Grundbuchs gestattet werden muh: aber ich
glaube, daß die Bestimmung, wie sie im ß. 6 steht, in Bezug auf die Ucbertmguug der Grund¬
stücke im Allgemeineneingeführt werden mnß, daß wir damit zwangsweise im Laufe der Zeit
das Grundbuch für die ganzen Hypothetaroerhnltnisseder Rheinprouinz einführeil, und daß damit
erst Sicherheit für die HypothelaruerlMnisse der Rheinprovinz geboten wird. In der Vestimmung/
wie sie jetzt hier steht, erkenne ich keinen sehr wesentlichen Vortheil. Die Unsicherheit wird, soweit
ich es bis jetzt beurtheile, geuau ebenso bleiben; di« Hypothekenbankenin den andern Provinzen,
von denen in den Motiven geklagt wird, daß sie nicht in den Geschäftskr.eis der Rheinprovinz
eindringen, werden ebensowenig mit dieser Bestimmung iu den Geschäftskreisder Rheinprouinz
einrücken, und unsere ganze schöne Idee von der Hypothekenbank,mit der wir den Grundbesitz
heben wollen, wird vielleicht an dieser mangelicken Bestimmung der zwangsweisen Einführung
der Transscription scheitern.

Laudtags-Marschall: Ich möchte zunächst dem Herrn Abgeordneten von Ennern
erwidern. Was die Geschäftsordnungsfrageanlangt, fo habe ich gestern ausgeführt, daß der im
Pleuum als Kommifsionoder als Ausschuh oder, wie Sie es bezeichne!: wollen, zusammentretende
Landtag nur die Möglichkeitgeben soll, einerseits die Herren Vertreter der Staatsregierung, den
Herrn Landes - Direktor uud die ihm zugeordneten oberen Beamten hier zu sehen, andererseits
aber auch sämmtlichenMitgliedern des Landtags die Gelegenheit zu verschaffen, bei den ganzen
Debatten zugegeu zu feiu und Alles zu hören, was hier bei den Vorverhandlungen und bei der
huagi ersten Lesnug vorgebracht wird. Wenn ich vorgeschlagenhabe, daß die Herren, die zu den
einzelum Paragraphen Desiderien haben, diese Desiderien in schriftlich formulirten Anträgen vor«
legen, so habe ich das genau dahin präcistrt, daß diese Anträge nachher nur eine Basis für d:e
weiteren Formuliruugen durch den Ncoaktions-Ausschußgeben sollen. Sie werden sich, um Herrn
von Eynern zu beruhigen, jetzt weder für die eine noch für die andere Form zu eutfcheiden
haben, sondern das wird erst nachher geschehen,wenn die Formuliruug durch den Redattions-
Ausschuh festgestellt ist. Ich glaube, daß die Geschäftsordmmgsfragehiermit erledigt ist. — Herr
Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.

Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren! Es hat auf mich den Eindruck
gemacht, als ob theilweife angenommen würde, daß die Transfcription in den Registern des
Hypotheken-Newahrersirgend welchenEinfluß darauf haben könnte, den Immobilaruerkehr ""t
dem Kataster in Zufannnenhang zu bringen. Das ist in keiner Weise der Fall. Ob der Hypotheken-
Newahrer transscribirt oder nicht, das hängt nicht mit der Mittheilung an den Katasterbeamten
zusammen. Es soll auf andere Weise Vorkehrung getroffen werden, daß der nöthige Zusammen¬
hang zwischen dem Immobilaruerkehr und dem Kataster gewahrt wird. Ich möchte vorschlage»,
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daß die Versammlung sich dafür cmsspreche,hinter §. 1 nicht den jetzt vom Prouinzial-
Verwaltungsmth vorgeschlagenenZusatz, sondern einen Zusatz ungefähr nachstehendenInhalts
einzufügen:

„Gerichteund Notare dürfen den im 8- 1 bezeichneten Vertrag nur aufnehmen, wenn
ihnen entweder ein das Grundstückbetreffenderbeglaubigter Katasteranszng und im
Falle der Zertheilnng des Grundstückseine beglaubigte Karte oder eine Bescheinigung
des zuständigen Beamten vorgelegt wird, daß die zutreffmde Bezeichnungdes Grund¬
stücks nach dem Kataster nicht ausführbar ist.

Der Auszug und die Karte bezw. die Bescheinigungsind mit der Urschrift des
Vertrages zu verbinden,"

Wenn ein folcher Zusatz aufgenommen wird nnd dann der Herr Iustizminister, wie
beabsichtigtwird, den Notaren und Gerichten aufgiebt, daß sie sofort den Katasterbeamten von
jedem Eigenthnmöübergaug benachrichtigen,und wenn ferner den Katasterbeamten zur Pflicht
gemachtwird, daß sie diese Benachrichtigungsofort ihren Protokolleneinverleiben und bei Ertheilnng
jedes Auszuges berücksichtigen,so glaube ich, daß allerdings der Zusammenhang zwischen dein
Immobilarvertehr und dem Kataster so hergestellt wird, wie er hergestelltwerden kann, und Jeder,
der sich einen Auszug von den Katasterbeamten geben laßt, hat, so weit es nach menschlicher
Berechnung überhaupt möglich ist, eine Sicherheit, daß derjenige, mit dem er tontrahirt, auch
der Eigenthümer ist, und daß er nicht fürchten muß, daß inzwifchen andere Verträge geschlossen
sind. Die Transscription in den Registern des Hypotheken-Bewahrersgeschieht fortlaufend, indem
ein Vertrag nach dem anderen wörtlich abgeschriebenwird. Die Transscription hat nach dem
«ncke oivil gewisse Rechtsfolgen,die aber in dem Gesetzbuch verkümmert und in Folge dessen sehr
unbedeutend sind; für die Sicherheit des Eigenthmns-Uebergangeshaben sie keine Bedeutung.

In Bezug auf die Ausführungen des Herrn Landesrath Fritzen wollte ich bemerken,daß
überall, wo expropriirt werden kaun, z, B. alfo bei Wegeanlagen, alle Verträge durch Kommissare
aufgenommen werden können, und daß, wenn die Provinzial - Verwaltung in die Lage kommen
follte, viele kleine Absplisse zu verkaufen, zwar ein Notar zugezogen werden müßte, aber es
genügen würde, wenn ein Vertrag aufgenommenund vollzöge»würde,

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
AbgeordneterHeuser: Meine Herren! Ich schlage Ihnen vor, daß, es Ihnen gefallen

wolle, in Ihrem Gutachten dem ersten Alinea des §. 1 folgende Fassung zu geben:
„Die. Uebertragung oder Zutheilung des Eigenthums an einein Grundstücke durch
Rechtsgeschäft unter Lebenden kann nur durch einen vor Notar oder Gericht gefchlofsenen
Vertrag, sowie durch die auf Grund desselben geschehene Transscription erfolgen."

Meine Herren! Die Transscription muß iu der That nach meiner Auffassungin dein
Gesetzentwurf,der uns vorliegt, die Hauptfach«fein. Der Gesetzentwurföffnet der Sicherheit des
Nechtszustandeseine Reihe von Thüren, vor dieser einen Thür bleibt er aber stehen. In der
Aotivirung, welche uns die Staatsregierung zu dem ß. 1 gegeben hat, heißt es: „Von einer
Verallgemeinerung der für Schenkungenunverändert in Kraft bleibendenBestimmungen bezüglich
der Transscription nimmt der Entwurf Abstand, weil eine Ausbildung des Transscriptionssnstems
nicht beabsichtigt wird." Meine Herren! Diese Ausbilduug des Transscripüonssystems, die darin
liegen würde, daß in diesem Falle die Transscription eine oonäitio sino c^ua iwn würde, meine
ich, wäre eine sehr leichte. Die Transscription zwingt den Hnuotheten-Bewahrer, unter eigener
Verantwortung sofort eine Eintragung vorzunehmen,auf Grund diefer Eintragung ist das Eigenthum
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erkennbar. Dadurch wird dem großen Mangel unseres jetzigenNechtszustandes abgeholfen. Ich
bitte Sie also dringend, den Antrag anzunehmen.

Landtags-Marschall: Dem Herrn AbgeordnetenHeuser möchte ich bemerken,daß mir
ein formulirter Antrag des Herrn AbgeordnetenCourth vorliegt, der etwas Aehnliches bezweckt:

„Das Eigenthum und die dinglichenRechte an einem Grundstücke, welche auf einem
privatrechtlichenTitel beruhen, erlangen gegen Dritte nur durch die Transscription
des Eigenthums beziehungsweiseder sonstigen Titel Wirksamkeit. Die betreffenden
Urkunden müssen gerichtlich oder notariell aufgenommen sein. Die Vorschriften nach
welchen die Protokolle anderer Beamten die Kraft einer gerichtlichenoder notariellen
Urkunde haben, finden hierbei Anwendung.

Die Verpflichtung der Vertragsschließendenzur Erfüllung des Vertrages ist von
der Beobachtung dieser Formen nicht abhängig."

Ihr Antrag würde wohl der weitergehendesein.
AbgeordneterHeuser: Ich habe die allereinfachste Amendirungsform gewählt, in welcher

der Gegensatz zwischen der Anschauung der Staatsregierung und derjenigen des Landtages aus¬
getragen wird. Man verlangt von uns nur ein Gutachten. Die Andeutung des Mangels, den
wir erkennen, ist in meinem Amendementgenügend gekennzeichnet.

Landtags-Marschall: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Die weitestgehenden Anträge sind diejenigen des

Herrn AbgeordnetenCourth und des Herrn Kommerzienrath Heuser. Beide Herren verlangen
für den Uebcrgang von Immobilien erst gerichtlicheoder notarielle Form und dann die Trans¬
scrivtion. Herr Baron von Loö und Graf von Svee verlangen für den Uebergang des Eigenthums
die gerichtliche oder notarielle Form nur bei Objekten, deren Werth mehr als 390 M. beträgt,
bei Objekten unter 300 M. dagegen einfacheSchriftlichkeit und außerdem für alle Verträge ohne
Rücksicht auf den Werth des Objektes die Transscrivtion; der von der Staatsregierung vorgelegte
Entwurf schlägt einen Mittelweg ein, indem er für alle Verträge notarielle oder gerichtliche Form
verlangt, dagegen die Transscrivtion fallen läßt; er fordert alfo weniger, als die Herren Courth
und Heuser, dagegen ein plus den Herren Baron von Lo8 und Graf Svee gegenüber in der
unbedingten gerichtlichenoder notariellen Form für alle Verträge. Wenn Sie mich nun fragen,
was ich vom rein theoretifchenGesichtspuukteaus für das Richtigstehalte, so muß ich allerdings
sagen: das ist die gerichtliche oder notarielle Form und die Transscrivtion. Ich habe aber bereits
die Ehre gehabt, Ihnen auszuführeu, daß ich eine solche Vorschrift mit Rücksichtauf die Kosten
für eine zu weitgehendeerachte, und daß die Vortheile der Transscription nicht so bedeutendsind,
daß man dafür die Kosten ausgeben soll, namentlich mit Rücksicht auf den Umstand, daß wir es
nur mit einem Uebergangsstadiumzu thun haben, während dessen wir die Transscrivtion entbehren
können. Ich muß sagen, meine Herren, ich bleibe auch heute noch dabei stehen, ich halte den
Weg des Regierungsentwurfs für den richtigen. Vor allen Dingen kommt es darauf an, daß
ein ordentlicherund klarer Eigenthumsvertrag abgeschlossen wird, daß dieser Abschluß vor einem
Rechtskundigenerfolgt und dort die Verbindung mit dem Kataster angebahnt wird; die Trans¬
scrivtion kann sie nicht anbahnen. Das muh bei dem Kaufvertrag geschehen,wie auch bei dem
Kaufverträge das Eigenthumsverhältniß klargestelltwerden muh, was Seitens eines jeden gewissen¬
haften Richters und Notars geschehenwird. Dort muß der Vorbesitzer genannt und geprüft
werden, ob Eigenthum übertragen werden kann; es muh ein Katasterauszug beigefügt werden
und von hier aus erfolgt die Mittheilung an den Kataster-Beamten; alles dieses muh ich M
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das unbedingt Wesentlichste erachten. Ich verkenne allerdings nicht, daß der Druck der Kosten,
auch wenn von der Transscription abgesehen wird, bei kleinen Objektenverhältnitzmäßig ein sehr
hoher werden kann, und ich hege den aufrichtigenWunsch, daß die Königliche Staatsregiernng
den abnormen Verhältnisseil, denen gegenüber wir uns hier befinden, Rechnung tragen möge.
Die KöniglicheStaatsregierung möge hierbei auch in Erwägung ziehen, daß, wenn nicht das
Grundbuch allmählich auf die jetzt angestrebteWeise vorbereitet wird, später ganz enorme Kosten
erwachsen werden, um das Grundbuch anzulegen. Von diesem Gesichtspunkteaus erscheint es
gewiß gerechtfertigt, wenn von Seiten der KöniglichenStaatsregierung ein Entgegenkommenin
Bezug auf die Kosteu geboten wird, und dieses Entgegenkommen,meine Herren, könnte nach
meinem Dafürhalten darin gefunden werden, wenn Sie in einer Resolution sich dahin aussprächeu
oder eine Zusatzbestimmungdahin träfen, daß Verträge unter einem gewissen Objektswerth—
meinetwegen halten wir die 300 M. fest, nur dürfte die Wertschätzung nicht n.ä libitum der
Parteien gestellt werden, um die Konsequenzen zu vermeiden, die Herr Kollege Fritzen ganz richtig
gezogen hat — also etwa unter einein bestimmten Betrage des Grundreinertrages, vor dem
Amtsrichter abgeschlossen werden könnten und daß die Justizverwaltung auf diese Anregung hin
die Amtsrichter durch das Gesetz mit der kostenfreieu Aufnahme jener Verträge betrauen ließe.
Ich verkennenicht die darin liegende Belästigung der Amtsrichter, ich verkenne auch uicht, daß
das eiu Novum wäre, aber später werdeu die Amtsrichter doch Grundbuchrichter, sie sind am
leichtesten zu erreichen uud bieten die Garantie, daß etwas Vernünftiges gemachtwird. Wenn
diefer Ausweg uicht ergriffen werden könnte, dann, meine Herren, bleibt nichts anderes übrig, als
die Kosten des notariellen Aktes den kleinen Objekten aufzuerlegen, es ist dieses weit besser als
die Zulassung des bloßen schriftlichen Vertrages für solche Objekte. Dagegen möchte ich auf das
dringendstewarnen, wir würden das ganze System durchbrechenund würden uns nur täuschen,
wenn wir glauben, daß die Mängel durch die Trausfcription ausgeglichenwerden könnten; denn
wenn wir fehlerhafte und unrichtige Akte transscribiren, so ist damit nichts gewonnen.

Was die Frage betrifft, ob die Transscription für alle Erwerbsurkunden obligatorifch
gemacht werden soll, so bemerke ich, daß die Transscription bei großen Objekten heute schon
regelmäßig stattfindet und daß es für diese keiner Vorschrift bedarf; die obligatorifcheTrans¬
scription würde gerade die kleinen Objekte treffen, von denen von allen Seiten gesagt wird, daß
es für sie zu theuer sei, einen notariellen Vertrag abzuschließen. Für solche Objekte würde die
Transscription doch nur vorgeschrieben werden können, wenn sie kostenfrei erfolgte, sie würde sonst
wiederum den Kostenbetrag vermehren, was bei kleinen Objekten ganz unzulässig erscheiut,so daß
wir auch bei der Frage der obligatorischenTransscription wieder auf ein Entgegenkommender
Staatsregierung hinsichtlich der Kosten angewiesensein würden, ein Entgegenkommen,auf welches
wir aber nach Lage der Verhältnisse meines Erachtens bei der Transscription nicht rechnen können.
Ich wiederholenochmals, daß ich den einfachen schriftlichen Vertrag für kleine Objekte für ganz
unannehmbar erachte, weil er abfolut nicht zu dem Ziele führt, zu dem wir gelangen wollen,
und daß wir, wenn wir an der notariellen oder gerichtlichen Form für kleine Verträge festhalten,
im Interesse der Sicherheit des Realverkehres alles thun, was man verlangen kann. Dagegen
glaube ich, daß man die Transscription nicht obligatorischmachen kann und darf, weil die Vor¬
theile, die aus der Transscription folgen, nicht so bedeutendsind, daß dieselbendie Kosten ihrer
Einführung rechtfertigen könnten.

Landtag s-Marsch all: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
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Abgeordneter Eourth: Meine Herren! Mein Antrag deckt sich fast ganz mit dem Antrage
des Herrn AbgeordnetenHeuser. Ich habe mich bezüglich der Fassung nur an 0en Entwurf
angelehnt. Nur in einem Punkte geht mein Antrag weiter, nämlich darin, daß er auch die
dinglichen Rechte an die Transscription gebunden hat, wie es in der Grundbnchordnung der Fall
ist. Ich gebe anheim — es ist das minder wichtig — ob Sie dies streichen wollen oder nicht.
Ich habe dies auch aufgenommen, weil die dinglichenRechte sehr belästigendsein können. Ich
muh dem Herrn Staats-Kommissar darin entgegentreten,wenn er gesagt hat, daß die Transscription
keine Bedeutung in Bezug auf den Eigcnthumsübergang hätte. Ich kann mir eine Befcheinigung
geben lassen, daß die betreffendePerson hat überschreiben lassen, und wenn ich weiß, daß sie
Eigenthümer war, dann weiß ich, daß sie bis jetzt nicht vertanft hat und sicher noch der Eigen¬
thümer ist. Es wäre durch die allerdings dantenswerthe Anordnimg, welche die Königliche Staats-
regierung treffen will, daß die Notare die Erwerbsatte eiureicheu follen und daß die Beifügung
von Katasterauszügen obligatorisch gemacht werden soll, nur Unvollständiges erreicht, denn man
weiß, wie das geht. Das wird in gewissen Zeitperioden tabellarisch geschehen,daß die Notare
ihre Mittheilungen einreichen; inzwischen tonnen wieder viele Uebertragungen stattgefunden haben.
Sicherheit ist allein gegeben, wenn die Transscription eingeführt wird, wie es alle Staaten
gemacht haben, welche kein Grundbuch besitzen.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort,
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Es wird bestimmt beabsichtigt, den Notaren vorzuschreiben,

daß sie Eigcnthnmsübertragnngcn sofort den: Katasterbeamtenmitzutheilenhabcu, uud deu Kataster¬
beamten vorzuschreiben, daß sie die Benachrichtigungensofort zu ihren Protokollen zu nehmen und
zu berücksichtigen haben. Die bisher angeordnete periodische Berichtigung soll insoweit abgeschafft
werde».

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Los hat das Wort,
Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Nur wenige Worte noch. Mein Antrag deckt

sich in seinen: Gedanken mit Den,, was der Herr Landcs-Direttor gesagt hat. Ich habe mir den Zusatz
zu dem Antrage Eourth zu beantragen erlaubt: „Bei Nebertragung des Eigenthnms an Grund¬
stücken, deren Werth 300 M. nicht übersteigt, genügt schriftlicher Vertrag in einer durch den
Minister festzusetzenden Form", uud habe dem Gedanken Ausdruck gegeben,daß die richtige Form
ohne Schwierigkeit zu finden wäre, fei es, daß der Vertrag vor dem Amtsrichter oder fönst wie
zu machen fei. Nuu habe ich noch eine Bitte. Wir sind darüber im Unklaren, wie das Ministerium
priuzipiell zu diesen beiden Puukten der Transscription und der Befreiung der kleinen Werthobjektc
von den Kosten durch eine andere Form des Vertrages steht. Es wäre sehr dankenswerth, wenn
der Herr Kommissarius der Staatsregierung uns sagen wollte, ob die Annahme der Vorlage eine
«onäitio «ins c^u», ncm ist oder nicht. Wir wünschen, den Gesetzentwurfzu Stande zu bringen,
und möchtengerne wissen, wie der Herr Minister hierüber denkt.

Landtllgs-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren! Eine Erklärung abzugeben, bin ich

nicht ermächtigt, weil diefe Anführuugen ganz neu sind; ich kann nur sagen, wenn Sie darauf
bestehen, daß die Transscription als Zwang eingeführt wird, fo erachte ich es für nothwendig,
daß ein ganz neuer Gefctzeutwurf ausgearbeitet wird, deun der vorliegende Gesetzentwurf basirt
eben darauf, daß die Transfcription nicht eingeführt wird. Es wäre nicht möglich, dicfelbedurch
einen einfachen Zusatz einzuführen; es müßten fehr viele Bestimmungenabgeändert und hinzugesetzt
werden. Ich verweise auf die Ansicht des Ober-Landesgcrichtes,die ich vorhin verlesen habe. Ess
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muß geprüft werben, in welche Bestimmungen des sonstigen rheinischenRechtes dies eingreift,
damit die erforderlichenBestimmungen ausgearbeitet werden können. Bezüglich des Wunsches,
in Ansehung von geringwertigen Objekten eine erleichterte Vertragsform zuzulassen, ist der Vorschlag
gemachtworden, den Amtsrichtern die Aufnahme solcher Verträge zu übertragen. Ich kann nicht
übersehen, ob dies nicht eine Vollständig neue Organisation der Amtsgerichtenothwendig machen
und schon aus diesem Grunde unausführbar sein würde. Dem Herrn Iustizminister die Ermächtigung
zu geben, dah er für Verträge von Objekten unter 800 Mark eine besondereForm vorschreibt,
würde ohne Präcedenz in der Gesetzgebung sein. Ich glaube nicht, daß der Herr Minister einen
derartigen Auftrag übernehmen würde. Der fernere Vorschlag, die notarielle Form zwar als
Regel vorzuschreiben,indeß bei Objekten unter 300 Mark die bloß schriftliche Form zuzulassen
ist meines Erachtens unannehmbar, da das erstrebte Ziel, eine gewisse Sicherheit des Eigenthums¬
übergangs zu schaffen, alsdann nicht erreicht werden könnte.

Landtags- Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon Ennern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ennern: Meine Herren! Ich würde es gewiß sehr bedauern, wenn

die Forderung der Transscription, falls wir sie aufstellten, das ganze Gesetz zu Falle brächte,
weil, wie der Herr Staatskommissar ausgeführt hat, ein ganz neues Gesetz ausgearbeitet werden
müßte, aber, meine Herren, so außerordentlichbedauern würde ich das auch nicht, ich will lieber
etwas vollkommenesund gutes schaffen und einige Zeit darauf warten, als daß ich in Ueb er¬
eiln ng etwas schaffe, was ich nicht für richtig halte. Ich muß offen gestehen, meine Herren,
daß der Gesetzentwurf,wie er uns vorliegt, uns im Wefen der Sache nur geringe neue Sicherheit,
sowohl für den Hnpothckenbesitzer, als für den Grundbesitzer, giebt. Es ist doch wohl allgemein
als Regel aufgestellt: wer ein Gruudstückkauft, macht einen notariellen Vertrag. (Widerspruch.)

Das mag bei kleinen Parzellen >nicht der Fall sein, aber ich möchte wirklichbei sämmt¬
lichen Herren des Prouinzial-Landtages umhören, ob sie jemals einen größeren Grundstücksankauf
abgeschlossenhaben, ohne denselbenhinterher durch notariellen Vertrag perfekt zu machen. (Oho!)

Dann sind die Herren, die Oho rufen, weniger uorsichtigals wir; es fällt bei uns keinem
Kapitalisten ein, ohne notariellen Akt Geld zu geben. Soweit meine Bekanntschaft reicht, wird
demnach mit dieser Bestimmung wenig nenes geschaffen. Nun kommt uns der Herr Staats-
kommissarins in etwas entgegen, er will den Katasterbeamten gewissermaßen an Stelle des
Hyputhekenbewahrersstellen, er sagt, sobald ein Grundstück notariell verkauft ist, soll dem Kataster-
Beamten Anzeige geinacht werden, dieser soll es übertragen, und wenn ein Grundstück wiederverkauft
werden soll, kann man in der Katasterrolle nachsehen, ob der Besitzer wirklicheingetragen ist, ob
lichtig übertragen ist. Ich glaube, meine Herren, daß dieser Vorschlag, so dankenswert!)er ist,
doch mit der Stellung, die meiner Kenntniß nach die Katasterbeaintenin der Nheinprovinz haben,
nicht durchzuführenist. Der Katasterbeamteist kein verantwortlicherBeamter, wie der Hnpolheken-
bewahrer. Der Hypothekenbcwahrerist mit seinem ganzen Vermögen für alle Einschreibungen,
für die richtige Führung der ganzen Bücher verantwortlich i der Katasterbeamte, wenn er einen
3chler, eine falsche Eintragung macht, bekommthöchstens einen Rüffel, aber rechtliche Folgen hat
dies für ihn in keiner Weife. Außerdem sind die Katasterbeainten mit ihren Katastern nicht
fortgesetzt beschäftigt, die Uebertragungen finden zu gewissen Zeiten statt, die Verkäufe, die
stattgefundenhaben, werden zu gewissen Zeiten eingetragen, dann ist der Katasterbeamte mit dieser
seiner Arbeit für einige Zeit fertig, er hat nicht die Stellung des Hnpothekenbewahrers. Deshalb
glaube ich, daß das Anerbieten des Herrn Staatskommisfarius das in keiner Weise erfüllen wird,
was wir mit dem Antrage auf Einführung der Transscription der Grundbuchordnungerreichen.



42

Ich möchte also glauben, immer wieder zur Urberathung des Gesetzentwurfessprechend, daß es
richtiger wäre, daß wir, wenn wirklichdas ganze Gesetz mit der Transscription steht oder fällt,
in Erwägung nehmen, ob es nicht richtiger wäre, statt dieses unvollendeteGesetz anzunehmen,zu
sagen: wir wollen dann ruhig warten und sehen, ob nicht die Zustände zu dieser Form drängen.

Lllndtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnetevon Gmnd-Rn hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Nn: Meine Herren! Mit der letzten Konklusion des Herrn

Abgeordnetenvon Eynern bin ich nicht einverstanden, ich glaube, daß gegenwärtig das Bedürfniß
nach einer Regelung der Hypothekenverhältnisseso eklatant und so groß ist, daß wir eine Hinaus¬
schiebung des Gesetzes nur dann verantworten tonnen, wenn es uns ganz unannehmbar erscheint,
oder wenn mit dem Gesetz eine so große Menge von Schäden verbunden wäre, daß sie durch
die Vortheile nicht ausgewogenwerden, die dasselbe zu bringen im Stande ist Die Entscheidung
in diesem Augenblickist recht schwierig, weil die Frage, die uns hier vorzugsweisebeschäftigt,
die Frage der Transscription, in Folge der Erklärung des Herrn Vertreters der Staatsregierung
Durchführung refp. Nichtdurchführungdes Gesetzes in sich schließt. Ich mochte glauben, daß es
bei der schon vorgerücktenStunde gut wäre, wenn wir für jetzt die Diskussion abbrächen und
die Sache erst zur Erledigung brächten, nachdem eine weitere Ueberlegung in der Angelegenheit
stattgefunden hat. Ich bin augenblicklichnicht in der Lage, meinerseits ein definitives Urtheil
abzugebenund beschränke mich auf diese mehr geschäftsordnuugsmähigeBemerkung, behalte mir
aber für fpäter weitere sachliche Ausführungen vor.

Landtllgs-Marfchall: Meine Herren! Ich würde Ihnen zur Geschäftsordnungebenso,
wie es der Abgeordnetevon Grand-Ny gethan hat, vorschlagen, jetzt die Diskussion abzubrechen,
wo wir stehen, und würde bitten, nach den» Essen um 4 Uhr pünktlich hier zu erscheinen, damit
wir sofort in die Weiterberathung eintreten können. Bis dahin haben wir es uns alle überlegt.
Ich würde dann zunächstHerrn von Grand-Ny das Wort geben.

Die Sitzung ist bis 4 Uhr vertagt.
(Vertagung der Sitzung 1 Uhr 20 Minuten.)
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Erste Konferenz.
Montag den 15. Dezember 1884, Nachmittags 4 Uhr.

Landtags-Marfchall: M.'ine Herren! Die Sitzung ist wieder eröffnet.
Ich habe Ihnen zunächst mitzutheilen,daß ein Antrag, von Herrn Limbourg unterzeichnet,

eingegangen ist. Derselbe lautet:
„Im Gesetz-Entwürfeüber die Veräußerung und hypothekarische Belastung der Grund¬
stücke, die Fremdwörter:

„Privilegien" durch „Vorzugsrecht", „Transfcription" durch „Ueberschreibung",
dahingegen „Grundstücke" durch „Immobilien" zu ersetzen;

empfiehlt die «n KlooAnnahme des quest. Gesetz-Entwurfes (Oho!) und bittet als Wunsch
auszusprechen,daß nicht allein die Generalhnpothekcndurch Eintragung der Spezial-
parzellen vervollständigt, sondern daß auch die Gesammtforderung auf die einzelnen
Parzellen pro rata unteruertheilt werden sollen."

Meine Herren! Wir werden nachher auf diefen Antrag zurückkommen. Ich gebe Herrn
von Grand-Rn zur Fortsetzungder Debatte das Wort. .....

Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Es ist kaum möglich, m dem letzten
Stadium der Debatte noch etwas neues zu sagen. Ich werde daher meinerseits nicht m die
Materie eindringen. Herr Iustizrath Courth hat mit vollem Rechte bemerkt, daß es überaus
schwierig sei, bei bestimmtenVorschlägen zugleich sich klar zu machen, nach welchenNichtigen
dieselben wirken wie sie mit der Gesammtmaterie des Civil-Gefetzbuchesim Zusammenhang
stehen, so daß man bei jedem Vorschlagein die Gefahr geräth, Konsequenzenhervorzurufen, tue
man nicht will und die event, schädlicher wirken, als der Vortheil den man mit dem Amendement
zu erreichen trachtet. Meine Herren! Nun scheint es mir, daß der Provu'zral-Landtag mch
berufen ist, eine eigentliche Amendirung des Gesetzes vorzunehmen fonderndaß es vlelmehr darauf
ankommt ein Gutachten abzugeben, worin den Wünfchm der Provinz iliren Verhaltm sen und
ihren lokalen Bedürfnissen gemäß, voll und ganz Ausdruckgegebenwird. Meine Herren! Diesen
Zweck, wenn ich mich über die formale Behandlung der Sache aussprechen darf, wurde man
ausgiebiger dann erreichen, wenn man das Gesetz so, wie es ist Keße, daran aber Resolutionen
knüpfte in denen diefe Wünschemit aller Bestimmtheit ausgesprochenwerden. (Sehr richtig!)

Meine Herren' Ich bin auf diefen Gedanken gekommen, weck ich glaube, daß die weitaus
große Majorität der Versammlung der Meinung ist, daß in der That dieser Gesetzentwurf einen
sehr wesentlichen Fortschritt ans dem betreffendenGebiete darstellt (Sehr nchtrg!) den wn nicht
abweisen dürfen. Der Paragraph, der uns in diesem Augenblickebeschäftigt ist freilich nach
meiner Auffassungder am allerwenigstenin. Entwurf ausgearbeitete. Herr Landesrath Küster hat
es schon aus sprochen, es klingt auch durch die Mittheilungen des Verwaltnngsraths: diejenigen
Versprechen die in den Motiven enthalten sind, sind m diesem Paragraphen nicht erfüllt, es ist
die Sicherheit und Erkennbarkeit des Eigenthums durch die Bestimmungen des Entwurfes mcht
erreicht die schriftlich oder durch Notar herbeigeführte Beurkundung gibt gar keme Sicherheit



44

bezüglich des Eigenthums. Wenn man neben der Forderung der notariellen Beurkundung noch
die Transscription verlangt, so ist auch dies, meine Herren, bezüglich des Ueberganges und der
Sicherheit des Eigenthnmes durchaus nicht durchschlagend. Die Sicherheit wird nur erreicht
werden, wenn der Grund und Boden in der That ganz bestimmt festgelegtwird, und die Urkunde
auch wirklich auf diesem Grund und Boden ruht, wie dies bei der Einführung des Grundbuches
möglich sein wird. Unser ganzes Civilrecht geht vollständig darauf hinaus, den Grund und
Boden als Anhängfei der Person anzusehen. Es hat nun allerdings der Herr Kommissariusder
Stlllltsregierung ein wcrthvollcs Zugcständniß gemacht, indem er einen gewissen Zusammenhang
der notariellen resp, der Beurkundung durch das Gericht mit den Katasterauszügen statuirte, und
die Verpflichtung der Übertragung dieser Beurkundungen in den Kataster feststellte, er möchte
aber nun auch das Zugeständniß vervollkommnen und die Vorschriften über das Katasterwesen
sehr wesentlich abändern. Das wird relativ leicht sein, indem es in der Hand der vorgesetzten
Behörde liegt, auf dem Verwaltungswege, ohne weittragende gesetzliche VestimmnngenAenderungen
zu treffen. Bezüglichder Kosten sind ebenfalls sehr große Bedenken erhoben worden. Ich muß
gestehen,daß ich diese Bedenkentheile. Der Herr Kommissarius der Staatsregierung hat gesagt,
daß er dem Wunscheauf Abänderung wohlwollendgegenüber stehe, ich möchte aber eine erhöhte
Zusicheruug, daß er nach dieser Richtung hingehendenWünschen seine Unterstützung werde zu
Theil werden lassen. Die Kosten werden für den kleineren Besitzer sehr erheblich sein. Ich
möchte, um dem Gedanken, daß ein Theil der Verträge nicht vor dem Notar, nicht vor dem
Gericht gemacht zu werden brauche, soudern lediglichder Schriftlichkeitüberantwortet und dadurch
die Kosten vermindert werden, Ausdruck zu geben, den Vorschlag machen, die unter Privat¬
unterschrift zu thätigenden Verträge dem Amtsrichter zn Einregistriruug zuzuweisenund ihn zu
verpflichten,seinerseits die Akte zu prüfen, einzutragen und gewissermaßen für die Legalität lind
Sicherheit einzutreten. Ich weiß wohl, es mag sich manches Bedenken gegen diesen Vorschlag
erheben, es ist in der Ausführung ein ziemlich weitgreifender und tiefgehenderVorschlag, indeß
ich möchte ihn aufrecht erhalten, weil ich überzeugt bin, daß die Form, wie sie setzt für die
kleinerenObjekte vorgeschrieben ist, überaus belästigendist. Meine Herren! Wenn ich mich kurz
resumiren darf, geht meine Meinung dahin, den Gesetzentwurf, fo wie er liegt, anzunehmen, in
Resolutionen bestimmteWünschezu formuliren und zwar vorzngswcisedahin, die Sicherung und
die Erkennbarkeitdes Eigenthums in weit höherem Maße zu erreichen, als dies im §. 1 möglich
ist, insbesondere die Einführung des Grundbuches zu befürworten.

Der letzte Punkt, meine Herren, würde denn der fein, die Staatsrcgierung aufznfordern,
für Vertrage geringerer Art die Kosten herabzusetzen. Ob die Transscription noch dazu komme»
soll, ist eine Frage, deren Beantwortung von der Bedeutung der Transscription an sich abhängt,
ob in der That die Mehrbelastung, die dem einzelnendurch die Transscription aufgeladen wird,
mit den Vortheilen, die aus der Transscription erwachsen, in Uebereinstimmungsteht. Ich glaube,
meine Herren, daß dies doch schließlich nicht der Fall sein wird. Ich bin der Meinung, daß nach
Lage unserer Gesetzgebung auch die Transscription nicht in genügendemMaße Sicherheit für die
Erkennbarkeitund die Sicherheit des Eigenthums gewährt. Ich glanbe, daß dies auch von dein
Herrn Kommissarausreichenddargelegt worden ist; ich möchte mich in diese Details nicht weiter
verlieren. Ich würde also meinen, daß von der Transscription wohl abzusehensei, da sie neue
Schwierigkeitenan den Entwurf bringen würde.

Lllndtags-Marschllll: Was zunächst den geschäftsordnungsmäßigen Vorschlag des
Herrn von Grand-Ny betrifft, nämlich, daß wir nicht den Wortlaut des Gesetzes amcndiren,
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sondern das Gesetz, so wie es vorliegt, annehmen und nur recht klar gefaßte Resolutionen dazu
setzen sollen, so ist mir dieser geschäftsordnungsmäßigeAntrag sehr willkommen. Wenn er nicht
von Seiten des Herrn von Grand-Rn gestellt worden wäre, so hätte ich Ihnen diesen Vorschlag
gemacht. Ich glaube, dieser Vorschlag wird auch im Landtage allseitige Zustimmung finden.
Ich glaube dies wenigstens, oder irre ich mich darin? — Herr Freiherr von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Mir scheint es, daß, wenn der
letzte Vorschlag des Herrn von Grand-Ry, dem der Herr Landtags-Marschallzustimmt, angenommen
würde, dies der Sache nach ziemlich nahe mit der Amendirung des Entwurfes selbst zusammen¬
fallen würde, denn wir haben nur ein Gutachten auszufvrechen,wir sind kein gesetzgebenderFaktor.
Ob wir dies in der einen oder anderen Form thun, ist in der Wirkung ziemlich dasselbe. Vielleicht
sagen wir nach dem letzten Vorschlage etwas deutlicher, daß wir unter allen Umständen einen
Gesetzentwurfhaben wollen; ich stimme aber dem Vorschlagezu und komme auf meinen geschäfts¬
ordnungsmäßigen Vorschlag, daß eine kleine Kommissiondie Redaktion der verschiedenen Anträge
vornähme, zurück.

Landtags-Marschall: Ich möchte nur erwidern, daß ich doch einen Unterschied darin
finde. Wenn wir, zu einer gntachtlichenAeußerung aufgefordert, den Wortlaut des Gesetzes
amendiren, so heißt das: der Prouinzial-Landtag der Nheinprovinz spricht sich dahin aus, daß
er das Gesetz nur so für aunehmbar erklärt, wie er es amendirt hat. Wenn der Landtag
aber — das ist ja wohl auch die Tragweite, die Herr Limbourg seinem Vorschlageauf en Kloo-
Annahme geben wollte — dazu übergeht, zu sagen: wir nehmen das ganze Gesetz an, weil es
entschieden eine Verbesserungdes jetzigen Zustandes ist, haben aber folgende Wünfche, die wir so
prägnant ausdrücken,wie wir können, so ist dies ein anderer Standpunkt, auf den wir uns stellen,
wir sagen: das Gesetz ist entschieden etwas Besseres, als der gegenwärtigeZustand, wir wollen
das Bessere,wenn wir nicht das Beste bekommen können, und erkennen das als Uebergangsstadium
an. Ich frage Herrn Limbourg, ob sein Antrag so zu verstehenist.

Abgeordneter Limbourg: Gewiß.
Landtags-Marschall: Die geschäftsordnungsmäßigeFrage würde ich für erledigt

erachten,wenn kein Widersprucherfolgt.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Einschließlich der Kommissionsbildung?
Landtags-Marschall: Ich wollte noch hinzusetzen,daß ich auf den Vorschlag des

Herrn Freiherr von Los, eine Redaktionskommissionzu bilden, um die Resolutionen zu formuliren,
vollständig eingehe. Sind Sie damit einverstanden, daß diese 2 geschäftsordnungsmäßigen
Bestimmungen als genehmigt angesehenwerden? — Zur Geschäftsordnunghat Herr Abgeordneter
Courth das Wort.

Abgeordneter Courth: Ich will zur Geschäftsordnungbemerken,daß ich meinen Antrag
zu Gunsten des Vorschlages des Herrn von Grand-Rn zurückziehe. Ich nehme an, daß Herr
von Eynern, ebenso Herr Heuser ihre«: Antrag zurückziehen,denn der Vorschlag des Herrn von
Grand-Rn scheint mir ganz zweckmäßig zu sein, da wir hier nicht eine legislative, sondern eine
berathende Körperschaftsind. Ich möchte mir über die Frage der Transscription nachher noch
ein paar Worte erlauben.

Landtags-Marschall: Ich frage zur Geschäftsordnung die Herren von Eynern und
Hmfer, ob sie ihre Anträge zurückziehen.

Abgeordnetervon Eynern: Ich habe, soviel ich weih, gar keinen Antrag gestellt; ich
habe deshalb auch keine Veranlassung, ihn zurückzuziehen.
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Abgeordneter Heuser: Ich würde unter diesen Umständen darauf verzichten, meinen
Antrag einzubringen.

Landtags-Marschall: Die Geschäftsordnungsfrage ist hiermit erledigt. Wir fahren
in der sachlichen Diskussion fort. Das Wort hat der Zerr AbgeordneteCourth.

Abgeordueter Courth: Meine Herren! Heute Morgen ist die Wirksamkeit der Trans-
scription angezweifeltworden, es ist sogar das Bedenken laut geworden, der Hnpothekenbewahrer
gebe gar kein Attest auf die Person. Ich bin deshalb heute noch vorsichtigerweise zum Hypotheken-
amt gegangen; ich kann die Versicherunggeben, daß der Hnpothekenbewahrerallerdings ein Attest
gibt in der Art, daß Jemand in den letzten 10 Jahren weder gekauft noch verkauft hat, ein
Attest, das vollständige Sicherheit gibt. Wenn dies Herr von Grand-Ny hört, so wird er ein¬
sehen, daß die Transkription eine große Bedeutung hat uud daß sie in der Resolution recht
wohl in Gemeinschaft mit dem gefordert werden kann, um was wir wiederholt fchon gebeten
haben, nämlich daß endlich bei uns die Grundbuchordnung eingeführt werde, wozu aber große
Vorbercituugen nöthig sind. Ich kann auch nicht finden, daß die Stellung des Herrn Staats-
kommissarius gar so sehr ablehnend gegen die Transscription gewesen sei. Seine Ausführungen
gingen wesentlichdahin, es würde etwas Neues geschaffen, es müsse überlegt werden. Ich habe
vom Negierungstischeaus, wenn ich mich so ausdrücken darf, irgend welche Andeutungen darüber
vermißt, wodurch denn ein Satz des Civilrechts durchbrochen würde. Ich möchte daher die Herren
noch einmal bitten, sie möchtenmir einen einzigen Satz hinstellen, der einer Abänderung bedarf,
wenn bestimmt wird, daß zum Eigenthumsübergauge die Transscription nothwendig sei. Es
würde sich ebenso empfehlen, wenn der Landtag im Ucbrigen der Meinung ist, daß die Erneuerung
fortfallen soll ^ die Staatsregierung verhält sich diesem Punkte gegeuüber sehr entgegenkommend/
wie wir gehört haben — daß wir auch dies in eine Resolution fassen. Wenn ich den Herrn
Vorsitzenden richtig verstanden habe, wird dann zu den einzelnen Paragraphen übergegangen
werden. Ich würde mir erlauben, bezüglich der Fassung des §. 1 noch eine Bemerkung
zu machen.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Fritzen hat das Wort.
Landesrath Fritzen: Meine Herren! Ich glaube, mit dem Zweck, den der Herr Abgeordnete

Courth mit seinem Antrage verfolgt, sind wir Alle einverstanden, aber ich glaube, das Ziel wird
dadurch uicht erreicht. Meine Herren! Wenn auch transscribirt wird, so wird doch die Sichelheu
bei dem Eigeuthumsübergang nicht wesentlichgefördert. Ich mache Sie auf die Grundbuchordnung
für die alten Provinzen, auf das Gesetz vom 5. Mai 1872, aufmerksam. Hier ist ganz genau
bestimmt, unter welchenBedingungen die Eintragung erfolgt. Es findet hiernach gewissermaßen
ein tontradiktorischesVerfahren statt, es wird bestimmt, welche Titel vorgelegt werden müssen,
wann der Grnndbuchrichter einzutragen hat, wann er die Eintragung verweigern kann. Diese
Gesetz ist im Jahre 1873 auf den Bereichdes Iustizsenats von Ehrenbreitstein ausgedehnt worden!
es hat auch dort einer ganzen Menge von Zusatzbestimmungcnbedurft, um die Art und W^e
des Verfahrens zu fixiren und um die Pflichten der Parteien und die Pflichten des Grundbuchs
richters klar zu stellen. Diese Grundbuchordnung für die alten Provinzen ist ein ganzer Kode!
von 143 Paragraphen. Wir haben von ähnlichen Nestimmungengar nichts, unsere Transscriptions-
register werden von dem Hypothekenbewahrergeführt, diefer ist nicht in der Lage, eine juristM
Prüfung eintreten zu lassen, über das Verfahren ist nichts bestimmt, die Folge des Transscriptions-
zwanges daher wird sein, daß er Alles einträgt, was ihm vorgelegt wird, und das schließ^
Resultat wird nicht eine größere Ordnung, sondern eine größere Unordnung sein. Daher gM ^
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ich, wenn ich auch mit dem Ziel des Antrags des Herrn AbgeordnetenCourth übereinstimme,daß
mit der bloßen Bestimmung, es solle tmnsscribirt werden, allein nichts erreicht werden kann,
sondern es dazu einer genau formulirten Gesetzesvorlage über die Einrichtungder Tmnsscriptions-
register, über die Pflicht des Transscriptionsinhabers und über die Verbindlichkeiten der Parteien,
event, über die Obliegenheiten, die sie zu erfüllen haben, um eine gültige Transscription zu
bewirken,bedürfte.

Lllndtags-Marschllll: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Da ich das, was eben Herr Landesrath Fritzen

ausgeführt hat, auch ausführen wollte, so gestatten Sie mir, mich nur auf wenige Bemerkungen
zu beschranken. Es muß zugegeben werden, daß das Publikum nicht so ganz von der Unwichtigkeit
der Transscrivtion überzeigt ist. Wenn Sie heute die Tmnsscriptionsregister in Düsseldorf ein¬
sehen, so werden Sie finden, daß bis heute Mittag 3 Uhr, seit dem 1. April 1884 772 Urkunden
tmnsscribirt sind, welche Zahl bis zum 1. April nächsten Jahres sich auf 11 bis 1200 vermehren
wird; Inscriptionen sind 5000 für das Jahr genommen, sodaß allerdings ein erheblicherTheil
von Vertragsurkunden und Eigenthumsübertragungen tmnsscribirt wird. Aber, meine Herren,
für das zukünftigeGrundbuch hat die Transscription absolut keine Wirkung und keinen Werth.
Eine Transscrivtion ist und wird nach den jetzigen Einrichtungen immer nur personellerNatur
sein, das heißt nach dem Namen registrirt. Allerdings ist richtig, daß Jemand von dem
Hypothekenamtesich sofort den Auszug geben lassen und daraus ersehen kann, ob in der letzten
Zeit eine bestimmte Person überhaupt einen notariellen Akt hat eintragen lassen. Dieser Auszug
wird ihm gegeben,und eine geringe Sicherheit erhält er allerdings durch die Gewißheit, daß ein
notarieller Akt über das betreffendeGrundstück, in welchen: sein Vorgänger figurirt, nicht trans-
scribirt ist. Eine weitere Gewißheit wird ihm aber nicht. Mit Recht hat Herr Fritzen ferner
hervorgehoben, und das ist der bedeutendeUnterschiedzwischender Trnnsscription nach unserem
Rechte und der Auflassungin der Grundbuchordnung,daß der Hyvothekenbewahrerden zu trans-
scribirenden Akt nicht materiell, ja nicht einmal formell prüft, während der Grundbuchrichter
ganz genau nachfehenmuß, ob die Sache formell in Ordnung ist, und ob der Akt im Stande
ist, das Eigenthum zu übertrageil. Wenn daher, wie Herr von Grand-Ry hervorgehoben hat,
vielleichtdem Amtsrichter die Verpflichtung aufgebürdet werden könnte, zu prüfen, so würde dies
ein Fortschritt sein; dann ständen wir aber unter den Bestimmungen der Gruudbuchordnung,die
wir heute theilweise' nicht einführen können; dann hätten wir das System der freiwilligenGerichts¬
barkeit, die das rheinische Recht nicht kennt, stückweise in dieses hineingeschoben. Es wäre meines
Emchtms nicht angezeigt, so tief durch eiu Spezialgefetz, durch ein intermediäres Gefetz in den
bestehenden Rechtszustandeinzuschneiden, daß man sagt, es solle eine freiwilligeGerichtsbarkeit für
einen kleinen Theil von Rechtsverhältnisseneingeführt und dem Amtsrichter überwiesen werden.
Hinzu kommt noch, daß, wenn Sie die Tmnsscription als nothwendig annehmen wollen, Sie
jedenfalls dazu übergehen müssen, die Eigenthumsübertragung durch Privatakt auszuschließen;
es kann allerdings auch ein Akt unter Priuatunterschrift tmnsscribirt werden, aber nie auf Grund
eines Privataktes eine Infcription stattfinden. Es bleiben aber stets die Nachtheile, die ich heute
Morgen hervorgehoben habe, zu Recht bestehen, sodah, wie es schon früher dem Provinzial-
Verwaltuugsmth geschienen hat und auch heute noch scheint, die Transscrivtion nicht den
gewünschtenVortheil bringt, die Aufnahme des notariellen Aktes aber unter allen Umständen
erforderlicherscheint. Noch eine Bemerkung gestatten Sie mir. Es dürfte zweifelhaft erscheinen,
°b unter den vor dem Notar und dem Gericht geschlossenenVerträgen auch die vor sonstigen
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Notaren geschlossenen zu verstehen sind, die nicht im Bezirke des RheinischenRechtes wohnen,
sodaß in Wahrheit überall da, wo eine autentischeUrkunde vorhanden ist, auch die Eigenthums-
Übertragung stattfindet. Das hat für die Rheiuprovinz große Bedeutung, weil wir an verschiedene
Länder angrenzen, in denen diese Vertrage das Eigenthum vollständig übertragen. Dieser Zweifel
wird durch die Zustimmung der Staatsregierung gehoben.

Landtags- Mar schall: Der Herr Landes-Direttor hat das Wort.
Landes-Direttor Klein: Meine Herren! Ich möchte nur noch eine Bemerkung machen,

die sich an die sogenannteAbschlagszahlunganschließt,von welcherheute morgen Herr von Eyncrn
sprach. Ich glaube nicht, daß die Sache so unbedeutend ist. Wir hatten den Vorschlag gemacht,
daß der Notar oder das Gericht verpflichtet fein foll, in Zukunft den Katasterauszug dem Akte
zu adhibiren; ferner soll dem Notar oder dem Gerichte die Verpflichtungauferlegt werden, sofort
— statt des Wortes „fofort" würde besser eine Frist von 14 Tagen einzusetzensein — dem
Katasterbeamten den Auszug über den geschehenen Verkauf mitzutheilen, fodaß der Katasterbeamte
in der Lage ist, von dein Kaufe Kenntniß zu erhalten. Es ist das im Entwürfe noch nicht vor¬
gesehen, folgt aber aus der Amendirung, die wir zu §. 1 vorgeschlagen haben. Wenn das
geschieht,meine Herren, dann wird in tacto in den meisten Fallen dasjenige erreicht werden,
was durch die Transscrivtion erreicht werden soll. Denken Sie sich doch die Sache, wie dieselbe
eigentlichliegt. Will ich Jemanden eine Hypothek geben, oder von Jemanden kaufen, fo muß
der Katasterauszugadhibirt werden, und weun ich recht vorsichtig seiu will, kann ich nach 14 Tagen
nur einen Katasterauszug noch einmal geben lassen, uud auf diefem Wege Kenntniß erlangen, ob
inzwischen eine Veräußerung stattgefundenhat; es wäre dann, damit Jemand zu kurz käme, schon
nothwendig, daß der Mitkontrahent, fei es Verkäufer oder Darlehnsnehmer, von Hause aus auf
Betrug ausginge, doppelt verkaufte, und daß gerade in diefem Falle der Katasterbeamte, der
allerdings kein Jurist ist und, wie ich zugeben will, nicht die Sorgfalt des Hypothekenbewahrcrs
üben wird, feiner Verpflichtung nicht nachkäme und die Eintragung oder den Vermerk über den
Verkauf, von welchem er durch den instrumeutirendenNotar Mittheilung erhalten muß, im Kataster
unterließe. Dann erst könnte die Sache von nachtheiligenFolgen sein. Es läßt sich ferner auch
nicht bezweifeln,daß eine solche Vorschrift weittragendeFolgen haben uud die Fälle des fogenannten
Stellionates wesentlich verringern wird, denn wenn jeder Verkauf nicht anders geschlossen werden
kann, als vor Notar, und wenn der Notar den Katasterauszug beifügen und mit der Anzeige des
Verkaufes an den Katasterbeamten gelangen lassen muß, so wird ein doppelter Verkauf bei dein
öffentlichen Amte in sehr kurzer Frist bekannt werden, was zur Folge haben würde, daß man in den
meisten Fällen sofort hinter diefe Betrügereien kommen und den Schuldigen zur Strafe ziehen
würde. Ich glaube, daß man mit den geplanten Bestimmungen sich im Wesentlichenin der
Praxis wird helfen können uud mit Rücksichtauf dieses Moment der obligatorischenTrans¬
scription weniger bedarf.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hocnsbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich möchte noch kurz auf eine Bemerkung des

Herrn Landesrath Fritzen zurückkommen. Ich bin allerdings nicht Fachmann und fehe mich daher
nicht in der Lage, zuzustimmen oder zu widersprechen. Ich möchte mir aber erlauben, Ih^
Aufmerksamkeitauf das französische Gesetz vom 25. März 1855, auf die Hypothekenordnung,
welche,glaube ich, schon heute morgen citirt worden ist, hinzulenken. Das Gesetz gilt heute noch
in Elsaß-Lothringen und hat nach dem, was ich erfahren habe, auf die günstigste Weise gewirkt.
Herr Landesrath Fritzen sagt, um die Transscription in dieses Gesetz aufzunehmen, müßte ein
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besonderesGesetz erlassen und es müßten Transscriptionsregister eingeführt werden; so habe ich
es wenigstens verstanden. Nun richtet sich das französische Gesetz, wenn ich nicht sehr irre —
und ich bitte Herrn Conrth das zu beachten, er wird wahrscheinlichin der Lage sein, es näher
nachzusehen— in erster Linie auf die Transscription, sodaß sogar der Name „tran^ription"
im Titel des Gesetzes enthalten ist. Dieses Gesetz ist einfach in das französische Hnpothekenrecht
eingeschoben worden, ohne daß dadurch irgend welche Aenderungen der Civil-Gesetzgebungmeines
Wissens erfolgt sind, und es ist auch in diesem Gesetze, in welchem die Transscription eine so
hervorragende Rolle spielt, so viel ich weiß, von den Transscriptionsregistern nichts enthalten.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
Abgeordneter Heuser: Meine Herren! Ich habe den Ausführungen der beiden Herren

Landesrathe nicht folgen können, ich bin auch kein Fachmann, aber die Jurisprudenz wird sich
der Logik unterordnen müssen. Wenn wir nun bei unserer gutachtlichenAeußerung über das
Gesetz und über die jetzt in Nede stehende Frage der Transscription erklären: nach unserer
Meinung sollte an die Transscription die Wirksamkeitdes Eigenthumsüberganges geknüpft werden.
Wenn dann die Transscription erfolgt, und nach Analogie des Artikels 2108 der Hypotheken-
bewahrer ex olNoio auf Grund der Transscription die Eintragung besorgen muß, die Eintragung
sonach für den Ankauf besteht, dann vermag ich nicht einzusehen, wie hierdurch nicht eine voll¬
kommene Erkennbarkeitdes Eigenthums, die uns jetzt fehlt, tonstituirt würde. Ich bitte demgemäß
das Erfordernis; der Transscription in die Resolution, die wir beabsichtigen, aufzunehmen, damit
unsere gutachtliche Aeußerung nicht demnächst der Vorwurf treffe, daß wir ein fo wesentliches
Mittel, den Rechtszustandzu verbessern,nicht erkannt hätten.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Fritzen hat das Wort.
Landesrath Fritzen: Meine Herren! Mir ist natürlicherweisedie französischeGesetzgebung

nicht in dein Maße bekannt, wie die Rheinische, aber ich weiß wohl, daß es in Frankreich doch
eines besonderenGesetzes bedurft hat, um diese Transscriptionen einzuführen und daß letzteres
nicht blos durch Einfchiebungvon einem Paragraphen in ein anderes Gesetz geschehen ist; vielmehr
waren jenem Gesetze ausführliche und umfangreicheMotive beigegeben nnd hat dasselbe überhaupt
eine große, durchgreifende Aenderung im ganzen NechtslebenFrankreichs herbeigeführt. Wenn
Sie ein solches Gesetz wollen, so ist das ein Wunsch der an und für sich berechtigtist, aber in
Mnigem und nothwendigein Zusammenhange mit unserem Hypothekenrcchtezur Zeit noch nicht
steht. Dann möchte ich noch weiter die Frage hervorheben, wozu denn die Transscription, die
wir im jetzigen französischen Rechte haben, dient. Abgesehen von dem Fall, daß für einzelne ,
Rechtsgeschäfte die Transscription, mangels Nichtigkeit vorgeschrieben ist, haben wir die Transscription
hauptsächlich zu dem einen Zwecke, damit der Eigenthümer gesichert ist, daß nicht mehr Hypotheken
gegen ihn eingetragen werden können, welche von Vorbesitzernherrühren. Es bestimmt nämlich
unsere Civil-Prozeßordnung, daß diejenigen Hypotheken, welche der Vorbesitzer tonstituirt hat, so
lange noch gültig eingetragen werden können, als nicht trcmsscribirt ist, und 14 Tage nach der
Transscription. Meine Herren! Das ist der Grund unserer Tmnsscriptionsregister, und darauf
beruht im Wesentlichenunsere Transscription. Das ganze Transscriptionsverfahren, welches auf
diesen Spezialbestimmungeuprozessualischer Natur beruht, nun auf Bestimmungen, welche tief in
das materielle Recht einschnciden, auf den Eigenthumserwerb auszudehnen, das geht nicht an ohne
ganz bestimmte eingehendeAusführungs- und Uebelgangsbestimmungen. Wenn ich soeben auf
^e Grundbuchordnung des preußischenRechts hingewiesenhabe, so wollte ich damit sagen, daß,
wenn damals ein ganzer Codex erforderlichgewesen ist, um den Eigenthumsübergang durch die
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sogenannte Auflassung erst als perfekt hinzustellen, so letzteres auch bei uns nicht durch bloße
Einschiebung eines Zusatzes in das vorliegende Gesetz, sondern nur durch sehr detaillirteBestimmungen
möglich sein würde, welche erstens eine vollständige Umbildung der Transscriptionsregister, zweitens
eine Aufzählung der Pflichten und Obliegenheiten des Grundbuchbewahrers, und drittens eine
vollständig detaillirte Anführung der Verbindlichkeiten enthalten müssen, welche derjenige zu erfüllen
hat, durch den die Auflassung, die Transscription, bewirkt werden soll, denn sonst, ich wiederhole
es nochmals, werden nichtige, sich widersprechendeAkte inscribirt, und die Folge wird nicht
größere Klarheit, sondern, wie ich befürchte,größere Unklarheit sein.

Land tags-Marsch all: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Es ist ja für einen Laien, wie es die

Mehrzahl von uns sind, außerordentlich schwierig, sich in einer Materie zurecht zu finden, die
ausschließlich juristischerNatur ist, und namentlich dann ein richtiges Urtheil zu gewinnen, wenn
sich juristische Anschauungen gegenüberstehen,wie dies zwischen den Anschauungen des Herrn
Abgeordneten, Eourth und der Herren Landesräthe der Fall ist. Meine Herren! Ich greife deshalb
auf den Ursprung des ganzen Entwurfes zurück. Die Ursache, daß wir die KöniglicheStaats«
regierung veranlaßt haben, einen derartigen Entwurf für die Nheinvrovinz einzureichen und uns
zur Berathung vorzulegen, liegt darin, daß wir die Absicht hatten, eine Hypothekenbankoder die
Ausdehnung der Provinzial-Hülfskasseals Hypothekenbank zu begründen, um den schwer bedrängten
Landbesitzern und namentlich den kleinen Besitzernmit Kapitalkraft zu Hülfe kommenzu könneil.
Demgegenüber haben wir uns gesagt, und die Verhandlungen des letzten Provinzial-Landtages,
namentlich das ausgezeichnete Gutachten von Seiten der Verwaltung der Provinz, haben es uns
gezeigt, daß unsere Hypothekenordnungder Einrichtung einer derartigen Hypothekenbank widerstrebt.
Nun möchte ich an die Herren vom Provinzial-Verwaltungsrathe, an den Herrn Landes-Direktor
und an die beiden ausgezeichnetenJuristen, die ihm zur Seite stehen, die Frage richten: ist dieser
Entwurf, wie er hier vorliegt, ohne die Bestimmung der Transscription, ein so gearteter, daß er
uns gestattet, bei Annahme dieses Entwurfes die Hypothekenbankeinzurichten? Haben die Herren
die feste Ueberzeugung, und sind Sie sicher, daß mit Annahme dieses Entwurfes alle Schwierig¬
keiten und Unmöglichkeiten der Errichtung einer Hypothekenbank,wie wir sie für die Nheinvrovinz
planen, befeitigt sind? Dann gebe ich auf dieses juristischeUrtheil soviel, daß ich auch genau
wie Herr von Grand-Ny und der Herr Landtags-Marschall sage: ich nehme das Gute und frage
nicht nach dein Besten; dann nehme ich den Entwurf an.

Wenn ich diefe Erklärung von Seiten der Herren, die in dieser Materie ja durchaus
zu Hause sind, bekommenund erwarten kann, daß sie bei der nächsten Gelegenheitdie Erweiterung
der Provinzial-Hülfskasse zu dem Institut, das wir erstreben, uns anbieten und sagen können-
auf Grund dieser jetzigenHypothekenordnungkönnen wir das mit aller Sicherheit, die Vorschüsse,
die wir den ländlichen Grundbesitzern geben, sind gesichert, wir schaffen ein gutes und nützliches
Werk, dann fällt mein Widerstand gegenüber diesem Gesetzentwurfe,dann sage ich auch: meinet¬
wegen lassen wir die Transscription sein, wir wollen auf das Civilgefetzbuch für Deutschland
hoffen, das sie möglicherweise einführen wird.

Landtags-Marfchall: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Eine vollständige Sicherheit kann dieses Gesetz

nicht geben und gibt sie auch uicht, dazu würde allerdings eine Grundbuchordnung nothwendig
sein, allein wenn der vorliegende Entwurf Gesetz wird, so können wir mit unseren Grundtredit-
geschäften beginnen, indem alsdann wenigstens die Hyuothckenuerhältnissevollständig klargelegt
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werden könne», worauf der Hauptwerth unsererseits zu legen ist. Ferner werden wir durch den
notariellen Akt eine ganz andere Sicherheit erlangen, als wir heute besitzen. Abgesehen davon,
daß der Notar die Eigenthumsverhältnisse bei Aufnahme des Vertrages klar stellen wird, schützt
die notarielle Form uns vor vielen Kollisionen und Betrügereien, denen wir gegenwärtig aus¬
gesetzt sein würden. Gegenwärtig genügt es nicht, daß wir es mit einem ganz braven Manne
als Schuldner zu thun haben — und einem solchen würden wir nur Darlehen geben — allein
er stirbt, sein Erbe kommt,derselbe geräth in schlechte Verhältnisse, wird später auf die Lücken
des Gesetzes aufmerksamund benutzt alsdann diese Lücken, um unser öffentliches Institut zu hinter¬
gehen. Ich habe die angeregte Frage mit Herrn Kollegen Küster aufmerksam erwogen und wir
sind zu der Ueberzeugunggekommen, daß, wenn der vorliegende Entwurf zum Gesetze erhoben wird,
wir mit den Grundkreditgeschäftenbeginnen können. Ob die Transscription hinzukommt oder
nicht, würde für unseren Zweck nicht wesentlich durchschlagend sein. Uns genügt es, wenn jeder
Verkauf, jede Hypothekenbestellung vor Notar errichtet und dem Katasterbeamtenbekannt gemacht
werden muß. Wenn dieses geschieht, so werden doppelte Verträge, wodurch mau vorzugsweise
hintergangen werden kann, in der Praxis höchst selten vorkommenund man wird sich gegen die
meisten Betrügereien schützen können.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
AbgeordneterHeuser: Meine Herreu! Es ist vor weuigen Monaten durch Spruch des

hiesigen Landgerichts einem sogenannten stillen Ankäufer die Hälfte einer Hypothek zugesprochen
worden, auf welche in der allerforgfältigstenWeise ein Darlehn gegeben war. Wenn solche Fälle
unter dem gegenwärtigen Rechtszustandmöglich sind, wenn sie sich in Wirklichkeit ereignen, dann
sollte doch die Quelle solcher Uebel verstopft werden. Ich bin der Ansicht,daß die Transscription
so, wie wir sie einzuführen vorschlagen,diesem Uebel steuern würde.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich begreife vollkommen die

Gründe, die den Herrn Abgeordnetenvon Eimern zu der Frage, die er eben gestellt hat, geführt
haben. Der Herr Landcs-Direktor hat die Frage dahin beantwortet, daß eine vollständige Sicherheit
M Betreff des Eigenthums auch durch diesen Gesetzentwurfnoch nicht herbeigeführt wird, aber,
weine Herren, wir werden uns Alle sagen müssen, daß auf dem Wege, auf dem wir vielleicht
viele Schritte zu machen haben, dies wenigstens ein Schritt ist. Wir müssen es mit Freude
begrüßen, wenn dieser Schritt vorwärts gemacht wird. Ich habe mir heute Morgen schon
anzudeuten erlaubt, daß, wenn wir vollständige Sicherheit und Erkennbarkeit des Eigenthums
haben wollen, noch ganz andere Gesichtspunktemit in Betracht kommen werden, und wie wir
Namentlich dem Grundbesitz richtigen Kredit zuführen müssen. Meine Herren! Das können wir
heute auch noch nicht; ich meine aber, wir thun einen wesentlichen Schritt vorwärts. Aus diesem
Grunde, werde ich dem Gesetzentwurfe,wie er vorliegt, gerne beistimmen. Ich freue mich aber
auch, daß uns dabei Gelegenheit geboten wird, durch Resolutionen die Punkte scharf und klar zu
präziiiren, die uns zu dem Ziele führen und die noch zu erledigen sind. Insofern möchte ich
bitten, daß wir uns nicht dadurch abhalten lassen, den Gesetzentwurfanzunehmen,weil in Betreff
ber Eigenthumssicherheitnoch nicht das Ganze erreicht ist.

Landtags-Marschall: Herr Geheimer Iustizrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren: Ich bin leider nicht darauf vor¬

bereitet gewesen,daß die Transscriptionsfrage hier angeregt werden würde, deshalb habe ich das
sranzüsische Transfcriptionsgesetznicht hierher gebracht. Dieses Gesetz enthält 10 oder 11 Artikel

7»
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die theilweise ziemlich lang sind, und diese Artikel enthalten die nothwendigen Bestimmungen.
Im Jahre 1851 ist in Belgien ein Gesetz gegebenworden, welches die Transscription obligatorisch
macht; darin ist vorgesehen,daß nicht transscribirte Akte demjenigennicht entgegen gehalten werden
können, welcher »au» trauäs Rechte an dem betreffendenGrundstückerworben hat. Das gab zu
Kontroversen Veranlassung, in Folge dessen hat man in dem französischen Transscrivtionsgesetz
— falls mich mein Gedächtniß nicht tauscht — bestimmt, daß die nicht transscribirten Akte denen
nicht entgegengesetztwerden können, welche bis zur Transscription Rechte auf das Grundstück
erworben und sie nach Maßgabe des neuen Gesetzes konservirt, also ihrerseits die Transscription
oder Inscription veranlaßt haben. Auch diese Bestimmung hat zu den verschiedensten Kontroversen
Veranlassung gegeben. Sie ersehen hieraus, meine Herren, daß mit dem einen Satze: die Trans¬
scription ist nothwendig, nichts gesagt ist, sondern daß man bestimmen muß, welche Wirkungen
sie hat, wenn sie soll entgegengesetztwerden können, und daß auch die andere Frage geregelt
werden muß: darf, so lange nicht transscribirt ist, der Akt überhaupt niemand entgegengesetzt
werden, also z. B. auch demjenigen nicht, der gewußt hat, daß der frühere Veräußerer schon
nicht der Eigenthümer war, der aber sagt: ich habe von dem früheren Veräußerer mir die
Hypothek bestellen lassen, ich bestehe darauf, daß sie eingetragen wird, denn der Erwerber hat
nicht transscribiren lassen. Alle diese Punkte müßten in dem Gesetz behandelt werden, so daß
nach meiner Meinung eine vollständige Umarbeitung des Gesetzes nothwendig würde, wenn der
Transscriptionszwang vorgeschrieben werden sollte.

Im Anschlußdaran, meine Herren, gestatten Sie mir, folgendes zu bemerken. Ich habe
hier das Volumen 9, betreffend die Hvpothekenreformdes Nheinifchen Rechtes, beginnendFebruar
1884. An: 1?. Mai 1883 hat der Herr Instizmiuister im Abgeordnetenhausedargelegt, daß
nach verschiedenenVersuchen das Rheinische Hrwothekenrechtzu reformiren, in den sechsziger
Jahren ein Entwurf von IN? Artikeln ausgearbeitet worden ist. Nachdem derselbe zur Begut¬
achtung an die verschiedenen Behörden gegangen war, wurde aus dem Gutachten ein Auszug
gemacht, in welchennur die einzelnen Bedenkenohne Begründung aufgeuommenwinden. Dieser
Auszug bildete ein Aktenstück von 350 Seiten und veranlaßte im Jahre 18«8 den verstorbenen
Iustizminister Leonhardt zu verfüge»: „ich verzichte auf die weitere Verfolgung dieses Entwurfes."
Wenn Sie Vorschläge machen, die eine radikale Umarbeitung des Gesetzentwurfesbedingen, so
kann unmöglich in ein oder zwei Jahren ein neuer Gesetzentwurf zur Vorlage bereit sein.
Zunächst müßte wieder ein vorläufiger Entwurf dem Ober-Landesgericht,der Anwaltskammer, dem
Ober-Staatsanwalt, einzelnen hervorragenden Iuristeu, den Landgerichten zur Begutachtung mit¬
getheilt werden, dann würden wieder in Berlin Berathungen stattfinden, auf Grund deren dann
ein neuer Entwurf Ihnen vorgelegt werden könnte. Wenn Sie das Prinzip des Gesetzes derart
ändern, daß eine Umarbeitung nothwendig wird, so verschieben Sie die ganze Sache ins Ungewisse.

Schließlich gestatte ich mir zu sagen, daß ich unmöglich eine bestimmtereErklärung, als
ich sie abgegebenhabe, bezüglich des Zusammenhanges zwischen dem Immobilienverkehr und dem
Kataster abgeben kann. Wenn nicht theilweise im Gesetze selbst, so soll im Wege der Verfügung
dieser Zusammenhang soweit hergestelltwerden, als es irgend möglich ist. Es besteht in dieser
Beziehung das vollkommenste Einvernehmen der betheiligten Ressorts und läßt sich heute noch
nicht übersehen, inwieweit der Znstand des Katasters ein Hinderniß bildet, weitergehendeBe¬
stimmungen in das Gesetz selbst aufzunehmen. Was in diefer Beziehung möglich ist, wird
geschehen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
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Lanbesrath Küster: Meine Herren! Die Frage, welche der Herr Abgeordnetevon Eynern
gestellt hat, ist sehr scharf gestellt. Wenn später aus der Provinzial-Hülfskasseein Grundkredit-
Institut geschaffen werden sull, das wirkungsreichfür den geringeren Grundbesitzsein muß, dann
hat Herr Abgeordnetevon Eyneru Recht, wenn er fragt: wenn das Gefctz gegebenwird, konnt ihr
damit auch arbeiten? Ich glaube auf diese Frage mit ja antworten zu müssen; mit diesem Gesetz¬
entwurf werdeu wir arbeiten und zwar mit einer viel größereilSicherheit als bisher. Ich möchte
wohl sagen: wir können mit solcher Sicherheit arbeiten, daß wir, wenn wir vorsichtigsind, den
aus der jetzigen Rechtsunsicherheitvielleicht folgernden Schaden verhüten können. Meine Herren
Noch eine Vemerkung die Transscrivtion betreffend; wenn die Transscription für die Zukunft
vorgeschriebeu wird, dann sind noch nicht alle Akte transscribirt, die bis jetzt gemacht sind. Wie
wird es mit den Titeln sein, die früher ausgestellt worden sind, sollen diese alle auf einmal
transscribirt werden? und wer gibt die Garantie, daß die Titel, die uns vorgelegt werden, das
Eigenthum übertragen haben? wo sind die Bestimmuugen, die für die Zwischenzeitbis zu dem
jetzigeu Moment gelten sollen? wenn ein Grundbesitzeruns einen Akt präsentirt, der vor 2 Jahren
geschlossenist, sollen wir sagen: derselbe muß erst transscribirt werden? und welche Sicherheit
haben wir, wenn er auch transscribirt ist oder wird, steht es fest, ob er damals das Eigenthums¬
recht erworben hat, ob nicht ein Anderer ein sonstiges Recht gehabt, ob nicht eine Verjährung
oder eine sonstige Ursache des Untergangs des Eigenthums eingetreten ist? Die Transscrivtion an sich
würde uns augenblicklich keine größere Sicherheit geben, als das Gesetz, wie es vorliegt, geben wird.

Dann gestatten Sie mir schließlich noch folgende Frage: Wann soll der Eigenthums-
übergang bei der Transscrivtion dritten Personen gegenüber und unter Contrahenten stattfinden?
soll er dritten Personen gegenüber erst mit der Transscrivtion stattfinden? — Das scheint die
Ansichtdes Herrn AbgeordnetenCourth und derjenigen Herren, die ihm beitraten, zu fein — wie
ist es mit dem Eigenthumsübergang unter Contrahenten selbst? Nach dem Entwurf kauu das
Eigenthum unter Contrahenten mit der Urkunde übergehen; nach Ihrer Ansicht würde unter
Coutrahenten das Eigenthum mit dem Akte übergehen können, aber dritten Personen gegenüber
nicht eher, als mit der Trcmsfcrivtion. BedenkenSie die Rechtsverschiebnngen. Der Erwerber
könnte demjenigen, der ein Grundstücknotariell verkauft hat, verbieten, etwas auf dem Grundstück
vorzunehmen; wenn der Verkäufer aber eine Hypothek auf das so verkaufte Grundstück vor der
Transscrivtion legt, würde diese unantastbar sein. Ich glaube, daß es nach Lage der Sache
richtig ist, wenn wir bei dem Gesetze stehen bleiben und nicht einen Wunsch dahin äußern, daß
eine Transscrivtion verordnet werde.

Landtags -Marsch all: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Der kurze geschichtlicheRückblick, den der Herr

Vertreter der Staatsregierung uns eben gegeben hat, veranlaßt mich noch zu einer kurzen
Bemerkung. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich fage: es klang aus dieser und der vorher¬
gehendenAeußerung des Herrn Vertreters der Königlichen Staatsregierung durch, daß die Hauvt-
schwierigkeiten,die bisher einer Aenderung entgegengetretensind, bei dem jetzigen Ober-Landes¬
gericht in Köln lagen und noch liegen. Es sind die Uebelstände unserer Hypotheken-Gesetzgebung
schon seit Jahren nicht nur von hervorragendenJuristen, sondern auch besonders von der Bevölkerung,
die unter denselben leidet, erkannt worden, und da, glaube ich, ist der Ausdruck nicht zu stark
und es deutet auch die frühere Aeußerung des Iustizministers Leonhardt darauf hin, daß der
frühere Appellationshof, das jetzige Ober-Landesgericht, immer einer solchen Aenderung wie eine
Mauer sich entgegengestellt hat.
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Wenn das Ober-Landesgericht jetzt glaubt, in diesem Punkte nachgebenzu können, so
liegt, glaube ich, der Grund wesentlich darin, daß es doch durch die nachfolgendeGrundbuch¬
ordnung mit der Zeit gezwungen sein wird, seinen Standpunkt aufzugeben. Ich möchte aber
ausdrücklichhervorheben, daß nach meinen Erfahrungen der Standpunkt des Ober-Landesgerichts
nicht derjenige der großen überwiegendenMajorität der Bevölkerung ist, und daher möchte ich an
den Herrn Vertreter der Königlichen Staatsregierung die Bitte richten, nach oben hin den Stand¬
punkt der Majorität und nicht den des Ober-Landesgerichtszu vertreten. (Sehr richtig!)

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Meine Frage war ja allerdings recht vräzis

gestellt, und das hat ja Herr Landesrath Küster hervorgehoben; aber ich wußte wirklich keinen
andern Ausweg aus diesem Dilemma der verschiedenenAnschauungen, als an die Juristen in
der Verwaltung diese Frage zu stellen. Für mich ist diese Frage auch in einer befriedigenden
Weise beantwortet worden. Wenn die Prouinzial-Vcrwaltung erklärt: wir kommen mit diesem
Gesetze aus und glauben das einrichten zu können, was wir für die Interessen der Provinz für
nothwendig erachten, dann hört mein Widerstand, und mein Versuch, weitere Bestimmungen in
dieses Gesetz hineinzubringen, auf.

Meine Herren! Wenn die Sache so liegt, möchte ich auch den Wunsch aus sprechen, daß
wir dann nicht durch weitere Forderungen oder weitere Resolutionen dieses Gesetz dein Justiz¬
ministerium gegenüber erschweren. Sie müssen bedenken, in welcher Art dieses Gesetz seinen
weiteren Verlauf nehmen wird. Es wird vielleicht erst in's Herrenhaus oder zunächst an's
Abgeordnetenhaus kommen; das kann man ja nicht wissen. Jedenfalls kommt es dort in eine
Kommission, und in dieser Kommission werden nicht nur rheinischeJuristen sitzen, sondern auch
Juristen aus den altländischen Provinzen; und nach den Erfahrungen, die man in unfern
Vertretungskörpern gemachthat, ist kein Gesetz schwierigerdurchzubringenals ein solches, welches
ausschließlich oder wesentlicheine juristische Materie behandelt. Wenn wir nun diesen Entwurf
so, wie er uns vorliegt, dem Justizministerium als Zustimmende übergeben, und es heißt: der
Provinzial-Landtag ist einstimmig der Ansicht gewesen,daß dieses Gesetz den vorläufigen Bedürf¬
nissen genügt, dann wird die Durchdringung dieses Gesetzes in der Kommissionund im Plenum
der betreffendenKörperschaftjedenfalls erleichtert sein, und dann wird wahrscheinlich kaum irgend
eine Debatte darüber stattfinden. Fügen wir dagegen Resolutionen oder Amendements, wie Sie
es nennen wollen, hinzu, die das Gesetz zu erweitern beabsichtigen,entgegen den Erklärungen des
Iustizministers, dann bin ich überzeugt, wird dieser Gesetzentwurf zu einer ganz außerordentlich
ausgedehnten Debatte Veranlassung geben, und es wird sehr schwierig sein, die einfache Behandlung
eines solchen Gesetzes durchzusetzen. Da also der Provinzial-Verwaltungsrath erklärt: das Gesetz
genügt uns für die Zwecke der Errichtung einer Hypothekenbank, da ja außerdem für den
Privatmann, der Gelder zu verleihen hat, in dem neuen Gefetz, wie ich sehr gern anerkenne,
Erleichterungengegenüber dem bisherigen Zustande geboten werden — die Aufhebung der still¬
schweigenden Hypothek, die Aufhebung oder andere Behandlung der Vormundschafts-Hypothek,die
Nicht-Erneuerungspflichtnach Ablauf von 10 Jahren, sind ganz wesentliche Erleichterungenfür
den Kapitalisten, der von der Ausleihung von Geldern auf Hypotheken Gebrauch macht -^ s"
glaube ich, daß wir in dem Stadium der Verhandlungen, in dein wir jetzt stehen, und nach den
ganz bestimmtenErklärungen des Herrn Vertreters der Königlichen Staatsregierung, daß jede
Forderung auf Einführung der Transscription die vollständige Beseitigung des gegenwärtigen
Gesetzes herbeiführen würde, im Interesse der Provinz wohl thun, den Entwurf unter Abänderung
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einzelner Punkte — das will ich nicht ausschließen — aber seinem Geiste nach vollständig
anzunehmen. Ich muß es aber dann dem Vertreter der KöniglichenStaatsregierung überlassen,
uns Vorschläge zu machen, in wie weit er das Kataster mit in diesen Gesetzentwurfeinführen
will. Diese Idee geht ausschließlich von ihm aus, nicht von irgend einen, Mitgliede des Provinzial-
Verwllltungsraths. (Abgeordnetervon Heister: Vom Verwaltungsrath.)

Von dem Verwaltungsrath steht nichts in den Motiven. (Abgeordnetervon Heister:
Bitte sehr!)

Ich habe das übersehen. Nun, dann bitte ich den Provinzial-Verwaltungsrath, daß er
mit dem Vertreter der KöniglichenStaatsregierung das zusammen macht. Soweit ich weiß, ist
der Zustand des Katasters in einzelnen Kreisen der Nheinprovinz noch so unvollkommen,daß darauf
hin derartige Bestimmungen ganz unmöglich getroffen werden können, und deshalb glaube ich, daß
wir auch mit dieser Forderung das Gesetz nur weiter erschweren können. Ich glaube zu wissen,
daß in vielen Kreisen und in vielen Gemeinden ein wirkliches Kataster, dem man eine Rechts¬
gültigkeit zusprechen könnte, überhaupt gar nicht besteht, und daß deshalb die Ausführung der
Vorschläge, die gemacht worden sind, schwieriger sein würde, als wenn wir ganz neue Hypothekenämter
und ein ganz neues Grundbuch einführen wollten, denn die Aufstellung eines neuen Katasters für
einzelne Kreise, wo es noch nicht vorhanden ist, nimmt Jahrzehnte in Anspruchund läßt sich nicht
in kurzer Zeit machen.

Landtags-Marschllll: Ich möchte zunächst Herrn von Eunern erwidern, daß die
Vorschläge,die der Provinzial-Verwaltungsrath Ihnen auf Grund einer sehr genauen Berathung
des Gesetzentwurfsin seinem Referate macht und die am Schlüssedieses Referats zusammengefaßt
sind, gerade ganz concise die Katasterfrage behandeln.

Ich «lochte, daß wir zunächst die Anträge, die aus dem Plenum des Landtags hervor¬
gegangen sind, behandeln, dann möchte ich Ihnen vorschlagen,die Resolution, die der Provinzial-
Verwaltungsrath zu §. 1 beantragt, zu behandeln - ich glaube, daß das der richtige Weg ist —
und endlich würden wir auf die von Herrn von Ennern angeregte Diskussion zurückkommen.
Zunächst hat Herr von Grand Ny das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Der Herr Landtags-Marschall hat schon mit ein Paar
Worten die Anschauungausgedrückt,die auch ich hege. Ich bin der Meinung, daß in der That
nicht dem Bedürfniß genügt wird, wenn man einfach diesen Gesetzentwurfannimmt ohne die
Bedenken, die sich daran knüpfen, zu äußern, vor allen Dingen nicht betont, daß gerade §. 1 die
Sicherheit nicht bietet, die man wünfcht und nothwendig fordern muß. Wenn man die Trans-
scription zur Grundlage derjenigen Forderungen machen will, die die Sicherung bezwecken, so
meine ich, hätte die Diskussion schon hervortreten lassen, daß eine wirkliche Sicherung gar nicht
erreicht wird; vielleicht eine unwesentliche Verbesserung. Ich meine, es wäre das erste, was in
einer Resolution zu fordern fei, die Einführung der Grundbuchordnung in der Rheinprovinz,
hierzu müssen vorbereitendeSchritte in höheren, Maße, als in dem Gesetzentwurfe,gethan werden.
Dann fehlt die Frage der Kosten; diese wird auch nicht zu umgehen sein. Der Herr Vertreter
der Stlllltsregierung hat sich hierüber eigentlich noch nicht recht geäußert.

Ich würde mir erlauben, geschäftsordnungsmäßigvorzuschlagen,daß besondereAnträge
als Resolutionen eingereicht werden, wenn nicht heute, doch an einem andern Tage, und daß
diese zur vorbereitenden Abstimmung gelangen, damit dann, wie Herr Freiherr von Los schon
hervorgehoben,eine Kommissionmit der Redaktion dieser Anträge betraut würde.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
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Abgeordneter Courth: Ich wollte eigentlichda« Nämlichesagen, was Herr von Grand-
Rn gesagt hat. Ich meine nicht, daß wir uns so weit zurückdrängenlassen sollen, daß wir hier
nicht einmal einen Wunsch äußern. Ich meine, dazu sind wir doch hier. Wir machen nicht bloß
ein Gesetz für die Provinzial-Hülfskasse,wir sind nicht Vertreter der Hülfskasse,sondernVertreter
der Rheinprovinz, und wenn so bedeutendeLeute an der Spitze der Provinzial-Hülfskasse stehen,
die Alles übersehen können — und es läßt sich ja viel durch große Aufmerkfamkeit erreichen--
so können wir doch nicht von jedem Privatmann erwarten, daß er einen Justitiar zur Seite hat.
Ich meine, dazu sind wir hier, daß wir unsere Wünsche äußern, und werde unter allen Umständen
darauf bestehen, daß wir solche in einer Resolution ausfprechen. Ich stehe ganz auf dem Stand¬
punkt der Grundbuchordnung; aber das hindert nicht, wenn es nicht fchon in dieses Gesetz ein¬
gefügt werden kann, noch ein besonderesIntermediärgesetz zu machen, wodurchdie Transscrivtion
einstweilen eingeführt wird, die nicht gebunden ist an die Gruudbuchordnung. Ich kann nicht
anerkennen, was Herr Landesrath Fritzen ausgeführt hat, daß dann ein besonderes Grundbuchamt
nöthig sei. Der Hypothekenbcwahrerkann das Nöthige nach wie vor besorgen. Ich werde im
französischen Gesetz vom Jahre 1855, welchesden Dransscriptionszwang eingeführt hat, nachsehen,
ob da eine besondereVorsorge getroffen ist. Ich habe es nicht im Kopf, aber jedenfalls wäre
ein Grundbuch- oder Transscriptionsamt nmsowenigcr nothwendig, als ja notarielle Akte obligatorisch
sein sollen. Was Herr Landesrath Küster entgegnet hat, bezüglich der Wirksamkeit des Eigen¬
thums, so bemerke ich, daß dies in der Grundbuchordnunggerade so ist. Ich habe in meinem
Amendement gesagt: erst von dem Tage der Transscription an wird das Eigenthum dritten
gegenüber wirksam, und so steht es auch in der Grundbuchordnung.

Lnndtags-Marschall: Ich möchte gegenüber dem, was der Herr AbgeordneteCourth
gesagt hat, meinen Standpunkt dahin präcisiren, daß ich das, was Herr von Ennern bezüglich
der Ausdehnung der Provinzial-Hülfskasseals Frage aufgestellt hat, nur für eine Exemvlification
der Frage ansehe. Wir sind entschieden nicht ausschließlich hier, um der Provinzial-Hülfskasse—
ich wollte wiederholen, was der Herr AbgeordneteCourth gesagt hat, um dem Nachdruck zu geben —
eine Ausdehnung ihrer Wirksamkeitals Hypothekar-Institut zu geben, sondern wir sind hier, um
ein Gesetz zu berathen, das für alle Hypothekenbesitzer Sicherheit schaffen soll, soweit das'möglich
ist, ohne in die Rechtsverhältnissedes cocke zu tief einzugreifenund ohne eine völlige Umänderung
desselben herbeizuführen. Gerade diesen Punkt wollte ich hervorhebeu, da es nach dem
stenographischen Bericht so aussehenkönnte, als wenn wir nur für die Hülfskaffe hier faßen. I<V
möchte auch hinzusetzen,daß die Autworten, die hier gefallen sind, durchaus nicht von unserm
subjectiven Standpunkte als Vertreter der Hülfskassegefalle»: sind, sondern nur als Exemplification
gemeint waren. Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.

Landes-DirektorKlein: Ich glaube, daß die überwiegende Mehrzahl der Anwesendensich
wohl zu folgendemBeschluß verstehenwürde:

„Daß der vorliegendeEntwurf im Verhältniß zu dem jetzt herrschenden Zustande einen
wesentlichen Fortschritt darstellt, und daß deshalb — wie es in dem früheren Oefchluß
hieß — der hohe Landtag seine Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf
aussprechen und dem dringenden Wunsch Ausdruck geben wolle, daß derselbe u"
Interesse des Grundbesitzesund Nealkreditsbaldigst zum Gesetze erhoben werden möge .

Gleichzeitig könnte der Landtag alsdann in einer Resolution aussprechen, daß er zur
Herstellung einer vollständigenSicherheit des Eigenthumsverkehrs und zur größeren Wirksamkeit
des Gesetzes eine Ausdehnung in der näher zu präzisirenden Richtung hin für wünfchenswerty
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hält, und daran die Bitte anschließen,daß die entsprechendenBestimmungen im Wege eineo
besonderenGesetzes erlassen oder, insoweit es möglich ist, im vorliegenden Entwurf Aufnahme
finden möchten. Dann wird nach keiner Richtung hin Etwas präjudizirt. Es wird in erster
Linie klar und bündig ausgesprochen, daß wir in dem Gesetz-Entwürfe einen großen und wesentlichen
Fortschritt erkennenund wünschen,daß dieser Entwurf baldigst zum Gefetz erhoben werden möge.
Daneben bekundenwir, daß der vorliegende Entwurf zwar nach der Ansichtdes Landtages noch
nicht die vollständige Sicherheit des Eigenthumsverkehrs herzustellenin der Lage sei, und daß
m dieser Hinsicht noch die in der Resolution näher zusammenzu fassenden Wünscheübrig bleiben,
wobei wir indessenanheimstellen, ob jenen Wünschenbereits durch Umarbeitung des vorliegenden
Entwurfes — insofern Letzteresohne zu großen Zeitverlust und ohne wesentliche Ausdehnung des
Rahmens dieses Entwurfes möglich erscheint — oder aber durch ein späteres neues Gesetz
Rechnung getragen werden soll.

Landtags-Marschall: Zu diesem geschäftsordnungsmäßigen Vorschlage möchte ich
einen andern noch hinzufügen. Ich möchte Ihnen vorschlagen,den Redaktionsausschußfür unsere
Resolutionenzusammenzusetzen aus den Herren Seul, Graf von Hoensbroech,Freiherr von Eerde,
Courth, von Grand-Ny, Hcuser, Limbourg und Freiherr Felix von Loe. Ich werde nachher
darauf zurückkommen. Wir würden jetzt die hier gestellten Anträge und dann den Antrag des
Prouinzial-Verwaltungsraths behandeln. — Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Eourth: Wir würden doch wohl auch noch einmal auf die Fassung des
3- 1, wie sie im Text ist, zurückkommen.

Landtags-Marschall: Jawohl! — Der Herr Abgeordnete von Eynern hat
das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich habe nur noch eine ganz kurze Be¬
merkung zu inachen. Von Seiten des Herrn Landtags-Marschalls und des Herrn Abgeordneten
Eourth wurde der Versuch gemacht, abzuwehren, als ob wir in irgend einer Weise pro äomo
der Provinzial-Hülfskasse sprächen. Ich sehe nicht ein, wärmn man das nicht thun soll. Ich
spreche ganz pro äoiuo der Provinzial-Hülfskasse und ihrer Erweiterung zu einer Hypotheken¬
bank. Ich habe in meinen Ausführungen gesagt, daß der Ursprung dieses ganzen Gesetzentwurfs
°arin liegt, daß wir eine Hypothekenbankfür die Rheiuproviuz einrichtenwollen, und daß wir
fie auf Grund der gegenwärtigen Gesetzgebung nicht einrichten können. Da wir diese Hypotheken¬
bank für etwas sehr Wohlthuendes,Nothwendigesund Nützliches zur Hebung der Ereditverhültnisse
des Grundbesitzesbetrachten, so erkläre ich ganz offen, daß ich ausdrücklichpro äomo dieser Er¬
weiterung der Provinzial-Hülfskasse spreche und hoffe, daß wir diese Hypothekenbank auf Grund
des Gesetzentwurfszu Stande bringen. Ich habe gar kein Interesse daran, irgend für andere
^Me zu plaidiren, für die Privatbesitzer oder wen sonst. Diese werden durch diese Gesetzgebung
wohlthätig mit beeinflußt, aber der Grund der Vorlage liegt darin, daß wir von der Provinzial-
Hülfskasse zu ihrer Erweiteruug als Hypothekenbank ausgehen.

Landtags-Marschall: Wir kommen nuu zu den verschiedenen Anträgen. Zunächst
hat He« Courth einen Antrag gestellt, hat Hn aber dann zurückgezogen. Sodann hat Herr
Limbourg einen Antrag gestellt, den ich Ihnen schon vorgelesen habe. Herr Limbourg hat die
6u dloo-Annahme dahin erklärt, daß er wünscht, das Gesetz so angenommen zu sehen, wie es
^r liegt, es nicht amendirt zu sehen — wie wir auch in der Geschäftsordnungs-Debattevorhin
bie Sache präzisirt haben — ich glaube, daß dieser Theil des Antrags wohl erledigt ist. - Herr
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Limbourg hat aber noch hinzugefügt, daß n,an einige Frcindwürter in deutsche Wörter und ein
deutschesWort in ein Fremdwort umändern möchte:

„Privilegien" in „Vorzugsrechte", Inscrivtionen" in „Einschreibungen", „Grundstücke"
in „Immobilien".

Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Ich bitte die geeigneteFassung der Redaktionskommission zu

überweisen.
Landtags-Marsch all: Das wird doch nicht angehen. Wir müssen doch hier erst

einmal feststellen,was überhaupt in die Resolution hinein soll. Auf Grund fester Beschlüsse soll
dann der Redaktions-Ausschußrcdigiren. — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Nn hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich möchte glauben, das; die hier gewühltenAusdrücke
doch mit Rücksichtauf ihre feststehendetechnifche Bedeutung gewühlt worden sind. Wenn wir
alfo neue deutfche Aufdrückedafür einführen, fo könnten wir die Sache nur verwickelter mache».
Ich möchte daher glauben, daß wir es lieber beim Alten belassen.

Land tags-Marsch all: Wir würden bei dem Wortlaut des §. 1 des Gesetzes daraus
zurückkommen. — Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.

Abgeordneter von Heister: Ich bin der Ansicht, wir sollten beschließen, nach Möglichkeit
deutsche Worte in das Gesetz aufzunehmen,wie man das heut zu Tage allgemein thut. Jedenfalls
ist es ein großer Vorzug, daß wir auch in einem Gesetze rein juristischerNatur nach Möglichkeit
deutsche Ausdrückein Anwendung bringen. Ich meine aber, wir sollten uns heute nicht über die
einzelnen Wörter schlüssig machen. Wenn wir im allgemeinenden Wunsch ausdrücken, so genügt
das; wir brauchen nicht über die einzelnen Ausdrückezu beschließen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Wir haben bereits die „Inscription", was auch ein Wort

ist, das in der juristischen Praxis gang- und gäbe ist, in „Einschreibung"umgeändert; also glaube
ich, daß mit demselbenRechte statt „Transscriution" das deutsche Wort „Umschreibung" ges^l
werden kann. In dem Referat des Ausfchusfesist das Wort „Grundstücke" bereits mit „Immo¬
bilien" übersetzt,und ich habe mir erlaubt, vorhin auseinanderzusetzen,weshalb ich wünsche, daß
der Ausdruck „Immobilien" anstatt „Grundstücke" angewendet werde. Unter „Grundstücke" kann
etwas anders als unter „Immobilien" verstandenwerden, man könnte mit diese,« Ausdrucke daher
vor einem Splitterrichter Gefahr laufen.

Landtags-Marfchall: Herr von Heister hat den allgemeinen Vorschlag gemacht, daß
möglichst Fremdwörter vermieden werden sollen, daß die Redaktionskommission sich in diesem
Sinne aussprechensolle. Ich glaube, das ist wohl besser gefaßt. Ich nehme an, daß zn Gunsten
diefes Antrages Herr Limbourg den feinigen zurückzieht und bitte Diejenigen, die für den Antrag
des Herrn von Heister sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität. Nun ist aber noch der Antrag gestellt, daß statt „Grund¬
stücke" „Immobilien" gesagt werde. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eunern: Mir ist die Sache nicht ganz klar. Die Nedaktions-
Kommission soll, soviel ich weiß, nur die Resolutionen berathen; soll sie also nur in den
Resolutionen die Fremdwörter vermeiden? (Heiterkeit.)

Ich glaube wirklich, die Sache ist von viel zu untergeordneter Bedeutung, als daß '^r
uns noch weiter damit beschäftigensollten.



59

Landtags- Marsch all: Wir kommen darauf zurück, wenn die Frage wegen der
Immobilien zur Verhandlung kommt.

Ich habe ferner einen Antrag von Herrn Freiherr Felix von Los vorliegen, der
dahin geht:

„Bei Uebertragung des Eigenthums an Grundstücken, deren Werth 300 M. nicht
übersteigt, genügt schriftlicher Vertrag in einer durch den Minister festzusetzendenForm."

Wir haben gehört, daß der Herr Vertreter des Ministeriums ausgeführt hat, daß der
Herr Iustizminister eiue solche Bestimmung wohl nicht annehmen konnte. Ich möchte an den
Herrn Antragsteller die Frage richten, ob er nicht seinen Antrag anders formuliren wollte, so
daß er für den Minister annehmbar wäre. — Der Abgeordnete Freiherr Felix von Los hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Es handelt sich für mich nur
darum, daß wir dem Gedanken Ausdruck geben: wir haben den Wunsch, für die geringeren
Werthobjekte durch eine andere Form die Kosten zu vermindern. Ich verlange also nach dem
bisherigen Laufe der Verhandlung nicht, daß der Paragraph jetzt einen bezüglichen Zusatz erhält,
ich wüuscheaber allerdings, daß mein Antrag der Nedaktions-Kommission,welche die Resolutionen
zu redigiren hat, überwiesenwerde, nnd daß in diesen Resolutionen mein Gedanke Ausdruckfinden
möge. Dahin geht mein Antrag. Ich ziehe ihn als Amendementzu dem Paragraphen insofern
zurück, bitte ihn aber der Nedaktions-Kommissionzu überweisen.

Land tags-Marsch all: Ich bitte um Entschuldigung, das würde doch nicht ganz an¬
gehen. Das ist ein prinzipieller Unterschiedgegen das Gesetz, welches alle Sachen durch notariellen
Akt eingetragen wissen will; hier aber steht: „Bei Uebertragung des Eigenthums an Grundstücken,
deren Werth :W0 M. nicht übersteigt, genügt schriftlicher Vertrag." Das ist ein prinzipieller
Unterschied von weitgehendsterBedeutung; darüber kann sich die Nedaktions-Kommission nicht
schlüssig machen. — Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Ein prinzipieller Unterschied
würde auch darin liegen, wenn die Nedaktions-Kommissionsich für die Transscription ausspräche,
welche ja auch der Herr Kommissardes Ministeriums für iu diesen Moment nicht zulässig erklärt.
Wir wollen in den Resolutionen unsere weitergehendenDesiderien niederlegen; dieselben gerade
in dieser Form aussprcchen,um dem Zustandekommendieses Gesetzes, wenn eine Aenderung von
Seiten der Staatsregiernng nicht beliebt würde, keine Schwierigkeitenzu bereiten. Wir wollen
aber unsere Desidirieu aussprechen, nnd das thun wir in der Nesolutiou. Aus dem Grunde
nwchte ich bitten, daß dieser Antrag der Nedaktions-Kommissionüberwiesenwürde, in der Vor¬
aussetzung, meine Herreu, daß die Majorität des Landtags sich für den Gedanken ausspricht.
Das muß ja vorhergehen; Sie müssen erst erklären, ob Sie mit dem Gedanken einverstanden
sind. Die Form gebe ich vollständig Preis. Finden Sie eine bessere, so ist mir das auch recht.

Land tags-Marsch all: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Laudes-Direktor Klein: Nach dem Verlauf der Diskufsiou würden Sie meines Erachtens

über zwei Dinge abzustimmenhaben, und zwar erstens darüber, ob eine Resolution gefaßt werden
soll, daß eine größere Erkennbarkeit des Eigenthums, sei es im Wege der Transscription oder
sonst, geschaffen werden müsse. Spricht die Majorität des Landtages sich dafür aus, so wird es
Sache der Redaktionskommissionsein, diesen Wunsch in die entsprechendeForm zu kleiden.
Zweitens bedarf es der Abstimmungdes Landtages darüber, ob bei Verträgen über Gegenstände
v°n einem geringeren Werth im Hinblick auf die Koste,: vou der uotariellen Forin Abstand zu

8*
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nehmen und dafür eine andere entsprechende Forin zu wählen sei, deren Aufsuchenauch wieder
der Redaktionskommissionüberlassen bliebe. Das wären die beiden Punkte, über die zunächst
meines Trachtens Beschluß gefaßt werden müßte, bevor die Redaktionskommissionan die Arbeit
gehen kann.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Lo8: Meine Herren: Ich möchte noch meiner Ansicht

betreffs der Behandlung Ausdruckgeben und stelle hiermit den Antrag:
„der Provinzial-Landtag möge darüber abstimmen, ob er dem in meinem Antrage
niedergelegten Gedanken seine Zustimmung gibt, und ob die Redaktionskommission
beauftragt sein soll, demselbendie richtige Form zu gebeu."

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich werde in dem Sinne abstimmen lassen,
wie es Herr Freiherr Felix von Lo« soeben beantragt hat. )ch bitte Diejenigen, die dafür sind,
sich zu erheben. (Geschieht!) Das ist die Majorität.

Nun, meine Herren, haben wir noch die Resolution wegen der Transscription oder Um-
oder Ueberschreibung; wie Sie sie nennen wollen, das ist einerlei. Wünschen Sie, daß diese
Resolution wegen der Transscrivtionsfrage von der Redaktions-Kommissionin die festzustellende»
Resolutionen aufgenommen werden foll. Ich bitte diejenigen, die dafür sind, sich zu erheben,
(Geschieht.)

Es haben sich 42 Mitglieder erhoben, es ist die Majorität. Wir kommen nunmehr zur
Resolution des Provinzial-Verwaltungsraths. Ich bitte Herrn Landesrath Küster, die Resolution
des Provinzial-Verwaltungsraths, welche auf Seite 6 der Vorlage steht, zu verlesen.

Landesrath Küster: „In der Übertragungsurkunde ist das Grundstück nach dein
Gebäude- oder Grundsteuerkatasterzu bezeichnen, und der Urkunde ein Auszug aus diesem Kataster
beizufügen; im Falle der Zertheilung des Grundstücks außerdem eine von dem Katasterbeamten"
— es muß eigentlichheißen: dem zuständigen Beamten" — beglaubigte Karte, aus welcher die
Größe des verkauftenTheiles hervorgeht; falls die Ertheilung des Auszuges nach der Bescheinigung
des Katasterbeamten nicht möglich ist, so vertritt diese Bescheinigung nebst einer von einem
Geometer aufzunehmendenKarte die Stelle des Auszuges; Karte, Auszug und Bescheinigungsinb
mit der Urschrift des Vertrages zu verbinden."

Ich glaube, die Fassung, welche die KöniglicheStaatsregierung gewählt hat, ist etwas
präziser. Wenn diese Fassung seitens des Herrn Vertreters der Staatsregierung mitgetheilt
würde, so glaube ich, würde der Provinzial-Verwaltungsrath sich dieser vollständig anschließe"
können.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren! Ich muß vorausschicken, daß lch

mir hier auch nur einen Vorschlag zu machen erlaube, da die endgültige Fassung eventuell nur
mit den technischen Beamten des Finanzministeriums vereinbart werden kann. Ich möchte vor¬
schlagen, ungefähr folgendem Gedanken Ausdruckzu geben: „Die Übertragung oder Zutheilung
des Eigenthums an einem Grundstückedurch Rechtsgeschäftunter Lebenden kann nur durch einen
vor Notar oder Gericht geschlossenen Vertrag erfolgen, in welchen,, falls ein Katasterauszug vor¬
gelegt wird, die Bezeichnung nach dem Kataster zu erfolgen hat", und dann in einem eigenen
Z. 2 öderen einem neuen Satze zu sagen: „Gerichte und Notare dürfen den im §. 1 bezeich¬
neten Vertrag nur aufnehmen, wenn ihnen entweder ein das Grundstückbetreffenderbeglaubigter
Katasterauszug und im Falle der Zertheilung des Grundstücks eine beglaubigte Karte oder eine
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Bescheinigung des zuständigen Beamten vorgelegt wird, daß die zutreffende Bezeichnung des Grund¬
stücks nach dem Kataster nicht ausführbar ist.

Der Auszug und die Karte bezw. die Bescheinigungsind mit der Urschriftdes Vertrages
zu verbinden." Wie gesagt, das kann sich in der Fassung änderu, da vor allein die Techniker
dabei mitzusprechenhaben. Die Formuliruug ist unbestimmt, es soll nur der Gedanke,weichein
Ausdruckzu geben sein möchte, angedeutetwerden.

Landtags-Marsch all: Meine Herren! Es würde das sich ungefähr vollständigmit
dem decken, was der Provinzial-Vcrwaltungsrath Ihnen vorschlägt; es würde nur die Form vor¬
behalten bleiben. Ich glaube, wir können dies nur sehr freudig begrüßen. — Herr Landesrath
Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Meine Herren! Der Zweck ist, die notariellenAkte, die Hvpotheken-
verschreibungen in Verbindung zu bringen mit dem Kataster und dahin zu wirken, daß der
Kataster ein vollständigesBild für die Eigenthumsverhältnissegibt, da, wo er unrichtig ist, ihn zu
rektificiren,da wo er überhaupt nicht besteht, das Nichtbestehen zum Bewußtsein der Behörden zu
bringen und dadurch eine Vervollständigungzu bewirken.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wünscht noch Jemand zu dieser Resolution
das Wort zu nehmen? — Es geschieht nicht. Erklärt sich der Landtag mit dieser Resolution
des Provinzial-Verwaltungsraths einverstanden? — Es erfolgt kein Wiederspruch,sie ist einstimmig
angenommen. Wir können nur unsere Freude darüber ausdrücken, daß uns von Seiten der
Staatsregierung in dieser Frage entgegengekommenwird. Ich möchte meinerseits der Ansicht
Ausdruckgeben, daß ich in dieser engen Verbindung mit dem Kataster die beste Vorbereitung für
das Grundbuch und auch in der Frage der Zusammenlegungeinen wesentlichen Fortschritt erblicke.

Meine Herren! Ich habe vorhin etwas vergessen. Ich habe, wie ich über die Resolution
habe abstimmen lassen, über den Hauptbeschluß abstimmen zu lassen vergessen. Dieser Haupt-
beschluß wurde von dem Herrn Landes-Direktorvorgeschlagen und zwar, dahin gehend, zu beschließen,
daß der vorliegendeEntwurf im Verhältnisse zu dem jetzt herrschenden Zustande einen wesentlichen
Fortschritt darstelle und daß deshalb der Prouinzial-Landtag seine Zustimmung zu dem vorliegenden
Gesetzentwurfaussprecheuud dem dringenden WunscheAusdruckgebe, daß derselbe im Interesse
des Grundbesitzes und des Realkredits baldigst zum Gesetz erhoben werden möge. Ich möchte
Sie fragen, wollen Sie hierüberdiskuttiren oder sind Sie alle mit diesem Beschlußeinverstanden?—
Das Wort zur Geschäftsordnunghat Herr Freiherr Felix von Loö.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich möchte nur bitten, diese Refolution
auch der Redaktions-Kommifsionzu übergeben.

Landtags-Marschall: Natürlich, es soll derselbenalles übergeben werden. — Das
Wort zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnetevon Eynern.

Abgeordneter von Eynern: Ich glaube, daß über diesen Antrag des Herrn Lcmdes-
Direktors nur dann abgestimmt werden kann, wenn wir sämmtlicheParagraphen des Gesetzes
durchberathenhaben. (Sehr richtig!)

Landtags-Marschall: Dann wollen wir die Abstimmung bis dahin vertagen. Wir
würden nun zu dem Wortlaut des §. 1 kommen. Zu dem ersten Absatz des §. 1 liegt der Vor¬
schlag des Herrn Limbourg vor, statt „Grundstücke" zu sagen „Immobilien." Das Wort hat
der Herr AbgeordneteLimbourg.

Abgeordneter Limbourg: Ich möchte eine Uebersetzungdes Wortes „Grundstücke"in
«Immobilien" vorschlagen, „Immobilien" bedeutet ein unbewegliches Gut. Dann wäre lein
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Zweifel, daß Häuser, die darauf erbaut sind, Näuine, welche sich auf'm Grundstückebefinden, ein
integrirender Bestandtheil des Grundstücks sind, wahrend, wenn der Ausdruck „Grundstücke"
gebraucht wird, es möglich ist, daß der Betreffende die Gebäude niederreißt, die Bäume fällt:c.
und blos das Grnndstück übergibt. Der deutsche Ausdruck von Immobilien würde sein „Unbe¬
weglichesGut."

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich müßte Sie fragen, ob Sie den Antrag, an
Stelle des Wortes „Grundstücke" das Wort „Immobilien" oder ein anderes Wort zu setzen, der
Nedaktions - Kommission überweisen wollen. Ich bitte diejenigen, die dafür sind, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Das ist die Minorität. Der Antrag ist gefallen. — Das Wort hat der Herr Abge¬
ordnete Courth.

Abgeordneter Courth: Ich möchte eine kleine redaktionelleAenderung vorschlagen. Es
steht hier: „Die Uebertragung oder Zutheiluug des Eigenthums au einem Grundstücke durch
Rechtsgeschäft unter Lebendenkann nur durch eiuen vor Notar oder Gericht gefchlossenen Vertrag
erfolgen." Ich vermissedabei die gerichtlichen Urtheile, denn es kann ja auch durch gerichtlickes
Urtheil übertragen werden. Soviel ich weiß, ist ein gerichtlicherVertrag jetzt nur im Wege des
Vergleichesvor dem Nichter möglich, aber das Urtheil ist kein Vertrag. Ich würde vorschlagen,
zu sagen: „Durch notarielle oder gerichtliche Urkunde erfolgen." Ich glaube, daß das eine zweck¬
mäßige Aenderung ist.

Landtags-Marschall-- Herr Landesrath Fritzen hat das Wort.
Landesrath Fritzen: Meine Herren! Es steht in §. I ausdrücklich:„durch Rechtsgeschäft",

alfo bezieht er sich auf diejenigen Fälle, in denen durch Rechtsgeschäftdie Uebertragung erfolgen
foll. Bei gerichtlichen Urtheilen liegt ein Nechtsgeschäft nicht vor, also würde der Paragraph auf
diefen Fall nicht Anwendung fiuden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich denke mir den Fall, in dem ein Rechtsgeschäftbehauptet

wird, und der andere sich weigert, es zu vollziehen. Dann heißt es: Das Gericht erklärt das
Urtheil als Titel. Diesen Fall habe ich im Auge. Es ist eine kleine Aenderung, welche ich
vorschlage; sie entspricht aber der Grundbuchorduung, der ich mich überhaupt anzuschließen erlaubt
habe. Diese hat auch den Ausdruck: „Durch notarielle und gerichtliche Beurkundung."

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Man könnte vielleicht an Stelle des Wortes „Vertrag" setze"

„Urkunde", denn wenn Sie den folgenden Satz lesen: „Die Vorschriftennach welchen die Protokolle
anderer Beamten die Kraft einer gerichtlichenoder notariellen Urkunde haben", fo treffen Sle
schon auf das Wort „Urkunde"; Sie können es daher auch in den ersten Satz hineinsetzenund
es dürfte kein Grund vorhanden fein, aus diesem Umständeeinen besondern Streitpunkt zu machen«
Das Nechtsgeschäftwird in einen Vertrag gekleidet, die Beurkundung betrifft materiell die
Eigenthumsübertragung.

Landtags-Marschall: Man könnte auch sagen: „Vertrag" oder „Urkunde". Meine
Herren! Wollen Sie über eine Aenderung beschließenoder soll diese Frage an die Redaktions-
Kommissiongehen? — Herr Freiherr Felix von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix uouLoe: Der erste Satz lautet: „Die Uebertragung oder
Zutheilung des Eigenthums an einem Grundstückedurch Rechtsgeschäftunter Lebenden kann nur
durch einen vor Notar oder Gericht geschlossenen Vertrag erfolgen." Meine Herren! Nachdem
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Sie dem Gedanken ihre Zustimmung ertheilt haben, daß es wünschenswerthsei, daß für Rechts¬
geschäfte, die ein Objekt von geringeremWerthe betreffen, ein anderer Vertrag zulässigsei, würden
diese Worte „kann nur" etwas bedenklich sein und uns präkludiren. Ich möchte nicht einen
Ausdruck gewählt haben, der den von uus ausgesprochenenGedanken irgendwie gefährdet, ich
mochte einen etwas unbefangeneren Ausdruckhaben; ich glaube, wir tonnten einfach statt „kann
nur crfolgeu" sagen: „erfolgt". Das würde diefelbe Wirkung haben, aber das andere nicht
exkludiren. Nachdem wir einmal dein Gedanken zugestimmt haben, dürfen wir unfern vorher
gefaßten Beschluß durch diese Fassung nicht wieder beseitigen. Wenn wir sagen „erfolgt", fo
ist dieses der juristisch richtige Ausdruck nnd würde der Ausführbarkeit dieses Gesetzes keinen
Eintrag thun.

Land tags-Marsch all: Meine Herren! Der Herr AbgeordneteCourth zieht seinen
Antrag zurück. Ich möchte im Allgemeinensagen, wenn wir uns, wie geschehen, geschäftsordnnngs-
mähig auf den Staudpunkt gestellt haben, daß wir nur Resolutionen fassen wollen, so können wir
meiner Ansicht nach kaum eine redaktionelleAenderung der Paragraphen vornehmen, sondern wir
können nur sagen: wir haben die und die Wünsche nnd bitten, daß demcntsprechende Aenderungen
vorgenommenwerden; wir wollen aber keine Vorschriften machen. Sind Sie damit einverstanden?
(AllseitigeZustimmung.) Dann würde dieses Bedenken beseitigt sein, und würden wir weiter
gehen. — Das Wort hat Herr Freiherr Felix von Loe.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Wenn die Majorität so beschlicht, so füge ich
mich gern; mein Bedenkenist aber damit nicht erledigt. Ich stehe auf dein Standpunkte, daß,
wenn wir das Wort „kann" hier gebrauchen, wir unseren früheren Beschluß wieder aufheben.

Landtags- Marschall: Ich bitte um Entschuldigung,ich möchte konstatiren, daß dies
nicht der Fall ist. Sobald Sie sagen, unsere Wüusche sollen in Resolutionen dargelegt werden,
so haben wir mit dein Wortlaute des vorliegenden Gesetzes nichts mehr zu thun, sondern nur mit
dem Inhalt desselben. Deshalb mühte, wenn eine unserer Resolutionen angenommenwird, der
Wortlaut von der Staatsregieruug sinngemäß geändert werden. Das ist aber nicht unsere Sache.
Herr Freiherr von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Nachdemder Herr Landtags-Marschall unsere
Wünsche in dieser Weise interpretirt hat, bin ich vollständig befriedigt.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Der AbgeordneteCourth hat seinen Antrag
eben zurückgezogen,die Sache ist also erledigt. Ich frage: Ist zum zweiten Absatz etwas zu
erwähnen? — Es ist nicht der Fall. Ist zum dritten Absatz etwas zu erwähnen? — Der
AbgeordneteCourth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Ich möchte vorschlagen,daß der dritte Absatz gestrichen wird.—
Es gibt in der That nur zu Unklarheiten Veranlassung, wenn es hier heißt: „Die Vorschriften
über die Zuständigkeit der Gerichte für die Aufnahme von Verträgen bleiben unberührt." Wir
haben keine Vorschriftenüber die Aufnahme von Verträgen durch die Gerichte, alfo können sie
auch nicht berührt werden. Es ist das meines Erachtens ein Superfluum, das nur zu Mißdeutungen
Anlaß geben kann.

Landtag s-Marfch all: Sie Magen alfo vor, diesen Satz zu streichen. Der Herr
Vertreter der Staatsregierung legt diesen Worten keine Bedeutung bei. — Der Herr Abgeordnete
Sühler hat das Wort.

Abgeordneter Sahler: Soweit mir bekannt ist, gibt es doch noch freiwillige Urtheile.
Wenn die Parteien zum Richter hinkommen und eine Partei vor dem. Richter erklärt, daß dies
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oder jenes Schuldverhältniß besteht, so wird daraufhin ein Urtheil gesprochen,und dieses Urtheil
hat nachher die gleichen Rechtsfolgen. Ich glaube deshalb, daß eine Aenderung dieses Satzes nicht
getroffen werden darf, indem er sich auf diesen Fall bezieht.

Landtags-Marschllll: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Es handelt sich hier ja um Verträge, und das ist kein Vertrag,

sondern das ist ein Urtheil. Ob das ein freiwilliges oder Zwangsurtheil heißt, ist gleichgültig;
der Tenor heißt Urtheil.

Landtags-Marschllll: Sie halten also Ihren Antrag aufrecht, daß dieser Passus
gestrichen, resp, die Streichung der Neoattions-Kommissionüberwiesen werden möge. Ich bitte
diejenigen, welche'für die Streichung sind, sich zu erheben. (Geschieht,)

Es ist die Majorität, dieser Punkt geht also an die Neoaktions-Kommission.
Wir gehen nunmehr zu §. 2 über. Ich bitte Herrn Landesrath Küster den Vortrag zu

übernehmen.
(Der Vice-Landtllgs-Marschall übernimmt den Vorsitz.)

Landesrath Küster: 8-2 lautet: „Privilegien, mit Ausnahme der im Artikel 2101
des RheinischenEivilgesetzbuches bezeichneten, und Hypothekenwerden nur durch Einschreibungin
die Register des Hypothekenbenmhrers und nur bezüglich der in der Einschreibung einzeln bezeichneten
Grundstückewirksam.

Hypothekenhaben in keinem Falle einen früheren Rang, als von dem Tage, an welchem
die Einschreibungbewirkt worden ist."

Die §§. 2 und 3 enthalten diejenigen Nestimmungen, welche auf zukünftig zu erwerbende
Privilegien und Hypotheken Bezug haben, während die weiteren Paragraphen diejenigen sind,
welche die Bestimmungen wegen der bereits erworbenen Rechte und Hypothekentreffen; die §§. ^
und 3 beziehen sich also auf die Zukunft, die folgenden auf die Vergangenheit. Der ß. 2 ist
eigentlichhinsichtlich des Hypothekenwesensdie »säe» mawrillL. Privilegien mit Ausnahmen der
im Artikel 2101 bezeichneten,und Hypotheken werden erstens nur durch Einschreibung in die
Register des Hyvothekenbewahrers und zweitens nur bezüglich der in der Einschreibung einzeln
bezeichnetenGrundstücke wirksam. Daraus, meine Herren, folgt, wie in dem Referat des
Provinzial-Verwaltungsraths niedergelegt ist, daß zukünftig alle Hypotheken eingetragen werden
müssen, mit Ausnahme der in Artikel 2101 angeführten. Die Ausnahme des Artikels 2101
dürfte wohl selbstverständlichsein. Von den Privilegien dieses Artikels können nur noch Ml
Arten heute zur Sprache kommen, das Privileg wegen Gerichtskosten— Nr. 1 — und wegen
Gesindelohns — Nr. 4 — Privilegien welche auch den Hypothekengläubigernvorgehen. Mr
diese war früher Infcription nicht vorgeschrieben, sie soll auch in Zukunft nicht nothwendig sein
mit Rücksicht darauf, daß die Beträge geringfügiger Natur und durch §. 10 des Ausführungs¬
gesetzes zur Konkursordnung auf diejenigen Immobilien beschränkt sind, deretwegensie aufgewendet
worden, alfo von fo minimaler Bedeutung, daß kein Grund vorliegt, zu sagen, daß das Prinzip
der Eintrllgungspflicht durch diefe Ausnahme verletzt werde. Es ist dies in dem Referat des
Provinzial-Verwaltungsraths des Weitern ausgeführt und hinzugefügt, daß umfomehr ein Anlaß
zu einen: Widerfpruch nicht gegebenfein könne, als dritten Personen, dem neuen Ankäufer gegen-
über, diese Privilegien überhaupt nicht gelten, ein Purgationsverfahren nicht eingeleitet zu werden
braucht, eben weil sie dritten Personell gegenüber gar keine Wirkungeil äußern können. -
Durch diesen §. 2 wird nicht allein die Verpflichtung bestimmt, daß zukünftig stets ein¬
getragen werden soll, sondern auch, daß auf einzeln bezeichnete Grundstücke eingetragen werden
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soll; es fallen also nach der erstem Bemerkung die sämmtlichenHypothekenweg, welche still¬
schweigend auf den Grundstückenlasteten und einer Eintragung nicht bedurften, also die Hypotheken
der Ehefrau, ferner die Privilegien des Verkäufers, die Hypotheken der Bevormundeten, soweit
dieselben überhaupt nach dem Gesetz vom Jahre 1874 bestehen, welches Gesetz von, I. Januar 1876
ab Wirkung hat. Nach dem Entwurf müssen auch diese gesetzlichenPrivilegien und Hypotheken
eingetragen werden. Es ist ferner bestimmt, daß alle Hypotheken auf bestimmte einzelne Immobilien
eingetragen werden müssen; es fallen alfo weg die sogenannten generellen Inscriptionen, die
Inscriptionen, die auf Grund von Urtheilen genommenwurden und die sämmtlichenImmobilien
des Schuldners bestrickten,ohne daß angegebenzu werden brauchte, welche einzelneImmobilien
bestricktwerden sollten. Dann fällt weg, daß zukünftige Immobilien schon vor dem Erwerb
hypothekarisch belastet werden; man muß nach dem Entwurf die einzelnenImmobilien angeben
und auf zukünftige, die der Schuldner erwirbt,, kann eine Eintragung sich nicht erstrecken. Dem¬
gemäß ist die Fassung, welche dein §. 2 gegeben ist, vollständig klar: „Hypotheken haben in
keinem Falle einen früheren Rang, als von dem Tage, an welchen, die Einschreibung bewirkt
worden ist". Sodann sei noch die Bemerkung am Platze, daß gesetzliche Hypotheken nur eingetragen
werden können — es steht das in den Motiven zu §. 2 — so lange der Schuldner auch wirklich
w Eigenthum sich befindet; der Artikel 834 der Civil-Prozeß-Ordnung findet keine Anwendung
auf die gesetzlichenHypotheken,d. h. nach Artikel 834 kann eine Konventional-Hypothek,also eine
Hypothek, welche durch Vertrag erworben ist, so lange eingetragen werden, als der Eigenthümer
im Besitze ist, oder, wenn er verkaufthat, eine Transscription stattgehabthat und seitdem 14 Tage
nicht verflossen sind; diese Ausnahmebestimmungdes Artikels 834 des eoäe ä« proesäurs ist
nicht anwendbar auf gesetzlicheHypotheken,mithin kann nach dem Gesetzentwurfeine Ehefrau nur
so lange eintragen lassen, als effektiv der Ehemann das Grundstückeigenthümlichbesitzt; sobald
er es veräußert hat, hört die Befugniß auf, die gesetzlicheHypothek eintragen zu lassen. Dieser
Paragraph hat in der Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths in einem anderen Punkte zu
wiederholten Diskussionen Veranlassung gegeben. Es wurde nämlich Seitens des Provinzial-
Verwaltungsraths gewünscht, daß der Paragraph etwas weiter gefaßt würde, und zwar in der
Weise, daß künftig auch gesetzlicheHypotheken,wie die sonstigen Hypotheken,immer eine bestimmte
Summe anzugeben hätten. Die gerichtlichenHypotheken haben nur Wirkung für diejenigen
Beträge, für welche die Eintragung genommen, die Konventional-Hyvotheken für diejenigen Summen,
welche eingetragen sind, die Privilegien ebenso nur Wirkung für diejenigen Beträge, auf welche
die Eintragung lautet, nur die gesetzlichenHypotheken sind im «oäs oivil davon ausgenommen,
und da, meint der Provinzial-Verwaltungsrath wohl mit Recht, dürfte für die Königliche Staats-
regierung Veranlassung vorliegen, auch bei gesetzlichenHypothekeneine Beschränkungeintreten zu
lassen. Die gewöhnlichste Art einer gesetzlichen Hypothek ist die zn Gunsten einer Ehefrau bestehende,
und gerade mit Rücksicht auf diese Art meint der Provinzial-Verwaltungsrath aus Gründen
welche diesseits in dem Referat hervorgehobenworden sind, Ihnen vorschlagenzu sollen, daß im
8- 2 eingeschaltet wird: „und nur für die in der EinschreibunganzugebendeSumme". In der
Diskussion im Provinzial-Verwaltungsrath glaubte ein Theil sagen zu sollen: für die Ehefrau
sn es viel zu lästig, wenn jedesmal eine Eintragung für diejenigenBeträge genommen werden
soll, welche die Ehefrau von dem Ehemann zu fordern hätte, während auf der anderen Seite
hervorgehobenwurde, daß eine solche Last wohl nicht eintrete; man würde sich hiervon überzeugen,
wenn man die einzelnen Fälle in's Auge fasse. Meine Herren! Wenn eine Eintragung für irgend
^Ne Summe genommen wird, so haftet diefe Summe auch für diejenigen Forderungen, welche
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später erst zur Existenz kommen; und nur dann, wenn diese Summe absorbirt ist, wird eine
zusätzliche Hypothek nothwendig erscheinen. Die Ehefrau hat, wie in dem Referat des Provinzial-
Verwaltungsraths auseinandergesetztworden ist, hauptsächlich in vier Fällen ein Recht von dieser
gesetzlichen HypothekGebrauch zu inachen. Dieselbensind dort näher spezialisirt; ich glaube der Mühe
überhoben zu fein, sie vorlesen zu müssen. In allen diefen Fällen wird genau fixirt, von welchem
Tage die überhaupt genommenenHypotheken ihre Wirkungen äußern. Nach Ansicht des Ver-
waltungsrathcs würde eine Einschränkungder Hypotheken-Eintragungauf eine bestimmte Summe
vortheilhaft fein, nicht allein für den Ehemann, sondern auch für die Ehefrau und erst recht für
den Gläubiger; für den Ehemann, weil nach dem Gesetz nicht allein die Ehefrau, sondern die
Verwandten, die Freunde das Recht haben, eine gesetzliche Hypothek eintragen zu lassen, und durch
diese gesetzliche Hypothek eventuell das ganze Vermögen des Ehemannes brach zu legen, das ganze
Eigenthum eventuell zu saisiren, und so das ganze Immobilar vielleichtaus unlauteren Motiven
durch eine Inscription zu bestricken. Ein solcher Fall ist bei dem hiesigen Landgerichtvorgekommen,
in welchem bei einer Ehescheidungs-Prozedurdas ganze Vermögen des Mannes saisirt, und in
Folge einer Inscription, welche von Freunden resp. Verwandten genommen wurde, der Ehemann
an der Disposition über sein ganzes Vermögen gehindert wurde, bis er die Reduktionsklagedurch¬
führte, die jahrelang gedauert hat; dann erst bekam er die Disposition seines Vermögens wieder.
Einem solchen Vorkommenkönnte begegnet werden, wenn die Eintragung auf eine bestimmteSumme
erfolgte, denn dann haftet das Vermögen nur für die betreffendeeingetragene Forderung, die der
Ehefrau zukommt. Aber auch für die Ehefrau, wie in den Motiven des Provinzial-Verwaltungs-
raths ausgeführt wird, ist es von der erheblichsten Bedeutung, dah eine solche Hypothekauf eine
bestimmte Summe beschränkt wird. Meine Herren! Jeder vorsichtigeGläubiger gibt jetzt eine
Hypothek nur unter Hinzuziehungder Ehefrau, die Ehefrau muh bei dem notariellen Akt zugegen
fein, sie muß auf die gesetzlicheHypothek verzichten, denn es weih der Gläubiger nicht, welche
Summe ihm vorgehen könnte, es könnte ja eine enorme Summe sein, welche den Werth absorbirt.
Deshalb verlangt der Gläubiger die Verzichtleistung auf die gesetzlicheHypothek,und außerdem
wird die Solidarverpflichtung der Ehefrau begehrt, und dadurch das Gegentheil von dem erreicht/
was der Gesetzgeber will, das ist der Schutz der Ehefrau. Durch die generelle Hypotheteneintragung
würde auch in Zukunft die Ehefrau genöthigt, auf ihre gesetzlicheHypothekzu verzichten. Für den
Gläubiger des Ehemanns ist die Angabe der Summe auch von großer Wichtigkeit, denn diese
würden dann wissen, wenn eine Summe eingetragen ist, welche Summe äußersten Falls ihnen
vorgeht, während sie sich sonst darauf verlassenmüssen, was der Ehemann und die Ehefrau sagt!
wenn sie wissen, was eingetragen ist, können sie ihre Kalkulation machen und werden dann viel
weniger darauf dringen, daß die Ehefrau auf die betreffende Hypothekverzichtet. Der Provinzial-
Verwaltungsrath hat daher aus den Gründen, die ich Ihnen vorgetragen habe, den Wunfch aus¬
gesprochen, daß der Paragraph in der Weise verändert wird, daß gesagt werde: „und nur für die
in der EinschreibunganzugebendeSumme".

Vice-Lllndtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth; Meine Herren! Aufrichtig gestanden, lege ich auf diese Abände¬

rung, die der Provinzial - Verwaltungsrath vorschlägt, auch nicht den geringsten Werth. Mir
kommt es darauf an, daß ich weih, daß eine Ehefrau existirt, daß eine Ehefrau Anfprüche macht-
Der vorsichtigeGläubiger wird dann nach wie vor die Ehefrau mit erscheinen lassen, sie wird
nach wie vor, mag sie spezialisirt haben oder nicht, auf ihre Hypothek verzichtenund sich «7
Solidarmitschuldnerin hinstellenmüssen, was in der Natur der Sache liegt. Es ist auch nicht p
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leicht, zu spezialisircn. Wenn z. B., worauf in den Ausführungen des Prouinzial-Verwaltungs-
raths hingedeutetwird, bei der Erbschaft eine Hypothek vom Tage des Anfalls besteht, so sind
oft außerordentlichumfangreicheAuseinandersetzungennothig, um die Summe zu ermitteln, welche
eingetragen wird, wobei im Voraus soweit gegriffen werden wird, daß dann erst recht nicht
geholfen ist. Die Klagen auf Restriktion haben, wie in dem Referat des Prouinzial-Verwaltungs-
raths gesagt ist, die größten Schwierigkeiten. Ich lege kein Gewicht auf diefe Bestimmung; die
Hauptsacheist, daß die Hypothekpublizirt wird.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Ich glaube, der Herr Landesrath Küster hat uns die Sache

so klar auseinandergesetzt,daß daran kein Zweifel sein wird, daß wir auf seine Idee eingehen
müssen. Alles was im Hypothekenbuch steht, muß ganz positiv festgesetztwerben; man darf nicht
im Blinden tappen, ohne zu wissen, womit eigentlich das Immobile belastet ist. Ich bin so frei
auf die Frage hier nochmals zurückzukommen, welche ich mir erlaubt habe, zu diesem Paragraphen
anzuregen. Weil ich wünsche,daß alles sonnenklarsei, so wünsche ich, daß die Gesammtsumme
auf die einzelnen Parzellen untervertheilt werde, die zur Hypothekgestellt werdeil. Es ist eine
Hypotheknur gültig, wenn die Einschreibungder einzeln bezeichneten Grundstückestattfindet, und
ich wünschte, daß auf diefe Grundstückeauch die einzelnenSummen pro rara vertheilt würden.
Wenn ich zurückgehe auf das Beispiel, das ich heute Morgen schon angeführt habe, wo ein Mann
eine Hypothekvon 700 M. auf 230 Parzellen stellte; da kam auf das Konto einer jeden Parzelle,
wenn man für 2 Jahre Zinsen und Kosten dazu rechnet, ungefähr 4 Mark. Nun will der
Mann eine Parzelle (der Landtags - Marschall übernimmt wieder den Vorsitz) verkaufen, die
vielleicht 200 Mark werth ist, er kann sie nicht verkaufen, bis er mir die 700 M. bezahlt hat,
weil jede einzelne Parzelle für den ganzen Schuldbetrag haftet nach unserm Recht. Er muß
mir die 700 M. erst geben, sonst gebe ich meine Zustimmung nicht. Das kommt im praktischen
Leben häufig vor; es ist unausstehlichfür den armen Schuldner. Der Gläubiger hat das Recht,
sich möglichst große Garantien geben zu lassen; aber der Schuldner hat anderseits auch das Recht,
nicht mehr gefesselt zu werden, als absolut nothwendig ist. Um also Jedem das Seine zu lassen,
ist es nöthig, daß man die Beträge für die einzelnenParzellen spezialisirt; also in dem ange¬
führten Falle erhält von den 230 Parzellen die eine mehr, die andere weniger zugeschrieben, pro
rat«, wie der Werth der Grundstückesich stellt.

Landtags- Mai schall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solcmacher-Antweiler: Der Zusatz zu §. 2,

welchen der Provinzial-Verwaltungsrath zu inachenvorschlagt, ist nicht mit Stimmeneinheit im
Provinzial-Verwaltungsrath gefaßt worden. Ich will allerdings gerne zugeben,daß ich die einzige
dissentirendeStimme gewesen bin; aber ich halte es für meine Pflicht, dem Bedenken,das ich im
Provinzial-Verwaltungsrath geäußert habe, auch hier im Plenum Ausdruck zu geben. Meine
Herren! Ich räume ein, daß es für den Ehemann das Bequemereist, wenn die Summe genannt
werden muh; aber für die Ehefrau liegt die Sache doch anders, und ich möchte in diesem Fall
für das mir benachtheiligt scheinende schönere Geschlecht eine kleine Lanze zu brechen versuchen.
Es handelt sich also doch sowohl um solche Ehen, die bereits geschlossensind, wie um solche, die
noch zu schließen sind. Fassen wir zunächst einmal die erste Sorte, Ehen, die jetzt bestehen, ins
Auge, so hat jetzt jede Frau eine gesetzlicheHypothekauf das gefammte Vermögen ihres Mannes
für ihr eingebrachtesund sonstigesererbtes Vermögen. Wenn der §. 2 so gefaßt wird, wie die
Staatsregierung vorfchlägt, so hat die Ehefrau nichts weiter zu thun, als binnen einem Jahre
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für alle ihre Rechte, wofür jetzt eine stillschweigendeHypothekbesteht, eine Inscription zu nehmen.
Das ist eine Sache, die in einer Minute erledigt ist und absolut keine weitere großen Schwierigkeiten
verursacht, keine Störungen im ehelichen Leben hervorbringt. Wenn aber die Frau die Einschreibung
für eine bestimmteSumme nehmen muß, so muß sofort in jeder Ehe in der Nheinprovinz eine
Auseinandersetzungzwischen Mann und Frau eintreten. Beide leben dann, als wenn sie auf
Scheidung plaidirten; sie müssen anfangen, zusammenzu überlegen: Was ist dein, was ist mein?
Ich sehe darin eine sehr große Schwierigkeit. Eine gleiche Schwierigkeit sehe ich aber auch für
die Ehen, die erst geschlossenwerden.

Wenn eine Ehe also geschlossenwerden soll, so hat die Frau also nicht mehr, wie bisher,
die stillschweigende Hypothek, sondern sie wird gleich in dem Moment, in welchem die Ehe
geschlossenwird, eine Einschreibungauf die Güter ihres Mannes nehmen, und dann ist die Sache
ein für allemal erledigt. Wenn das aber auf eine bestimmteSumme geschehen muß, dann von
zwei Dingen eins: entweder die Frau nimmt gleich von vornherein eine außerordentlich hohe
Einschreibung gegen den Mann, um für alle zukünftige Falle gedeckt zu sein, oder in jedem
einzelnenFalle, in welchemdie Frau eine Kleinigkeit erbt oder ein kleines Grundstück von ihr
verkauft wird, muß permanent immer wieder eine Inscription genommenwerden, und ich halte
das für das friedliche Zusammenleben in der Ehe sehr wenig fördernd. Ich habe es neulich
erwähnt — es gehört eigentlichnicht in's Plenum herein; da wir aber nicht wirklichesPlenum
sind, so kann ich den Ausdruck wohl brauchen — wenn vollends alle 10 Jahre erneuert werden
muh, dann weiß ich nicht, wo für den Hauptzweck der Ehe, Kinder-Erzeugungund Kinder-Erziehung,
die nöthige Zeit bleiben foll, wenn man permanent rechnen und studiren muß. (Heiterkeit.) Aus
diesem Grunde bin ich ganz entschiedendagegen, daß diese Eintragung auf bestimmteSumme»
genommenwerden muß.

Lllndtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: In dem früheren Entwurf war die Bestimmung/

die jetzt gewünschtworden ist, aufgenommen, und wesentlichaus den von Herrn Freiherr« von
Solemacher vorgetragenen Gründen ist bei der Berathung von der Beibehaltung dieser Vorschrift
Abstand genommenworden. Ich habe die Sache auf den Beschlußdes Provinzial-Verwaltungsraths
hin nochmals vorgetragen und kann erklären,'daß ihr eine prinzipielleBedeutung nicht beigelegt wird.

Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Ich glaube, die Erklärung des Herrn Staatskommissars

ist nicht recht verstanden worden. Erklärt sich die Staatsregierung einverstanden?
Landtags-Marschllll: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
GeheimerIustizrath Stolterfoth: In einem früheren Entwurf war der Zusatz enthalten;

es ist darüber berathen worden, und die Gründe wurden für überwiegend gefunden, die dafür
sprachen,ihn zu streichen. Nachdem jetzt der Provinzial-Verwallungsrath den Wunsch um Aufnahme
des Zusatzes ausgesprochenhat, ist die Sache nochmals berathen und beschlossenworden, daß diesem
Punkte von der Staatsregierung keine prinzipielleBedeutung beizulegenist, daß also der Aufnahme
des Zusatzes zugestimmtweiden kann.

Landtags-Marschllll: Wünscht noch Jemand das Wort hierzu? - Es ist »W
der Fall; die Debatte ist geschlossen; ich frage, ob diese Resolution des Provinzial-Verwaltungsraths
der Nedllktions-Kommissionzur Aufnahme in die Redaktion unserer Wünsche übergeben werden
soll. Ich bitte diejenigen,die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität. Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths rft gefallen.
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Wir kommen jetzt zu 8- 3, ich bitte denselben zu verlesen. Herr LcindesroHKüster hat
das Wort.

Landesrath Küster: Der ß. 3 lautet:
„Die Bestimmungen der Art. 2109, 2113 des Rheinischen Civilgesetzbuchs finden
auf die in Art. 2103 Nr. 1, 2 daselbst bezeichneten Privilegien entsprechende An¬
wendung. Die Einschreibung der bezeichnetenPrivilegien kann auch ohne Transfcription
des Titels erfolgen.

Die Vorschrift des Art. 2108 des RheinischenCivilgesetzbuchs, nach welcher der
Hyvothekenbewahrerbei der Transscrivtion des Titels diese Privilegien einzuschreiben
hat, bleibt unberührt."

Der §. 3 fügt also zu den früheren Privilegien, die eingetragen werden sollen und an
eine bestimmteZeit ihrer Einfchreibungs-Berechtigunggebunden sind, noch das Privilegium des
Art. 2103 Nr. 1 und 2 hinzu, das heißt also: Von jetzt an kann der Verkäufer nur dann sein
Privilegium für den rückständigen Kaufpreis wahren, wenn er innerhalb 60 Tagen von Thatigung
des Aktes ab auch die Inscription des Privilegiums nimmt. Nimmt er die Inscription des
Privilegiums nicht innerhalb 60 Tagen vom Tage des Aktes ab, fo verliert er sein Privilegium
und kann für die Zukunft immer nur eine Eintragung nehmen, die ihm von dem Tage der
Eintragung ab eine gewöhnliche Hypothekgiebt. Früher war das Privilegium des Verkäufers an
gar keine Eintragung gebunden, er konnte gegen den Schuldner, fo lange er Eigenthümer blieb,
immer eine Inscription nehmen; für diese war keine Frist gesetzt. Nur dann, wenn ein Dritter
in Besitz kam, und die Transscription stattgefunden hatte, war dieses Eintragungs-Priuilegium
ausgeschlossen. Nach dem Entwurf muß in 60 Tagen nach Thatigung des Aktes die Eintragung
des Privilegiums auf das betreffende Grundstück erfolgen; fönst verliert der Verkäufer fein
Privilegium.

Landtags -Marsch all: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Das Verständniß dieses Paragraphen, wie

auch schon das des vorigen, wird außerordentlich erschwert durch die Bezugnahme auf die
Bestimmungen des rheinischenCivil-Gesetzbuches.Ich möchte der Redaktionskommissionergebenst
anheimstellen,ob es, um das Gesetz auch als alleinstehendes Gesetz ohne Nachschlagen der betreffenden
Stellen des rheinischenCivil-Gesetzbuchesverständlichzu machen, nicht möglich ist, in den Text
dieses Gesetzes in kurzer Weise den Inhalt dieser Paragraphen mit anzugeben. Bei §. 2 handelt
es sich ja um die Gerichtskostenund um die Gesindelöhne; das könnte ja hinter die Ziffer
«Artikel 2101" in Klammer gesetzt werden. Hier, im §. 3, handelt es sich um die Hypothekder
Ehefrau und der Minderjährigen. Auch hier könnten wohl kurz die Bestimmungen des rheinischen
Gesetzbuches eingefügt werden, damit das Gefetz ein einheitlichesGanze wird und nicht durch die
Nothwendigkeit frühere gesetzliche Bestimmungen nachschlagenzu müssen, sein Verständniß für
Diejenigen die es benutzen müssen, das ist also das Laienpublikum,beeinträchtigtwird.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Es handelt sich hier nicht um das Privilegium der Minderjährigen

und der Ehefrau diefen steht überhaupt kein Privileg zu, sondern um das Recht des Verkäufers.
Ich habe eben hervorgehoben, daß der Verkäufer jetzt die Verpflichtunghat, innerhalb 60 Tagen
einzutragen- die Bestimmung des Artikels 2109, dieselbe, wie sie in Artikel 2113 steht, ist ein¬
fach übertragen worden, die Zeit, welche für die Eintragung des Privilegiums, welches den Mit-
«genthümern und den Miterben zusteht, gegeben ist, trifft künftig auch bei den, Privileg des
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Verkäufers zu. Wie die Miteigentümer iu 60 Tagen eintragen müssen, so gelten diese 60 Tage
nun auch für die Eintragung des Privilegiums des Verkäufers.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! So viel mir bekannt, ist der

Vorschlag des Herrn von Eynern doch nicht im Usus der bisherigen Fassung der Gesetze, denn
ich glaube Ihnen eine Menge von Gesetzen aufführen zu können, in denen in diefer felben Weise
andere Gesetze citirt werden. Ich theile auch nicht das Bedenken, daß dadurch das Gesetz dem
gemeinen Mann weniger verständlichsein wird, denn, sowie dieses Gesetz promulgirt ist, werden
alsbald handlicheAusgaben entstehenund Jedermann viel eher zugänglichsein, als die Gesetzes-
Sammlungen, in denen die betreffendenParagraphen angeführt werben.

Landtags-Marfchllll: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Meine Herren! Ich glaube auch nicht, dah es der Redaktions-

Kommifsiongelingen wird, das zu lösen, was der Herr Abgeordnetevon Eynern ihr zuweisen will!
es würde entsetzlich schwerfällig werden, wenn alle die Bestimmungen aufgenommen würden.
Namentlich die Artikel 2109—2113 müßte man wörtlich einverleiben; das geht absolut nicht
Ich habe sonst an dem Paragraphen auszusetzen, daß er wieder Ueberflüssigesenthält, und daß
ist meines Erachtens nie gut. In Artikel I steht: „die Vorschriften des NheinifchenRechts über
die Veräußerung und hypothekarische Belastung von Grundstückenwerden durch die nachstehenden
Bestimmungen abgeändert und ergänzt", also, was nicht abgeändert und ergänzt wird, bleibt
bestehen; ich finde es deshalb ganz überflüssig, daß hier steht: „Die Einschreibungder bezeichneten
Privilegien kann auch ohne Transscription des Titels erfolgen". Das ist ja Gesetz uud es bleibt
Gesetz; der Verkäufer kann eintragen lassen, ohne daß sein Titel trcmsscribirt wird. Noch mehr
überflüssig finde ich die Vorschrift des folgenden Absatzes: „Die Vorschrift des Artikels 210»
des RheinischenEivilgesetzbuchs, nach welcherder Hypothekenbewahrerbei der Transscription des
Titels diese Privilegien einzuschreiben hat, bleibt unberührt". Das versteht sich auch so von selbst,
daß ich meine, es würde unbeschadet der Deutlichkeitfortfallen können.

Landtags-Marschall: Herr Gehcimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Diefe beiden Sätze sind, wie es in den Motiven

heißt, nur hinzugefügt, um jedem Zweifel vorzubeugen. Ich glaube nicht, daß die Bestimmung!
„Die Einschreibungder bezeichneten Privilegien kann auch ohne Transscription des Titels erfolgen ,
irgendwo im Gesetz steht. Die Jurisprudenz nimmt es als unzweifelhaft an, es steht aber nicht
ausdrücklich im Gesetz. Da jetzt die Einschreibung des Privilegs innerhalb 60 Tagen °en
Betheiligten gewissermaßenzur Pflicht gemacht und deshalb voraussichtlichhäusig, abgesehenvon
der Transscription des Titels, beantragt werden wird, so kann wohl der Zweifel entstehen,
ob die Verpflichtungdes Hyvothekenbewahrers, die ihm durch Artikel 2108 auferlegt ist, noch
unverändert fortbesteht. Ich möchte daher die Bestimmung im Interesse der Deutlichkeit beibehalten,
obgleich sie nicht gerade nothwendig sein dürfte.

Landtags- Marsch all: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich ziehe mein Bedenkenzurück.
Lnndtags-Mnrschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich bedauere, daß der Herr Kollege Connl

mit nur in Bezug auf die Einfügung des Inhalts der betreffendenParagraphen in dieses Gesetz
nicht einverstanden ist. Ich wundere mich darüber zwar gar nicht, denn die Juristen haben m"!
den Wunsch, die Gesetze so unklar wie möglich zu halten. (Heiterkeit.)
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Was dann die Einwendungen des Herrn Grafen von Hoensbroechanbelangt, daß es
bisher nicht Usus wäre, derartige Bestimmungenoder derartige kurze Inhaltsangaben in die Gesetze
hineinzubringen, so lasse ich mich in dieser Beziehung sehr gerne belehren, da ich kein Jurist bin,
also nicht weiß, ob ein derartiger Usus wirklich besteht; im Uebrigen möchte ich bemerken, daß ich
für den ersten Absatz des §. 3 nichts Anderes wünsche, als was in dem zweiten Absatz des §. 3
zur Ausführung gekommen ist, da heißt es: „Die Vorschrift des Art. 2108 des Rheinischen
Civilgesetzbuchs,nach welcher der Hypothekenbewahrer bei der Transscrivtion des
Titels diese Privilegien einzuschreiben hat", das ist die Deklaration des Inhalts des
Artikels; wenn wir nach dein Usus, den Herr Graf von Hoensbroech festgestellt hat, gingen, mühte
es einfach heißen: „Die Vorschrift des Art. 210s des RheinischenCivil-Gesetzbuchs bleibt unbe¬
rührt", der Zwischensatzmüßte ganz fehlen. Hier haben Sie die Deklaration des betreffenden
Artikels, das ist mir verständlich; ich mochte diese Deklaration auch in dem ersten Absatz hinter den
Artikeln 2109, 2113 und 2103 Nr. 1,2 haben, umsomehr, als mir nach den Ausführungen des
Herrn Landesraths Küster jetzt die Sache absolut unklar ist. Er sagt, es handle sich hier gar
nicht um die Privilegien von Minderjährigen und Ehefrauen; der angezogeneArtikel 2103 Nr.
1 und 2 handelt, fo weit ich nachgeschlagen habe, gerade von diesen Privilegien. (Widerspruch.)

Meine Herren! Ich kann mich irren, es ist dann aber doch wirklich,glaube ich, um
derartige Irrthümer nicht aufkommenzu lassen, erforderlich,daß Sie die Lücke ausfüllen, wie es
im Abfatz 2 geschehen ist.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Der Artikel 2103 Nr. 1 und 2 ist ganz klar, er

lautet wörtlich: Gläubiger, welche ein Privilegium auf Immobilien haben, sind: 1) der Verkäufer
auf die verkaufte unbewegliche Sache, wegen Zahlung des Kaufpreises. Sind vor und nach mehrere
Verkäufe geschehen,so tritt das und das ein. 2) Wer Geld dazu hergibt und an Stelle des
Verkäufers tritt :c. :c. Wenn alle einzelnenArtikel aufgenommenwürden, fo glaube ich, würde
dies so schwerfälligwerden, daß die Aufnahme nicht zweckdienlicherscheinen dürfte.

Landtags-Marschall: Ich möchte zu dem, was eben gesagt worden ist, bemerken, daß
ich von jeher vollständig den Standpunkt des Herrn Abgeordnetenvon Ennern getheilt habe. Ich
bedaure sehr, daß so viele Gesetze gemacht worden sind, die auf alle möglichenanderen Gesetze
und Paragraphen zurückverweisenund in denen der Laie sich in Folge dessen nur sehr schwer
Mecht finden kann. Dies ist aber einmal leider fo Ufus geworden, daß es nach meiner Ansicht
keinen Unterschiedmachen wird, ob wir hier die Bestimmungen aufnehmen oder nicht. Außerdem
haben wir es hier mit einen: Zwischengesetz zu thun, wie hier ganz richtig neben mir bemerk
wird; wir müssen uns auf diejenigen Gesetze beziehen, auf denen es beruht. Wir können also
für diesen Fall die Angelegenheitfallen lassen. - Der Herr Abgeordnete von Ennern hat das Wort.

Abgeordnetervon Ennern: Wenn der Antrag, welcher bezweckte, ein einheitlichesklares
Gesetz zu Stande zu bringen, nicht beliebt wird, so beantrage ich, daß in, dem letzten Absätze des §. 3
bie Zwischenwortegestrichen werden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Die Redaktions-Kommission mag die Ergänzung versuchen;ich bin

überzeugt, daß die Fassung kolossalschleppendsein wird. Im Uebrigen erkläre ich mich für
Deutlichkeitund Klarheit, die Herr von Ennern hineinzubringenimmer bestrebt ist. Es ist gewiß
sehr erfreulich, daß er feine Kräfte dem parlamentarischenLeben widmet; die Gesetze werden gewiß
besser werden. (Heiterkeit.)
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Wünschen Sie, daß dies der Redaktions-
Kommission überwiesenwird, damit sie versuche, den Sinn der Paragraphen einzusetzen. Ich bitte
diejenigen, die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Abgeordneten von Eynern ist gefallen. Ist zu §. 3 noch etwas zu
bemerken?— Es ist nicht der Fall, §. 3 ist erledigt. Wir kommenzu §. 4.

Landesrath Küster: §. 4 lautet:
„Die Vorschriftendes §. 2 finden auf die Erneuerung einer vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes erfolgten Einfchreibung entsprechende Anwendung",

das heißt, wenn eine Inscription besteht, die den jetzigenBestimmungen nicht entspricht, so muh
sie, wenn sie nunmehr erneuert wird, die sämmtlichenRequisiten erhalte»:, welche im §. 2 auf¬
geführt werden, sie muß also die einzelnen Grundstückebestimmt bezeichnen, auf welche sie ein¬
getragen werden soll, wenn beispielsweiseeine gerichtlicheHypothek jetzt besteht und sie wird
innerhalb der nächsten 10 Jahre erneuert, dann kann sie nicht generell erneuert werden, sondern
immer nur unter der Bedingung, daß die einzelnen Grundstücke angegebenwerden. Dadurch
kamen wir in den: Laufe von 10 Jahren dazu, daß die generellenHypothekenalle fortfallen und
eine vollständige Spezialität bei den Hypothekeneintragungenbesteht.

Landtags- Marsch all: Ist zu diesem Paragraphen etwas zu bemerken? — Es ist
nicht der Fall, der Paragraph ist erledigt. Wir gehen weiter zu dem nächstenParagraphen. -""
Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Wir befassen uns jetzt mit denjenigen Hypotheken,die zur Zeit des
Inkrafttretens des Gesetzes bereits bestanden haben; davon handeln die ßß. 5, 6 und ?. §- 5
bestimmt: „Die vor dem Inkrafttreten diefes Gesetzes begründeten gesetzlichen und gerichtlichen
Hypothekenwerden in Ansehung der erst nach diesem Zeitpunkte von dem Schuldner erworbenen
Grundstückenur nach Maßgabe des ß. 2 wirksam", d. h. alle diejenigen Hypotheken, welche jetzt
schon gültig inscribirt sind, lasten auf denjenigenGrundstücken,welche nach dem Inkrafttreten des
Gesetzes später erworben werden, nur dann, wenn auch in Wirklichkeit diese Hypothekenauf diese
einzelnen Grundstückenoch besonders eingetragen werden.

Landtags- Marsch all: Ist zu diesem Paragraphen etwas zu bemerken? — Es ist
nicht der Fall, der Paragraph ist erledigt. Wir gehen weiter. — Herr Landesrath Küster tM
das Wort.

Landesrath Küster: 8- 6 lautet:
„Die vor dem Inkrafttreten diefes Gesetzes begründeten Privilegien und Hypotheken
behalten in Ansehung der zu dieser Zeit von denselbenbetroffenen Grundstückeihren
bisherigen Rang.

Der bisherige Rang der, der Einschreibung nach §. 2 bedürfenden Privilegien
und der gesetzlichen oder gerichtlichen Hypotheken erlischt jedoch, sofern eine gehörige
Einschreibung oder Erneuerung (§H. 2. 4.) innerhalb der nachstehend bezeichneten
Fristen unterbleibt.

Die Einschreibung der Privilegien aus Art. 2103 Nr. 1, 2 des Rheinische"
Civil-Gesetzbuchsund der gesetzlichen Hypothek der Ehefrau ist vor dem 1- 5M
1886, die Einschreibung der gesetzlichen Hypothek der Ehefrau ist vor dem
1. Juli 1895, die Erneuerung einer vor dem Inkrafttreten diefes Gesetze
erfolgten Einschreibunginnerhalb einer zehnjährigenFrist nach der Einschreibung
zu bewirken."
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Meine Herren! Es heißt also im «lins» 1, daß die vor dein Inkrafttreten diese« Gesetzes
begründeten Privilegien und Hypotheken in Ansehung der zu dieser Zeit von denselben betroffenen
Grundstücke ihren bisherigenRang behalten,mögen sie inscribirt sein oder nicht.' Weil die Gläubiger
ein ^us hua,o8iwni haben, so will das Gesetz dies nicht weiter tangiren, das erworbene Recht wird
Denjenigen, welche Privilegien und Hypotheken haben, nicht genommen. Um aber diesen den
bisherigen Rang zu erhalten, wird bestimmt: „Der bisherige Rang der, der Einschreibungnach
§. 2 bedürfendenPrivilegien und der gesetzlichen oder gerichtlichen Hypotheken erlischt jedoch, sofern
eine gehörige Einschreibungoder Erneuerung innerhalb der nachsiehend bezeichneten Fristen unter¬
bleibt", d. h. also. Diejenigen, welche eine gesetzlicheHypothek erworben haben, behalten diese
gesetzliche Hypothekmit dem ursprünglichenRange, wenn sie die Frist, die im Entwürfe angegeben
ist, für die Einschreibungauch inne halten; der Ehefrau wird bis zum 1. Juli 1886 — d. i. ein
Jahr nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, was auf den 1. Juli 1885 festgesetzt ist, Zeit gegeben,
um die Inscription eintreten zu lassen. Es wird ferner bestimmt, daß die Einschreibung der
gesetzlichenHypothekder Bevormundeten vor dem 1. Juli 1895 zu bewirken ist, d. h. also, die
Bevormundeten sollen die Hypothek,soweit sie ihnen gesetzlichzusteht, bis zum 1. Juli 1895, also
während der 10 Jahre nach den: Inkrafttreten des Gesetzes, einschreibenlassen. Meine Herren!
Der Provinzial-Verwaltungsrath war der Ansicht,daß das Jahr 1895 etwas sehr weit gegriffen
sei. Sie haben in dem Referat »ud III die Gründe gelesen, welche den Provinzial-Verwaltungs¬
rath bestimmt haben, den Wunsch zu äußern, daß gerade so wie für die Ehefrauen auch für die
Bevormundeten der 1. Juli 1886 als Endtermin festgestelltwerde. Die Gründe sind kurz und
sind folgende. Der Gesetzgeberhat nach dem Gesetz vom Jahre 1874 schon im Interesse des
Vormundes und im Interesse des Vormundschafts-Instituts und im Interesse der öffentlichen
Sicherheit gefunden, daß die Hypothekenüberhaupt für alle diejenigen Vormnndschaftenaufboren
sollen, welche nach dem 1. Januar 1876 eröffnet werden. Seit dem Jahre 1876 kann kein
Bevormundeter mehr gegen den Vormnnd eine Hypothekeninscrivtionnehmen, und kann es sich
also nur um diejenigenVormnndfchaften handeln, welche vor dem 1. Januar 1870 ins Leben
getreten sind. Wenn, so meint der Provinzial-Verwaltungsrath, der Gesetzgeber schon der Ansicht
war, daß eigentlich eine Hypothek überhaupt uicht mehr als im Interesse der Bevormundeten
nöthig zu erachten sei, dann dürfte das Endjahr 1895 nicht zu billigen sein. Außerdem ist das
Vormundschaftsgcrichtin der Lage, den Vormnnd zu zwingen, jede Sicherheit zu geben, und, wie
w dem Referate ausgeführt wird, auch die gestellte Sicherheit zu erhöhen.

Es kommt hinzu, daß nicht allein der Vormuud, sondern auch der Gegeuuormund, die
Verwandten und die Freunde das Recht haben, eine solche Hypothetar-Infcrivtion zu nehmen,
und wenn also diesen Verwandten und Freunden, dem Gegenvormund, dem Vormundschaftsgericht
noch das Recht gegeben war und wird, bis zum Jahre 1886, also zehn Jahre lang, ja noch
länger als zehn Jahre von: 1. Januar 1876 ab, eine solche Inscription zu nehmen, so wäre es
wohl im Interesse des Vormundes selbst und in» Interesse der Rechtssicherheitseiner Gläubiger,
wenn die Frist zur Hypothekeneintragungauf den 1. Juli 1886 beschränkt wird.

Landtags-Marschall: Herr Geheimer Iustizrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Ich möchte das Einverständniß der Königlichen

Etaatsregierung mit diesem Vorschlag erklären.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich freue mich, daß die Staatsregierung das Amendement acceptirt

^t. Ich möchte noch einen anderen Gesichtspunktanregen, nämlich Artikel 834 der französischen
1«
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Civilprozeß»rdnung,welcherschon wiederholt zur Sprache gekommen ist, wonach eine Einschreibung
gegen den früheren Eigenthümer noch genommenwerden kann bis 14 Tage nach der Transscription,
soll nicht anwendbar sein bezüglich der Hypothekder Ehefrau, wie aus den Motiven, und, wenn
ich nicht irre, aus der Erklärung des Herrn Vertreters der Staatsregierung hervorgeht. Ich finde
das im Gesetz nicht und möchte anheimgeben, ob es sich nicht empfiehlt, das auszusprechenund
im Uebrigeu zu sagen, daß Artikel 834 in Kraft bleibt. ' Es konnten darüber doch Zweifel entstehen.
Wir sind ja sonst vorsichtiggewesenund haben manches gesagt, wobei wir uns eigentlich bekennen
mußten, daß es ganz strikt genommen vielleichtüberflüssig wäre.

Landtags- Marsch all: Herr Geheimer Iustizrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Au Artikel 834 wird nach keiner Richtung hin

etwas geändert; er ist bisher auf die gesetzlichen Hypothekennicht anwendbar gewesen,sondern nur
auf Konveiüional-Hypothetenund gerichtliche Hypotheken. Dabei soll es bleiben. Der Eingang
des Artikel I enthält die Bestimmung: „es bleibt bei dem bisherigen Recht, sofern nicht etwas
geändert wird".

Landtags-Marsch all: Ich muß zunächstbemerken, daß hier in dem Antrag, wie er
Ihnen von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths gedruckt vorgelegt ist, ein Druckfehlerenthalten
ist. Es steht da: „und der Bevormundeten ist vor dein 1. Juli 1866, die Erneuerung" u. s. w.;
es muß heißen: „1. Juli 1886". Ich wollte das nur konstatireu, damit das nicht als Druckfehler
weiter geht. — Der Herr Abgeordnetevon Eyncrn hat das Wort.

Abgeordnetervon Evnern: Es ist noch ein anderer Druckfehler vorhanden. Es muh auf
Seite 6 in den: Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths zu 8- 6 aline«, 3 hinter „Artikel 2103
Nr. 1 und 2" ein Komma stehen. Das giebt der Sache einen ganz andern Sinn.

Landtags-Marschall: Es ist richtig, da gehört ein Komma hin; und außerdem muß
es, wie schon bemerkt, heißen: „1. Juli 1886". — Der Herr AbgeordneteEourth hat das Wort.

Abgeordneter Eourth: Ich ziehe mein Bedenkeuzurück.
Landtags-Marschall: Die Staatsregierung hat sich also mit dem Vorschlage,den der

Provinzilll-Verwaltungsrath macht, einverstanden erklärt. Ist hierzu noch etwas zu bemerken?
Sonst nehme ich an, daß Sie alle damit einverstandensind. — Es ist einstimmigangenommen;der
Vorschlag wird sonnt der Redaktions-Kommissionüberwiesen. — Herr Landesrath Küster hat
das Wort.

Landesrath Küster: Der H. 7 lautet:
Die Einschreibung der gesetzlichen Hypothek der Ehefrau und der Bevormundeten,
welche nach dem 1. Juli 1886 später als eiu Jahr seit Auflösung der Ehe oder
Beendigung des Vormundschaftlichen Verhältnisses erfolgt, ist unwirksam.

Daraus würden in Folge des eben angenommenen Antrages des Provinzial-Verwaltungsrathes
und der Erklärung der Staatsregierung die Worte wegfallen: „und der Bevormundeten" sonne:
„oder Beendigung des vormundschaftlichenVerhältnisses". Die Sache ist vollkommenklar, so daß
eine weitere Auseinandersetzungüberflüssig erscheint.

Landtags-Marschall: Also werden die Worte fallen, wie es der Provinzial-
Verwaltungsrath auf Seite 6 des Referats vorschlagt. Wir hätten jetzt noch §. 8 zu erledigen. ^"
Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Der §. 8 lautet:
„Die Auflösung eines Vertrages wegen Nichterfüllung von Bedingungen, zu deren
Sicherheit ein Privileg gewährt ist, kann Dritten gegenüber, welche Rechte an dein
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veräußerten Grundstücke erworben haben, nur geltend gemacht werden, wenn das
Privileg durch Einschreibunggewahrt worden ist.

Das vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründete und bis dahin ein¬
geschriebene Privileg kann mit der Wirkung der Erhaltung des Rechts der Auflösung
vor dem 1. Juli 1886 auch dann eingeschrieben werden, wenn inzwischen Weiter¬
veräußerungen oder Transscrivtionen von Veräußerungen stattgefundenhaben."

Meine Herren! Das ist einer der wichtigsten Paragraphen, dessen Tragweite man sich
nur bei wiederholtemLesen zum Verständniß bringen kann. Der §. 8 greift in das Gebiet der
sogen. Resiliationsklagen ein; in demselbenwird gesagt, die Auflösung eines Vertrages wegen
Nichterfüllung der Bedingungen, zu deren Sicherung das Privileg gewährt ist, könne Dntten
gegenüber, welche Rechte an dem veräußerten Grundstück erworben hätten, nur geltend gemacht
weiden, wenn das Privilegium durch Einschreibunggewahrt worden sei. Wenn Sie den Hauptfall
ins Auge fassen, das ist, wenn die Kaufsummenicht bezahlt worden ist, so hat nach dem heutigen
Recht der Verkäufer 30 Jahre lang das Recht, eine Auflöfungsklage einzugeben, und es kann
ihm dieses Recht selbst dann nicht genommen werden, wenn das Grundstück in die fünfte und
sechste Hand gekommen ist. Als Folge der Auflösungsklagewird ihm das Grundstück wiederum
zugesprochen;und alle diejenigen Rechte und alle diejenigen Verpflichtungen, welche in der
Zwischenzeit von den gutgläubigen Eigenthümern darauf gelegt worden smd, alle Eigenthums-
übertragungen werden beseitigt, und es wird ihm das ganze Grundstück wieder überantwortet
werden müssen in dem Zustande, in welchem es war, als er es verkaufte. Wir nennen das m
der juristischenSprache eine .esciutio ex w°°, d. h. es wird ^rück übertragen m den Nechts-
zustand, wie es früher gewefenist; es ist dies ein Uebelstand,der
von große,« Einflüsseist und in die erworbenen Rechte Dritter tief emschneidenkann. Diesem
Uebelstand hat der Gesetzentwurfdadurch die Spitze abgebrochen,daß er bestimmt, eine solche
Auflösuna eiues Vertrags könne nur dann dritten Personen gegenüber geltend gemacht werden,
wenn das Privilegium durch Einschreibunggewahrt sei. Wenn also derjenige, welcher verkauft
hat, seiu Kaufpreisprivilegium eingetragen hat, dann kann, er auch später die RestKatwnsklage
anstellen; und derjenige der eine Hypothek an dem Grundstück erwirbt kann sich vorher die
Ueberzeugung,daß effektiv ein solches Privilegium noch existirt aus dem Hi)pothelenregisterver¬
schaffen und damit die Gewißheit erlangen, daß eine Auflösung, und nnthm e.ne Vernichtung
seines Rechtes noch immer möglich ist; dem Gesetzgeber oder einem Dritten wnrde alsdann der
Vorwurf nicht gemachtwerden können, daß der Erwerber m Irrthum verfetztworden, gegen den

"' '" ^Pro^ der Ansicht, daß der Gesetzentwurf noch weiter
hätte gehen sollen und daß eine große Anzahl von Resolutiv-Bedingungenvon dem Gesetzentwurf
nicht berücksichtigt sei, die hätte berücksichtigt werden können Da ^. 1 de 8-8 hat nur
B^ug auf diej ni en Bedingungen, zu deren Sicherheit em Privileg gewahrt ist also alle an¬
deren Vedinaunäen zu deren Sicherheit kein Privileg gegeben ist, berührt er mcht. Wenn also

eine Resiliation, enie Aufhebung des Vertrags eintritt, dann

wirkt sie rückwärts und mag sie auch unbedeutendererNatur fem, die Auflosung tritt e. wn.
ein d b unter Vernichtung sämmtlicherRechte, welche nach dem Verkauf an dem Grundstück
tönsti uirt sin M e Herren! Nehmen Sie den gewöhnlichsten Fall, der im praktischenLeben

s^Ng ^konm^: Ewer verkauft dem Andern ein GrunMck für eine bestimmteSumme
und «uherde.n f^ür das Recht, in dem Hause zu wohnen. Das Recht zu wohnen wird ihm nachher

10*
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verkümmert; er wird zur Thüre herausgeworfen, er klagt in Folge dessen auf Auflösung; dann
hat er das Recht zu begehren, daß der Kaufvertrag mit der resolutin ex wno aufgelöst wird.
Oder nehmen Sie einen anderen Fall an: Irgend eine Bedingung ist in den Vertrag hinein¬
gesetzt worden, welche an und für sich für den Contrahenten fo wefentlich ist, daß ohne deren Hin¬
zufügung möglicherweise der Vertrag nicht zu Stande gekommen wäre. Wenn diese Bedingung
nicht erfüllt wird, so ist eine Nesiliation nach dem Gesetz möglichund dann wird sie, da der
Gesetzentwurfdarüber nichts sagt, mit rückwirkender Kraft eintreten. Es fchien dem Provinzial-
Verwaltungsrath, daß dies nicht richtig fei, daß aber auch eine gewisse Inconsequenz vorliege,
weil wegen wirklichessentieller Bedingungen, an welche ein Privilegium geknüpft ist, nur dann
eine Auflösung gegeben wird, wenn die Eintragung des Privilegs erfolgt; wenn aber andere
unwesentlichereBedingungen nicht erfüllt werden, dann soll die schlimmereFolge eintreten, daß
der Vertrag mit rückwirkenderKraft aufgehoben wird. Der Provinzial-Verwaltungsrath war
der Ansicht, daß hier eine Aenderuug eintreten müsse, und hat demgemäß, wie Sie gelesen haben
werden, den Wunsch geäußert, daß dein tz. 8 hinzugesetzt werde:

„Die Auflösung eines Vertrages wegen Nichterfüllung fonstiger Bedingungen hat
dritten Personen gegenüber nur Wirkung vom Tage der Klagezustellung. Die frei¬
willige Auflösung hat in allen Fällen erst vom Tage des AuflösungsaktesWirkung."

Dieser letzte Zusatz ist deshalb hinzugefügt worden, weil man fönst möglicherweife durch
ein Mißverständnis) annehmen tonnte, daß, weil sein Inhalt nicht im Gesetz stehe, das Gegentheil
Rechtens sei. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat aber auf diefen Zusatz kein besonderes Gewicht
gelegt, denn durch die Praxis und Iudikatur steht fest, daß, wenn eine freiwillige Auflösung ein¬
tritt, dieselbe niemals rückwirten kann, sondern erst vom Tage der Auflösung des Vertrages an
wirkt, so daß dieser Paragraph, nach dem von einem der verehrten Herren Vorredner hervor¬
gehobenenPrinzip, nichts überflüssigeshinzuzusetzen, vielleichtgestrichen werden könnte.

Neben dem ersteren Zusatz ist Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths ein eventueller
dahin beantragt worden, daß die Auflösung mit rückwirkender Kraft wegen Nichterfüllung fonstiger
Bedingungen nur dann stattfinden folle,

„wenn diese unter Androhung der Auflösung im Falle der Nichterfüllung in der
Erwerbsurkunde aufgenommenworden sind".

Dieser Zusatz bezweckt. Jeden zu zwingen, in dem Akte auch zu sagen, welche Bedingungen
es seien, deren Nichterfüllung die eventuelle Auflösung des Vertrags nnt rückwirkenderKraft zur
Folge hat, damit derjenige, welcher das Grundstück oder eine Hypothek erwirbt, durch Einsicht
des Aktes sich die Ueberzeugungverschaffen könne, daß er mit der Auflösungstlage nur in den«
und dem Falle bedroht sei; er ist dann auch in der Lage sich sicherzustellen,wenn diese Bedingung
noch nicht erfüllt ist, daß sie später in Wahrheit erfüllt werde. Nach Ansicht des Provinzial-
Verwaltungsraths wird dieser eventuelle Zusatz ausreichend sein; er schließt eigentlichden ersten
Zusatz in sich, indem aus !ihm folgt, daß, wenn wegen einer anderen Bedingung, mit welcher
diese Androhung nicht verknüpft ist, die Auflösung ausgesprochen wird, erst vom Tage des
Urtheils an die Auflösung auch dritten Personen gegenüber Wirkung hat.

Landtags- Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Ich kauu uur meine Zustimmung mit der Aufnahm«

des letzten Zusatzes erklären, und mich zugleich dahin anssprechen, daß ich mit Herrn Landesraty
Küster vollständig darin übereinstimme, daß dadurch der zuerst vorgeschlageneZusatz überflüssig
wird, daß also dann in allen Fällen, wo es nicht aus den« Vertrage selbst hervorgeht, daß bie
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Auflösung mit rückwirkender Kraft vorbehalten ist, die Auflösung erst vom Tage des rechtskräftigen
Urtheils ab wirken kann.

Landtags-Marschall: Im Namen des Provinzial-Verwaltungsrathes kann ich Ihnen
sagen, daß derselbe auf die eine oder andere Fassung kein Gewicht legt; wenn die Königliche
Staatsregiernng der zweiten Fassung zustimmt, so hat der Provinzial-Verwaltungsrath keine
Veranlassnng, an der ersten festzuhalten.— Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Es würde also jetzt der zweite Zusatz aufgestellt werden; ich wollte
mir zu dem ersten Zusatz noch eine Bemerkung erlauben.

Landtags-Marschall: Der erste Zusatz würde dann wegfallen, wenn der zweite
angenommenwird. Ist hierzu etwas zu bemerken?— Es scheint nicht der Fall zu sein. Sind
Sie mit diesem Zusatz einverstanden?— Es erfolgt kein Widerspruch,er ist einstimmig genehmigt
und geht an die Redaktions-Komnnssion. Wir kommen nunmehr zu Artikel II, welcher lautet:

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1885 in Kraft.
Sind Sie damit einverstanden?— Da kein Widerspruch erhoben wird, so erklare ich

den Artikel II für angenommen.
Meine Herren!Wir haben jetzt noch die generelle Resolutionzu fassen, wie sie vom Provinzial-

Verwaltungsrath vorgeschlagen und znm Theil jetzt erweitert worden ist und welche dahin lautet:
„Der Proviuzial-Landtag erkennt in dein vorliegenden Gesetz-Entwürfeeinen wesent¬
lichen Fortschritt im Verhältnisse zu dein jetzt herschendenZustande, spricht demnach
seine Zustimmung zu diefem Gesetz-Entwürfeaus und gibt dem dringenden Wunsche
Ausdruck,daß dieser Entwurf im Interesse des Grundbesitzesund Nealkredits baldigst
zum Gesetze erhoben werden möge.

Gleichzeitig unterbreitet der Proviuzial-Landtag der KöniglichenStaatsregiernng
zur Erwägung, ob nicht eine Aenderung des vorliegenden Entwurfs in folgenden
Punkten angezeigt erscheine."

Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Vielleicht ist es zweckmäßiger,daß wir vorher erst noch über

oie Resolution bezüglich der Erneuerung beschließen,wie es mit den anderen Resolutionen auch
geschehen ist. Nach dieser Resolution soll die Staatsregierung die Erneuerung der Hypotheken mit
dem 1. Juli 1896 — es wird dies wohl der richtige Zeitpunkt sein — in Fortfall bringen.
Es ist schon gesagt worden, daß die Staatsregiernng sich dein Antrage gegenüber sehr wohlwollend
verhalte; es wird aber doch nicht unwichtig sein, daß wir dieser AnsichtAusdruckgeben, denn
die Erneuerung ist, wie ich heute Morgen hervorgehobenhabe, ein rechter Krebsschaden..

Landtags-Marschall: Ich glaube, daß es von den Vertretern der Staatsregierung
" Aussicht gestellt ist, daß die Erneuerung nach zehn Jahren in Wegfall kommen soll. Wünschen
Sie, daß dies noch präziser gefaßt werde? (Zustimmung!)

Dann würden wir auch dies der Redaktionskommissionanheimgeben, damit sie darüber
eine Resolution faßt. Ich werde in der Redaktionskommissiondarauf zurückkommen, denn ich habe
kein fchriftliches Material für die Kommission hier. — Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech
hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich würde auch vorschlagen, daß wir diese
Resolutionen der Redaktions-Kommissionüberweisenund erst, nachdem sie von dieser Kommissiou
"digirt worden sind, darüber abstimmen lassen. Ich muß gestehen, daß ich den Eindruckhabe, als
stünde die generelle Resolution zu sympathisch dein Gesetze gegenüber. Es wird darin das Gesetz
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als ein großer Fortschritt bezeichnet. Daß es ein Fortschritt ist, erkenne ich an, daß der Fortschritt
aber wirklich so immens groß ist, darüber laßt sich doch vielleichtstreiten. Es sind von den
verschiedensten Seiten Bedenkenhervorgehoben worden, welche den Fortschritt nicht so groß erscheinen
lassen, und deßhalb weitere Wünsche für die Resolutionen eingebracht worden, damit der Fortschritt
noch großer werde. Ich mochte deßhalb bitten, daß wir die Abstimmung über die Resolutionen
aussetzen, bis dieselbenvon der Nedaktions-Kommissionnoch einmal geprüft worden sind.

Landtags-Marschall: Ich bin mit diesem Vorschlage einverstanden. — Der Herr
Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Es ist doch die Absicht,daß wir über die Resolutionen erst
abstimmen, nachdemsie aus der Redaktions-Kommissiongekommen sind.

Landtags-Marschall: Selbstverständlich; die Sache geht also an die Redaktions-
Kommission. Meine Herren! Ich habe Ihnen den Vorschlag gemacht, daß die Herren Seul,
Freiherr von Eerde, Eourth, von Grand-Ry, von Eynern, Heuser, Limbourg, Freiherr Felix
von Loö und Graf Hoensbroech als Nedaktions-Kommissionimter dem Vorsitz des Herrn Seul
zusammentreten.— Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Ich bin morgen nicht hier und bitte daher. Jemand anders
an meiner Stelle zu wählen.

. Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich würde gleichfalls bitten, von mir abzusehen, da

ich morgen verhindert bin.
Landtags-Marschall: Ich habe noch nachzutragen, daß der Herr Graf von Hoensbroech

mich gebeten hat, ihn von der Liste zu streichen. Die Herren von Grand-Ry und von Eynern
wünschengleichfalls gestrichen zu werden. Es bleiben also übrig die Herren Seul, Freiherr von
Eerde, Eourth, Heuser, Limbourg und Freiherr Felix von Los. Ich ernenne diese Herren zu
Mitgliedern des Nedaktions-Ausschusses.Ueber den Zusammentritt werde ich mich mit dem
Vorsitzendender Kommission,Herrn Geheimen Rath Seul, noch benehmen.

Ich glaube, wir sind mit der Vorberathung dieser Vorlage in dein zu einer Kommission
zusammengetretenenPlenum des Provinzial-Landtllges hiermit zu Ende. Es erübrigt mir nur
noch, in Ihrer aller Namen unserer Frende Ausdruck zu geben, daß bei dieser Berathung auch
die Königliche Staatsregierung vertreten war. Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loö
hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich möchte mir die Frage erlauben, wann
morgen «Sitzung sein wird.

Lllmdtags-Marschall: Morgen um 10 Uhr treten wir in derselben Art wie heute
zusammen,um das Gesetz, betreffend die Zusammenlegung der Grundstücke,zu berathen. Morgen
Nachmittag sind Sitzungen der beiden Ausschüsse. Wir werden dann sehen, ob die Nedaktions-
Kommissionin irgend einer Weise sich einfügen läßt. Uebermorgenwerden wir in der Berathung
über das Konsolidationsgesetz fortfahren.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 7 Uhr 10 Minuten.)
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Zweite Konferenz.
Dienstag, den 16. Dezember 1884, Vormittags 10 Uhr.

Land tags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Ich habe Ihnen folgende Eingänge mitzutheilen. Von Seiten des Herrn Landtags-

Kommissarius ist nur ein Schreiben zugegangen, in welchem mitgetheilt wird, daß der Fabrik¬
besitzer Herr Landtags-AbgeordneterNrockhoff verhindert ist, an den Berathungen des Provinzial-
Landtages Theil zu nehmen; sein Stellvertreter, Herr Kommerzienrath Scheidt aus Kettwig, ist
einberufen und bereits hier eingetreten.

Dann habe ich hier ein Schreiben unterzeichnet von Herrn Necker in Vertretung der
Direktion der Gesellschaft „Verein", welche die Mitglieder des Landtages einladet, die Gesellschafts-
räume der Gesellschaft „Verein" zu besuchen.

Dann ist mir ein Schreiben von Seiten des Vorstandes des Central-Gewerbevereins zu
Düsseldorf, uuterzeichnet von den: Herrn Kommerzienrath Lueg, dem Präsidenten desselben, zu¬
gegangen, welches folgendermaßen lautet:

„Der unterzeichneteVorstand beehrt sich hiermit, für die Mitglieder des hohen
Prouinzial-Lcmdtages den Jahresbericht über das zweite Verwaltungsjahr (3. ordent¬
liche Generalversammlung);ferner den Wegweifer durch die in der Bleichstraße Nr 12
ausgestellte, inzwischenvom Central-Gewerbeuerein erworbene Dr. Vock'scheTextil-
Sammlung, sowie Freikarten zum Besuche der Sammlungen ergebenstzu überreichen,
und bemerkt hierzu ergebenst, daß das Gewerbemuseum(Burgplatz Nr. 2) Sonntags
von 10 — 1 Uhr, an Wochentagen (ausgenommen Montag) von 10 — 4 Uhr
geöffnet ist."

Die Herren werden also eingeladen, Theil zu nehmen.
Dann ist eine Petition von Seiten des Kirchen-Vorstandesvon St. Severin in Köln um

Bewilligung eines Zuschusseszur Restauration der Pfarrkirche St. Severin eingegangen, unter¬
schrieben von Herrn Wolff, Vorsitzenden desselben. Es ist eine gedruckte Petition, welche au Sie
alle vertheilt werden wird. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten diefe Petition zu der
seinigen macht. — Herr Kaesen macht sie zu der seinigen. Wird sie unterstützt? — Sie wird
genügend unterstützt und geht an den I. Ausschuß.

Sodann habe ich hier ein Schreiben von der Handelskammerzu Köln, betreffend Nildung
von Gewerbekammern, ein Gutachten über die Vorlage, betreffend die Gewerbekammem,welche
uns in dieser Session beschäftigen wird. Das Gesetz selbst wird heute morgen an Sie gedruckt
vertheilt werden. Ich werde dieses Gutachten der Handelskammer von Köln, ebenso wie das
Gutachten der Handelskammer von Elberfeld, nachher zur Behcmdlung dem Herrn Referenten
übergeben.

Sodann habe ich noch zu sagen, daß Herr Kaesen für die Angelegenheitder Taub-
stummenschulein Köln dem I. Ausschusse und für die Angelegenheit der Sekundärbahnen dem
II. Ausschuß auf seinen Wunsch zugetheilt wird.
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Meine Herren! Der Prouinzial-Landtag winde sich nunmehr als Kommission zur Vor-
bemthuug des Gesetzes,betreffenddie Zusammenlegung der Grundstückeim Bezirke des ehemaligen
Appellations- Gerichtshofes zu Köln konstituiren, und wir würden nunnrehr in die Verhandlung
dieses Gesetzes, welches Ihnen allen vorliegt, eintreten. Wir haben die Freude, als Vertreter
des Ministeriums der landwirthschaftlichenAngelegenheiten Herrn Geheimrath Sterneberg und
Herrn Assessor Dr. Hermes und als Vertreter des Herrn Iustizministers Herrn GeheimrathStolterfoth
bei uns zu sehen.

Meine Herren! Ich würde Ihnen zunächst vorschlagen, eine General-Diskussion des
Ihnen vorliegenden Gesetzentwurfesvorzunehmen. Ich gebe zunächst, um die General-Diskussion
zu eröffnen, Herrn von Heister das Wort.

Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Die Materie, welche uns heute in dem
vorliegenden Gesetze beschäftigen wird, ist nicht ohne Vorgeschichteinnerhalb unserer Provinz.
Schon durch die Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom Jahre 1851, die man als Vorläufer des
jetzigen Gesetzes betrachten darf, wurde zunächstdie Theilung der Gemeinheiten, die Ablösung der
Servituten und die Entschädigungder Scruitutsberechtigten in Grund und Boden ausgesprochen-
Wegen der zu engen Begrenztheit dieses Gesetzes fand dasselbe innerhalb unserer Provinz nicht
diejenige Verbreitung, die man demselben sonst hätte wünschenkönnen. Erst als im rechtsrhei¬
nischen Bezirke des RegierungsbezirksKoblenzim Jahre 1869 ein Konsolidationsverfahreneinge¬
führt wurde und dasselbe sich dort als praktischbewährte, drang allmählich von dort herüber
auch auf die audere Seite des Rheins mehr und mehr die Gewißheit von der Nützlichkeit eines
solchen Verfahrens. Was man dort sah, wirkte aufklärend uud anregend auf die übrigen
Bewohner der Provinz. Während noch im Jahre 1853 und ebenso ^im Jahre 1864 der land-
wirthschaftlicheVerein für Nheinprcußen sich im höchste» Grade ablehnend gegen die Einführung
eines solchen Gesetzes verhalten hatte, trat in den siebzigerJahren ein Umschwungein, und zu¬
nächst die Generalversammlung im Jahre 1875 sprach sich für den Erlaß eines solchen Gefetzes
aus. Der Centralvorstand des landwirthschaftlichenVercius arbeitete durch eiue Kommission ein
derartiges Gesetz aus und legte dasselbe dem Herrn Minister befürwortend vor. Die Vortheile,
welche mit der Konsolidation zusammenhängen,sind aber für jeden, der sich einigermaßen mit ihr
befaßt hat, gegenüber der Zersplitterung des Grund und Bodens, namentlich im südlichenTheile
der Provinz in die Augen fallend. Es handelt sich zunächst darum, daß die große Menge der über¬
flüssigen, nicht benutzbaren Grenzfurchen in diesen Gegendenwegfällt, die ja um fo zahlreicher sind, je
grüßer die Zersplitterung ist, und die von dein Augenblicke an benutzbar werden, in den: durch die Zu-
sammenleguug ihre Bedeutungals Grenze wegfällt. Es handelt sich ferner um den großen Gewinn an Zeit/
welche bei der Bearbeitung der entlegenen Grundstücke bisher verloren ging. Der Weg hin und her zu dem
so vielfach zersplitterten Theilen eines kleinen Besitzes erfordert einen solchen Aufwand von Zeit, daß
die Ersparnis;, welche auf diese Weise für die Newirthfchaftung gewouuen wird, in der aller-
wirksamsten Weise dem ganzcu Besitz zu Gute kommt. An Geräth, an Spannkraft wird in
Zukunft lange nicht das aufgewendet werden müssen, was bisher verwendet wurde, die Aufsicht
ist eine leichtere, die Zahl der Arbeiter kann eine geringere sein, die ganze Art und Weise der
Bewirthschaftung wird überhaupt eine wirthschaftlicherewerden. Während bis dahin der Einzelne
darauf angewiesen war, uicht allein Ueberfahrtsrechte,Wenderechtezu dulden, sondern auch in
Bezug auf den wirtlichen Betrieb feines Grund und Bodens von seinem Nachbarn sowohl M
Bezug auf die Wahl der Frucht als in Bezug auf die Bestellung, auf das Säen und Ernten
abhängig war, tritt er von nun au frei und selbständig seinem Besitz gegenüber; er kann nun
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erst seine» Besitz in Gewanne theilen; er kann nun erst eine richtige Fruchtwechfelwirthfchaft
einfuhren; Maschinen und Geräthe, die er früher bei der Schmalheit seiner Parzelle nicht benutzen
konnte, werden nun vielfach von der Landwirthschaftzu Hülfe genommen werden tonnen. Es
wird auf diefe Weife dnrch die Möglichkeit, mehr Futter zu vroduziren, ein ganz anderer Betrieb
in die Wirthfchaft hineinkommen. Abgesehen davon, daß die Haltung des Viehs an und für sich
schon bei den heutigenVerhältnissen einen sehr bedeutenden Ertrag für die Wirthfchaftdes Bauers,
namentlich des Kleinbauers liefern muß, wird durch die vermehrte Haltung von Vieh in der
Zukunft erst möglich sein, den nothwendigenDünger zn vroduziren, der sich wiederum in dem
größeren Ertrag von Korn und Futter wirksam zeigen wird. Ferner ist von großer Wichtigkeit
gerade für uns, für unfere Provinzial-Verwaltung, die jedes Jahr ungezählte Summen, möchte
ich fast sagen, für Meliorationen hinweggibt, die Sicherheit für die Zukunft, daß Meliorationen
auch da zur Anwendung kommenkönnen, wo sie bis jetzt leider nicht möglich waren. Durch die
übermäßige Zerschlagungvon Grund und Boden ist ein großer Theil von Meliorationen, welche
dringend nothwendig sind, nicht zur Ausführung zn bringen gewefen, weil bei der Menge der
verschiedenen Besitzer eine Einigung über dieselbe nicht zu erreichen war. Sind wir durch die
Zusammenlegung in dieser Beziehung in bessere Verhältnisse gekommen,so werden an allen diesen
Stellen Meliorationen mit viel größerer Leichtigkeit zu Stande gebracht weiden können. Ferner,
meine Herren, ist mit der Zusammenlegung eine feste Begrenzung der Parzellen verbunden. Die
bisherigenkleine» Parzellen, die willkürlichgetheilt waren, hatten zum großen Theil keine ordentliche
Vegrenznng; durch die Zusammenlegung dagegen wird nen vermessen, wird nen versteiut werden,
und die Prozesse und Unannehmlichkeitenzwischen den Nachbarn, welche leider Gottes auf dem
Lande so vielfach vorkommen,werden für die Zukunft zum großen Theil vermiedenwerden können.
Daß durch alle diefe Vortheile auch eine Steigerung des Neinertrages, eine Steigerung des
Werthes der Grundstückeauf die Dauer nicht ausbleiben kann, versteht sich von selbst. Es wird,
so will ich mich richtiger ausdrücken, dadurch der mehr und mehr zunehmendenEntwertung des
Grund und Bodens, der mehr uud mehr zunehmendenErtmgslosigteit des Grund und Bodens,
mit Macht entgegengearbeitetwerden.

Nun stehen diesen großen Vortheilen des Zusammenlegungs-Verfahrens allerdings auch
mancherlei Bedenken gegenüber, und sind mancherleiBedenken im Laufe der Jahrzehnte gegen
dasselbe geäußert wordeu. Dieselbensind von wechselnden Gewicht in Bezng auf die Beurtheilung
der Konsolidation innerhalb nnferer Veuölkernng gewesen, aber ich glanbe doch mit Necht sie
Ihnen der Reihe nach hier vorführen zu dürfen.

Es wird vielfach darüber geklagt, daß die Zeit, welche ein derartiges Verfahren in
Anspruchuimmt, zu lange dauert, daß die Kosten eines solchen Verfahrens nicht abfchbar seien
und unter Umständen eine Höhe erreichten, welche für die Einzelnen drückend fei. Nun ist
allerdings richtig, daß unter Umständen, wenn die Verhältnisseverwickelt sind, wenn die Bonitirung
eine besonders schwierige dadurch ist, daß die Grundstückenach Lage, Güte nnd Kulturzustand
sehr verschieden sind, oder wenn mit der Zusammenlegung noch andere Zwecke verbunden werden,
bedeutendeKosten aufgewendet werden müssen. Es ist ganz natürlich, daß iu diesem Falle auch
die Lauge des Verfahrens eine hervorragende ist, daß dann auch in wenigen Jahren nichts
Ersprießliches erreicht werden kann. Aber, meine Herren, ich glaube doch hier behaupten zu
dürfen, daß da, wo nicht außergewöhnlicheVerhältnisse eintreten, innerhalb dreier Jahre ein
solches Verfahren sich zu Ende führen läßt und in den meisten Fällen zu Ende geführt werden
wird, und ebenso muh ich betonen, daß die Kosten, welche auf ein derartiges Zufammenlegungs-
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Verfahren gewöhnlicherNatnr fallen werden, sich als wirkliche Zusnmmenlegungstosten nach dein
Kostengesetz in keinerlei Weise höher als 27 M. stellen dürfen, daß insbesondere die Kosten für
gleichzeitig vorgenommeneMeliorationen, welche die allgemeinenKosten nachher vertheuern, dnrch
den Werth der Meliorationen sich extra ganz besonders zinsbar erweisen. Es ist eine große,
vielfach verbreitete Furcht unter der bäuerlichen Vevülkerung unfcrer Provinz gewefcn, es möchte
der Einzelne an Lage, an Güte, Kulturzustand, Dungkraft u. s, w. schlechtereGrundstücke empfangen,
als diejenigen, die er abgetreten hat. Daß dies im einzelnen Falle in wenig bedeutenderWeise
vorkommeilkann, läßt sich ja selbstverständlichnicht absolut leugnen, es muß aber vor Allem
darauf hingewiefen werden, daß dem Äustaufch der Gruudstücke zuuächsteine sorgfältigeVonitirung
derselben vorausgeht, und daß der ausgesprochene Zweck des ganzen Verfahrens ist, nur vollkommen
gleichwerthigeGrundstückemit einander zu vertauschen. Es wird dann vielfach darüber geklagt,
daß das ganze Verfahren einen Eingriff in das Eigenthumsrechtder Bevölkerung mit sich bringe.
Es laßt sich natürlich nicht verkennen,daß überall da, wo nicht die Gesammtheit der Eingesessenen
sich mit dein Verfahren einverstanden erklärt hat, ein Eingriff in das Eigenthumsrecht des Ein¬
zelnen nicht vermieden werden kann; es steht aber auch allgemein fest, daß der Einzelne in seinein
Eigenthumsrecht vor dem Wohl der Allgemeinheitzurückzustehen hat. Das ist in allen ciuilisirten
Staaten durch Exvropriationsgcsetzeausgcsvrocheu; nach diesen Expropriationsgesetzenkann dein
Einzelnen sogar ein Theil »litten aus seinem Grundstücke nur gegen Geldcntschädigungheraus-
genommen werden, während in dem vorliegenden Gesetze jeder Interessent für fein Grundstückein
anderes gleichwerthigeserhält und die Vortheile der Zusammenlegungihm außerdemgeboten werden.

Es dient außerdem dieses Verfahren doch in der Hauptsache dazu, die Freiheit des
Verfügungsrechtes über das Eigenthum zu befördern. Sehen wir uns die Verhältnisseim südlichen
Theile unserer Provinz an, so kann doch eigentlich gar nicht von Freiheit des Eigenthums d. h.
vou dem vollen Verfügungsrecht über die Grundstückein diesen Theilen unserer Provinz die Rede
sein, denn wer ist beschränkterin der Verfügung über fein Eigenthum, als der Besitzer in einem
solchen Gemenge? Abgesehenvon dem Ucberfahrtsrecht, das er duldeu muß, kann er, wie ich vorhin
ausgeführt habe, nicht wirthfchaften, wie er wirthschaften muß, um seinen Acker mit Nutzen zu
verwerthen. Man kann wohl dreist behaupten, es wird durch diesen einmaligen Eingriff in das
Eigenthumsrecht die Unfreiheit des Grundbesitzes in diesen Theilen unserer Provinz für die
Zukunft beseitigt.

Es ist endlich, meine Herren, vielfach die Furcht davor laut geworden, es tonne mit
Einführung dieses Verfahrens ohne Weiteres eine Aenderung des Erbrechts, eine Beschränkungder
freien Veräußerlichkeit,eine Beschränkungder freien Theilbarkeit iu Verbindung gebracht werden.

Es läßt sich nicht leugnen, daß grade diese Bedenken in den fünfziger und fechszigcr
Jahren dicfcs Jahrhunderts hauptfächlichdas Zusammenlegungsverfahren bei uns fo unpopulär
gemacht haben. Abgesehendavon, meine Herren, daß diese Punkte doch nun und nimmermehr
mit dem jetzt uns vorliegenden Gesetze in direkter Verbindung stehen, daß dieselben doch nur durch
besondereGesetze eingeführt werden könnten, kann man doch heute, wo wir ungefähr Mitte der
Achtzigerhaben, tonstatiren, daß auch in dieser Hinsicht eine große Wandlung wenigstensinnerhalb
eines großen Theiles der Bevölkerung unserer Provinz vor sich gegangen ist. Der Nothstand der
Landwirthschaft hat allmählich dahin gewirkt, mehr und mehr die Erkenntniß zu befördern, daß
die Verkleinerung der Höfe unter ein wirthfchaftlichesMaaß und die Zersplitteruug der einzelnen
Parzellen unter eine gewisse Größe auf jede Weise iu Zukunft vermieden werden muh, wenn
überhaupt noch förderlich gewirthschaftetwerden foll, und ich glaube, daß, wenn hentzutage,wovon
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ja in diesem Moment nicht die Rede ist, derartige Absichten ans der einen oder der andern Seite
beständen, wohl die Erfahrung auf unserem RheinischenLandtage schon gezeigthat, daß ganz
andere Gesinnungenzum Müdesten in dem intelligenterenTheil der landwirthschaftlichen Bevölkerung
sich zeigeil würden, als in den fünfziger und sechsziger Jahren dieses Iahrhuuderts der
Fall war.

Es ist ferner noch ein Einwand, der namentlich im Norden der Provinz gemachtwird.
Hier sind wir ja im großen Ganzen noch in der glücklichen Lage, daß der Besitz mehr oder
weniger ein ausreichendgeschlossener ist. Die Einwohner des nördlichenBezirks unserer Provinz
haben deshalb von ihrem engeren Standpunkte ausgehend, die Ansicht, ein Consolidationsgesetzsei
für unsere Proviuz uicht nothwendig. Das Gesetz soll aber nicht für diesen einzelnen Theil der
Provinz, es soll für die ganze Provinz erlassen werden. Es wird ferner heut zu Tage wohl
kaum noch bestritten, daß das Gesetz für viele Theile unserer Provinz im höchsten Grade förderlich
wirken wird; und endlich steht es jeder Gemeinde, jedem kleinen Bezirk für sich frei, ob sie von
den Vortheilen dieses Verfahrens Gebrauch macheu wolleu oder nicht. Der Standpunkt also,
blos aus engen lokalen oder persönlichenGründen gegen die Einführung ciues folcheu Gesetzes zu
sein, verdient keine Berücksichtigung.

Ich möchte nun noch mit ein Paar Worten einem Einwand begegnen, den man ebenfalls
häufig hört. Es wird gesagt: wärmn wird nicht das Nassauische Güter-Eonsolidationsverfahrcn
pure auf unsere Provinz übertragen? Nassau ist ein Land, welches in der Eigenart der Bevölkerung
und der Verhältnisse unserer Nheiuprovinz ganz besonders nahe steht Das Nassauische Verfahren
unterscheidet sich in der Hauptsache von dein Preußischen Eonsolidationsuerfahren darin — ich
lasse hier die Normalparzelle, mit der ich mich noch am allerersten einverstanden erklären könnte,
bei Seite —daß blos einzelne Feldabthcilungenregulirt werden; diese werden wieder in verschiedene
Gewanne getheilt und die Zusammenlegung erfolgt in den einzelnen Gewannen nur für die nach
Boden, Güte und Lage vollständig gleichartigenParzellen. Die Kosten sind hier im Verhältniß
zur Größe der zusammengelegtenGrundstücke dieselben,die Wirkung und die Erfolge aber bedeutend
geringer, weil auf diese Weise viel mehr zersplitterteParzellen innerhalb des Gemeiudebezirksauf¬
recht erhalten bleiben und sogar erzwungen werden, als dies den natürlichen Verhältnissen des
Bezirks entspricht, und weil bei diesem Verfahren die Feldregulirung und die Melioration zur
Hauptfache gemachtwerden. Ich bin deßhalb der Ansicht, daß für uns der vorliegende Entwurf
vor dem Nassauischen Verfahren den Vorzug verdient, namentlich auch mit Rücksicht darauf, daß
in diefem Entwurf immer anch die Möglichkeitgelassen ist, blos einzelneTheile einer Gemeinde
in das Eonsolidationsuerfahrenzu ziehen. Damit wird die Benutzuug eines Vortheils, den viel¬
leicht Einzelne im Nassauischen Verfahren sehen, auch für uns möglich gemacht.

Meine Herren! Die rechtlichen Verhältnisse werden von anderer, jedenfalls fachverstän¬
digeren Seite vorgetragen werden. Nur auf einen Einwand möchte ich noch hinweisen, der häufig
erhoben wird, daß man nämlich befürchtet, es könnte durch das Zusammenlegungsverfahreneine
gewisse Unsicherheitin den Hvpothekenvcrhältnisseneiner Gemeinde eintreten. Ich mutz dies noch
berühren, weil, wenn die Befürchtung begründet wäre, dies ja ein so wichtiger Punkt sein würde,
daß jedes Zusammenlegungsverfahren aus diesem Gründe mit vollem Rechte bekämpft werden
mühte. Wenn man aber bedenkt, daß eine sorgfältige Vonitirung vorausgehen muß, daß nur
ganz gleichartigeGrundstücke gegeneinander vertauscht werden; wenn außerdem das Prinzip des
Gesetzes hier in Betracht gezogen wird, daß in jeder Beziehung voll und ganz das neue Grund¬
stück an Stelle des abgetretenen tritt, so ist damit, meine Herren, wohl ausreichend dargelegt,
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daß eine gefährlicheUnsicherheit für die Realberechtigten,die Hvvothekenbesitzer in keiner Weise
eintreten kann.

Ich glaube, meine Herren, wenn nur an unserm Theile, ebenso wie gestern bei einem
andern uns vorliegenden Gesetz, alles Mögliche thun, dieses Gesetz in den Hafen zu bringen,
und wenn wir uns nachher sagen können: auch wir haben auf dem diesmaligen Landtag, foweit
unfere Aufgabe reichte, an dem Zustandekommendieses Gesetzes mitgearbeitet, so werden wir mit
Genugthuung auf diefen Landtag zurückblicken können. Denn, meine Herren, wie durch das gestern
behandelte Gesetz der Creditnoth Erleichterung «erschafft werden soll, so wird durch das heute
vorliegende die ganze Wirtschaftsweise unferer kleineu, in der Gemeuglage liegenden Besitzer
außerordentlich erleichtert, und damit der landwirtschaftlichen Produktion ein großer Dienst
erwiesen werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Negierungs-Kommissarhat das Wort.
Negierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Ohne schon jetzt auf alle die einzelnen

von dem Herrn Referenten angeregten Fragen näher eingehen zu wollen, möchte ich mir erlauben,
Ihnen den thatsächlichen Verlauf eines Zufanunenlegungsverfcchrens,wie es sich in, rechtsrheinischen
Theil des Regierungsbezirks Koblenz, wo die Zusammenlegung seit 1869 in Geltung ist, vollzieht,
kurz an der Hand des vorhandenen aktenmäßigen Materials darzulegen, da eine solche Darlegung
vielleicht geeignet sein dürfte, zur Klärung der Meinungen in einzelnen Punkten beizutragen.
Die Sache, welche ich hier vorliegen habe, uud auf welche sich auch die vorliegendenAkten beziehen,
ist die Zusammenlegung der Gemarkung Hemmelzen im Kreise Altenkirchen. Nach dem Gesetz
vom 5. April 1869 wird, wie den Herren bekannt ist, die Zusammenlegung nicht sx olüoio
eingeleitet, sondern setzt einen Antrag der Beteiligten voraus; und zwar sind die Bedingungen
des Antrags in derselben Weise normirt, wie in dem den Herren jetzt vorliegenden Entwurf für
die übrigen Theile der Nheinprovinz, daß nämlich die Zusammenlegung entweder auf ganze
Gemarkungen, oder auf ganze Gemarkungsabtheilungen sich zu erstrecken hat, uud daß Voraus¬
setzung ist die Zustimmung der Mehrheit der Beteiligten, berechnet nach Fläche und Katastral-
Reinertrag.

Wenn ein solcherAntrag eingeht, so tritt die Zusammenlegung in das erste Stadium
und zwar in das Stadium der Feststellung der Zulässigkeit der Provocation. Es werden von
dem Svezilllkommissar, der mit der Leitung des Sache betraut ist, die sämmtlichenvorhandenen
Betheiligten nach dem Grundsteuer-Kataster ermittelt; sie werden sämmtlich gehört und, wenn
Widerspruch gegen die Zulässigkeit der Provocation auch nur von einem einzigen Interessenten
erhoben wird, so muh über die Begründung oder Richtbegründung dieses Widerspruchs rechts¬
kräftig, in erster Instanz dnrch die Generalkommission, in zweiter Instanz durch das Oberlandes-
Kulturgericht iu Berlin entschieden sein, bevor in der Sache weiter vorgegangen werden darf.
Also Voraussetzungder Einleitung des Verfahrens ist iu allen Fällen, daß entweder sämmtliche
Betheiligte ausdrücklichmit der Einleitung des Verfahrens sich einverstanden erklären, oder daß
die Widersprechendendurch rechtskräftige Entscheidung der Generalkommission als richterlicher
Behörde mit ihren Einwendungen zurückgewiesen sind.

Nachdemdie Zulässigkeitder Provokation festgestellt ist, tritt die Sache in das zweite
und praktisch wichtigste Stadium der Behandlung, das ist die Vermessungund die Bonitirung-
Denn diese beiden Momente bilden naturgemäß die Grundlage der ganzen späteren Operationen,
vor Allem die Grundlage des Auseinandersetzungsplauesselbst. Was die Vermessungbetrifft, so
wird selbstverständlichdas vorhandene Material, wie es namentlich im Kataster sich darbietet,
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benutzt; es wird in dieser Beziehung eine örtliche Prüfung über die Richtigkeit der Karten ver¬
anstaltet. Erweist sich das Material, wie es leider öfter der Fall ist, als für die Zwecke des
Nuseinandersetzungs-Vcrfahrensnicht hinlänglich genau, so wird entweder die vorhandeneKataster-
karte nach der Wirklichkeitrektifizirt, oder es tritt eine Neuvermessungein. Die Kosten dieser
Neuvermessungsowohl wie der Vonitirung fallen, um das gleich vorweg zu bemerken, unter das
von dem Herrn Referenten bereits bezeichnete Pauschquantum, welches von den Interessenten
erhoben wird; besondereKosten für die Vermessungund Vonitirung werden nicht erhoben.

Was die Vonitirung betrifft, so erlaube ich mir mit ein Paar Worten darauf einzu¬
gehen. Es ist vielfach der Einwand erhoben worden, daß eine sachgemäßeVonitirung zu dem
Zwecke, um auf Grundlage der Vonitirung einen Umtausch von Grundstücken vorzunehmen, sich
unter den RheinischenVerhältnissen bei den stark wechselnden Vodenuerhältnissen, bei der ver¬
schiedenen Lage der Grundstückeauf der nördlichen oder südlichenSeite eines Verges u. s. w.
kaum durchführen lassen werde; und es ist namentlichauf die Grundsteuer-Einschätzungexemplisizirt
worden, die in vielen Punkten ja zweifelloszu unrichtigen Ergebnissenim einzelnen geführt hat.
Ich möchte mir erlauben, zu betonen, welches die fuudamcutalen Unterfchiedesind in der Art
und Weise der Vonitirung, wie sie bei der Grundsteuer-Einfchätzunggefchieht und für die Zwecke
der Grundsteuer-Einfchätzungmich vollständig ausreichendist, und bei der Vonitirung, wie sie zu
dem Zwecke der Zusammenlegung geschieht. Bei der Grundsteuer-Vonitirung kommt es nur darauf
an, den vorhandenen Besitzstandeines Interessenten im Ganzen richtig einzuschätzen.Wenn also
beispielsweise ein Besitzer eine Parzelle in der Größe von 20 «, hat, und die eine Hälfte der
Parzelle gehört in die vierte, die andere in die sechste Klasse, so würde man für die Zwecke der
Grundsteuer-Einschätzungvollständig korrekt handeln — und das geschieht alle Tage — das ganze
Grundstückohne weitere Theilung in die fünfte Klaffe einzuschätzen.Damit zahlt der Besitzer so
viel Grundsteuer, wie er nach Beschaffenheit seiner Parzelle im Ganzen zu zahlen hat. Es tritt
also bei der Grundsteuer eine Kompensation des schlechten Landes mit den: guten Lande ein,
vorausgesetztuatürlich, daß das Land demselben Besitzergehört. In Folge dessen sind die Tages¬
leistungen der Boniteure bei der Grundsteuer-Einschätzungviel größer. Während bei Zusammen¬
legungen, namentlich im rechtsrheinischenTheil des Regierungsbezirkes Koblenz, es schon eine
ziemlichstarke Leistung ist, wenn die beiden Boniteure ^0 bis üu Morgen in einem Tage schätzen,
ist bei der Grundsteuer eine Leistung von 15U bis 200 Morgen nichts Ungewöhnliches, Es wird
also bei der Bonitiruug zum Zwecke der Zusammenlegungauch innerhalb der einzelnenParzellen
sür jedes Stück mit der grüßten Genauigkeit und Sorgfalt der Vonitiruugswerth festgestellt.
Wenn die Herren die Güte haben wollen von der vorliegenden Karte von Hemmelzen Einblick
zu nehmen — die Bonitirungs - Abschnitte sind daselbst mit rothen Linien gezeichnetund die
Nonitirungsklassenmit rothen Zahlen eingetragen — so werden Sie sich überzeugenkönnen, wie
unregelmäßig die Nonitirungs-Abschnitteauf der Karte sich darstellen, wie z. N. die spitzen Ecken
aus der sechsten Klasse in die fünfte einfpringe», mit welcherSorgfalt alfo zu Werke gegangen
sein muß.

Die Boniteure werden von den Interessenten aus der Zahl der von der General-Konnnission
bestellten Kreisuerordneten gewählt. Nach Beendiguug der Vermessung und Vonitirung werden
die Resultate derselbenden Interessenten vorgelegt, und zwar erhält jeder Interessent einen Extrakt
über seinen speziellen Besitz, also über die Grüße und den Neinertrag, der bei der Vonitirung
sich ergeben hat, und außerdem wird das ganze Vermessuugs- und Nouitirungs-Kataster, in welchen!
für alle einzelnen Parzellen die Grüße und Vonitirung nachgewiesenwird, bei dem Gemeinde-
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Vorsteher ausgelegt, um Jedem Gelegenheit zu geben, sich zu überzeugen, daß die Einschätzung
auch bei seinem Nachbar richtig vorgenommen worden ist. Wird von Seiten der Interessenten
Widerspruch gegen die Vonitirung erhoben, und gelingt es den: Kommissarnicht, den Widerspruch
in Güte zu beseitigen, so tritt ein schiedsrichterliches Verfahren ein. Die Schiedsrichter werden
von den Interessenten gewählt; der Kommissar oder Landrath entscheidetals Obmann über die
Nichtigkeitoder Unrichtigkeitder Einwendungen, und das Vermessungs- und Bonitirungs-Katafter
wird dementsprechend berichtigt.

Denjenigen Interessenten, und das noch hervorzuheben ist wohl nicht unwichtig, —
die in dem Termin zur Vorlegung des Vermessungs-und Vonitirungsregisters nicht erscheinen,
bleibt es immer unbenommen, ihre Einwendung gegen die Vonitirung in einem späteren Stadium
des Auseinandersetzungsplanesvorzubringen. Wenn durch die Anerkennung der Vermessungund
Vonitirung die Grundlagen für den Auseinandersetzungsplangeschaffen sind, so nimmt die Sache
ihren weiterenFortgang, es wird der Auseinandersetzungsplanaufgestellt. Ich brauche die Grund¬
züge nur kurz anzugeben. Es wird naturgemäß zuerst ein zweckmäßiges Wegenetz angelegt, in
dieses Wegenetz werden die Pläne der einzelnen einrangirt, so daß jeder einen fahrbaren Zuweg
hat. Es wird auf die Wünsche der Interessenten betreffs der Lage ihrer Abfindung so viel
Nücksicht genommen, wie nach Lage der Sache genommen werden kann, namentlich wird ein
besonderer Termin angesetzt, in welchem die Interessenten ihre Planwünsche darzulegen Gelegenheit
haben, und, um das noch nachzuholeil, es werden bei Einleitung des Verfahrens von den
Interessenten zur Vertretung ihrer Rechte Deputirte gewählt; diese betheiligen sich ebenso bei der
Vonitirung mit Auskunftserthcilnng, als sie bei Festsetzung des Wegenetzes, des Grabennetzes :c.
zugezogen werden. Dieser Auseinandersetzungsplan,meine Herren, ist in Wirklichkeit weniger ein
Plan, als ein Rezeß. In dem Anseinandersetzungsplan,der hier vorliegt, ist nach einer Einleitung
zunächst die Sollhabenbcrechnung,die Forderung jedes einzelnenInteressenten nach Geld berechnet,
aufgestellt. Der folgende Theil ist die Planberechnung, bei welcherzahlenmäßig jedem einzelnen
Interessenten für das ihm zustehende Sollhaben eine Absindung zugewiesenwird. Dieser Aus-
einandersehnngsplan wird in derselben Weise, wie das Vonitirungsregister unter Ertheilung von
Extrakten an die einzelnen Besitzer und sorgfältiger Ausweisung der Pläne an Ort und Stelle
den Interessenten vorgelegt, und die Sache tritt damit auf's Neue in ein Stadium, in welchem
etwaige Einwendungen, welche gegen das Verfahren geltend gemacht werden können, im Rechts¬
wege zur Erledigung kommen. Es ist hier wieder die Lage dieselbe, wie bei dem Einleitungs¬
verfahren; der Auseinanderfctzungsplllnmuh von allen Interessenten anerkannt werden, ehe das
Verfahren weiter gehen kann, oder wenn Einwendungen dagegen erhoben werden, so entscheidet
hierüber wieder richterlichdie General-Kommission,in zweiter Instanz das Obcr-Landestulturgericht.
Mit der Ausführung des Auseinandersetzungsplanes,welche entweder, wenn Widerspruch gegen
den Plan erhoben ist, durch die General-Kommissionfestgesetzt oder welche sonst von den Parteien verein¬
bart wird, tritt sowohl nach dem Gesetz für Ehrenbreitstein, wie nach dem der hohen Versammlung
vorliegenden Entwurf der Zeitpunkt des Eigenthumsübergangs nach den neuen Plänen ein, und
damit ist materiell die Sache für den einzelnen Besitzer im Wesentlichenbeendigt; es folgt der
formelle Abschlußdes Verfahrens im Nezeß. Dazu ist nothwendig, daß zunächst die Legitima¬
tionen sämmtlicherbetheiligten Interessenten in Ordnung gebracht werden, was, wenn es sich um
den Besitzstand von vielen Hunderten einzelner Parzellen handelt, seine große Schwierigkeit hat.
Es wird in dem Nezeß für jedes einzelne alte Grundstück nachgewiesen,welche Absindung an
Stelle desselben getreten ist, so daß damit die Möglichkeitgegeben ist, die vorhandenenRealrechte,
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die an der alte» Parzelle bestanden haben, ohne weiteres auf das Aeqnivalent, welches als Ab¬
findung dafür gegeben ist, übergehen zu lassen. Der Nezcßaufstellunggeht voraus die Berichtigung
des Katasters und in dem Rezeß werden die neuen Pläne in katastermäßiger Bezeichnungnach¬
gewiesen. Dazu sind vielfache geometrifche Arbeiten nöthig, die noch bestehen bleibenden Beschrän¬
kungen und Servituten werden rezehmäßig aufgenommenu. f. w., und die Schwierigkeiten,meine
Herren, die hierin liegen, verschuldenes in der Regel, daß der Zeitraum zwischen der Aufstellung,
Vorlegung und Anerkennung des Auseinandersetzungsplanesund der Vorlegung des Nezesses kein
ganz unerheblicherist. (5s gehen in der Regel dreiviertel Jahr, ein Jahr, sehr vielfach auch eine
längere Zeit darüber hin, aber, wie gesagt, meine Herren, materiell ist mit der Ausführung des
Auseinandersetzungsplanesfür die Interessenten die Sache erledigt.

Die Zwischenzeit von der Ausführung des Planes bis zu der Nezehbestätigungresp.
Aufstellung, hat für diejenigen Provinzen, in denen gerichtliche Grundbücher bestehen, gewisse
Mßstände, weil vor Berichtigung des Katasters keine Disposition über den neuen Abfindnngsplan
möglich ist; das darin liegende Bedenken kann am Rhein, 100 gerichtliche Grundbücher nicht
vorhanden sind, nicht weiter entstehe». Nach dieser Richtung hin wird sich das Verfahren in
der Rheinprouinz leichter durchführen lassen, als beispielsweise im RegierungsbezirkCassel, in
welchem schon jetzt die Hypothekeilbücherdie Katastcrbezeichnungenthalten und die Vcränßerung
erst möglich ist, wenn dieselben nach Maßgabe der neuen Abfindung berichtigt sind. Meine
Herren! Rachdem der Rezeß aufgestellt ist, wird er in derselben Weise wie der Auseinander-
setzungsplan vorgelegt, und in derselben Weise werden wieder etwaige Beschwerdendurch die
richterlicheEntscheidungder Generalkommission,des Ober-Landesgerichts resp, des Reichsgerichts,
soweit eine Nichtigkeitsbeschwerde in der Revision möglich ist, definitiv zum Austrag gebracht.
Die Sache hat damit ihren Abschluß.

Um auf die vorliegende Sache etwas naher einzugehen, möchte ich mir Folgendes zu
bemerkengestatten: Die Provokation in dieser Sache war am 8. Juli 1878 gestellt, die Ausführung
des Auseinandersetzungsplanes ist in: Herbst 1880 erfolgt, also zwei Jahre später, die Nezeß-
aufstellung im Jahre 1883. Die Größe der ganzen Gemarkung beträgt 179 Ii, betheiligt sind
78 Interessenten, davon ein größerer Grundbesitzer, die übrigen bäuerliche Besitzer,die Zahl der
alten Parzellen betrug nach einer Schätzung, die ich nicht ganz genau habe machen können — das
Material liegt mir erst seit heut' früh vor — zwcitanfend, die Zahl der neuen Pläne excl. Wege
und Gräben 393. Was die Kosten betrifft, fo hat deren Festsetzung bisher noch nicht stattgefunden.
Die Kosten können nämlich nach dem Kostengesetz von der Generalkommissionerst nach dem
endgültigen Abschlußdes Verfahrens festgesetzt werden, und dieser Abschlußist noch nicht erreicht,
da der Rezeß wegen einiger Legitimationsmängel noch nicht hat bestätigt werden können. Die
Festsetzung der Kosten hängt übrigens, wie der Herr Abgeordnetevon Heister richtig bemerkt hat,
nicht von: alleinigen Ermessen der Behörde ab, sondern das Gesetz vom 24. Juni 1875 führt
bestimmte Pauschsätzeein, in inaximo 2? M. in iniuimo 3 M., in der Regel 12 M. pro Hektar.
Ich glaube, der Herr Abgeordnetevon Heister hat bereits hervorgehoben,daß dies nicht sämmtliche
Kosten sind, die den Interessenten durch die Zusammenlegungerwachsen. Wenn außer der einfachen
Zusammenlegung, wie dies gerade erwünscht ist, Meliorationsanlagen, Wege, Gräben u. s. w.
angelegt, Wassergcnossenschaften u. s. w. gebildet werden, so gehen Meliorationskosten nebenher,
welche die Interessenten tragen müssen und auch tragen können, da sie, wenn sie rationell verwendet
sind, wie alle Meliorationskosten,sich verzinsen. Diese Kosten fallen also nicht unter die eigentlichen
Zufammenlegungskosten.
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Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesmth Küster: Meine Herren! Dem Vortrage der beiden geehrtenHerrn Vorredner

habe ich nur sehr wenig hinzuzufügen. Sie werden aus dem Referat, das Ihnen zugestellt worden
ist, entnommen haben, daß der Provinzial-Verwaltungsrath sich hinsichtlichder Bedürfnißfrage
und des von dein Zusammenlegungsgesetzzu erwartendenNntzens auf den Standpunkt gestellt, den
Herr von Heister Ihnen bereits mitgetheilt hat; nur hat der Provinzial-Vcrwaltungsrath geglaubt,
zwei bestimmte Punkte ganz besonders betonen zu sollen. Der eine Punkt betrifft die Klärung
der Rechtsverhältnisse, die Verhütung der Prozesse, welche erreicht wird, wenn ein Zusammen¬
legungsverfahren durchgeführt ist. Meine Herren! Die Nechtsanwälte wissen sehr genau, daß die
meisten Prozesse auf dem Lande dadnrch entstehe», daß die Wegeverhältnisfe nicht in Ordnung
sind, daß die Grenzen nicht ersichtlich sind oder nicht innegehalten werden, und ein Streit giebt
dann den andern. Dadurch aber, daß das Zusammenlegungsverfahren die Parzellen vollständig
in Ordnung bringt, daß es da, wo sie ineinandergeschoben durcheinanderliegen, dieselben vollständig
abtrennt, nebeneinander legt, alle auf einen Weg hinauslanfen läßt, die Ve- und Entwässerungs-
verhältnisse regulirt, wird nicht nur eine größere Ausnutzung möglich, sondern die Rechtsverhältnisse
werden auch viel klarer und besser, es wird dadnrch gerade dem kleinen Grundbesitzerjeder Anlaß
genommen, möglicherweisein Uneinigkeit mit dem Nachbar zu leben. Als zweiten Punkt hat
der Provinzial-Vcrwaltungsrath ganz besonders hervorgehoben, den bereits Herr von Heister
gestreift hat: die Meliorationen. Wir haben in den letzten Sitzungen des Provinzial-Verwaltungs-
raths wiederholt Fälle gehabt, daß Meliorationen unausführbar wareu, weil eine Zusammenlegung
nicht stattgefunden hatte. Meine Herren! Sie haben in dein Referat ein Beispiel gelefen, das
aus dem Kreise Waldbroel gegriffen ist, und das grade in derselben Sitzung zur Verhandlung
kam, in welcher über das Zusammenlegungsgesetzberathen wnrde: in einer kleinen Gemeinde
besaßen 30 Personen zusammen 4 K in 86 kleinen Parzellen; es sollte dort meliorirt werden,
es konnte aber absolut nicht meliorirt werden, weil die Parzellen so in einander geschoben sich
vorfanden, daß es schlechterdingsunmöglich war, ordentlicheWege, eine ordentliche Ent- und
Bewässerung eintreten zu lassen, es sei denn, daß vorher ein Zusammeulegungsverfahrendiese
Uebelständebeseitigt hätte. Kürzlich hat sich bei einer Konferenz,welche mit Hypothekenbewahrern
hier im Hause stattgefunden, ergeben, daß in einein anderen Kreise Obligationen aufgenommen
worden sind, in welchen für fage und schreibe 500 M. dreihundert kleine Parzellen verhyuothezirt
wurden, und das ist nicht das einzige Mal der Fall, fondern der Hypothetenbewahrer hat uns
die Versicherungabgegeben,daß in der dortigen Gegend dutzende solcher Fülle vorliegen. Die Mög¬
lichkeit, in einer Gemeinde, in der '600 kleine Parzellen einem einzelnen Besitzer gehören,
zusammenlegenzu können, dürfte Vortheile bringen, die nicht zu verkennen sind und bestimmen
»Nüssen, das Gesetz anzunehmen.

GestattenSie mir einige wenige Bemerkungenüber den Inhalt des Gesetzes. Sie werden
gefunden haben, daß die Ueberfchrift des vorliegenden Gefetzentwurfes nicht übereinstimmendist
mit der Ueberfchriftder Entwürfe, die bereits früher durch die Presse publizirt worden sind, und
die sich theilweise in dein Referat, das Ihnen mitgetheilt worden ist, reproduzirt finden. Die
frühern Entwürfe gingen von der Ansicht aus, eine vollständige Abänderung in den Gemeinheits-
theilungssachen und Ablösungssachen ans dein rechte,: wie auf dem linken Rheinufer eintreten
zu lassen. Mit Recht haben sich diejenigen Korporationen, welche sich mit der Rechtspflege
befassen, dagegen ausgesprochen, ebenso andere Korporationen und insonderheit die Grundbesitzer,
sie haben erklärt, daß, diese Gesetze attaquiren zu wollen, keine Veranlassung vorliege, und daß
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es viel zu tief in die bestehenden Rechtsverhältnisseeingreifen heiße, wenn man in einem solchen
SondergesetzeAbändernngen und Umwälzungenganzer Rechtsgebietehervorbringen wollte. Diesen
berechtigten, Wünschen ist der gegenwärtige Entwurf nachgekommen,und das Mißtrauen, welches
uicht mit Unrecht von vielen Seiten den Entwürfen entgegen getragen worden ist, ist dadurch zum
Theil beseitigt, daß wir es gegenwärtig ausschließlichmit einem Zusammenlegungsgesetzzu thun
haben. Also die sämmtlichen Verordnungen über Gemeinheitsthcilung,die Ablösungvon Reallasten
und so weiter, wie sie nach dem Gesetze vom 19. Mai 1851 oder nach dem Verfahrensgesetz
auf den, linken Nheinufer gegeben sind — es sind dies verschiedene Gesetze, deren Verschiedenheit
mit der verschiedenenNatur der Reallasten :c. auf den beiden Rheinufern zusammenhängt —
bleiben bestehen;an diesen Bestimmungen wird nicht gerührt; nur in soweit, als die zusammen¬
zulegendenGrundstückemit Nutzungsberechtigungen:c. belastet sind, die bei der Zusammenlegung
durchaus abgelöst werden müssen, soll das Gesetz zur Anwendung kommen,außerdem nach 8. 18
des Entwurfes wenn die Interessenten die Theilungen und Ablösungen in Verbindung mit der
Zusammenlegung wünschen. Also, in einer sehr großen Zahl von Theilungen und Ablösungen
kommt das Gesetz nicht zur Anwendung, und den berechtigtenEigenthümlichkeitendes Rheinischen
Rechtes wird insofern Rechnung getragen, als das Gesetz nur die Zusammenlegung zum
Gegenständehat.

Meine Herren! Gestatten Sie mir schließlich noch ein Wort zur Klarstellung der Natur
der Zusammenlegung. Der Schwerpunkt der ganzen Zusammenlegnng liegt darin, daß Eigen¬
thümer, die in einem bestimmten Bezirk verschiedene Parzellen besitzen, welche durcheinanderliegen,
nachdem alles zusammengeworfenist, für ihre bisherigen Parzellen Anweisung erhalten, sei es in
einem Grundstück,sei es, je nachdem es die Boniteure bestimmt haben, in verschiedenen Grund¬
stücken, aber immerhin dein wirthschaftlichen Interesse entsprechend;dadurch wird das sogenannte
Abfindungsgrundstückderartig an Stelle des alten Grundstücks geschoben,daß fingirt wird, er
habe immer nur dieses eine Abfindungsgrundstückbesessen und sei ein Besitzerdes anderen Grund¬
stücks gewesen. Dadurch schieben sich alle Hypotheken, alle Nesiliationsansprüche, alles, was
irgendwie dinglicher Natur ist, von dem alten Grundstück auf das Abfindungsgruudstücküber,
so daß es vollstäudig an Stelle des anderen tritt; iu hypothekarischer Hinsicht wird gerade dieselbe
Sicherheit oder Unsicherheitbleiben, wie sie auch bereits vor der Zusammenlegung existirte. Ich
werde eventuell später noch Gelegenheithaben, bei den einzelnen Paragraphen auf das Juristische
zurückzukommen;dagegen dürfte es wohl nicht als nothwendig erachtet werden, daß ich wieder¬
hole, was ich bei der gestrigen Berathung des Erbrechts und die Hypothekenbetreffend, Ihnen
vorgetragen habe; Sie finden es auch in dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths fo
ausführlich dargestellt, daß ich Sie wohl der Mühe überheben kann, mich darüber anzuhören.

(Der Vice-Landtags-Marfchall übernimmt den Vorsitz.)
Vice-Lllndtags-Marschllll: Seine Durchlaucht der Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Meine Herren! Sie haben von den drei Rednern, welche eben

gesprochen haben, zunächst die Darstellung der Wichtigkeitdes Gesetzes vom landwirthschaftlichen
Standpunkte gehört, an zweiter Stelle ist Ihnen auseinandergesetzt worden, wie eine solche
Zusammenlegung stattfinde, und an dritter Stelle ist die juristischeBedeutung des Gesetzes dar¬
gelegt worden. Gestatten Sie mir, meine Herren, daß ich theils zur prinzipiellen Frage spreche,
theils zur Geschäftsordnung Ihnen einen Vorschlag mache.

Meine Herren! Der Hauptpunkt, in welchem ein prinzipieller Gegensatz, wie ich weiß
und wie Sie alle wissen, in dem Landtage besteht, ist die Frage über die Art und Weise, wie
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der Antrag auf Konsolidation gestellt werden soll. Ich muh das aus der zukünftigen Debatte
über tz. 1 herausgreifen, um Ihnen meine VorsüMge zu präzisiren. Meine Herren! Aus welchen
Gründen entsteht bei Manchem der Wunsch, daß neben den den Grundbesitzern,wenn über sie der
Zwang zur Zusammenlegung ausgeübt werden soll, im Gesetzentwurfgeboteneu Sicherheiten auch
noch die Mehrzahl der Grundbesitzereingesetztwerden soll? Meine Herren! Die Gründe, aus
welchendieser Wunsch entsteht, sind sehr verschieden.Bei den Einen entsteht dieser Wunsch, weil
sie aus ihren lokalen Verhältuissen heraus sagen: wir mühten diese Sicherheit haben, um nicht
auf der ciueu oder anderen Weife majorisirt zu werden, bei den andern — ich darf's wohl
fagen — weil sie die Zusammenlegung überhaupt uicht haben und durch möglichst viele Vedin-
gungeu und Viukulationen den Gesetzentwnrf auf die Seite geschoben sehen wollen. Herr Graf
Wilderich von Svee fchüttelt mit den: Kopfe, aber ich glaube, dah dies zwar nicht bei ihm, aber
bei Manchem doch der Grund ist. Meine Herren! Wir haben im Prouinzial-Verwaltnngsrath die
prinzipielle Frage auf das eingehendste überlegt, wie Sie aus dem, was der Provinzial-Verwal-
tungsrath iu seinem Referat zu §. 1 auseinanderfetzt, ersehen, ob nicht auch die Bestimmung,
dah die Mehrzahl der von der Zusammenleguug betroffenenEigenthümer einen desfallsigen Antrag
zu stellen hätte, in den Gcfctzentwurfaufgenommenwerden solle. Meine Herren! Ich meine, wenn
es sich am Ende gerade um diesen Punkt drehen sollte, ob ein solcher Entwurf für unsere
Provinz praktisch werden soll, so hielte ich es für das Beste, dah wir die Entscheidung dieser
Frage hinausschöben,bis wir das ganze Gesetz in allen seinen Wirkungen, in feiner ganzen recht¬
lichen Bedeutung für den einzelnen Eigenthümer kennen gelernt haben und zwar hier in dieser
Versammlung,nicht nur durch unser eigenes Studium. Deshalb möchte ich Ihuen vorschlagen, daß
wir in der Generaldebatte die Frage hinsichtlich der Mehrzahl der vou der Zusammenlegung betrof¬
fenen Eigenthümer wohl jetzt besprechen und überlegen, aber nicht jetzt, wenn ich so sagen darf,
gewissermaßen in einer vorgefaßtenMeinung znr Abstimmungüber diese Frage schreiten, sondern daß
wir erst das ganze Gesetz kennen lernen und erst dauu an letzter Stelle über diese Frage entscheiden.
Meine Herren! Ich stelle also einen Autrag dahin, nachdem ich ihn so begründet habe, dah wir
in der Generaldebatte zwar über die Frage der Eiufügung der Mehrzahl der Besitzer in die
Vorbedingungen sprechen, daß wir aber eine Entscheidung in dieser Frage erst an letzter Stelle
eintreten lassen, nachdemwir die sämmtlichenParagraphen des Gesetzes kennen gelernt, nachdem
wir die Vorschlägedes Provinzial-Verwaltnngsraths durchgesprochen und nachdemwir vor Allem
auch die Vertreter des Herrn Ministers für landwirthschaftlichcAngelegenheitenin allen einzelnen
Punkten gehört haben. Dies ist mein Vorschlag.

Vice-Landtags-Marschall: Den Vorschlag Seiner Durchlaucht, des Fürsten zur
Geschäftsordnunghaben Sie gehört, sind Sie damit einverstanden, daß danach verfahren werde?
— Herr Freiherr Felix von Los hat zur Gefchiiftsordnungdas Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix vonLoö: Meine Herren! Ich möchte zur Geschäftsordnung
mir den Vorschlag erlauben, daß über diesen Geschäftsordnuugsautrag jedenfalls erst dann
abgestimmt wird, wenn wir die Generaldebatte geschlossen haben, denn dann erst werden wir uns
hierüber ein klares Bild machen können.

Vice-Landtags-Marschall: Seine Durchlaucht der Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Ich bin damit ganz einverstanden.
Vice-Landtags-Marschall: Wir fahren in der Generaldebatte fort. — Herr Graf

Wilderich von Svee hat das Wort.



91

Abgeordneter Graf Wilder ich von Svee: NachdemSeine Durchlauchtbereits gesagt
hat, daß ich mich gegen den Ausdruck,den er benutzt hat, verwahrt habe, daß Einzelne wenigstens
die Absicht hätten, dnrch möglichst viele Bedingungen den Gesetzentwurfauf die Seite zu schieben,
bin ich natürlich provozirt, auf diesen Vorwurf sofort einzugehen. Ich werde dem durch die
Begründung meiner Ansicht entschieden widersprechen, und ich glaube, daß ich in der Lage bin,
den Beweis des Gegentheils zu erbringen. Das Bedürfniß, welches wir fühlen, ist das Bedürfniß
nach einein Gesetz, durch welches der Mehrzahl der Besitzer einer ganzen Feldmark, Flurabtheilung
oder Gemarkung, wie Sie es nennen wollen, oder einzelner Theile derselben, die Möglichkeit
gegeben wird, die Minderheit zn einer wirthschaftlichzweckmäßigen Eintheilung, verbunden mit
der Anlage ordentlicherWege, Ve- und Entwässerung zn zwingen. Das Bedürfniß ist überall
hervorgetretenund wird überall anerkannt, dagegen macht sich ein ganz gewaltiger Widersprnchgegen
ein Gesetz geltend, welches nur die Zusammenlegnng betrifft. Man ist der Ansicht, daß ein
solches Gesetz den Eigenthümlichkeitenund der historischen Entwickelung uuserer Provinz vollkommen
in's Gesicht schlägt, daß ein Gesetz, welchesals Hauptzweck die bloße Zusammenlegung verfolgt,
unferen Verhältnissen nicht entspricht. Dagegen glaube ich, daß eine starke Stimmung dafür
besteht und daß überall mit Freuden zugestimmt werden würde, wenn behufs wnthschaftlicherer
Benutzung der Gemarkungen eine Zusammenlegung der Grundstücke, verbunden mit Negulirung
der Hufuhrwege, Ne- und Entwässeruug vorgenommenwürde. Bei dieser Gelegenheit kam haupt¬
sächlich zur Sprache, daß möglicherweise 2 oder 3 Besitzereiner Gemarkung, besonders wenn wir
auch aussprechen,daß die Zusammenlegungin einzelnen Theilen der Gemarkung möglich sein soll,
die anderen kleinen Leute durch ihren Besitz vollständigmajorisiren könnten. Es gibt Gegenden,
in denen «/. oder °/« einer Gemarkung oder eines Theiles einer Gemarkung nn Besitze eines
Einzelnen sind der also in der Lage wäre, eine ganze Gemarkung vollständig umzuwerfen.
Gegen eine fo'lche Majorisirung geht die Stimmung ganz bedeutend, mau will unter jeder
Bedingung das Mitsprechen der Majorität der Besitzer. Ich bin in sehr vielen Theilen der
Meinprovinz in der Lage gewesen,mich über diese Frage zu befprechen. Ueberall ist man mir
in jeder Weise entgegengekommen,sobald es hieß, es foll die Flur regulirt werden, daß wir
wieder auf unfere Grundstücke hinkommen können, daß wir Be- und Entwässerung bekommen;
überall hat man mir gesagt: mit Freuden würden wir das thun, aber wir wollen mitsprechen
wir wollen nicht von dem Willen eines Einzelnen abhängig sein. Ich nwchte soweü gehen, daß
ich sage wenn wir ein Gesetz bekommen, nach welchem nur der Besitz entscheiden soll, so nnrd es
ein Gesetz sein, das ans dem Papier steht, und nirgends zur Anwendung gebracht werden kann
und darf denn derjenige, der anfangen wollte, würde eine vollständige Revolution in semem Orte
hervorbringen und mit seinen Nachbarn in Widerspruchgerathen, während umgekehrt, wenn die
Majorität entscheidet, wenn die übrigen mitgehört werden, ein solcher Zudrang sem wird, daß
die Generaltommissionkaum im Stande sein dürfte, den Anforderungen zu entsprechen. Ich bin
sehr viel herumgekommen,e. ist beinahe keine Flm, in der nicht das Bedtirfniß ein sehr dringendes
ist aber alle sagen- wir wollen gern mitsprechen. Dann bekommen Sie nn Augenblick Mehr¬
heiten dazu zusammen, die Lente geben ihr Eigenthum freudig dazu her, aber nicht wenn sie
gezwungen werden sollen oder auch um in diesen, Gedanken sich wissen. Wenn Durchlaucht
vorhin sagte es sei dies für Einzelne ein Grnnd, um das Gesetz bei Seite zu schieben, so mochte
ich darauf antworten- die kleinen Leute geben auf die Theilung des Grundbesitzes so viel, weil
sie am ganzen Nhein glücklicherweisenoch an ihrem Grund und Boden hängen. Dadurch kommt
es, daß die Leute bei Erbtheilnngen sagen: wir wollen an dem Grundstück, das nns von dem
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Vater und Großvater überkommen,unsern Antheil haben. Ein solches Gefühl muh man ehren,
ich glaube, wir müssen daran anknüpfen und fagen: ihr sollt eure Sache behalten, weil ihr so
anhänglich feid, wir wollen nur reguliren, wo ihr selbst es nöthig haltet. Ich glaube, wenn man
soweit gehen würde, bei der starken Abneigung gegen ein solches Gesetz es mit Zwang durchzu¬
führen — es ist ja möglich, daß man ein paar Jahre durchfetzt,weil man die Gewalt hat —
so führen Sie die Grundbesitzeram Rhein der Sozialdemokratie zu, wo man sie jetzt glücklicher¬
weise noch nicht findet. Das würde die Folge davon fein, wenn Sie das jetzige Gesetz mit
Zwangsmaßregeln durchführen und die Leute felbst nicht mitfprechenlassen.

Dann habe ich die Klarstellung der Wege in diesem Gesetzentwurfvermißt. Wir leiden
in diefer Beziehung an ganz gewaltigen Uebeln. Außer den, der Gemeinde gehörigen, dem
öffentlichen Verkehr bestimmten Wegen, existiren viele Wege, für welche die Öffentlichkeit d. h.
das Benutzungsrechtfür Jedermann, ohne Rücksicht auf Eigenthum uud Unterhaltung beansprucht
wird. Ferner viele, deren Natur d. h. das Benutzungsrecht und Unterhaltungspflicht im dunkeln
liegt, die oft um wenige Schritte einen andern Weg abkürzen, oft die Fluren fo willkürlich
durchschneiden,daß deren Benntzung sehr behindert wird, oft fast parallel zum felben Ziele führen,
alfo überflüssig sind, wogegen die geeignetenWege zur Benutzung der Fluren fehlen. Es müßten
doch überall die für die Benutzung von Jedermann bestimmten nothwendigen Wege ihrer Natur
nach festgesetzt werden; daneben müßten auch die, außer diesen, noch von bestimmten Kategorien
von Leuten z. V. Wirthschaftswegevon Adjacenten :c. oder von einzelnen Privaten zu benutzenden
Wege (vom öffentlichen Verkehr ausgeschlossenen)als solche bezeichnet sein, um dem so oft vor¬
kommenden Unfuge der Öffentlichkeit gerade auf diefen Wegen vorzubeugen.

Die Öffentlichkeit der Wege wird ja von der Negierung erklärt, hängt alfo von der
momentanen Auffassnngeiner BeHürde ab. Es wäre dringend zn wünschen, daß in einem solchen
Gesetz zugleich im selben Verfahren klar gestellt werde, was ein öffentlicherWeg ist, wie er
behandelt werden und wir er unterhalten werden soll. Das ist ein dringender Wunsch, der mir
von vielen Seiten ausgesprochenwurde. Jetzt ist der Zustaud der: wenn irgendwo eine Beschwerde,
mitunter ein als öffentlichesaufgebaufchtes Privatinteresse besteht, weun es sich um einen Weg
in irgend einer schönen Gegend handelt, auf dem die Leute viel und gern laufen, fo wird der
Antrag an die Regierung gestellt: Der Weg muh öffentlichwerden, denn da ist das oder jenes
Interesse oder ein schöner Aussichtspunkt. Gleichwohlmüssen aber die Adjacenten die Unterhaltung
besorgen, denn wird ein Weg für einen öffentlichenerklärt, fo foll das weder Eigenthums- noch
Unterhaltungsfrage berühren. Niemand wird gerne die Unterhaltung übernehmen. Die Kommunen
werden sich hüten neue Lasten zu übernehmeil; wenn sie gefragt werden, werden sie Nein sagen.
Aber auf die Privatleute wird nicht Rücksicht genommen, sie müssen den Weg unterhalten wie
bisher, er mag öffentlich erklärt werden oder nicht. Es ist dann Sache der Polizei, zu bestimmen,
in welchem Zustande der Weg sein muß. Ich kaun nach der jetzigen Lage als Besitzer gezwungen
werden, eine vollständigeKiesstraße anzulegen. Dagegen besteht aber große Abneigung im Land¬
volte. Man sagt: wo ein öffentlicher Weg ist, muh auch eine öffentliche Korporation sein, welcher
die Unterhaltung obliegt, welcher dann bei Beurtheilung der Nothwendigkeit eine entscheidende
Mitwirkung gesichert sein muß. Auch die Öffentlichkeit der Natur der anderen Wege muß ebenso
klar gestellt fein, und das ist nach meiner Auffassung bei einem solchen Verfahren ganz gut
möglich. Ich weiß nicht, ob diefe Auffassung richtig ist, ich bringe es aber zur Sprache, weil
diese Wünsche vielfachgeäußert worden sind.



Ferner wird gewünscht,daß, wo ein solches Verfahren besteht, auch die Kosten klar sein
sollen. Ich glaube, daß sie es nach dem 1880 er Gesetz ziemlich sind; aber es wird dringend
gewünscht,daß die Kosten im Gesetz selbst klargestelltwerden, damit kein Zweifel darüber bestehe.
Desto leichter werden die Leute sich darauf einlassen, wenn deutlich gesagt werden kann, welches
die Generalkostensind und welchesdie Spezialtosten.

Dann fehlt aber eine Instanz, welche das Jahr 1851 uns gebracht hat. Das ist die
Instanz der freiwilligen Zusammenlegung; der Freiwilligkeit. Die wird hier im ganz großen
Maßstabe gewünscht. Die meisten Fälle werden sich auf diese Art erledigen, fobald das Verfahren,
welches das 1851er Gefetz vorfchreibt, alfo das Einigungsuerfahren, vorausgeht. Erst wenu
dies nicht zu Stande gekommen, wenu Streitpunkte sich erhoben haben, dann erst könnte das
andere Verfahren eintreten. Wenn ich es alfo kurz zusammenfasse,meine Herren, fo sage ich:
das Bedürfniß eiuer Zusammenlegungals solches wird nicht so stark anerkannt, wie das Bedürfniß
einer klaren Ordnung unserer Fluren und Wege, verbunden mit der Zusammenlegung. Wir
wünschen als Erstes die Klarstellung der Fluren und damit verbunden die Zusammenlegung;
dann die entschiedene Mitwirkung der Interessenten, sowohl bei dem Verfahren, als nachher bei der
Vorlage an die Gemeindevertretung,damit, wenn noch irgend etwas dunkel ist, es dort aufgeklärt
werden kann. Ferner wünschenwir, daß möglichstVorsorge getroffen werde, daß diese Zustäude
sich nicht sobald wiederholenkönnen, wie dies von dem Provinzial-Verwaltungsrath im Speziellen
ausgeführt worden ist. Wir wünschen, daß wir durch eiue Regelung der Theilung zu besseren
Zuständen kommen, und die dermaligen Zustände uicht sofort wiederkehren; fönst wären die
jetzigen Kosten weggeworfen.

Endlich wünfchenwir die Klarstellung der Natur der Wege.
Das, meiue Herren, sind in der Hauptsache die Punkte, die ich Ihnen hier vorlegen

wollte und die ich für die wichtigsten erachte nach den Klagen, wie sie mir in vielen Orten, wo
ich diese Dinge zur Sprache gebracht habe, zu Ohren gekommen sind.

Vice-Landtags-Marschllll: Seine Durchlaucht der Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Ich möchte dem gegenüber, was Herr Graf von Spee eben ausgeführt

hat, mir bemerken, daß ich ganz dieselbe Achtung wie er vor der Liebe zu dem angestammten
Eigenthum hege, aus welcher in der Bevölkerung der Widerstandgegeu eine Konsolidationentspringt.
Ich bin auch gar nicht in die Materie eingetreten, sondern mein Vorschlag ging nur dahin,
geschäftsordnungsmäßig die Frage zu entwickeln,ob es nicht besser ist, daß wir Alle das Gefetz
ganz klar in jedem Paragraphen hier debattirt und kennen gelernt haben, ehe wir auf diese
spezielle Frage des Antrags auf Konfolidation eingehen. Alfo ich glaube, daß ich ganz ebenso
wie Herr Graf von Spee über die Kraft und Intensität und den hohen Sinn sprechen könnte,
der in der Liebe der Bevölkerung zu dem angestammtenEigenthum liegt, der gegen die Konsolidation
eifert oder sich zunächstetwas zurückhält; ich wollte aber hier nur die geschästsordnuugsmätzige
Frage auswerfen. Auf das Andere werde ich nachher zurückkommen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loö hat
das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Lo«: Meine Herren! Ich hatte gehofft, daß vielleicht
einer der Herren Kollegen, der in entgegengefetzterRichtung wie Herr Graf von Spee fprechen
würde, sich zum Wort gemeldet hätte. Da das nicht geschehenist, so erkenne ich daraus den Wunsch
der Versammlung, möglichst rasch in dieser Frage zu vcrhaudeln; ich habe aber dennoch geglaubt,
mich zum Worte melden zu müssen, weil ich zum vierten Staude gehöre. Wir haben eben
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Redner aus dein zweiten Stande geHort; ich möchte den Ansichten Ausdruck geben, die wie ich
glaube, in denjenigen Kreisen die herrschenden sind, die ich zu vertreten die Ehre habe. Ich
gestehe nuu geru zu, daß eiu Bedürfniß nach einem derartigen Gesetz, nach einer Negulirung der
Flurwege, wie Herr Graf von Spee sich ausgedrückthat, unter Umständen auch nach einer damit
verbundenen Zusammenlegung der Grundstücke,iu verschiedenen Theilen der Provinz besteht. In
meiner Gegend sagt man: Wir haben kein Bedürfniß, und als ich gestern das einem meiner
Freunde sagte, da sagte derselbe: Ja, obeu sagt man dasselbe; da sagt man auch: Wir haben
kein Bedürfniß. Meine Herren! Wir am Niederrhein haben eben auch lein Bedürfniß. Ich habe
geglaubt, daß am Oberrhein ein Bedürfniß bestehe, und gestehe nochmals zu, daß ich das aner¬
kenne. Ob aber, wenn wirklich ein Gesetz erlassen würde, welches unseren Verhältnissenund unseren
Rechtsanschauungenentspräche,dann sofort ein so großer Zudrang sein würde, wie Herr Graf von
Spee glaubt und hofft, das zu bezweifeln,glaube ich Grund zu haben.

Ich will nur noch bemerken,was die Frage der Wege anbelangt, fo mochte ich glauben,
daß das nicht in der von dem Herrn Grafen von Spee gewünschtenWeise mit hineingebracht
werden sollte. Wir greifen da in ein ganz anderes Nechtsgebiethinüber, in das französische Recht,
allerdings ein Gebiet, welches leider durch die Verordnungen der KöniglichenStaatsregierung noch
viel unklarer geworden ist, als es schon vorher war. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Was nun also die Sache betrifft, das Bedürfniß zugegebeu, fo müssen
wir uns sagen, wenn von Konsolidation — so hat man es früher genannt; wir haben heute ein
anderes Wort dafür — wenn von Konsolidation am Rhein die Rede war, so war die ganze
Bevölkerung Feuer und Flamme gegen dieses Gesetz aus den bereits angeführten Gründen:
einmal, weil es wirklich uuferer Nechtsanschauunghier am Rhein vielleicht etwas mehr als in
andern Theilen unseres deutscheil Vaterlandes widerstrebt, zu derartigen, so tief in das Eigen¬
thumsrecht einfchneidenden Bestimmungen unsere Zustimmung zu geben, und um somehr, weil es
sich um das wichtigste Eigenthum, um den Grundbesitz handelt; sodann, weil man auch die
Befürchtung gehabt hat, daß uufer Erbrecht dadurch einen kleinen Stoß bekommenkönnte. Ob
das ein großes Unglückwäre, darüber wollen wir hier nicht streiten; die Befürchtung besteht aber.

Man hat ferner die Ansicht gehabt, daß diese Zusammenlegung der Grundstückevorzugs¬
weise zu Gunsten des Großgrundbesitzessei, auf dein Wege des Zwanges zu Gunsten des Groß¬
grundbesitzes durchgeführt werdeu köuute. Ich gebe zunächstdiefer Stimmung hiermit Ausdruck.

Das siud Grüude, die im Allgemeinen gegen die Vorlage sprechen. Dann haben aber
selbst Diejenigen, die ein solches Gesetz wünscheil, doch ganz bestimmteprinzipielle Desiderien, die
im Gesetz zum Ausdruck kommen sollen. Aus dein sehr interessantenVortrag des Herrn Vertreters
des Staatsministeriums haben wir ja über die Art der Ausführung derartiger Zusammenlegungen
Näheres gehört, und es ist nur gar lein Zweifel, daß, wenn einmal eine Konsolidation ausgeführt
werden foll und von den richtigen Faktoren beschlossen ist, sie auch iu sehr richtiger uud genauer
Weise ausgeführt werden wird. Daran ist gar kein Zweifel. Es bestehen hier aber noch Wünfche
bezüglich der Ausführung im Einzelnen, abgesehen also von den großen Fragen, die vorher zu
erörtern sind. Es sind das ganz bestimmteDesiderien. Man sagt einmal: es muß die Frage
der Kosten genau feststehen, sei es per Morgen oder wie immer; eine Skala oder ein festes
PaufchcMntum „ach irgend einem Maßstab, genug, der Kostenbetrag muß feststeheu; denn hier
nnd da hat wan Erfahruugeu gemacht, nach welchen die Kosten das Werthobjektbeinahe erreichten.
Ich bekam noch vor einigen Tagen einen Brief in einer Konfolidationsangelegenheit,die nicht zur
Erlediguug gekommen, sondern im Beschwerdewegschließlich hängen geblieben war. Hier betrug
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das Werthobjekt300 M., die Kosten aber 183 M. Daß also in dieser Frage eine Beunruhigung
besteht, ist begreiflich.

Weiter ist absolut nothwendig, daß, wenn wir ein derartiges Gesetz wachen, welches von
vornherein unserer Bevölkerung unsympathischist, es vollständig klar und durchsichtigsei. Ich
hebe dies besondershervor, weil ich es in dein vorliegendenGesetzentwurf entschieden vermisse.

Drittens besteht der Wunsch, daß bei Ausführung der Zusammenlegung die Interessenten
in ganz entscheidender Weise betheiligt seien, vielleicht unter Hinzuziehungder Gemeindevertretung
oder Kreisnertretung, oder unter irgend einem anderen Modus, der sie dagegen sichert, daß nicht
die Ausführung in einer Weise geschehe, die nach ihrer Ansicht ihren wirthschaftlichenInteressen
entgegensteht.

Das vierte, und das ist das Letzte und Wichtigste, meine Herren, betrifft H. 1 unseres
Gesetzes, das ist die Frage der Entscheidung,ob überhaupt zusammengelegt werden soll, das heißt,
welcherBeschlußvorher gehen muß, damit die betreffendenBehörden erwägen können, ob sie ihre
Genehmigung ertheilen sollen oder nicht. In dieser Beziehung hat Ihnen der Herr Graf von
Svee schon gesagt, daß da nicht blos der größere Complex der Grundstücke in Verbindung mit
dem größeren Reinertrag maßgebend sein dürfe, fondern daß eine Majorität der Eigenthümer
da sein muß, eine Majorität, meine Herren, die meiner Ansichtnach nicht einmal so gar klein zu
fassen wäre.

Ich will hier aufhören, um kurz zu sein; wir werden ja noch näher in die Fragen ein¬
gehen. Dieser letztere Punkt insbesondere ist nach meiner Ansicht eine oonäitio »inL yua non.
Wir werden wünschenmüssen, ein solches Gesetz lieber gar nicht zu bekommen, als wenn es in
einer Weise nns gegeben werden sollte, die unseren Verhältnissen absolut nicht entspricht.
Meine Herren! Herr Graf von Spee hat das ganz richtig gefügt, und Sie werden es auch
mir glauben können, der ich mitten unter denen stehe und mit denen fühle, die bei der
Sache interessirt sind, und höre, was ihre Anschauungensind; seien Sie überzeugt, wenn in das
Gesetz das Prinzip eines gewissen Zwanges hineingelegt wird, so werden Sie gegen seine Aus¬
führung hier am Nheine eine entschiedene Opposition hervorrufen und die Ausführung unendlich
erschweren, während es in denjenigen Gegenden, wo ein Bedürfniß wirklich vorliegt, keine fo
große Schwierigkeit haben würde, wenn Sie die Mitwirkung der Interessenten mehr hineinzu¬
ziehen und die Sache auf dem Wege der Verständigung durchzuführensuchten. Ich habe mir
schon neulich auf der Konferenz, zu welcher der Herr Landtags-Marschall mich zuzuziehen die
Güte hatte, zu bemerken erlaubt, daß in den Theilen, wo ein wirklichesBedürfniß besteht, es
gar keine Schwierigkeit haben wird, die große Majorität der Eigenthümer von der Sache zu
überzeugen. Ein einziger Eigensinniger und Halsstarriger oder auch zwei, drei mögen bleiben
und da ist es ganz gewiß berechtigt,daß ein derartiger unvernünftiger Widerstand im allgemeinen
Interesse überwunden werde, wie das auch in andern Fragen des öffentlichen Wohles, bei der
Eigenthums-Entziehung u. s. w. eintritt. Aber, meine Herren, wenn Sie auf Grund der Be¬
stimmung des §. 1 mittelst der größeren Grundfläche und der größeren Hälfte des Katastral-
Reinertrags es durchsetzen wollen, dann gestatten Sie mir meine Ansicht dahin auszusprechen,daß
damit eine Maßregel vorgenommen würde, die ganz entschieden gegen das allgemeine Interesse
wäre. Schon darin allein würde für mich ein Hinderniß liegen, dem Entwurf zuzustimmen.Ich
halte unsere Leute für viel zu einsichtig, als daß sie nicht erkennensollten, was ihr Wohl ist;
durch den Zwang würde aber in die Gemeinden ein sehr schädigenderZwiespalt hineingetragen,
den ich verwerfen müßte.
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Meine Herren! Ich komme jetzt zu der Geschäftsordnungsfrage, die der Herr Landtags-
Marschall angeregt hat. Ich bin darin sehr conciliant; ich glanbe, wenn wir die Sache so
gründlich durchberathen, so werden wir Alle namentlich in technischerund sachlicher Beziehung
viel lernen; ich jedenfalls bin überzeugt, daß ich sehr viel in Betreff der Ausführung des Gesetzes
lernen werde. In Betreff der Prinzipien allerdings mnß ich offen gestehen, daß ich nicht glaube,
daß ich bekehrt werden kann. Neber die Prinzipien, glaube ich, bin ich klar. Ich weiß daher
nicht, ob es in unfern, Interesse liegt, daß wir jetzt, wo wir nur fo kurze Zeit noch zu tagen
haben, die Entscheidungüber die prinzipielle Frage: wer beschließt, daß zusammengelegtwerden
soll? auf den Schluß der Vcrhaudlnngcn verlegen. Ich mochte vielmehr glauben, daß es besser
wäre, wenn wir sofort, nachdem die General-Debatte vorbei ist, über §. 1 abstimmten, nachdem
wir ihn zuvor eingehend besprochen haben. Wir werden das Letztere sehr gern thun, und ich
glaube es wäre wünschenswert!),wenn die Vertreter der Staatsregierung vielleicht schon jetzt die
Güte hätte»:, zu erklären, wie die Staatsregierung dazu steht, ob sie, wenn wir den §. 1 so
amendiren, daß die Zweidrittel-Majorität der Eigenthümer aufgenommen wird, dann den Gefetz¬
entwurf für unannehmbar hält oder nicht. Ich für meinen Theil erkläre fchon jetzt: Ich stimme
gegen den ganzen Gefetzentwurf,wenn die Zweidrittel-Majorität nicht hineinkommt. Wir würden
dann klar sein und könnten vielleichtZeit sparen, denn es wäre möglicherweise nur ein Zeitverlust,
wenn alle die Detailfragen erörtert werden sollen. Ich will damit schließen; wir werden ja noch
mehr darüber reden.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.
Abgeordneter Wunderlich: Meine Herreu! Ich persönlich stimme dem Gesetzentwurf

durchaus zu. Diese Zustimmung beruht auf langjähriger Erfahrung und der Erkenntniß all des
Guten, was durch die Verkuppelung entstanden ist. Vor 38 Jahren lernte ich die erste Ver¬
kuppelungund den Segen der Verkuppelungkennen, und in der Reihe der Jahre habe ich mehrere
Verkuppelungen und auch die Segnungen dieser Verkuppelungen oder Zusammenlegungen kennen
gelernt. Es sind viele Einwände für mich hinweggefallen,die ich früher wohl hatte. Ich kann
aber, meine Herren, nicht mit meinen persönlichenGefühlen rechnen; ich muß rechnen mit den
Ansichtenmeines Kreises und meiner Wähler, und der Widerstand, der bei diesen gegen die Ver¬
kuppelung oder Zusammenlegung herrscht, ist leider noch lange nicht gebrochen. Ich halte es ja
für durchaus gut und segensreich,wenn eine Zusammenlegung gerade in den Kreisen, die ich zu
vertreten die Ehre habe, stattfände; aber der Widerstand ist so stark, daß ich fast glaube, daß er
jetzt noch nicht besiegt werden kann. In den Kreisen, die ich vertrete, würde es auch ziemlich
gleich sein, ob wir sagten: Die Mehrheit des Grundbesitzes oder die Mehrheit der Grundbesitzer
— der Klltastral-Neinertlllg bleibt immer vorbehalten — entscheidet, denn wenn die Mehrheit des
Grundbesitzesin meinen Kreisen dafür wäre, fo wäre auch die Mehrheit der Grundbesitzerdafür,
weil eine größere Zerstückelungwohl nirgends in der Rheinprovinz herrscht, als in den Kreisen
Koblenzund St. Goar. Sie ist da so stark, daß vor einiger Zeit einmal ein Verwaltungsbeamter
sagte, daß Parzellen existirten, für die nicht einmal die Nummer iu die Karte eingetragen werden
könne. Man sollte also doch meinen, hier läge die Nothwendigkeitder Zusammenlegung auf der
Hand. Ich kann also, damit schließe ich, für dieses Gesetz doch nicht so durchaus eintreten, wie
ich wohl möchte, weil ich mich nach meinen Wählern und meinen Kreisen richten muß. Wenn
Sie aber, meine Herren, beschließen, daß z. V. die Mehrheit des Grundbesitzes und die Mehr¬
heit der Grundbesitzer den Ausschlag gebe, so wird, wie ich glaube, das gauze Gesetz nur auf
dem Papier stehen; ich glaube nicht, daß es die Negiernug danu annehmen kann. Denn dazu



9?

reicht meine langjährige Erfahrung hin, um mir zu sageil, daß das nur Theorie bleiben, nur
auf dem Panier stehen wird. Ich mnß es aber natürlich den Verhandlungen und der besseren
Erkenntniß Anderer überlassen, wie der Beschlußausfallen wird.

Vice-Landtags-Marsch all: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Die erste Frage, welche wir uns bei einem

solchen Gesetz vorlegen müssen, ist offenbar die, ob ein Bedürfniß dazu vorhanden ist. Gegen
das Vorhandensein eines derartigen Bedürfnisses ist eigentlich heute aus der Mitte der Versammlung
wenig laut geworden. Herr Graf von Spee hat nur behauptet, es sei ein bedingtes Bedürfniß
vorhanden, d. h., es sei ein Bedürfniß vorhanden, die Konsolidationda zuzulassen, wo es sich um
Flur-Regulirungen, Wege-Regulirungen oder Meliorationen handelt, im Uebrigen aber nicht. Ich
glaube, meine Herren, daß wir die Sache so eng nicht greifen dürfen. Vorzugsweisewird ja die
Zusammenlegung dort eintreten, wo neue Flurwege ein Bedürfniß sind, wo die Leute nicht auf
ihr Grundstückgelangen können und dadurch zur Zusammenlegung genöthigt werden, weil sie das
einzige Mittel ist, um das zu erreichen, was Alle bedürfen. Ferner wird die Zusammenlegung
Platz greifen, wo Meliorationen, Drainagen und dergleichen vorzunehmensind, wo man häufig
im Interesse der Kostenersparnis;und, um die Melioration für alle Betheiligten möglichst fruchtbar
zu machen, zu einem solchen wirthfchaftlichenAkt übergehen muß. Wenn wir ein Urtheil über
die Frage fällen wollen, ob ein Bedürfniß zur Zusammenlegnngvorhanden ist, oder nicht, so darf
nicht ein Jeder nach dem einzelnen Bezirke, in dein er gerade wohnt, die Frage beantworten,
sondern wir müssen die Provinz als Ganzes betrachten, und untersuchen,ob und in wie weit
innerhalb der Grenzen der ganzen Provinz ein solches Bedürfniß sich findet. Geschieht dieses
aber, so kann die Bedürfnißfrage nicht verneint werden. Ich möchte Sie, meine Herren, zunächst
auf die Karte hinweisen, welche vorhin hier offen gelegt worden ist. Dort haben Sie zusammen¬
gelegte Fluren und gleichzeitig die früher vorhanden gewefenen Fluren gesehen. Ich muh sagen,
daß, wenn bei mir noch irgend ein Zweifel vorhanden gewefen wäre, dieser Angesichtsjenes
Planes geschwundensein würde; denn die Mehrzahl der früher vorhandenen Flächen konnte
unmöglich wirthschaftlich benutzt werden. Es waren solche Lagen, Eckeil und Wendungen vorhanden,
daß es schwierig sein mußte, auf ein solches Grundstück zu gelangen, und noch schwieriger,dasselbe
Grundstückzu pflüge», zu beackern und dergleichen. Es konnte dieses offenbar nicht ohne großen
Zeitverlust und ohne große Schwierigkeitenund Kosten gescheheil. Prüfen wir aber weiter, ob
solche Flureil nicht zahlreich in unserer Provinz vorhanden sind, so kann ich nur sagen, daß ich
bei den Reisen, die ich in Meliorations-Angelegenheitenunternommen habe, sehr viele derartige
Fluren in den gebirgigen Kreisen nnserer Provinz gesehen habe, und daß ich hiernach die
Bedürfnißfrage nur würde bejahe» können. Allerdingsmuh ich hinzufügen,daß in den Niederungen
unferer Provinz, insbesondere in dem linksrheinischenTheile der RegierungsbezirkeKöln und
Düsseldorf derartige Wahrnehmungen von mir nicht geinachtworden sind und will ich für diese
Theile der Provinz den Mangel eines Bedürfnisses zur Zusammenlegungzugeben.

Es wird nun von vielen Seiteil, welche ein Bedürfniß zur Zufammenlegnng an und für
sich nicht bestreuen, dem vorliegenden Gesetzentwurfeentgegengestellt,daß man nicht auf dem
Wege des Zwanges jenes Bedürfniß befriedigen dürfe; es mühte vielmehr aus dem Gesetze alles
entfernt werden, was an einen Zwang erinnere, weil der rheinische Charakter einen Zwang nicht
vertragen könne. Ja, meine Herren, ich würde dem gewiß beitreten, wenn ich der Anfichtwäre,
daß wir im Wege der bloßen Belehrung oder der bloßen Gestattung der Zusammenlegungunter
Zustimmung aller Vetheiligten weiter kommenkönnten. Ich glaube vielmehr, daß ein gewisser
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Zwang in bestimmtenLagen des Lebens nicht vermieden werden kann, wenn etwas erreicht werden
soll. Wenn Sie darauf warten wollen, bis die Einsicht aller Betheiligten so weit gediehen ist,
daß alle ihre Zustimmung zu einer solchen wirthschaftlicheuMahregel, wie die Konsolidation ist,
ertheilen, so erwarten Sie ein goldenes Zeitalter, in welchem die Leute sich ganz hübsch unter
sich über alles verständigen und in welchem wir der Gesetze überhaupt nicht bedürfen. Ohne
Zwang wird es meines Erachtens namentlich in der ersten Zeit nicht abgehen, ohne Zwang werden
die Landleute von den Vorurtheilen, die sie gegen die Zusammeulegung haben, nicht befreit
werden tonnen. Wie gewaltig aber das Vorurtheil manchmal wirkt, das mochte ich gerade an
dein Beispiele eines exorbitanten Zwanges Ihnen nachweisen. Der rheinischeBauer betrachtet
einen anderen Zwang, der gegen ihn und seine vitalsten Interessen ausgeübt wird, vielfach noch
als ein werthvolles Vorrecht; ich meine hier den Theilungszwang bei Erbfällen. In diefcr
Frage, hinsichtlich der unterdrücktenTestirfreiheit, klaren sich zwar allmählich die Anschauungen,
aber Jahrzehnte hindurch hat man gerade auch ans ländlichen Kreisen jeder Aenderung der
Zwangstheilung des französischen Rechtes widersprochen, weil man darin leine Beschränkungder
persönlichen Freiheit erblickte, sondern ein Vorrecht der Nheinprovinz, obwohl ich mir keine
größere Vergewaltigung denkenkann, als daß — wie dieses nach dem cocko civil thatsächlichder
Fall ist — dem Vater das Recht benommenist, seinen Grundbesitzin derselben Weise wie es im
übrigen Deutschland Sitte und zweckmäßig ist, unter seine minder zu vertheilen und der Familie
zu erhalteu. Erst dann, wenn dieses Recht gewährleistetist, kann von Liebe zu dein angestammten
Boden geredet werden. Solange aber bei jeder Theilung fortwährend im Wege des Zwanges
der ländliche Besitz in andere Hände übergeht, und dieses im Bauernstände nicht als eine besondere
Härte empfunden wird, fu lange kann man meines Erachtens von den Rheinländern nicht fagen,
daß dort eine andere Gesinnung herrsche, wie im übrigen Deutschland und daß man dort einen
wirthschaftlichenZwang nicht auferlegen dürfe, welcher anderwärts eingeführt fei. Ich vermag
eine Sonderstellung der Rheinprovinz in dieser Hinsicht nicht anzuerkennen.

Wenn Sie aber zusehen, wie es in den übrigen Provinzen ist, so finden Sie überall
einen derartigen Zwang bei der Zusammenlegung. In mehreren Provinzen, in Hannover und
Rassau, hatte man ursprünglich für die Stelluug des Antrages auf Zusammenlegung die Majorität
der Besitzer für nothwendig erachtet, man fah aber, daß damit nichts zu Stande kam, und fo
hat man denn die bezüglichenBestimmungen schließlichdahin abändern müssen, daß in Zukunft
die Majorität der Eigenthümer nicht mehr verlangt wurde. Selbst diese Aenderung der einmal
erlassenenBestimmungen hat in den genannten Provinzen nicht so gewaltig auf die Bevölkerung
eingewirkt, daß sie nun von der Konsolidation nichts mehr hätte wissen wollen. Aber glauben
Sie denn, meine Herren, wenn einmal in einer Gemeinde die Frage auftaucht, ob dort konfolidirt
werden foll oder nicht, daß die Leute sich da auf den prinzipiellen Standpuutt stellen, daß sie
sagen werden: deshalb, weil die Majorität uns zwingen kann, wollen wir nicht! Nein, ich glaube
vielmehr, die Leute werden sich einfach fragen: welchenNutzen haben wir von der Sache, was
tostet die Zusammenlegung uud in welchem Verhältuisse stehen die Kosten zu dein Nutzen? Findet
sich hierbei, daß der Nutzeu größer ist als die Kosten der Konsolidation, dann wird man, wie ich
wenigstens glaube, sich an das Bedenken, daß der Zwang zur Zusammenlegung die Gefühle der
Rheinlander zu tief verletze, nicht stoßen, sondernden durch die Zusammenlegung geboteuen Vortheil
ergreifen. Der Schwerpunkt liegt nur darin, daß zu wenige Besitzer mit den Wirkungen der
Konsolidation bekannt sind, und zu häufig die uüthige Einsicht fehlt, um den Vortheil einer erst
vorzunehmendenwirthschaftlichenMahregel im Voraus zu ermessen. Aus diesem Grunde, fürchte
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ich, wird die Mehrzahl sich der Zusammenlegung gegenüber noch lange ablehnend verhalten und
aus diesen: Grunde halte ich einen Zwang bei der Konsolidation für unvermeidlich.

Wenn ich hier noch die Frage der geschäftsmäßigenBehandlung anknüpfen darf, so
möchte ich mich in dieser Hinsicht für den Vorschlag Seiner Durchlaucht des Landtags-Marschalls
aussprechen, wonach die Abstimmuug bis zum Schlüsse der Durchberathung des ganzen Gesetz¬
entwurfes hinausgeschobenwerden soll. Meine Zerren, die Zusammenlegung ist für uns Alle
eine fehr schwierige Materie, und weuu der GesetzentwurfVielen nicht hinreichend klar erfchimen
ist, so liegt dieses vielleichtnicht so sehr an dem Redakteur des Entwurfs, als vielmehr an der
Sache selbst Es ist eine schwer verständliche,uus Allen mehr oder minder unbekannte Materie,
in welcherwir jetzt über die Frage, ob die Majorität der Eigenthümer zur Provokation der Zu¬
sammenlegungverlangt werden soll oder nicht, kaum abstimmen können. Abgesehendavon, daß
wir bereits durck, eine solche Abstimmungvollständig über das Schicksal des ganzen Gesetzentwurfs
bestimmen, liegt es doch nahe, daß Viele von Ihnen fagen werden: „Ich möchte zunächst doch
erst einmal ganz genau im Einzelnen wissen, wozu man denn überhaupt zwiugen will, nnd wie
sich die Zufammeulegung nach den einzelnenBestimmungen des Entwurfs gestaltet; dann erst
kann ich ein Urtheil darüber fällen, ob die Sache wirklich fo einschneidender Natur ist, und ob
das Verfügungsrecht des Einzelnen wirklich fo sehr beeinträchtigt wird, daß nicht blos von der
Majorität des Besitzes,sondern außerdem auch vou der Majorität der Eigenthümer die Einleitung
des Verfahrens abhängig gemacht werden muß. Ich biu der Meinung, daß abgesehenvon den
Herren, die sich bereits früher eingehend mit der Frage befaßt haben, wie Herr Freiherr von
Los Herr Graf von Spee und verschiedene Andere, die Majorität der Anwesenden— und ich
rechne mich bescheiden auch dazu - - nicht in der Lage ist, schon in diesem Augenblick ein defini¬
tives Urtheil darüber zu fällen, ob man an der Frage der Mehrheit der BesitzerWesen Gesetz¬
entwurf scheiternlassen darf oder nicht.

Haben wir den ganzen Entwurf von Anfang bis zu Ende durchberathen, fo daß man
genau weiß, um was es sich im Einzelnen handelt, dann wird es auch leichter sein, über jene
Frage die für den Gesetzentwurf absolut entscheidend ist, Beschluß zu fassen. Vou diesen: Gesichts¬
punkt/ aus meine Herren, möchte ich nur erlauben, dringend anzuempfehlen,die Abstimmung
über die Frage, bezüglich der Majorität der Besitzer,bis zum Schlüsse der ganzen Berathung zu
vertagen. , ^ , ^ <- ^ ,

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf vou Hoensbroech hat
das Wort. „ . ^, ,l ^ ,. , .

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Wenn lch dannt begmne, daß
ich mich zu dein GcschäftsordmmgsantrageSeiner Durchlaucht des Herrn Landtags-Marschalls
äußere so „lochte ich mich in dieser Beziehung dem Antrage des Herrn Freiherrn Felix von Loö
anschlichen-ich halte denselbenfür durchaus sachgemäß und richtig. Die Materie ist für uns
keine neue' sie ist schon mehrere Jahre hindurch in der Oeffentlichkeit diskutirt und nach den ver¬
schiedensten Seiten hin beleuchtet worden. Unter diesen Umständen sollte es scheinen, daß die
Grundsätze und Prinzipien, nach denen wir vorgehen, sich schon so geklärt haben und derartig
feststehen daß es kaum möglichfein dürfte, in der Anschauungüber dieselbendurch eiue vorher¬
gehendeDiskussion der übrigen Theile des Gesetzes irgend eine Aenderung herbeizuführen. Wenn
mir nach den Aeußerungen des Herrn Landes-Direttors fcheint, daß die Königliche Staatsregierung
an dieser Fassung des ß. 1 unbedingt festhält, und wenn ich dazu nehme, daß auf der anderen
Seite an der Majorität der Grundbesitzerfestgehaltenwird, fo meine ich doch, daß es am em-

13*
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fachsten und fachgemäßestenist, daß wir gerade zuerst über das Prinzip abstimmen. Daher'
möchte ich mich vor allem der Bitte des Herrn Freiherr« von Loö anschließen, daß sich darüber
die Königliche Staatsregierung zunächstäußere. Meine Herren! Ich stehe nicht an, mich in Bezug
auf dieses Prinzip auf die Seite des Herrn Freiherrn von Los zu stellen. Diese Bestimmung
des Gesetzes wird ja in der öffentlichenMeinung ausdrücklich als eine Veuorzuguug des Groß¬
grundbesitzes gegenüber dem kleineren hingestellt. Sie werden mir erlauben, daß ich in dieser
Beziehungeinen Moment meine Ansicht als Großgrundbesitzerausspreche. Ich halte diese Gegenüber¬
stellung des Groß- und Kleinbesitzesdurchaus nicht förderlich für das Interesse und für das
gemeinsameZusammenwirkenbeider Faktoren, überhaupt für unfer ganzes soziales Leben. Wenn
vielleicht an manchen Orten ein Schatten eines derartigen Gegensatzes schon bestanden hat, so
meine ich, sollte es vor allem unsere Pflicht sein, diesen Schatten zu verwischen und nicht aus
den: Schatten noch einen wirklichenKörper zu gestalten. Ich stimme vollständig dem, was Herr
Graf vou Spee vorhin geäußert hat, bei. Ich würde, wenn dieses Gesetz dem Großgrundbesitzer
die Handhabe bietet, den kleinerenGrundbesitz zu majorisiren, es in der entschiedensten Weise
perhorresziren, wenn der Großgrundbesitz von dieser Macht gegenüber dem kleinerenGebrauch
machen sollte. Ich würde es entschieden mißbilligen und für eine Verkennung der Stellung des
Großgrundbesitzesgegenüber dem kleineren, für eine Mißachtung des letzteren erachten und eine
weittragende Schädigung unseres sozialen Lebens darin finden. Ich will mich über diesen Punkt
nicht weiter verbreiten; ich möchte nur noch einige andere Punkte hervorheben, die bisher in der
Debatte nicht vorgekommenoder doch nur gestreift worden sind. Ich glaube, daß uach unseren
Rechtsverhältnissen,wenn auch der praktische Nutzen, der vielleicht überhaupt einem Konsolidations-
gesetze beigelegt werden kanu, nicht zu verkennen ist, doch noch einem jeden Konsolidationsgesetze
ein großer Theil der Basis fehlt, die dasselbe erfordert. In dieser Beziehung, meine Herren,
verweise ich Sie in erster Liuie auf unfer Erbrecht und auf die Zwangstheiluug. Was nützt es
überhaupt, daß wir hier konsolidiren,wenn das, was wir heute zusammenlegen,nach Ablauf einer
Generation wieder auscinandergesplittert ist. Das, meine Herren, — ich gestehe es offen —
macht mir den Eindruck, als wollten wir Wasser schöpfen mit einem Gefäße, das keinen Boden
hat. (Sehr richtig!)

Wenn wir heute mit großen Kosten konsolidirenund nach Ablauf einer Generation, nach
dreißig Jahren, wieder gezwungenwerden, daß uuser Werk auseinandergerissenwird, und wenn
wir dann wieder neue Kosten verwenden müssen, um die Zwangstheilung zu paralysircn, dann
glaube ich doch, daß diese Kosten, welche die Durchführung des Gesetzes erfordert, nicht im
Verhältniß zn dein Nutzen des Gesetzes stehen. Wenn wir, wozu wir wahrscheinlichübergehen
werden, anch für diefe Vorlage eine Redaktionskommissionwählen, so möchte diese Redaktions¬
kommission,wenn wir vielleichtauch das Gesetz a, liminy zurückweisen,doch die Aufgabe haben,
die Gründe zu formuliren, die uns dazu bewogen haben; ich würde vor allem den Antrag stellen,
daß in diesen Gründen hauptsächlichauch die Zwangstheilung des 6«äo Aufnahme finde. Meine
Herren! Eine zweite Bedingung für eine segensreiche Wirksamkeitdes Gesetzes, eine Bedingung,
die mir zu fehlen fcheint, liegt in der Sicherheit der Eigenthumsverhältnisse,welche Sicherheit bei
uns nicht vorhanden ist. Wenn ich die Verhältnisse der Nheinprovinz betrachte, so scheidet sich
dieselbe in zwei Hälften, je nach dem nördlichen und nach dem füdlichen Theile der Provinz.
In dem nördlichenTheile unserer Provinz, dem ich angehöre, ist, wie ich versichernkann, das
Bedürfniß nach Konfolidation ein so minimales, daß auch selbst, wenn das Gesetz in Kraft treten
sollte, wie ich glaube, fast kein Gebrauch davon gemachtwerden würde. (Hört, hört!)
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Wir haben dort noch ziemlich geschlosseneHöfe, und, wie gesagt, ich glcmbe, daß von
dem Gebrauche dieses Gesetzes kaum die Rede sein kann. Soviel ich mich wenigstens dort erkundigt
habe, habe ich keine einzige Stimme der Interessenten gehört, die mir gesagt hätte, es wäre
wünschenswert!),daß wir ein derartiges Konsolid ationsgesetz besitzen. Dort, in dem nördlichen
Theile, in welchem die Höfe geschlossenerzusammenhangen, sind auch die Eigentumsverhältnisse
noch nicht in diesem desolaten, demngirtcn Zustande, wie es in dem südlicherenTheile unserer
Provinz der Fall ist. Ich glaube, diejenigen Herren, welche aus diesem Theile der Provinz sind,
werden mir in dieser Beziehungvollkommen zustimmen. Ich sage also, das Gesetz hat hanvtsächlich
für den südlicherenTheil Werth. Nun frage ich, wie ist es möglich, da zu konsolidiren,wo die
Rechtsverhältnisse so unsicher sind, wo das Eigenthnmsrecht, wie mir von den verschiedensten
Seiten mitgetheilt worden, und wie auch gestern hier zur Sprache gekommen ist, ein so verwickeltes
und verworrenes geworden ist. Wir sind allerdings gestern dazn übergegangen, in dieser Beziehung
Wandel zu schaffen, wenigstensvorbereitendeSchritte zu thun, und das ist erfreulich, aber dadurch,
daß wir gestern dieser Hyvothekenvorlagehier zugestimmthaben nnd dadurch, daß diese Aenderung
des Hnpothekengesetzes hoffentlich in nächsterZeit, vielleicht1885, ins Leben tritt, ist in Bezug
auf die Rechtsunsicherheitnoch lange nicht sofort die nöthige Basis für eine Wirksamkeit des
Konfolidationsgefetzesgeschaffen. Lassen Sie erst einmal diese Aenderung unseres Hypothekenrechtes
eine Reihe von Jahren wirken. Dann, meine Herren, werden wir hoffentlicheinen Instand haben,
der unsere Rechtsverhältnisseauch in dem südlichen Theile der Provinz in einer Weise regelt, wie
wir es in dem anderen Theile schon haben, und dann, wenn wir wissen, wer Eigenthümer ist,
und wenn jeder seine Titel in richtiger Weise nachweisenkann, glaube ich, kann erst davon die
Rede sein, daß wir dazu übergehen, ein derartiges Konsolidationsgesetz ins Auge zn fassen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Vertreter der Königlichen Staatsregierung hat
das Wort.

Negierungs-Assessor Dr. Hermes: Meine Herren! Auf die Aufrage des Herrn Freiherrn
von Lo8 habe ich im Auftrage der KöniglichenStaatsregierung zu erklären, daß dieselbe nicht
in der Lage ist, auf eine Erschwerungdes Provokationsrechtes, wie dasselbe im ß. 1 des Ihnen
vorliegenden Entwurfes umschriebenist, einzugehen.(Hört, hört!)

Der Herr Minister für Landwirthfchaft hat sich mit Bestimmtheit dahin ansgesprochen,
und mich ermächtigt, eine dahingehendeErklärung abzugeben, daß er es vorziehen würde, gar
kein Gesetz zu Stande zu bringen, als ein solches, von dessen Wirkungslosigkeiter von vornherein
überzeugt sein müßte. Auf Grund der Erfahrungen, welche die Staatsregierung in den übrigen
Landestheilen geinacht hat, und auf Grund der Erfahrungen, welche in anderen deutschen Ländern
mit der Beschränkungdes Provokationsrechtes gemacht worden sind, ist diefelbe zn der Ueber-
zeuguug gelangt, daß eine Bestimmung dahin gehend, daß die Mehrheit der Köpfe zur Gültigkeit
der Provokation nothwendig wäre, das Gefetz selbst wirkungslos machen würde. (Hört, hört!)

Diejenigen, welche vom Standpunkte der Freiheit des Eigenthums, unter dem Gesichts¬
punkte, daß die Zusammenlegung einen Eingriff in die Freiheit des Eigenthums involvire, eine
Zustimmung der Mehrheit der Köpfe verlangen, begehen, wie ich glaube, eine gewisse Inkonsequenz;
denn, wenn man die Zusammenlegungunter diesem Gesichtspunkte betrachtet, so ist sie überhaupt
als Zwangsmaßregel unzulässig. Dann mnß die Zustimmung sämmtlicherNetheiligten vorhanden
sein; denn, wenn wir es als einen Gingriff in das Eigenthum ansehen, so wird für den einzelnen
Widersprechendender Eingriff in sein Eigenthumsrecht deshalb nicht minder fühlbar, ob vier
Fünftel oder die Hälfte, oder ein Drittel der übrigen Betheiligten zustimmt. Jenes prinzipielle
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Bedenkenmuß also in der Konsequenz dahin führen, die zwangsweiseZusannuenlegung überhaupt
abzuweisen. Dieser Standpunkt ist bisher in dem hohen Hause nicht zur Geltung gelangt,
wenigstens nicht ausdrücklichausgesprochenworden; denn die Herren stimmen darin überein, daß
sie für gewisse Verhältnissewenigstensdie Nothwendigkeit einer zwangsweisenEinwirkung anerkennen
Wenn man aber von den Vortheilen der Zusammenlegung im Prinzipe überzeugt ist, dann ist
es nothwendig, die Bedingungen für die Einleitung des Verfahrens so zu stellen, daß nicht das
ganze Gesetz hinterher wirkungslos und gewissermaßennur auf dem Papier stehen bleibt. In
den dein hohen Hause vorliegende,:Motiven des Entwurfs, und in dem Referate des engeren
Ausfchusses ist darauf hingewiesen,daß früher in einzelnen preußischen Landestheilen, in Hannover,
Nassau, eine strengere Bestimmung hinsichtlich des Prouokationsrechtes bestanden hat, und daß sie
abgeschafft worden ist, weil es sich herausstellte, daß sie die Wirksamkeitdes Gesetzes überhaupt
vereitelte. Dasselbe ist der Fall in anderen deutschen Länder,:, z. B. im GroßherzogthumHessen,
im Großherzogthnm Baden, in: KönigreichBayern. Im Königreich Bayern besteht das Gesetz
vom 10. November 1861, welchesverlangt, daß vier Fünftel der Grnndbesitzerder Znsammen-
leguug konsentiren. Dieses Gesetz hat nach einem mir aus dem Jahre 187? vorliegendenBerichte
während seines fünfzehnjährigen Bestehens noch in keinem einzigen Falle praktifch Erfolg gehabt.
(Heiterkeit.)

Meine Herren! Wenn auf die Stimmung der Nheiuischen Bevölkerungeingegangenworden
ist, so möchte ich doch hervorheben, daß die Stimmung der Bevölkerung auch in anderen Landes¬
theilen, wenn sie durch die Abstimmung nach Köpfen festgestelltwürde, es nicht zur Zusammen¬
legung hätte kommenlassen; auch dort ist die Stimmung der Bevölkerungeine dem Gesetz durchaus
abgeneigte gewesen. Ich glanbe aber, die Rücksicht auf die Stimmung der Bevölkerung wird für
das hohe Haus nicht allein maßgebend sein. Ich glanbe, diese Stimmung ist vielfach durch
Elemente influirt, denen die wirklicheKenntniß des Zusammenlegungsverfahrens abgeht, und ich
glaube, grade bei dieser Sache, welche in rechtlicher und faktischer Beziehung so viele Schwierigkeit
bietet und eine gewisse Kenntniß der technischen Details voraussetzt, handelt es sich um Fragen,
in welchender hohe Landtag mehr Veranlassung hat, der öffentlichen Meinung vorauszugehen,
als ihr zu folgen. Ich zweifle nicht, daß, wenn das Votum des hohen Hauses, worum ich bitte,
im Sinue der Regierungsvorlage ausfällt, dies einen erheblichenEinfluß auf die Stimmung der
Bevölkerung und die spätere Ausführung des Gesetzes haben wird. Meine Herren! Ich möchte
mir nur uoch, was die Frage des Provokatiousrechtes betrifft) gestatten, kurz auf eine ganz
objektiveQuelle, auf eine Schrift des österreichischen Ministerialrathes Panrer, Bezug zu nehmen,
welcherdie Zusammenlegnngsgesetzein sämmtlichen deutschenLändern verglichenund die Agrar-
gesetze theoretischund praktisch studirt hat. Derselbe führt im Einzelnen die Bedingungen an,
wie sie in den verschiedenendeutschen Ländern für das Zusammenlegungsuerfahren gelten und
sagt dann Folgendes. Da es sich um ein Zeugniß handelt, darf ich mir wohl, um genau zu sein,
erlauben, die Worte vorzulesen:

„Aus der vorstehenden Zusammenstellung der deutschen Gesetze und ihrer Erfolge
ergiebt sich, daß wirkliche Erfolge nur jene Gesetze erzielt haben, welche dem Prouo-
tationsrechte an, wenigstenSchranken gesetzt, dasselbe also entwederdem vierten Theile
oder doch zum mindesten der Hälfte der Besitzer nach Fläche oder Steuerkapital
berechnet eingeräumt haben; es sind dies zugleich die größeren Staaten mit sehr
verschiedenenKulturverhältnissen, insbesondere Preußen mit den neuen Provinzen
Hannover, Kurhessen,Nassau, das KönigreichSachsen und die thüringischen Länder."
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Er bemerkt dann weiter über denselbenGegenstand:
„Mit Rücksicht auf die großartigen Erfolge der Zufammenlegungenfür das Volkswohl
würde sich, vom Standpunkte der Theorie, recht gut auch ein viel weiter gehender
Zwang als jener gegen eine renitente Minorität rechtfertige,: lassen, und Haussen
meint sogar, daß in den meisten Gegenden eine amtlich befohlene Maßregel diefer Art
für die Bauern weniger Anstößigeshaben würde, als eine von der Mehrzahl beschlossene
für die Minderzahl. Wenn derzeit die meisten Gesetzgebungen sich mit dein Beschlusse
des vierten Theiles oder der einfachenMajorität, nach der Fläche oder dem Stcuer-
tauital berechnet,begnügen, fo gefchieht dies deshalb, um das Verfahren zu erleichtern
und weil der Erfolg mehr gesichert ist, wenn sich die Majorität der Grundbesitzer
oder doch eine größere Zahl dafür cmsfvricht und sich lebhaft am Verfahren betheiligt."

(Zuruf!)
Meine Herren! Wenn die Nichtigkeitdiefer Ausführung in Zweifel gestellt wird, fo

kann ich aus meiner praktifchenErfahrung bezeugen, daß mir wiederholt von Leuten aus Hessen
gesagt worden ist: wenn die Regierung von Amtswegen die Zusammenlegung auch gegen unsern
Willen anordnete, so würden wir uns ohne Weiteres fügen, daß wir aber als Minderheit uns
dem Beschlusse der Mehrheit unserer Nachbarn fügen follen, das wollen wir uns unter keinen
Umständen gefallen lassen. Der Autor geht baun weiter auf die Analogie des Wasserechtes, auf
die Wllsscrgenossenschaften ein, wo ja die einfache Mehrheit auch uach rheinifchem Rechte genügend
ist zur Genossenschaftsbildunguud bemerkt schließlich, und darauf möchte ich ganz besonderes Gewicht
legen. Folgendes:

„Endlich darf bei diefer Frage niemals übersehenwerden, daß es sich nur um das
Provokationsrecht handelt, d. h. um das Recht, die Eiuleitung der Verfahrens zu
begehren, nicht aber um das Recht, die Ausführung zu bestimmen. Weder den Pro¬
vocirten, noch überhaupt einer wie immer berechneten Majorität steht ein Einfluß zu,
weder auf die Zuweisung der Gründe an die einzelnen Betheiligten, noch auf die
Wahl des Verfahrens. Soweit nicht eine Uebereinstimmung aller Beteiligten vor¬
liegt, ist für die Ausführung der Zusammenlegung oder Theilung nur das Gesetz
maßgebend und die auf Grund des Gesetzes zu fällende Entscheidung; das Recht,
diese letztere auch gegen jede, wie immer geartete Majorität anzurufeu, muh jedem
einzelnen Grundbesitzergewahrt werden. Bei richtiger Auffassungdieses Verhältnisses
werden auch so manche Bedenkenschwinden,welche in Oestreich bisher insbesonderein
juristifchenKreisen gegen ein Zufammenlegungsgefetzgeherrscht haben, und die vor¬
züglich in der irrigen Auffassung des Majoritätsverhältnisses ihren Gruud hatten.
Auf der gleichen irrigen Auffassung,auf die Beimengung des Rechtes, die Einleitung
zu begehren, mit dein vermeintlichenRechte, die Ausführung zu bestimmen, bericht
auch die Besorguiß, daß bei Einräumung des Provocationsrechtes zu Gunsten der
nach dem Steuerkapital ohne Rücksichtauf Kopfzahl berechneten Majorität eine Ver¬
gewaltigung der kleinen Leute durch die Großgrundbesitzereintreten werde. Auch diese
Besorguiß ist unbegründet, weil der Majorität kein Einfluß auf die Zuweisung der
Abfindungen zusteht."

Meine Herreu! Den: möchte ich durchaus beitreten. Es handelt sich bei der Vestimmuug
des Provokationsrechts ja nur um das „Ob" der Zusammenlegung. Was das „Wie" der Zu¬
sammenlegung anbetrifft, fo ist der Großgrundbesitzer absolut nicht in der Lage, darauf einen
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maßgebenden Einfluß zu üben, falls einmal wirklichder Fall eintritt, daß ein einzelner Grund¬
besitzer, durch die Mehrheit der Flache, die ihm zu Gebote steht, eine widerstrebende Bauern-
gemeinde zur Zusammenlegung zwingt. Meine Herren! Zu welchen unnatürlichen Konsequenzen
gelangen Sie, wenn Sie die Mehrheit der Köpfe als Bedingung der Provocation hinstellen!
Denken Sie an den Fall, daß kein Großgrundbesitzerin der Gemarkung vorhanden ist, sondern
die Vauerngemeinde aus 13 kleineren und 12 größeren Grundbesitzernbesteht, dann müssen sich,
wenn Sie die Majorität nach Köpfen einführen, die 12 Bauern von den 13 kleinerenBesitzern,
von Tagelöhnern und Dieustleuten majorisircn lassen. Es würde dahin kommen, daß jene 12
Bauern, welche vielleicht uierfünftel der ganzen Feldmark besitzen, sich doch den 13 widerspre¬
chenden kleinerenGrundbesitzernbeugen müssen. (Zuruf: Natürlich!)

Meine Herren! Ich möchte noch auf einen Punkt kurz hinweifen. Ein Nachtheil für
die kleineren Besitzer kann ja, auch wenn sie majorisirt sind, und wenn gegen ihren Willen das
Verfahreir in Gang kommt, bei richtiger Handhabung des Gesetzes — und die Kautelen sind
dazu in der ausgiebigsten Weise durch das Verfahren getroffen — nicht entstehen. Es muß
jedem Interessenten eine dem Werthe und der Kulturart entsprechendeAbfindung für feineu
alten Besitz gewahrt werden. Es ist allerdings richtig, daß die Vortheile, welche durch die
Zusammenlegung erwachsen, in viel höherem Maße den Großgrundbesitzern, als den kleineren
Besitzern zu Gute kommen. Wenn z. B. Herr von Heister in seinem einleitenden Referate auf
die Erfparniß an Arbeitskräften hingewiesen hat, so ist es naturgemäß, daß Jemand, der 20
Pferde gebraucht, um feinen Acker zu bestelle»:, in Folge der Zusammenlegung vielleicht2 bis 3
Pferde abschaffe»: tan»:, wogegen für eine»: kleinen Besitzer, der nur 2 Morgen hat und seinen
Acker selbst bestellt oder eine Kuh dazu hat, dieser Vortheil der Ersparniß der Arbeitskraft ein
mehr theoretischerist, welchernur praktisch wird, wenn er Gelegenheit hat, die Arbeitskraft, die
er erspart, anderweitig zu verwerthen. In allen Fällen hat aber auch der kleine Besitzerdie
Vortheile, welche sich aus der Zugänglichmachungder Grundstückedurch Wege, aus der etwaige»:
Anlage von Meliorationen und aus der Klarstellung der Rechtsverhältnisse, »vorauf der Herr
Landesrath fchon hingewiefen hat, ergebe»:. Meine Herren! Immerhin will ich den möglichen
Fall, daß ein kleiner Besitzer in: einzelnen Falle nahezu keinen erkennbaren Vortheil von der
Zusammenlegung hat, vollständig preisgebe»:. Keinesfalls aber kann ihn: ein Nachtheil erwachsen
und zwar deßhalb »richt, weil, was die Koftenfrage betrifft, das Gesetz sagt, daß die Auseinander¬
setzungskosten nach Maßgabe des Vortheils, welcherden Einzelnen erwächst,vertheilt werden, und
daraus die Iudikatur die Konsequenzgezogen hat, daß derjenige, welcher aus der Auseinander¬
setzung gar keine»: Vortheil hat, auch keinen Beitrag zu den Kosten zu leisten braucht.

Vice-Laudtags-Marschall: Der Herr Abgeorduete Limbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! die Erklärung des Herrn Staatskommissars

ist wie ein Donnerschlag nnter uns gefallen, aber ich hoffe, daß es mit den: „Nie" auf land¬
wirtschaftlichem und volkswirthschaftlichemGebiete nicht anders bestellt ist, als auf politischein,
nämlich daß es nicht immer fo ernst gemeint ist. Es ist viel über die landwirtschaftlicheBedeutung
der Konfolidation sowohl von: juristischen, wie vom technische,: Standpunkte gesprochenworden.
Meine Herren! Die Worte bewegen, aber die Beispiele überzeuge»:. Ich bitte diejenigen, welche
sich für die Konsolidation interessiren, nach Wetzlar zu gehe»:. Dort ist unser schwierigenVer¬
hältnissen die Konsolidation zu Staude gekommen, Wetzlar liegt mitten in: Thale, von hohen
Berge»: mit steilen Abhängen rings umgeben. Es gab dort keinen Weg, keine,: Steg; dieselben
sind erst in Folge der Konsolidation hergestellt worden, und aus den früheren kümmerlichen
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Kommunalwcidenund Oedländereien si'id die üppigsten Saatfelder entstanden. Dort ist nur eine
Stimme darüber, daß die Consolidation nützlich ist, daß sie nothwendig ist. Es mag sem, daß
die Herren, welche unten am Nheine wohnen, dies weniger empfinden; für uns nn Gelinge ist
die Konsolidation fehr nothwendig. In einem Punkte bin ich mit dem Vertreter der Konsolidation,
meinem geehrten Nachbarn Herrn Wunderlich nicht einverstanden. Er meint, wenn es nach
Köpfen ginge, würde nie konsolidirl. Wir haben in der Nähe uuseres Kreises das kleine Landchen
Luxemburg. Dort ist ein Gesetz für alle Arten landwirthschaftlicherMeliorationen erschienen,
und ich mochte mich glücklich schätzen, wenn ein ähnliches Gefetz für unsere Nheinprouinz erlassen
würde Das Gesetz euthält theilweiseMaterieu, welche unsere Gesetzgebungschon geregelt hat,
z B Bestimmuugeu über (int- und Bewässerung. Dann hat das Gesetz über die Flurwege-
anlageu und andere landwirthschaftlichenMeliorationen Bestimmungen getroffen. Unter diesen
anderen landwirtschaftlichen Meliorationen befindet sich auch die Konsolidation. Das Gesetz
gipfelt in dem Gedanken, daß eine Genoffenfchaftgebildet werde, nnd zwar entwedereine freiwillige
Genossenschaft, wenn alle Besitzereinverstandensind - dann können sie es natürlich machen wie
sie wollen - oder eine Zwangsgenossenschaft,wie wir sie hier ueunen, wenn zwei Drittel der
Besitzermit der Hälfte der Fläche oder zwei Drittel der Fläche nut der MaMitat der Besitzer
für eine solche Anlage sind. Dann können diese Genossenschaften Korporationsrechteerhalten, wie
sie eine Korporation bei uus auch erlangen kaun. Nuu sollte man glaubeu, daß bei diesen
Kantelen, welche noch viel weiter gehen, als die Anträge der Herren Graf vonSvee und Freiherr
von Loü wollen, die Angelegenheit im Sande verlaufeu wäre. Neiu, ''«me Herren der Landes-
Kultnringenienr Enzweiler, ein persönlicherFreund vou nur, ist von fechs Ge.nem en beanftragt
und bat 18 Technikerzugezogen;voraussichtlichwird im nächsten Jahre mit der Arbeit begonnen.
S wm'en sick) r' ei, meine Herren, daß die Zustimmung derMehrheit der Besitzer kein Hinderniß
sein wird aber Sie müssen der allgemeinen Stimmung in der Nhempromnz auch Rechnung
trägem sonst bleibt das Gesetz ein todter Buchstabe. Ich bitte also, den Autrag des Herrn

^'"^e^i^^rfchall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort
Abacordneter Wolters: Meine Herren! Ich will wesentlich nur zur Geschäftsordnung

sprechen und dem Wnnfche Nnsdrnck geben, daß Sie dem Antrage des Herrn Freiherrn Felix
o L^ Folge geben mögen. Ich glm.be, die Konsolidationsfrage ist m allen Kreisen derart

binden ah wir ganz genau wisse», wie die Stimmung im Lande uud hier nn hohen Hause
fü ie Sahe ist Ich bin der sesten Neberzeugung, daß, wenn die Staatsregierung erklart, au

Mehrzahl ds NMes festhalten zu müssen, das ganze Gesetz in diesem Hanse fallen wird.
D r l dW hfchaftlic e Vereni für Nheinvreuheu hat in einer zahlreichbesuchm Vorstmidsfttzuug
7o ewige Wochen in Köln die Frage behaudelt, und, wie ich ^"" e, "i, allen gegen zwei
Stwm^ den Beschluß gefaßt, daß bei der Provokatiou um die Zahl der Besitzer maßgebeud
5?s«ll M iue Herrm! Ich will uicht auf die Grü.ide, die dafür augefuhrt worden ftud, em-
sem soll ^" «"«n. ^ ^ ^,^ ^^. ^.^^^^ ^^ Staatsregierung

e 2 Wmte Mt !w 2rdeu siud. Das eiuzige für mich maßgebende Moment welches
w ^i 3chew!mg mch de.n Besitze angeführt wurde, war dasjenige daß eine Konsolidation
wst n cht zu Stande kommen könnte. Wir haben soeben von dem Herrn Vorredner gehört,
,VN,I NM)I zu ^"".^ „liialick, ist Ich stehe aus dem Standpunkte und sage: bei

14
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Konsolidation unter den Bedingungen, wie sie dein landwirtschaftlichen Vereine nothwendig
erscheinen, nämlich daß die Mehrheit der Besitzer zu provociren hat, nicht zu Stande kommt,
dann stehe ich auf dem Standpunkte: warten wir in Gottes Namen noch etwas mit dem Gesetze
bis eine andere Ansicht in der Bevölkerungherrscht. Heute aber, glaube ich, ist es rein vergebliche
Mühe, über alle die Paragraphen abstimmen zu lassen. Wenn wir einfach von uorneherein über
die Hauptprinzipienfrage abstimmen, so wird es sich zeigen, wie wir zu dem Gesetze stehen.
Persönlich möchte ich aber noch das Eule erklären, daß es für viele Theile unserer Provinz eine
Nothwendigkeitist, die Konsolidation zu Stande zu bringen. Ferner möchte ich erklären, daß ich
die großen Bedenken, welche Zerr Graf von Hoensbroechund andere Redner haben, nicht theile.
Ich will nicht weiter darauf eingehen, glaube aber, daß diese Bedenken im Wesentlichengehoben
werden künnm.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteBeppler hat das Wort.
Abgeordneter Beppler: Ich möchte Ihnen einige Mittheilungen über die Zusammen¬

legungen im Kreise Wetzlnr machen. Die Zusammenlegung der Gemarkung Wetzlar wurde
seiner Zeit durch absolute Majorität der Grundbesitzerprovocirt, es entstand dort ein förmlicher
Aufruhr. Nachdem dort, wo die Vodenbefchaffenheiteine sehr verschiedene ist, konsolidirt ist, sind
die sämmtlichen Besitzer zufrieden und freuen sich, daß aus dem Wirrwar von Grundstückenheraus
schöne Fluren entstanden sind. In meinem Orte haben seiner Zeit 14'Grundbesitzer den Antrag
auf Zusammenlegung gestellt, es wurde iu Folge dessen ein Termin anberaumt, in dein viele
Grundbesitzerheftige Opposition machten; heute halten sie die Zusammenlegung für vortheilhaft,
sie wollen eben dazu gezwnngeu sein. Ich möchte, um der Landwirthschaft aufzuhelfen, die
obligatorischeEinführung dieses Gesetzes beantragen. Haben doch seiner Zeit die Bauern gesetzlich
gezwungen werden müssen, die Jauche auszuführen, obgleich sie den Nutzen des Düngers vor
Augen hatten. Was die Kosten der Zusammenlegung anbelangt, so sind in Wetzlar pro Morgen
13 M. bezahlt wordeil. Diese Summe kann den Vortheilen gegenüber gar nicht in Betracht
kommen. In dem Kreise Biedenkopf, Provinz Hessen-Nassau, lagen Gemeinden znsammen, deren
Ländereien einen sehr geringen Werth haben und die in Folge der Verbesserung in Wohlstand
gerathen sind. In Bezug auf das, was über die Gewannregulirung mitgetheilt worden ist, kann
ich aus Erfahrung sagen, daß diese Gewannregulirung allein große Vortheile nicht mit sich bringt.
Es hat eine Gemeinde die Gewanne mit großen Kosten regulirt und eine andere Gemeinde hat
zusammengelegt; die Kosten der Zusammenlegung haben nicht mehr betragen, als die Kosten der
Gewannregulirung, und haben doch viel mehr Vortheile mit sich gebracht.

Vice-Landtags-Marschall: Seine Durchlaucht Fürst zu Wicd hat das Wort.
Fürst zu Wied: Meine Herreil! Ich habe zunächst in Bezug auf das, was Herr

Wolters über die Sitzung des Eentral-Vorstandes des landwirthschaftlichenVereins gesagt hat,
Ihnen etwas mitzutheilen. Ich habe damit gewartet, Ihnen das zu meinen Händen an die
Adresse des Landtages gerichteteSchreiben des landwirthschaftlichenVereins mitzutheilen, bis wir
zur Behandlung der einzelnen Paragraphen des Gesetzes kommen würden. Wie die Sache jetzt
steht, beehre ich mich, wenigstens den eineil Punkt hemuszugreifeu, der diejenige Frage betrifft,
die uns zunächst beschäftigt,nämlich die Frage, ob die Hälfte der Kopfzahl der Besitzer oder die
Hälfte des Katastral-Neiuertrages bei der Provokation entscheiden soll. Es ist dies vom Central-
Vorstnnde des landwirtschaftlichen Vereins unter Punkt ^ zusammengefaßt nnd lautet dahin:

„Ein folches Verfahren erfordert dir Zustimmung von mindestens der Hälfte der
Besitzer, die mindestens die Hülste der zu regnlirenden Fläche und des Katastral'
Neinertrages repräsentiren."
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Meine Herren! Hier sind also drei Bedingungen zusammengefaßl. Wenn wenigstens
gesagt wäre: die Hälfte der Besitzer allein, dann könnte man vielleicht fragen, ob eine solche
Bedingung für das Zustandekommendes Gesetzes nicht günstiger wäre, aber durch die geforderten
drei Bedingungen ist die Sache so uerklansulirt, daß eigentlich keine Konsolidation zu Staude
kommentaun. Ich bin vollständig mit denjenigen Reduern einverstanden, die dies bereits aus¬
gesprochen haben. Nach der schneidigen Erklärung, die von Seiten de« Vertreters des Herru
Ministers abgegeben worden ist, brauche ich über diesen Punkt ja nicht mehr zn sprechen, denn
Sie werden zugebeu, daß iu dem landwirthschaftlichenMiuisterium jedenfalls die Erfahrungen
aus allen Provinzen des Laudes uorliegen, und daß man dort ganz genau weiß, welche Trag¬
weite gerade diese Nestimmuug iu den verschiedenen Provinzen gehabt hat. So lange die Hälfte
der Besitzer der Kopfzahl nach zur Grundlage der Provokation gemacht war, sind eben keiue
Konsolidationen zu Stande gekommen,und sobald diese Bestimmuug ausgeschieden worden ist,
haben die Provokationen auf Konsolidation in ziemlich vielen Gemeinden stattgefunden. So ist
es dort gegangen, nnd gerade so wird es auch bei uns gehen. Die ganze Arbeit, die wir hier
gemacht haben, die ganze Arbeit, die das Ministerium gemacht hat, alles was der Provinzial-
Verwaltungsrath vorbereitet hat, wäre fruchtloseArbeit, wenn Sie die Mehrzahl der Besitzer in
das Gesetz aufnähmen, denn dasselbe würde einfach bei Seite gelegt und nicht gebrancht werden.
Das ist eine Erfahrung, die in allen Provinzen gemachtworden ist und die jedenfalls bei uns
noch viel stärker hervortreten würde, wo die Anschauungen des l-oäe nnd die Gewohnheit des
Zertheilens des Besitzes so tief in die Bevölkerung gedrungen sind. Meine Herren! Ich habe
zunächstnoch auf das zu autworteu, was Herr Graf von Hoensbroech angeführt hat. Derselbe
hat gesagt, daß wegen der Unsicherheit des Besitzes die Konsolidation keinen Werth hätte oder
doch nicht' möglich wäre uud daß ohne Ordnung des Erbrechts in der Zukunft nach 30 Jahren
die Kousolidationsfrage wieder auf die Tagesordnung kommen und die Konsolidation wieder von
neuem anfaugeu würde. Meiue Herreu! Dem gegenüber möchte ich bemerken, nachdem wir
gesteril über das Hypothekengesetz uud über die Ordnuug der Titel des Grundbesitzes beschlossen
haben, meine ich, hätte,: wir einen ersten und sehr bedeutendenSchritt vorwärts gethan, nm
Sicherheit in die Grenzen uud in die Eigenthumstitel zu bekommen. Wir haben gerade bei
diesem Gesetze dahin gestrebt, auch die Katasterfrage hinein zu bringen, und es ist uns von
Seiten der KöniglichenStaatsregicrung zugesagt wordeu, durch Verordnung dafür zu sorgen, daß
eine möglichst enge Verbindung zwischenden Katasterbeamten und deren Wirksamkeit und den
Beamten die für die Titel des Grundbesitzes zn sorgen haben, eintreten soll. Meme Herren!
Würde, sobald nach Einführung des gestern von uns behandelten Gesetzes in einer Gemeinde auf
Konsolidation provocirt und diese Konsolidationdurchgeführtwerdeu, so würden du> ganzen Titel
des Besitzes die Kataster, die ganzen Hypothekenmit einem Schlage vollständig klar und in den
ideal besten' Zustand gebracht. Meine Herren! Das können Sie mir nicht bestreuen. Wie
wichtig also die Konsolidation für unfere Proviuz in dem Augenblick ist, rn dem wir in dem
gestern von uns berathenen Hypothekengesetz einen ersten Schritt vorwärts zur Sicherheit des
Eigenthums thun, werden Sie mir auch zugebenmüssen.

Meine Herren' Was nun das Erbrecht betrifft, fo würde, wenn nur das vorliegende
Gesetz, ohne nach meinem geschäftsorduuugsnmßigmAntrage, «'s den ich nachher kommen werde,
uns über die Vorfrage zu entfcheiden,jetzt durchberatheu, am Schlüsse auch der Vorschlag des

über die Frage der weiteren Vererbuug der konsokwten Flachen

zur Sprache kommen, und wir würden dabei Gelegenheit haben, uns über diese schnuengeuud
14»
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äußerst weittragendeMaterie zu äußern und dahiu zu dringe», daß wir auch darüber in Zukunft
ein Gesetz vorgelegt erhalten. Meine Herren! Ich würde es für einen der wichtigstenPunkte
halten, wenn gerade durch die Konsolidation ein solches Gesetz angeregt würde.

Meine Herren! Ich muß jetzt noch auf die Zusammensetzungunseres Provinzial-Landtages
eingehen; die Herreu werden mir es nicht übel nehmen, wenn ich diesen Punkt mit ein Paar
kurzen Worten streife. Sehen Sie durch Ihre Reihen, so werden Sie mir zugeben, daß ein sehr
großer Theil der Abgeordnetender Nheinprouinz aus dem nördlichenTheil der Provinz hcrstammt,
in welchem der Großgrundbesitzund auch noch der größere bäuerliche Besitz vcrtreteu ist, daß nur
der kleinere Theil der Vertreter aus der südlichenHälfte der Provinz herstammt, wo der Klein-
grundbesitz und die außerordeutlicheZersplitterung herrscht.

Meine Herren! Ich glanbc, Sie werdeil mir das zngeben müssen. Die Herren aus den
Städten sind zum großeu Theil aus der nördlichenHälfte, die Herren (Großgrundbesitzerebenfalls,
und fo ist es nur eine verhältnißmäßig geringe Zahl von Vertretern, die eingehend die Tragweite
der Zersplitterung des Grundbesitzes in dein südlichen Theile nnserer Provinz, in dem kein
eigentlicherGroßgrundbesitzeristirt, kennen.

Meine Herren! Wenn Sie ein so großes Gewicht auf ihren Antrag, in Betreff der
Provokation zur Kousolidation legen, so haben Sie eiu volles Recht dazu. Die Einen sagen:
wir brauchen das Gesetz nicht — Herr Graf von Hoensbrocchhat sich selbst dahin ausgesprochen,
die Anderen sagen: wir liegen mit unseren großen Gütern im Gemenge mit bäuerlichen Gütern,
wir wollen deshalb — ich erkennedas vollständig als ein richtiges Motiv gerade für diefe Herren
an, daß sie sagen — wir wollen deshalb, weil es so ist, weil nur unsere Nachbarn majorisiren
könnten, für sie eintreten uud sageu nein, - nudle»«« odligc, — und wollen diese Macht nicht
haben. Meine Herren! Das ist ein schönerStandpunkt, aber ich frage Sie: ist es nicht viel
wichtiger, daß wir das Gesetz zu Stande bringen, um Ordnung in unsere Kataster und unsere
Hypothekenzu bringen, als daß wir nns auf diesen sehr anertennenswerthen Standpunkt stellen,
daß wir nicht in die Lage gesetzt werden wolleil, andere majorisiren zu können? Meine Herren!
Wir braucheu es ja uicht zu thun, das ist ja eben das, was Ihnen und Ihren Genossen anheim
gegebenwird.

Meine Herren! Endlich möchte ich auf die geschäftsordnungsmähigeFrage, die ich zuerst
angeregt habe, zurückkommen. Ich bleibe bei meinein Antrage stehen, daß Sie erst später über
die wichtige priuzipielle Frage der Mehrzahl der Besitzer abstimmen. Meine Herren! Wenn Sie
die scharfen Erklärungen, wie sie sich entgegenstehen,wie sie znerst Herr Freiherr von Loö im
Namen eines Theiles der Grundbesitzerabgab, nnd wie sie dann auf der anderen Seite von dem
Herrn Vertreter des Ministeriums abgegebenwnrde, gegen einander halten, dann, meine Herrn,,
ist die nothwendige Konsequenz, daß Sie, sobald wir uns hier im Landtag dafür entschieden
habeil, die Mehrzahl der Besitzer in das Gesetz cinznfügen, voll der weiteren Diskussiou über das
Gcfetz abfeheu. (Zustimmung.)

Nun frage ich Sie, meiue Herren, ist es nicht richtiger, daß wir, die wir in diesem Falle
einen gesetzgebenden Faktor, der für die Interessen der Provinz eintreten soll, darstellen, erst alle
Eventualitäten uud alle Wirkungen des Gesetzes in seinen einzelnen Paragraphen durch studiren,
sie mit den Herren Justitiaren und mit den Herren Vertretern der Staatsregierung durchdenken
und besprecheil,ehe wir über die prinzipielle Frage abstimmen und dadurch eigeutlichuns selbst
präjudizircu? Ich »lochte Sie deshalb zum Schlnß meines Vortrages bitten, auf meinen Vorschlag
einzugehen, die Nbstimmuug über die priuzipielle Frage bis zum Schluß, bis wir das ganze
Gefetz durchberathen habeil, zu verschieben.
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Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist nach nnscrcr Geschäftsordnung
Pflicht des Vorsitzenden, dafür zn sorge», daß erstens die Geschäfte rasch erledigt werden, und
daß zweitens Niemand zu weit von dein Gegenstandeabstreife, um den es sich handelt. Meine
Herreu! Ich möchte darauf aufmerksam machen, das, wir fortgesetzt uns noch in der General¬
debatte befinden, aber eigentlich wird in der letzten Zeit beinahe nnr über §. 1 gesprochen. Es
scheint mir deshalb, daß wir vielleicht gut thun würden, weun wir die Generaldebatte schlössen
uud wirklich zu §. 1 übergingen, so daß die Herren das, was sie zn sagen haben, an der Stelle
vorbringen können, au welche es eigentlich hingehört. Es haben sich noch die Herren Graf
Wilderich von Spee, Freiherr Felix, von Loö, Fürst zu Solms-Lich, Wolters, Wunderlich,
Sterucberg und Freiherr von Eunatten zum Worte gemeldet. Wenn der Landtags-Marschall die
Berathung eines Gegenstandes für erschöpft halt, der Schließung der Diskussiou jedoch vou
mindestens 8 Mitgliedern widersprochenwird, so ist die Frage, ob die Berathung zum Schlüsse
reif sei, zur Abstimmung zu bringen. Ich halte die Generaldiskusfionfür erschöpft. (Widerspruch.)

Wenn die Herren anderer Ansichtsind, so werden wir in der Gencraldistussion fort¬
fahren. Mein Vorschlag geht dahin, die Generaldiskussiunzu schließen und zu H. 1 überzugehen,
uud zwar uicht zur Abstimmung, sondern zunächst zur Diskussion über 8- 1- ^ Der Herr
Abgeordnete Wolters hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterWolters: Ich stimme dem vollständig bei nnd glaube, daß damit das
erreicht wird, was Herr Freiherr von Lo« gewollt hat. Wir werden bei der Abstimmung über
8. 1 in die Lage kommen,zu sehen, ob das Gesetz durchkommt.

Vice-Landtags-Marschall: EntschuldigenSie meine Herren, ich habe nicht gesagt,
daß wir zur Abstimmung, sondern zur Diskussion über §. 1 überzugehen hätten. — Der Herr
AbgeordneteFreiherr Felix von Loe hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich würde dem Vorschlagedes
Herrn Vorsitzendenunter der Bedingung beistimmen, daß bei ß. 1, wie es auch iu deu Volks¬
vertretungen üblich ist, wieder in die eigentliche Generaldiskusfion eingetreten werden kann, weil
in dem §. 1 das Prinzip ausgesprochenist.

Viee-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich bin nicht der Meinung des Herrn Vorsitzenden,

Ich würde vorschlagen,daß wir in der General-Diskussionruhig fortfahren, denn wir sind jeden¬
falls, sobald wir znr Abstimmung über §. 1 gekommen sind, mit der weiteren Berathuug der
Gesetzesvorlagefertig, und das möchte ich nicht. Die Vorlage ist uns hierher gegeben worden,
um'sie ganz durchzuberathenuud siud nur nicht berechtigt,weil der eine Satz in §. 1 den einen
gefällt, den anderen mißfällt, die weitere Berathuug zu unterlassen. Wir sollen hier ein Votum
über das ganze Gesetz und zwar für den prenßifchenLandtag abgeben und nicht nur debattiren,
ob wir den §. 1 annehmen oder verwerfen wollen. (Redner macht eine Pause.)

Vice-Land tags-Marsch all: Ich stehe vollständig ans demfelben Boden, wie Herr
Dietze. Ich bin mit dem, was er sagt, Wort für Wort einverstanden, ich will nur auf anderem
Wege dasselbe erreichen. Es war uicht meine Absicht,über §. 1 abzustimmen,sondern ihn zur
Diskussiou zu stellen.

Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Ich sehe gar nicht ein — ich hatte eben noch nicht ausgesprochen, —

daß wir iu dieser Weise vorgehensollen. Lassen Sie uus ruhig die General-Diskussionfortsetzen,bis sie
erschöpft ist und dann den §. 1 von vorn wieder vornehmen und durchgehen,bis wir zu Ende sind.



Viee-Landtags-Marschall: Ich hallo die Debatte über das ganze Gesetz für er¬
schöpft und werde dieselbe Wichen, wenn nicht der Schließung durch 8 Mitglieder widersprochen
wird. (Widerspruch.)

Es siud 8 Mitglieder, die widersprechen. Ich bringe die Sache zur Abstimmung. Meiu
Vorschlag geht dahin, die General-Distnssion zu schließen und in die Berathung über 8- 1 ein¬
zutreten. Diejenigen Herren, welche mit meinem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität. Wir fahren in der General-Diskussion fort.
Der Herr Abgeordnete Graf Wildcrich von Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wild er ich von Spee: Meine Herren! Ich habe blos eine knrzc

Berichtigung zu inachen, weil ich bemerkt habe, daß der Vertreter der Königlichen Staatsregieruug
mich mißverstanden hat. Er war der Ansicht, daß ich dafür gesprocheilhätte, daß blos die
Majorität, die größere Hälfte der Besitzer ausschlaggebendsein soll. Es sollte heißen, daß ein
solches Verfahren die ^ustimmnng von mindestens der Hälfte der Besitzer, die mindestens die
Hälfte der Fläche und des Katastralreincrtrages repräsentiren, erfordert. Es wird also von mir
die Zustimmuug der Majorität der Besitzer gefordert, damit die größere Hälfte des Grundbesitzes
nicht den Ausschlag gebe. Es soll auch die Majorität des Grundbesitzesdabei zur Geltung kommen.
Das, was ich dem Herrn Limbourg antworten möchte, bezieht sich auf das Gesetz von Luxemburg,
(Unruhe!)

Vice-Landtags- Marsch all: Meiue Herren! Da Sie die Sache zu hören wünschen,
so bitte ich, dem Herrn Nedner auch die nöthige Aufmerksamkeitzuzuwenden.

Abgeordneter Graf Wild er ich von Spee: Artikel 12 des Gesetzes für Luxem¬
burg lautet:

„Hat die Mehrzahl der Bctheiligten, die mindestens zwei Drittel der Vodenfläche besitzt,
oder zwei Drittel der Betheiligteu, die mehr als die Hälfte der Fläche repräfentiren,
ihre Zustimmung gegeben, u. s. w."

Es besteht die Alternative, entweder die Majorität der Besitzer und zwei Drittel des
Grundbesitzes,oder umgekehrt zwei Drittel der Kopfzahl und die Hälfte des Grundbesitzes. Das
habe ich blos erwidern wollen, um diese Unklarheit zu beseitige».

Vice-Laudtllgs-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix uou Lo« hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«: Meine Herren! Nur ein paar kurze Wider-

leguugen. Zunächst kaun ich den Ausführungen des Herrn Landes-Direktors refp. der Mühe/
die er sich gegeben hat, die Ansichten deo Proviuzial-VerwaltungSraths zu vertheidigen, meine
Anerkennunguicht versagen; daß ihm dies vollständig gelungen wäre, möchte ich allerdiugs nicht
zugeben. Wenn er die Ansichtenunserer Rheinische,:Bevölkerung iu solcherWeise deu meinigen
gegenüberstehendgeschildert hat, so glaube ich, daß ihm dies große Mühe gemacht hat. Ich
möchte den Herrn Landes-Direktor auf unsere Verhandluugen iu einem früheren Provinzial-
Landtage über das Erbrecht verweifen, die auf dem freiheitlichen Prinzip zur Löfung der Erbrechts-
frage basirten.

Ich möchte ferner hervorheben, daß der Vergleichmit anderen Landestheilen, die Exem-
plisiciruug auf Hannover, für uus uicht paßt. Es sind eben ganz andere Verhältnisse und wenn
man geglaubt hat, dort ein anderes Gesetz, welches den Zwang statuirt, einführen zu müssen, so
mag das aus der Initiative der Negierung hervorgegangen sein, wie auch dieser Entwurf; daß
es aber ans der Initiative der Bevölkerung hervorgegaugeu fei, ist uns nicht nachgewiesen.
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In Betreff der Aeußerung des Herrn Vertreters des Slaatsministeriums mochte ich
zunächst konstatiren,daß der Herr Negierungskommifsardie Ausführungen des Herrn Grafen von
Hoensbroechin Betreff der Folgen der Konsolidation in Nezng auf uuser Erbrecht nicht widerlegt
hat. Er ist gar nicht darauf eingegangen, nämlich auf die Folge, daß alle paar Jahre wieder
eine Zersplitterung eintrete,:, alfo die Zufammenlcguug, die einmal ansgefnhrt worden ist, wieder
gestört werden würde. Ich möchte mir dann noch erlauben, auf die Bemerkung, daß wir nicht
konsequentsind, wenn wir uns mit der Majorität begnüge», zu erwidern. Es ist von allen
Seiten, von den Gegnern dieses Entwurfes hervorgehobeuworden, daß an vielen Orten ein
Bedürfniß bestehe, und daß der Widerstand Einzelner dein öffentlichen Nutzen weichen müsse. Bei
einen, derartigen Grundsatze ist es konsequent, daß man eine Majorität bestimmt und nicht den
Zwang einführt. Gerade die Anführung von Bayern von Seite» des Herrn Kommissarius der
Staatsregiernng scheint nur mehr für unsere Ansicht zn sprechen, als für die feinige, wenn dort
die Konsolidation eben so wenig ausgeführt worden ist. Daß die Freiwilligkeit möglich ist, und
daß es auf dem Wege der Freiwilligkeit geht, hat uus Herr Limbourg in seinen Ausführungen
über Luxemburg fehr klar gezeigt. Auch das Veifpiel, welches von dem Herrn Vertreter von
Wetzlar uns mitgetheilt wurde, beweist, daß die Stimmnng dafür ist. Er hat uns mitgetheilt,
daß dort einer Flurregulirung die Stimmung der Bevölkerung geneigt sei, letztere aber gezwungen
werden wolle. Ja, meine Herren, das ist eine eigenthümlicheStimmung, wenn man etwas gern
möchte und dazu noch gczwuugrn werden null. In den übrigen Theilen der Nhcinprouinz würden
wir, wenn wir etwas gern wollen, den Zwang nicht erst abwarten. Ich möchte ein Beispiel aus
der Nähe des Herru Grafen von Spee anführen, wo in einer Flur konsolidirt, refp. die Flurwege
regulirt werden follten, wo alle, mit Ausnahme eines einzigen Grundbesitzers, der mit feinen
zerstückelten 8 Morgen in der Flnr lag nud an dessen Widerspruch die freiwillige Umleguug jetzt
scheiterte, zugestimmthabe,,. Das ist einer der Fälle, in denen der Widerspruch eines einzelnen
eigensinnigen Menschen dnrch die Majorität gebrochen werden muß, aber durch eine andere
Majorität, wie der Gesetzentwurf sie vorsieht. Dem Herrn Landtags-Marschall möchte ich mir
erlauben, zu erwideru, daß, wenn hier im Provinzial-Landtage, was richtig sein mag, der größere
Theil der Mitglieder aus dem Norden der Provinz ist, wo ein, geringeres Bedürfuih nach
Zusammenlegn»«,vorliegt, wir aus dem Norden, wie ich glaube, auch viel unparteiischerüber die
Frage urtheilen können, weil wir persönlichweniger dabei interessirt sind. Dem Herrn Vertreter
des Staatsmimsteriums gegenüber, welcher glaubte, daß die Bevölkerung gewissen Einflüssen in
dieser Beziehuug zugänglichsei, halte ich es für nothwendig, darauf hiuzuweisen, daß es gerade
die'intelligenteren, die größeren nnserer Landwirthe sind, die sich darüber ausgesprochenhaben;
die kleinerenweniger. Das haben Sie ans dem Beschlusse des Eentralvorstandes des landwirth-
schaftliche»Vereins vernommen. Ei»e» ähnliche» Befchluh hat der Vorstaud des Rheinischen
Vaueruvcreins im vergangenen Jahre - allerdings war dieser Entwurf noch nicht vorgelegt -
aber in derfelben Richtung gefaßt, daß bei der Nrschlußfassuugund bei der Ausführung der
Zusammenlegung die Interessenten eine entscheidende Mitwirkung habe» müssen. Sie sehen, daß
es gerade der intelligentere Theil der Bevölkerung ist, der mit klarer Erkenntniß der Sachlage
sich dahin angesprochen hat. Dann möchte ich zur Geschäftsordnungbitten, daß^wir rafch über
die Sache hinauskomme». Mei»e Herren! Der 8- ' entscheidet über die ganze Sache. Warn»,
wolle» wir über Einzelheiten la»ge debattiren? Sind wir darüber hinaus, hat die Stnats-
regierung die Güte diese» uusere» Wünschen in dieser Beziehung Rechnung zu tragen, dann
werden wir sehr rasch einen praktischen Gesetzentwurfzu Stande bringen, dann allerdings werde»
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die Erfahrungen, welche gerade die Staatsregierung gemacht, von entscheidenderWirkung sein.
Ich »lochte deshalb bitten, über den §. 1 gleich abzustimmen.

Vice-Landtags-Mar schall: Herr Geheimer Rath Sterneberg hat das Wort.
Geheimer Obcr-Ncgieruugsrath Sterneberg: Meine Herren! Es ist mehrfach von den

Gegnern des §. I heuorgehobenworden, daß es den: Ncchtsgefühledes Rheinländers widerspricht,
wenn man lediglich nach der Fläche und nach dem Katastral-Neinertrage und nicht nach der
Kopfzahl der Besitzerdie Provokation auf Zusammenlegung zulassenwolle. Meine Herren! Diese
Auffassung stimmt mit den thatsächliche»Verhältnissen nicht ganz übereiu. Auch der Prouinzial-
Landtag selber ist nicht immer dieser Ansicht gewesen. Für dcu rechtsrheinischenTheil ist das
Gesetz vom Jahre 1869 erlassen worden. Dieses Gesetz, welchesnicht die Majorität der Besitzer,
sondern nur die Majorität des Besitzes nach der Fläche und dem Katastral-Neinertrage erfordert,
ist vom Prouinzial-Landtagc berathen worden, und es hat die Zustimmung desselben gefunden.
Man hat also damals nicht nngenommen, daß eine Nerletznng des Nechtsgefühlesder Rheinländer
eintreten werde, und bei der Ausführung des Gesetzes ist es der Negierung nicht bekannt geworden,
daß die Interessenten in ihrem Nechtsgefühl sich verletzt gefunden hätten. Jetzt, wo es sich um
die Ausdehnung dieser selben Grundsätze auf das linke Nheinnfer handelt, soll das Nechtsgefühl
des Nheinländers verletzt sein. Meine Herren! Ich kann das nicht annehmen, es müßte denn
das Nechtsgefühl auf dem linken Nheinufer ein anderes fein, als ans dem rechten. Ferner »ruh
ich dem, von »leinein Herrn Kollegen hervorgehobenenUmstände, vollständig beistimmen,daß das
Gesetz nur auf dem Papier stehen würde, wenn die Majorität der Besitzer hinzugefügt wird»
Wie kommen denn Provokationen ans Zusammenlegung zn Stande? Meine Herren! Es hat ein
Grundbesitzerden Muth, den Antrag zn stellen, die anderen möchtendem gern beitrcten, aber sie
thun es aus gewissen Rücksichten, die sie zu nehmen haben, nicht; verwandtschaftlicheRücksichten,
Furcht u. s. w. veranlassen sie, dem Antrage nicht beizustimmen. Erst wenn das Verfahren
eingeleitet, wenn es für zulässig erklärt und wenn es vorgerückt ist, stimmen auch die übrigen
Besitzer bei. In dieser Beziehung sind die umfassendstenErfahrungen gemacht worden. Man
»rag nur auf die Nachbarvrouinzennnd auf das rechte Rheinufer sehen, wo ähnliche Bestimmungen
schon gelten. Wie liegt denn die Sache in den Nachbarprouinzen Westfalen und Kurhessen?
Dort wird, wie im vorliegenden Entwürfe, eine Zufammenlegung auch für zulässig erklärt, wenn
die Hälfte nach der Fläche und dem Katastral-Neinertrage dafür ist, in gewissen Fällen ist sie
aber auch schon dann zulässig, wenn die Besitzer des vierten Theils des Ackers sich dafür
aussprechen. Der vierte Theil des Ackers genügt nämlich dann, wenn eine gemeinschaftliche
Benutzung, namentlich Weide auf den Grundstückenruht; dies ist aber meistentheils der Fall und
bilden die anderen Fälle die Ansnahme.

Es wird also der Negel nach dort eine Zusammenlegung schon eingeleitet, wenn die
Besitzer des vierten Theils des Ackers provozirt haben. Dagegen macht der Entwurf der Rhein-
Provinz die Konzession, daß in allen Fällen die Hälfte nach der Fläche und dem Katastral-
rcinertrage vorhanden fein muß. Fragen wir uns nun aber, sind denn die Grundbesitzer der
anderenProvinzen von denen der Nheinprovinz verschieden?Haben die Grundbesitzerder Provinzen
Hessen-Nassauund Westfalen ein geringeres Rechtsgefühl als die der Nheinprovinz? Ich glaube
das nicht. Der Westfale und der Hesse hängt mit derselben, wenn nicht mit größerer Hart¬
näckigkeit und Liebe an seinein Grnnd und Boden als der Rheinländer und dennochsind dort
sehr zahlreiche Provokationen auf Zusammenlegung gestellt worden. Die letzterenhaben durchweg
zu sehr gelungenenResultaten geführt und wenn dies in der einen oder anderen Gemarkung Mt
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der Fall gewesen ist, so hat das nicht daran gelegen, daß zu wenig Kanteten für die Einleitung
des Verfahrens aufgestellt sind. Wie wenig die segensreichenFolgen der Zusammenlegung zur
Zeit der Einleitung des Verfahrens, namentlich von den kleinen Besitzernübersehenwerden, dafür
möchte ich einen Fall anführen, der mir persönlich in der Provinz Hessen, und zwar in der
Gemarkung Ostheim des Kreises Hanau entgegengetretenist. Ich führe gerade diesen Fall an,
weil dort die Verhältnisse ähnlich liegen, wie in der Nheinprovinz und dort auf Grund eines
Viertels der Flache die Zusammenlegung eingeleitet ist. Ich habe die Gemeinde Ostheim in
Begleitung meines Herrn Chefs, des Ministers für Landwirtschaft, im Sommer vorigen Jahres
besucht. Der Herr Minister hatte sich eutschlosseu, diese Gemarkung zu besichtigen, hauptsächlich
aus dem Grunde, weil bei Einleitung des Verfahrens ein thätlicher Widerstand hervorgetreten
war. Die Interessenten hatten nämlich den Beamten und Sachverständigen das Betreten der
Gemarkung verweigert und als letzteres erzwungen werden sollte, thätlichen Widerstand gegen die
Staatsgewalt geleistet. Es hatte das eine strafrechtliche Untersuchungund die Verurtheilung von
fünf oder sechs Einwohner von Ostheim zu mehrmonatlicher Gefäugnißstrafe zur Folge. Nach
Beseitigung des Widerstandes wurde das Verfahren fortgesetzt und im Herbste 1883 durch Ueber¬
weisung der Pläne ausgeführt. Als ich uun im vorigen Sommer mit meinem Herrn Chef
hinkam, war ich nicht ohne Sorge, ob der Empfang ein fehr freundlicherwerden würde. (Heiterkeit.)

Aber, was geschah! Auf der Grenze der Gemarkungen war eine große Ehrenpforte auf¬
gebaut und dahinter hatte sich die ganze Gemeinde mit Fahnen und Emblemen aufgestellt und
zwar nicht allein die zufriedenen Interessenten, sondern auch die zu längerer Gefängnißstrafe
uerurtheilteu. (Heiterkeit.)

Alle bedankten sich dafür, daß ihrer damaligen Beschwerde keine Folge gegeben, sondern
die Sache trotz des Widerstandes zur Ausführung gekommen sei. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Dies spricht für die Güte der Sache. Es wäre iu Ostheim niemals zu
einer Zusammenlegung gekommen, wenn man die Hälfte der Besitzer oder auch nur die Hälfte
des Besitzes nach der Fläche und dem Katastralreiuertrage als Voraussetzung für die Massigkeit
der Zusammenlegung angenommen hätte.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich bitte um Nuhe.
Geheimer Ober-Negierungsrath Sterneberg: Die Erfahruugen haben uns gezeigt, daß

man mit der Hälfte nach der Fläche und dein Katastralreiuertrage sich begnügen muß, und daß
diese Voraussetzungvollständig genügt, um die Grundbesitzervor Schaden zu bewahren.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Seine Durchlaucht der Fürst zu Solms-Lich hat das Wort.
Fürst zu Solms-Hoheusolms-Lich: Ich wollte mir unr die kurze Bemerkung

erlaube», daß iu allen Fällen, namentlich im Großherzogthum Hesse,:, die mir bekannt sind, und
in welchen die Konsolidation stattgefunden hat, ursprünglich ein großer Theil der Grundbesitzer
opponirt und sich dagegen erklärt hatten, nachträglich aber, nachdem das Verfahren fertig war,
vollkommendamit einverstandenwaren, sich jetzt glücklich schätzen, darüber freuen uud sehr zu¬
frieden sind, daß sie vom Wege ans auf jedes ihrer Grnndstückehinkommenkönnen. Ich bin
überzeugt, daß auch hier zu Lande, wenn anfangs auch Opposition stattfinden wird, nachträglich
die Besitzer sich auch damit zufrieden finden werden. Man braucht keine fo große Angst zu haben,
daß ein gewisser Zwang ausgeübt werde. Im Uebrigen schließe ich mich den Ausführungen
Seiner Durchlaucht des Herrn Landtags-Marschalls vollkommenund in jeder Weise an, und bitte
dringend, daß dieses hochwichtige Gesetz hier im Hause angenommen werde.

15
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Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wunderlich hat das Wort.
Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Ich war in Köln einer der wenigen, welche

in der Versammlung des landwirthschaftlichenVereins sitzen gebliebensind, als es zur Abstimmung
kam. Ich konnte mich für die Idee des Majoritätsbeschlussesdnrch Besitz und Köpfe uicht er¬
wärmen. Meiner Meinung nach geht das nicht, es fördert wenigstens nicht. Ich weiß aus Er¬
fahrung, wie segensreich eine Verkovpelnng felbst für einen kleinen Mann ist. Ich weiß auch,
wie unpopulär die Autragsteller für gewöhnlichgeworden sind, ich weiß, daß sie so zu sageu für
uogelfrri erklärt wurden. Hinterher wurden sie die allerpopnlärstcn Leute, Alles dieses bestimmt
mich aber nicht, diesen direkt ablehnenden Schritt mit zu befürworten, den ein Theil der geehrten
Mitglieder thun will. Meine Herren! Ich bitte Sie sehr darum, lassen Sie uns nicht gleich das
Gesetz fo ablehnend behandeln. Es ist es wahrhaftig werth, daß wir uns vollständig klar werden,
wie gut und segensreiches für viele ist, segensreicham meisten natürlich da, wo der Besitz außer¬
ordentlich zerstückelt ist, aber auch segensreichda, wo er nicht so sehr zerstückeltist. Ich kann
Ihnen aus meiner Erfahrung noch einen Fall anführen. Von einer Flur von ungefähr <l000
Morgen gehörte die Hälfte der Gemeinde, die Hälfte dein Dominium. Es wnrde die Verkuppelung
beschlosseilund ein Plan angefertigt, nach welchem der Domanialpächtcr fehr gut stand. Ich sagte
ihm aber gleich, es werde ihm ein dicker Strich durch die Rechnung geinacht werden. Jetzt, nach¬
dem die Verkuppelung durchgeführt ist, steht sich die Gemeinde viel besser, wie die Domanial-
uerwaltung, welche den geringeren Theil bekommen hat. Das ist in meinem Heimathsdorfe geschehen,
und daß mir mein Heimathsdorf am meisten am Herzen liegt, können Sie sich denken. Ich habe
mich dort am meisten dafür intcrefsirt. Ich sage noch einmal, verhalten Sie sich- nicht gleich von
vornherein so ablehnend. (Bravo!)

Landtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnete Eonze hat das Wort.
Abgeordneter Eonze: Meine Herren! Auf die Gefahr hin, mir den Vorwnrf znzuziehen,

daß ich über eine Sache spreche, die nur eigentlich fern liegt, wage ich es doch, in diefem
Momente der Debatte das Wort zu ergreifen, denn ich fürchte, wir werden ganz unuerfehens am
Ende derselben stehen. Der Versuch, dnrch die Geschäftsordnung die Verhandlung auf das ganze
Gesetz auszudehnen, scheint mir, soweit ich es habe verfolgen können, nicht gelungen zu fein, denn
die ganze Debatte dreht sich unwillkürlich ausschließlich um 8-1- Ich finde dies ganz natürlich/
nach dem bekanntenSatze: punr tairs un« oinolLtte, il taut oasssr los oonts. Es handelt sich
bei dein H. 1 um das Provokationsrecht. Dieses Prouokationsrecht hängt zusammen mit der
Vedürfnißfrage und die Gestaltung desselben geht aus der Vedürfnißfrage hervor. Ich freue
mich, das; die Generaldiskussion uicht geschlosseuist, weil ich dadurch Gelegenheit habe, über die
Vedürfnißfrage zu reden. Ich habe im Allgemeinen den Eindruck, daß über diefen Punkt zu
wenig geredet, wenigstens hier nicht klar ausgesprochen worden ist, wie groß das Bedürfniß für
ein solches Gefetz ist. Handelt es sich blos um eiuen der Landwirthschaftzuzuwendenden Vortheil,
nur um ein gewisses Plus für die Lanowirthfchaft, dann können wir darüber streiten, ob man
noch längere Zeit abwarten darf, bis sich eine Form, die allen genehm ist, für die Einführung
dieses VerkoppclungLgesctzes fiudet. Hcmdelt es sich aber um Beseitigung eines Nothstandes, dann,
meine ich, ist dadurch die Frage bezüglich des Prouokationsrechtes für die Beseitigung des
Nothstandes eine ganz andere. Daß es sich bei uns um einen Nothstand in der Landwirthfchast
handelt, ist gestern von Herrn Freiherrn Felix von Los sehr kräftig betont worden. Meine
Beobachtung««reicheu unmittelbar nicht über den nördlichenTheil der Provinz hinaus, aber auch
da beklagen sich größere uud kleinere Grundbesitzer, Banern im Besitze von 50—100 Morgen,



115

bitter über die Noth der jetzigen Zeit, die es ihnen unmöglichmache, von ihren. Gute zu leben.
Wenn ich unter solchen Verhältnissen anerkennenmuß, dah ein Nothstand besteht, was muß ich
erst sagen, wenn ich die Wirthschaftsweise sehe, wie sie am Oberrhein besteht. Ich bin nicht
Landwirth, ich kann Ihnen das im einzelnennicht auseinandersetzen,aber auch für den, der mit
den Einzelheiten der Landwirthschaft nicht vertraut ist, drängt sich angesichtsdieser Zersplitterung
des Grundbesitzes die Frage auf: Ist es möglich, daß Landwirthe, deren Grundstücke eine
viertel ja eine halbe Meile in kleinen Parzellen um ihr Gehöft herumliegen, existiren d. h. mit
denjenigen konknrriren können, die glücklicherweise in der Lage sind, in der altfächsischen Weise
zu wirthschaften, nach welcher der Grundbesitzermitten in der geschlossenen Grundfläche wohnt,
und von dort aus alles leitet? Schließlichläuft die Landwirthschaft auf ein Rechcnexempel hinaus.
Man muß fragen, was kostet es, nm auf dem Grund und Boden etwas zu erzielen. In diefer
Beziehung wird jeder einverstandensein, daß der Bauer im bergischen Lande viel vortheilhafter,
leichter produzirt, als hier am Oberrhein, wo er 50—100 Parzellen hat und mit diesen dasselbe
erzielen soll, was bei uns auf einem Acker gewonnen wird. Ich brauche uur an den Nothstand
in der Eifel zu erinnern, welcherJahr für Jahr zur Sprache kommt. Wer einmal durch die
Eifel gezugeu ist, muß gesehen haben, daß die Wirthschaft, welche die Leute dort treiben, sie
unmittelbar am Abgrunde der Noth vorüberführt, und wenn ihnen nicht ganz zu helfen ist, fo
muß wenigstens eine Verbesserung durch dieses Gesetz angestrebt werden, das wir ihnen geben
müssen, wenn wir ihnen überhaupt helfen wollen. (Sehr richtig!)

^Ich führe dies mir an, um darauf hinzuweifen,daß die Beurtheilung der Bedürfniß¬
frage eigentlichfür die Fassung des §. 1 maßgebend ist. Wenn Herr Limbourg sagt, es werde
mit den Aeußerungen der Königlichen Etaatsrcgierung nicht so schlimmsein; sie werde sich, wenn
sie sieht daß wir auf gewisse,, Kautelen bestehen, bereit finden lassen, etwas zuzugestehen;man solle
doch der Kopfzahl einigermaßen gerecht werden; gut, das „lögen Sie, die Sie mit der Land¬
wirthschaftvertraut sind, unter sich ausmachen, uud wir wollen zuhören und uns überzeugenlassen;
aber von vornherein zu sagen, das Gesetz, wie es hier gegebenist, geht absolut nicht, es wider¬
strebt unseren heiligsten Gefühlen,meine Herren, das heißt doch ohne Weiteresdie Möglichkeit abfchneidcn,
einen wichtigen Ntihstand,der die Landwirthfchaftbedrängt, zn befcitigen. Wenn Sie Sich weigern,
hier in das Eigenthnmsrechtnnd die persönliche Freiheit einzugreifen, fo geben Sie nur an, in
welcher Weise Sie überhaupt die Existenzen erhalten wollen, von betten Sie selbst auf dem Stand¬
punkte des technifchen Landwirthes anerkennenmüssen, daß sie nicht existenzfähigsmd. Wenn ich
auch nicht Landwirth bin, so behaupte ich doch, daß Wirthschaften, wie wir sie in der Eifel
haben nur unter den günstigstenNaturuerlMnissen existiren können. Wenn irgend Umstände
eintreten welche die Ernte beeinträchtigen,dann mnß ein Nothstand entstehen. Denn die Leute,
die dort' wohnen sind niemals im Stande, etwas zu erübrigen, und daran ist doch überhaupt
die Möglichkeit einer dauerndenExistenzgeknüpft, daß man in guten Zeiten etwas für die schlechten
Seiten erübrigen kann. Ich komme immer wieder darauf zurück, daß die Bedürfnihsrage über
den 8 1 entscheidet So weit mir die Verhältnisse derjenigen bekannt sind, für welche eigentlich
das Gesetz von Wichtigkeitist, also die Bewohner des südlichenTheils der Provinz - - wir im
nördlichenTheile haben es nicht nöthig - bin ich der Meinung, daß dort wirklich ein Nothstand
besteht, der beseitigt werden mnß, und dieser dringenden Nothwendigkeitentsprechend,mnß das
Provocationsrecht gestaltet werden. ^ ^ «« . ^ ,

Landtags-Marschall: Ich möchte dein ,Ierrn Eonze nur nnt emem Worte danken,
daß er mit so vorzüglichen Worten die Bedürfnihsrage hervorgehoben hat, denn grade die

1,^
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Vedürfuißfrage hatte ich in meinem Vortrage vergessen; es ist dies eine Ergänznng meines
Vertrages, die ich freudig begrüße. — Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.

Landes-DirektorKlein: Meine Herren! Gestatten Sie mir bei dieser vorgerückten Stunde
nur zwei kurze Bemerkungen. Wenn ich gesagt habe, daß man in ländlichen Kreisen früher
vielfach für die Zwangstheilung eingetreten fei, fo habe ich selbstredendnicht an den Beschluß
dieses hohen Hauses gedacht, aber die Thatsache, daß in öffentlichenVersammlungen selbst land-
wirthschaftlicherKreise und in der Presse man vielfach für die Zwangstheilung eingetreten ist,
kann wohl nicht bestritten werden. Der Beschluß dieses hohen Hauses hat gerade in dieser Hinsicht
erst aufklarend gewirkt uud ich möchte auch vou der vorliegenden Materie wünschen,daß auch in
dieser Beziehung das hohe Haus der öffentlichenMeinung, die vielfach in diesem Punkte ebenso
befangen ist, wie hinsichtlichder Zwangstheilung, vorauseilen möge. Dem Herrn Grafen Svee
und dem Herrn AbgeordnetenLimbourg gegenüber möchte ich bemerken, daß das luxemburgische
Gesetz gerade für den Entwurf der Königlichen Staatsregierung spricht. Das luxemburgische
Gesetz statuirt zweierlei, es sagt, es solle diese Operation vorgenommenwerde,:, wenn die Majorität
der Besitzer, welche die Hälfte des Besitzesrepräsentiren, dafür ist; außerdem gestattet aber das
luxemburgischeGesetz, meine Herren, ohne Rücksicht auf die Kopfzahl der Beteiligten eine der¬
artige Maßnahme, wenn zwei Drittel des Besitzes sich dafür entschieden haben, es kann alfo eine
Majorisirung durch zwei Drittel des Besitzeszu Stande kommen. Ob man die Hälfte oder zwei
Drittel nimmt, ist eine bloße Frage der Opportunist; das Prinzip ist damit anerkannt, daß nicht
einem Einzigen ein derartiges Widerspruchsrechtzustehen soll. Daß darin keine Härte liegt, hat
der Herr Staatskommissar bereits ausgeführt. Das Beispiel des Herrn Staatskommissars ist
ebenso zutreffend, wie dasjenige, welches man von der anderen Seite angeführt hat, daß nämlich
Jemand, welcher mehr als die Hälfte der ganzen Flur besitzet, die gefammte Anzahl der übrigen
Besitzer majorisiren tönue. Wenn dieses als eine Härte dargestellt wird, so frage ich, ist es
denn weniger hart, wenn z. B. 12 Grundbesitzer800 Morgen iu eiuer Gemeinde besitzen und
auf der anderen Seite 13 kleine Leute da sind, welche zusammen 20 bis 50 Morgen besitzen,
daß alsdann diese 12 Besitzer mit 800 Morgen in der Konsolidation durch jene 13 Besitzer
behindert werden können? Sie werden mir zugeben müssen, daß darin für die 12 Besitzerunter
Umständen eine sehr große und weitgeheudeHärte liegeu kann. Im Ucbrigen, meine Herren,
trete ich dem vollkommenbei,'was der Herr Abgeordnete Conze gesagt hat, daß vor allen Dingen
die Bedürfnißfrage maßgebend sein muß, und daß in dem südlichenTheile der Provinz, in den
Bezirken Trier uud Koblenz, ein sehr dringendes Bedürfniß vorhanden ist. Namentlich aber
würde ein großer Theil der Verwenduug der Summe, die Sie sowohl, wie die Staatsregierung
für die Besserung der Gebirgsgegenden der Provinz zur Disposition gestellt haben davon
abhängen, daß wir ein Konsolidationsgesetzbekommen, denn in der Eifel werden Ent- und
Bewässerungsanlagen, Drainageanlagen u. s. w. vielfach uur einen Werth haben, wenn gleichzeitig
die Konsolidationdamit verbunden wird.

Landtags- Marschall: Meine Herren! Es hat sich Niemand mehr zum Wort gemeldet,
es ist auch 1^ Uhr, ich schlage Ihuen vor, daß wir die weitere Diskussion bis morgen früh
um 10 Uhr vertagen. Zu einer persönlichen Bemerkung hat der Herr AbgeordneteLimbourg
das Wort.

AbgeordneterLimbourg: Ich bin dem Herrn Kollegen Conze sehr dankbar für die
Belehrung, die er mir hat zu Theil werden lassen, wenn ich auch sagen muß, daß er eigentlich
nicht den rechten Beruf dazu hat, da er selbst eiugesteht, von landwirtschaftlichen Dingen nichts
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zu verstehen. Sodann habe ich dem Zerrn Vertreter der KöniglichenStaatsregierung zu sagen,
wir sind ihm außerordentlichdankbar für die Belehrung, die er uns hat zu Theil werden lassen,
ich mochte aber dein entgegen darauf hiuweisen, daß, wenn in früherer Zeit in dem Genossen¬
schaftswesengar nichts geschehen ist, jetzt durch die Vemühuugen der Veamteu und der tüchtigen
Leute, die wir haben, eine Masse von Meliorationen in der Vorbereitung sich befinden. In
diesem Jahre werden im Kreise Vitburg 19 Projekte ausgeführt, wir suchen aber unser Heil
mehr in der Belehrung, wie in dem Zwange, und ich glaube, das ist richtig und das sind wir
sowohl der Provinz, wie dem Staate schuldig, dn wir eine ausgezeichnete laudwirthschaftliche
Lehranstalt haben. Ich glaube, das wird allgemein anerkannt. Gerade in dem jetzigen Augenblick,
in welchem die Landwirthfchaft darnieder liegt, bin ich nicht zweifelhaft, daß wir harte Kämpfe
bekommen werden. Ich glaube, daß der Standpunkt . . .

Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend): Herr Abgeordneter Limbourg, ihre
Ausführungen schweifen von einer persönlichenBemerkung ab.

Ich habe noch eine geschäftlicheMittheilung zu machen — ich bitte die Herren, dazubleiben,
ich habe noch nicht geschlossen. Zunächst habe ich Ihnen ein Schreiben von Seiten des Präsidiums
des landwirthschaftlichenVereins für Nhcinpreußeu betreffs der Konsolidationsfragemitzutheilen.
Ich verweise diese Sache an Herrn von Heister mit der Bitte, das Referat über diese Petition,
sofern eines nöthig wird, zu übernehmen. Meine Herren! Ich habe Ihnen sodann mitzutheilen,
daß heute Nachmittag um 4 Uhr Ausschlißsitzungen stattfinden, und um ^26 Uhr würde nach dem,
was ich eben mit dem Vorsitzenden des Redaktions-Ausschusses,dem Herrn AbgeordnetenSeul,
besprochen habe, dieser Ausschuh zusammentreten. Ich ersuche den Herrn Landes-Direktor und
den Herrn Landesrath Küster, an den Verathungen des Redaktions-AusschussesTheil zu nehmen.
Ich würde auch Herrn Geheimrath Stolterfoth freundlichst bitten, wenn möglich daran Theil
zu nehmen.

Meine Herren! Wir setzen morgen früh um 10 Uhr die abgebrochene Berathung fort.
Ich würde dann zunächst Herrn Limbourg das Wort geben.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 1'/? Uhr.)
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Tritte Konferenz.
Mittwoch, den 17. Dezember 1884, Vormittags 10 Uhr.

Land tags-Marsch all: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Ich habe Ihnen folgende Eingänge mitzutheilen.
Zunächst ist mir von Seiten des Herrn Landtags-Kommissarius mitgetheilt worden, daß

der Landtags-AbgeordneteRittergutsbesitzer von Nell seine Verhinderung, an den Sitzungen des
Provinzial-Landtages Theil zn nehmen, angezeigt hat, lind daß dessen Stellvertreter, Freiherr von
Steffens, eingeladen worden ist.

Sodann liegen mir folgende Petitionen vor. Zunächst eine Petition des Gemeindemths
zu Lntzerath, um Befürwortung der Bildung eines Amtsgerichts am Sitze des zeitigen Friedens¬
gerichts zu Lutzerath. Es wird in der Petition gebeten, der hohe Provinzial-Landtag möchte dies
bei Sr. Exeelleuz dem Iustizmuiister befürworten. Meine Herren! Ich habe schon vorgestern
mwgeführt, daß nach meiner Ansicht dies eigentlichnicht zu unserer Kompetenzgehört, Sie haben
aber schon eine solche Petition zu behandeln beschlossen, ich glaube, sie ist dem I, Ausschuß über¬
wiesen worden. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten diefe Petition zu der seinigen
macht. — Herr Herrmann macht sie zu der seinigen. Wird sie unterstützt? —- Sie findet Unter¬
stützungund geht au den I. Ausschuß.

Ferner liegt mir eine Petition von Seiten des Krcisselretärs zu Heinsberg und Grund¬
besitzers zu Büllingen, Kreis Malmedn, Herrn Schulzen vor: Gesuch um Bewilligung von Prä¬
mien zur Ausführung von Oedlandskultureu und zu Heckenanlagenbehnfs Einfriedigung von
Viehweiden in der Eifel. Meine Herren! Ich habe hierzu zu bemerken, daß diefe Petition schon
viermal behandelt und abgewiefenworden ist. Wir haben für diese Meliorationen, besondersfür
Einfriedigung von Viehweiden in der Eifel, im Provinzial-Verwaltungsrath stets eine Summe
geuehmigt, so daß diese Arbeiten einen guten und gleichmäßigenFortgang nehmen, und haben
uns nicht veranlaßt gesehen,auf den Antrag eines einzelnen einzugehen, fondern haben geglaubt,
daß dies regelmäßiger nnd besser besorgt würde, wenn es gleichmäßigüber alle bedürftige Theile
der Eifel nach Maßgabe der Vorschläge der Herren Landräthe vertheilt wird. Ich frage Sie, ob
Sie dennoch diefe Petition behandeln oder an den Verwaltnngsrath abgeben wollen. Soll sie an
den Provinzial-Verwaltungsrath gehen? (Zustimmung.)

Da kein Widersprich erfolgt, so geht die Petition an den Provinzial-Verwaltungsrath.
Es liegt mir ferner ein Gesuch der Gemeinde Hiesfeld vor. Sie hat in der letzten Zeit acht
Schulen und ihre sämmtlichen Kommunalwegeansgebant resp, verbessert und hat dadurch bedeutende
Kosten gehabt. Sie richtet die Bitte an den Provinzial-Landtag resp, wie hier steht, Prouinzial-
Verwaltung, ihr zu' dem Ausbau von Wegestrecken, den sie nicht mehr leisten kann, weil ihre
Leistungsfähigkeitauf das äußerste augestreugt ist, einen Zuschuß zu bewilligen. Meine Herren!
Es scheint mir auch dieses Gesuch zunächst zur Koguition und Entscheidung des Provinzial-
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Verwaltungswths zu gehören, denn diese Unterstützung der Gemeindewegebautenist ja immer
vom Prouinzial-Verwaltungsrath entschieden worden. Diese Frage ist auch, so viel ich weiß, noch
nicht vom Provinzial-Verwaltnngsrath behandelt worden, Ich frage Sie, ob Sie damit einver¬
standen sind, daß ich auch diese Petition an den Prouinzial-Nerwaltnngsrath verweise. — Es
erfolgt kein Widerspruch,ich verweise diese Sache au den Prouinzial-Verwaltungsrath.

Sodann habe ich hier ein Gesuch der Gemeinde Segcndorf und Nodenbachin der Nähe
von Neuwied. Diese Gemeinden haben gehört, daß hier im Provinzial - Landtag über ein
Konsolidationsgesetz beratheu wird, sind über diesen Vorfall offenbar erschreckt,und wünschen,daß
dieses Gesetz auf sie uicht Auweudung finde. Ich weih uicht, iu welchenBeziehungen die beiden
Gemeinden zu dieser Kousolidntionsgcsetzberathungzu stehen meinen, sie liegen auf der rechten
Nheinseite, gehören also zn dem Bezirke des früheren Iustizscuats Ehrenbreitstein und haben
bereits ein Konsolidationsgesetz,sie brauchen also nur keinen Antrag zn stellen, dann ist die Sache
erledigt. Der jetzige Gesetzentwurfbezieht sich gar uicht auf sie. Ich schlage vor, der Provinzial-
Landtag wolle sich damit einverstanden erklären, daß ich die Gemeinden hierüber aufkläre. Meine
Antwort würde alfo die fein, daß sie von der jetzigen Berathung nicht betroffen werden. Sind
Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Es wird so verfahren werden.
Sodann ist mir eine Bitte der Gemeinde Kcmpenich, im Kreise Adenau um Ausbauung

der Brohlthal-Sackstraße von N. Bürrenbach auf die dortige Kommnnalstraße zugegangen. Sie
wollen sich in Erinnerung bringen: zu dieser nächstnöthigstenVerkehrserüffnungfür die Ost-Eifel
sind früher pro laufende Meter 4 M. Baukosten vom Provinzial - Verwaltungsrath in Anssicht
gestelltworden, was nach dem eingesandtenVermessungs- und Kostenanschlag annähernd entsprechen
dürfte. Die Petenten bringen das nun in Erinnerung. Ich glaube, diefe Angelegenheit gehört
nicht vor den Provinzial-Landtag, fondern ebenfalls vor den Provinzial-Nerwaltungsrath. Wenn
Sie damit einverstanden sind, will ich die Sache nn den Provinzial - Vcrwaltungsrath ver¬
weisen. (Zustimmung.)

Das geschieht.
Sodann habe ich eine Petition erhalten:

„An den hohen RheinischenProvinzial-Landtag zu Häuden des zeitigen Präsidenten,
Zerrn Marschall Wied, Hochwohlgeborm",

(Heiterkeit) von seitcn der Vuchbinder-Innuug zu Köln, welche den Wunsch ansspricht, daß der
Nuchbinder-Arbeitsbetriebiu der Arbeitsaustalt Brauweilcr uicht weiter vergrößert wcrdeu möge,
da dies ihr Gewerbe schädige. Meine Herren! Ich glanbe, daß auch diese Sache uicht vor den
Provinzial-Landtag gehört nnd wir wirklich kaum Zeit haben, die Angelegenheit zu berathen.
Ich möchte Ihnen vorschlagen, daß ich mich diese Petition an den Provinzial-Verwaltungsrath
überweise. Siud Sie damit einverstanden? (Znstimmnng.)

Es wird dies geschehen.
Sodann habe ich Ihnen mitzutheilen, daß der I. Ausschuß einen besonderenAntrag im

Anschluß an seine Verathnngen über die Ausdehnung der Prouinzial-Hülfstasse stellt:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle die Königliche Staatsregieruug auffordern,
baldigst eine eingehendeEnquete iu der Nhcinvrovinz jedenfalls über die Höhe der
Verschnldnngdes ländlichen Grundbesitzesund, soweit möglich, über die Gründe und
Ursachen dieser Verschnldnngzu veranlassen, damit im Wege der Gesetzgebung Abhülfe
geschafft werden kann."
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Ich will heute den Antrag des Ausschusses Ihnen nur mittheilen, weil heilte der letzte
Tag zur Einbringung von Anträgen ist außer denen, die der Provinzial-Verwaltungsrath etwa
zu stellen hätte. Der I. Ausschuß wird diese Sache später im Plenum vertreten.

Meine Herren! Wir fahren nunmehr in der Debatte fort, die wir gestern Mittag
abgebrochenhaben. Ich möchte bemerken, daß die Generaldiskussiongeschlossenwar, daß wir in
den persönlichenBemerkungenzur Generaldiskussionstehen gebliebenwaren. Zunächst erhält noch
zu einer persönlichenBemerkung Herr Wolters das Wort.

Abgeordneter Wolters! Meine Herren! Ich bin gestern falsch verstanden worden. Wir
befinden uns in einer Vorberathung, in einem Ausschuß, in einer Kommission,wie Sie es nennen
wollen. In diesem Ausschuß habe ich für den Geschäftsordnungs-Antrag des Freiherrn von Loö
gesprochen, damit aber weder gegen das Gesetz plaidirt, noch daran gedacht, daß das Gesetz im
Plennm nicht dnrchberathen werden sollte. Zu §. 1 würde ich nur das Weitere zn sagen
erlauben.

Lllndtllgs-Marschall- Meine Herren! Wir würden nunmehr in die Berathung der
einzelnen Paragraphen des Gesetzeseintreten. Ich bitte Herrn Landesrath Küster, den §. 1 resp,
zunächst die Ueberfchriftzu verlesen.

Landesrath Küster: Die Ueberfchrift lautet: „Entwurf eiues Gesetzes betreffeud die
Zusammenlegung der Grundstücke im Bezirke des ehemaligen Appellationsgcrichtshofeszu Köln".
Meine Herren! Der Prouinzial-Verwaltnngsrath hat die Worte „im Bezirke des ehemaligen
Uppellationsgerichtshofeszu Köln" nicht für ganz richtig gehalten und Ihnen vorgefchlagen, statt
derselbe!: zu sagen: „Entwurf eines Gesetzes betreffend die Zusammenlegung der Grundstückeim
Geltungsbereichedes rheinischenRechts", wie ja auch im Hypothekengesetzdieselbe Ueberschrift
gewählt worden ist. (5s dürfte sich diese Ueberschrift nicht allein der Uebereinstimmnngwegen
empfehlen, soudern auch, weil der Bezirk des ehemaligen Uppellationsgerichtshofeszu Köln nicht
als eine geeignete Bezeichnung für ein zukünftig zu erlassendesGesetz erscheiut. Wenn Sie die
Fassung wählen: in den: Geltungsbereichdes rheinischen Rechtes, so sind die gegenwärtigenGrenzen
klar, welche Klarheit der Ausdruck „Bezirk des ehemaligen Uppellationsgerichtshofeszu Köln"
uermiffen läßt.

Landtags- Marfch all: Sind Sie mit der Aenderung, welche der Provinzial-Vcr-
waltungsrath Ihnen vorschlagt, einverstanden? — Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von
Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Mir fcheint, daß ein Gefetz, welches sich
gleich von Ansang an als ein Gesetz betreffend die Zusammenlegung der Grundstücke ankündigt,
einen Begriff enthält, der zn schroff präcisirt ist. Ich möchte vorschlagen,daß wir einen anderen
Ausdruckgebrauchen,daß wir einen weitergehendenAusdruck gebrauchen, zum Beispiel, statt der
Worte „Zusammenlegung der Grundstücke" sagen: „Regelung der Gemarkungen", damit etwas
anderes konstatirt wird, als blos die Zusammenlegung der Grundstücke,die vielfach die ungeheure
Opposition hervorruft. Es wird durch meinen Antrag dasselbe erreicht, ich habe ihn nur aus
Zweckmäßigkeitsgründengemacht.

Landtags-Marfchall: Meine Herren! Ich möchte glauben, daß der Ausdruck„Regelung
der Gemarkungen" für die Zufammeulegnng oder Konsolidation nicht ganz der technischeAusdruck
ist. Wenn der Ausdruck „Regelung der Gemarkungen" gerbraucht wird, so könnte man meinen,
mau wollte die Gemeinden unter einander reguliren; es würde nicht ausgesprochensein, daß die
Negeluug innerhalb der Gemarkungeu eintreten soll. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.
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Landesrath Küster: Meine Herren! Die eben vorgeschlageneVeränderung der Worte
„die Zusammenlegungder Grundstücke" in „die Regelung der Gemarkungen" dürfte meines Erachtens
wohl nicht ganz dem Sinne des Gesetzes entsprechendsein. Das Gesetz will, wie ich schon in
meinein einleitenden Vortrage gestern bemerkte, nichts weiter, als eine ^usammenlegiuia der
Grundstücke, es will eine Regulirnng der sonstigenVerhältnisse nicht eintreten lassen. Wen» wir
den Ausdruck „Regelung der Gemarkungen" nehmeil, dann geht derselbe meine» Erachtens weit
über den eigentlichenZweck des Gesetzes hinaus. Gemarkungen können regulirt werden ohne
zusammengelegtzu werden, es kann aber auch die Zusammenlegung in der Regulirnng der
Gemarkungen liegen. Es scheint mir gerade der Vortheil dieses Gesetzes darin zn bestehen dich
alles dasjenige, was sich nicht ganz strickte "auf die Zusammenlegung bezieht, aus dem Gesetz
Heransgelassen werden soll und daher dürfte der Ausdruck„die Zusammenlegung der Grundstücke"
beizubehaltensein. Das Einzige, was man hinzufügen könnte, wäre: „die wirthschaftliche Zusammen¬
legung der Grnndstücke", wie der H. 1 besagt. Aber ich glanbe, daß wohl das Wort „wirth¬
schaftlich"wegbleiben kann, da im §. 1 die Erklärung zn der Ueberschriftgegeben wird.

Landtags- Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich glanbe, daß wir in nnserer

Berathung jetzt das zuerst nehmen, was eigentlich zuletzt berathen werden soll. Gewöhnlichwird
doch die Ueberschrift eines Gesetzes an letzter Stelle berathen. Man kann immöglichden Titel
festsetzen, wenn man nicht weiß, was hinterher kommt. Ich kann mich aus dem Gr-unde auch
über den Antrag des Herrn Grafeil von Svee nicht nussprechcn,weil ich nicht weih, was nachher
ans dem ganzen Gesetz wird.

Landtags-Marschall: Also Sie tragen zur Geschäftsordnungdarauf an, daß wir die
Neberschriftzuletzt nehmen.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Wenn es „och möglich ist, ja!
Landtags-Marschall: Ich bin damit ganz einverstanden; ich habe nichts dagegen zu

erinnern. Sind die Herren auch einverstanden? (Zustimmung.)
Also würden wir jetzt abbrechen und am Schlüsse der Berathung auf die Ueberschrift

znrücktommen.
Zum Vorfatze ist wohl uichts zu bemerken,er würde nur eventuell gemäß der Ueberschrift

zn verändern fein.
Ich brauche ihn wohl nicht zu verlesen:

„Wir Wilhelm von Gottes Gnaden u. s. w."
Wir würden nun zu§. 1 übergehen; ich bitte Herrn Landesrath Küster, den §. 1 zu verlesen.
Landesrath Küster: Der §. 1 lautet:

„Die wirthschaftlicheZusammenlegung der Grundstücke ganzer Gemarkungen oder
Gemarkungs-Nbtheilungenfindet statt, wenn dieselbe von den Eigenthümern von mehr
als der Hälfte der nach dem Grundsteuertatasterberechneten Fläche der der Zusammen¬
legung zu unterwerfenden Grundstücke, welche gleichzeitig mehr als die Hälfte des
Klltastwl-Reinertrages revräsentiren, beantragt wird. Werden von der Zusammen¬
legung Grundstückebetroffen, welche einer Nutzungs-Nerechtigungunterliegen, die nach
§. 1 Abs. 1 der Oemeinheits-Theiluilgsordnuilgvom 19. Mai 1851 (Gesetzsammlung
Seite 371) aufgehoben werden kann, so muß die Ablösung der Berechtigung gleichzeitig
mit der Zusammenlegungbewirkt werden. Grundstückeeiner benachbarte,:Gemarkung
können in das Zusammenlegungsverfahren gezogeil werden, wenn es zur Herstellung
wirthschaftlichzweckmäßiger Grenzen geboten erscheint."
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Meine Herren! In Betreff dieses tz. 1 hat der Prouinzial-Verwaltungsrath einzelne
Bedenken gehabt. Das größte und Hauptbedenken ist ja schon gestern in der Diskussion fort¬
während hervorgetreten: Das ist die Frage nach den Requisiten, welche, um den Antrag auf
Zusammenlegung als annehmbar erscheinen zu lassen, "vorhanden sein müssen, welche aber nicht
etwa die Entscheidungdarüber geben, ob effektiv eine Zusammenlegung stattfinden soll; es sind
dies nur die Voraussetzungen,welche behufs Stellung des Antrags vorhanden sein müssen, damit
die zuständigeBehörde entscheiden kann, ob alsdann einer solchen Provokation stattgegebenwerden
soll oder nicht, ob sie begründet ist oder nicht. Ich glaube uicht nöthig zu haben, nachdem gestern
die Diskussion so weit ausgesponnen wordeil ist, heute uoch näher darauf einzugehen, und Sie
gestatten wohl, daß ich blos das vortrage, was außerdem der Provinzial-Verwnltungsrath in
Betreff dieses ersten Paragraphen zu sagen hat. Meine Herren! Es sind im Entwurf, wie Sie
auch im Referat geleseil habeil werden, die Worte „Gemarkungen oder Gemarknngsabtheilungeu"
gebraucht worden; der Provinzial-Verwaltungsrath ist der Ansicht, daß diese Worte „Gemarkungen
und Gemarkungsabtheilungeu" in dem größten Theil der Rheinprovinz nicht gang und gäbe sind.
Der Gesetzentwurf will nicht eine bestimmte politische oder sonstige durch Gesetz oder durch
Verordnung fixirte Zusammengehörigkeit der Grundstücke, in welchen die Konsolidation oder
Zusammenlegungeintreten soll, als Vorausfetzung bestimmen; vielmehr will der Gesetzentwurfum',
wenn ich mich fo ausdrücken foll, einen den wirthschaftlichenInteressen nach zusammengehörigen
Komplex,von Parzellen bezeichneil, in denen die Zusammenlegung stattfinden soll. Der Prouinzial-
Verwaltliugsrath hat sich darüber klar zu werdeu gesucht, ob vielleichtdie Worte „Fluren oder
Flurabtheilungen" richtiger wären. Diese Worte „Flnren oder „Flurabtheilungen" haben aber
lviederuln denselben Nachtheil, indem sie zu scharf fixirt sind und Abgrenzungen enthalten, die
nicht immer innegehalten werden können. Dagegen glaubte der Provinzial-Verwaltuugsrath in
den Worten „Grundstücke eines Geineinde-bezirksoder einzelner Theile desselben" die richtige
Fassung gefuudcu zu habeu, und Seitens der KöniglichenStaatsregierung wird auch, wie ich
glaube, nichts dagegen erinnert; der Ausdruck: „eines Gemeindebezirkes oder einzelner Theile desselben"
scheint so weitgehend zu sein, daß eigenlichalles darunter gefaßt wird, was das Gesetz wünscht.

Laudtags-Marschall: Ich habe znnächst mitzutheilen, daß ein Antrag des Herrn von
Heister eingegangen ist:

„Im §. 1 hinter „wenn dieselbe" einzufügen: „von mindestens dem vierten Theile
der von der 'Zusammenlegung betroffenen Eigenthümer, welche gleichzeitig mehr als
die Hälfte lc."

Ich würde nachher Herrn vou Heister das Wort zur Begründung seines Antrags gebe».
Zunächst hat zur Debatte über der ganzen §. 1 der Herr Laudes-Direktor das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Ich „lochte mir gestatten, mit einem Wort
auf das bereits gestern so eingehend erörterte Bedenken zurückzukommen,welches dem ß. 1
entgegengestellt worden ist, nämlich auf die Frage, ob die Mehrheit der Kopfzahl der Betheiligten
zu dem Antrage auf Koufolidation verlaugt werden foll. Ich fühle mich in dieser Hinsicht zunächst
verpflichtet, Ihnen mitzutheilen, daß mir gestern bei Schluß der Debatte infofern ein Irrthum
untergelaufen ist, als ich sagte, Luxemburg verlange nur zwei Drittel des Besitzes. Es ist dies,
wie ich mich inzwischen durch Einsichtnahme des Textes der betreffenden Gesetzgebungüberzeugt
habe, thatsächlichnicht richtig, sondern Luxemburg schreibtvielmehr vor:

„hat die Mehrzahl der Vetheiligten, die mindestens zwei Drittel der Bodenfläche
besitzen, oder zwei Drittel der Betheiligten, die mehr als die Hälfte der Fläche
repräsentiren, ihre Zustimmung gegeben".
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so kann das und das geschehen. Luxemburgverlangt also weit mehr als der vorliegendeEntwurf.
Ich glaube indessen, es kann für uns bei der Erörterung der vorliegenden Frage nicht darauf
ankommen,was in Luxemburg gilt, sondern wir müssen uns in erster Linie fragen, was in den
übrigen Provinzen unseres Staates Rechtens ist, und da hören Sie von den, Zerrn Negierungs-
Kommissar, daß in keiner Provinz unseres Staates die Mehrheit der Kopfzahl der Besitzer für
die Provokation zur Zusammenlegung verlangt wird, ja, daß sogar in den Provinzen, in welchen
die Mehrheit nach der Kopfzahl der Besitzer früher vorgeschriebenwar, wie in Nassau und
Hannover, diese Bestimmung geändert worden ist, um in dieser Hinsicht im ganzen Staate einen
einheitlichen Rcchtszustaudherbeizuführen. Unter diesen Umständen scheint es nur denn doch mehr
als bloße Worte zu sein, wenn von Seiten des Herrn Negicrungs-Kommissarsgesagt wird, daß
der Herr Minister für landwirthschaftlicheAngelegenheitenes vorziehen werde, auf die Vorlage
des ganzen Gesetzentwurfs zu verzichte», anstatt für die Rheinprovinz in diefer Hinsicht eine
andere Bestimmung aufzunehmen. Es würde in der That dein Herren Minister auch schwer
werben, eine solche abweichende Bestimmung für die Nhcinprovinz zu motiviren. Darauf ist zwar
erwidert worden: gilt, dann wollen wir warten. Ja, meine Herren, ich würde das Warten ganz
begreiflich finden, wenn man annehmen dürfte, daß durch das Warten die Sache selbst sich irgend
wie ändern würde. Wenn es sich hier um eine verschiedene politische Meinung handelte, von der
man sagen könnte, daß sie mit den Personen wechseln könnte, dann möchte das Warten am
Platze sein, allein es handelt sich hier um eine wirthschaftlicheFrage, welche für alle folgenden
Minister dieselbe bleiben wird. Es wird jeder Minister der Landwirthschaft sich fragen müssen:
läßt es sich vor dem Landtage der Monarchie motiviren, daß die Nheinprouinz in dieser
Beziehung eine Ausnahmebestimmung erhält? Läßt sich wohl mit Recht behaupten, daß der
Rheinländer mehr am Grnnd und Boden hänge, oder einen größeren Widerwillen gegen jeden
wirthschaftlichenZwang, als die Bewohner der übrigen Provinzen des Staates besitze? Ich
glaube, man würde hiergegen doch die Frage anregen: Wie kommt es denn, daß in der Nhein-
provinz gerade am hiinfigstenererbter Besitz verkauft oder zertheilt wird? und wie erklärt es sich
denn, daß die Zwangstheilung des französischenRechtes bis jetzt so wenig die Gemüther der
ländlichen Bevölkerung am Nheine, welche unter diesem Zwange doch am empfindlichstenleiden
muß, so wenig erregt hat? In Westfalen und in anderen Theilen des Staates zeigt sich ein viel
zäheres Festhalten an dem einmal erworbeneu Besitz als bei uns, und mau wird uns der
leichterenAufgabe der ererbten Scholle überführen. Hieraus folgere ich, daß die Frage wirklich
für uns fo liegt, daß wir entweder das Konfolidationsgefetzmit der hier fraglichen Bestimmung
annehmen müssen, so wie es die KöniglicheRegierung vorlegt, oder daß wir ein Zusammen¬
legungsgesetz überhaupt nicht erhalten werden. Ich will nicht verschweigen,daß man im Schoße
des Provinzial-Verwaltungsraths über die Frage, ob man die Mehrheit der Kopfzahl der Besitzer
fallen lassen sollte oder nicht, durchaus nicht einer Meinung war, allein die Majorität hat sich
nicht der praktischenErwägung verschlossen,daß eine Abänderung jener Bestimmung unerreichbar
erschiene, und daß es besser sei, daß das Konsolidationsgesetz,dessen Erlaß als ein Bedürfniß
erkannt wurde, mit der von der Staatsregierung vorgeschlagenenBestimmung ins Leben trete,
als wenn das Gesetz an jener Frage scheitere. Wenn die Verhältnisse überall so lägen, wie in
den nördlichen Theilen unserer Provinz, dann würde man sich wohl auf den Standpunkt der
Wartenden stellen und sich sagen können: das Konsolidationsgesetzhat hier so wenig Bedeutung
und wird so wenig zur Anwendung kommen, daß man es dem Volksbewuhtsein vielleicht nicht
anthun sollte, ein derartiges Majorisirungsgesetzeinzuführen. Aber wir vertreten nicht blos den
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unteren Theil der Provinz, sondern das hohe Hans mnß für die gesammteProvinz eintreten nnd
muß sich fragen, ob nicht in der ganzen Provinz das Bedürfniß vorhanden ist, und da läßt sich
nicht bestreuen, daß im südlichen Theile der Provinz sogar ein dringendes Bedürfniß vorhanden ist.
Denn, was soll man dazu sagen, wenn, wie Ihnen gestern von Herrn Limbourg thatsächlich
mitgetheilt wurde, für eine Hypothekenbestellung von 700 Mark 500 einzelne Parzellen verpfändet
waren? Ich habe in: südlichenTheile der Rheinprovinz Parzellen gesehen — bei Wiesen, die
aus Beihülfen der Provinz meliorirt werden sollten — wo ein Mann, der sich auf die Erde
hinstreckte, fünf bis sechs Parzellen berühren konnte. Es ist keine Seltenheit, daß Unterstützungs¬
anträge für Meliorationen, Drainagen n. s. w. bei uns eingehen, bei denen auf eine Fläche von
fünf bis fechs Hektaren oft fünfzig bis sechszig einzelne Parzellen kommen. Daß man solchen
Zuständen gegenüber die Grnndbuchordnung nicht einführen kann, das liegt auf der Hand; was
würde das für unendliche Schreibereien geben! Daß aber auch große wirthfchaftliche Nachtheileaus
einer solchen Zersplitterung hervorgehen, liegt auf der Hand. Eine große Zahl Parzellenbesitzer
kann ihre Grundstückenicht erreichen, ohne drei oder vier vorliegende Parzellen überschreitenzu
müssen. Das unaufhörliche Wenden beim Pflügen und Ackern muß störend wirken und vielen
unnützen Zeitverlust verursachen, wie jeder Landwirth zugeben wird. Derartige Zustände finden
sich aber in dein südlichenTheil der Provinz nicht vereinzelt, sondern dieselben kommen hänflg
vor. Dort muß unbedingt darauf hingewirkt werden, daß diesen unwirthschaftlichenZuständen
ein Ende bereitet werde. Letzteres ist aber nur durch die Zusammenlegung zu erreichen.

Wenn Sie sich das Gesagte vergegenwärtigen, meine Herren, so glanbe ich, kommenwir
zuletzt darauf, daß es sich im vorliegenden Falle eigentlich vorzugsweise um einen theoretischen
Streit handelt. Es ist uns nämlich zunächst von den Herren vom Unterrhein mitgetheilt worden,
daß dort gar kein Bedürfniß zu einer Zusammenlegung vorhanden sei. Gnt, das acceptire ich:
Ist aber kein Bedürfniß dort vorhanden, dann folgt daraus, daß man in jenen Gegenden eben
nicht konsolidirenwird, alsdann wird dort auch Niemand majorisirt und gezwungenwerden; und
alle die Befürchtungen, welche man im Hinblick ans den vorliegenden Gesetzentwurfausgefprochen
hat, werden nicht eintreten. Meines Erachtens wird am Unterrhein nicht konsolidirt werden,
einerlei ob das Gesetz die Mehrheit der Vetheiligten vorschreibt, oder nicht. In dein oberen
Theile der Provinz aber, bei der weitgehendenZersplitterung des Eigenthums, die dort herrscht,
wird die Majorität des Besitzes immer mit der Majorität der Besitzer zusammenfallen. Dort
ist der Grundbesitz so zerstückelt, daß eine Majorisirung durch wenige Besitzerundenkbar ist. Aber
selbst wenn einzelne Fälle in dieser Hinsicht möglich wären, so kann ein solcher Ausnahmefall
nicht durchschlagend sein für eine gesetzlicheBestimmung.

In der Regel liegt die Sache so, und die Herren, welche aus dein oberen Theile der
Provinz sind, werden es bestätigen können, daß dort der Grundbesitz derartig varzellirt ist, daß
die Mehrheit der Besitzer oder wenigstens eine überwiegendeZahl derselben beitreten muß, ehe
überhaupt die zur Beantragung der Konsolidation erforderliche Mehrheit des Besitzes erreicht wird.
Ist das aber richtig, meine Herren, so schadet die Bestimmung für den unteren Theil der Provinz
nicht, weil man dort überhaupt nicht konsolidiren will, und sür den oberen Theil der Provinz
nicht, weil nach den dortigen Verhältnissen stets eine größere Zahl von Besitzernzustimmenmuh,
bevor die zur Konsolidation erforderliche Majorität des Besitzes erreicht wird. Unter diesen
Umständen und in, Hinblicke darauf, daß wir eines Theils nicht zu erwarte» haben, daß
von Seiten der Staatsregieruug in diesem Punkt nachgegeben wird, und daß andern Theils das
Konsolidationsgesetzein fehr dringendes Bedürfniß für den südlichen Theil der Provinz ist, möchte
ich Ihnen die unveränderte Annahme des Regierungsentwurfes warm empfehlen.
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Dann möchte ich noch hinzufügen, daß ich den Zwang für den südlichen Theil der
Provinz nicht so hart empfinde und zwar aus dein Grunde, weil wir ja dazu haben übergehen
»Nüssen,zur Beseitigung des latenten Nothstandes, der im südlichenTheile der Provinz herrscht,
aus Provinzilllmitteln und aus öffentlichen Fonds ganz erhebliche Unterstützungen zu gewahre».
Es sind, wie gestern hervorgehoben wurde, allein im Kreise Dann 19 Meliorationsprojektein
Ausarbeitung, und ich kann sagen, daß dieselben beinahe in alle Gemeinden des Kreises Daun
hineinreichen. Wenn man aus öffentlichen Mitteln so große Aufwendungenmacht, so kann man
andrerseits verlangen, die bezüglichenVerhältnisse so regulirt zu sehen, daß dauernd gesunde
wirthschaftlicheVerhältnisse sich entwickeln. Wenn in dieser Beziehung an die öffentliche Unter¬
stützung appcllirt und gefügt wird: wir können allein nicht das Mindeste thuen, wir können die
nöthigen Drainagen, Meliorationen, Be- nnd Entwässerungenaus eigenen Kräften nicht ausführen,
sondern müssen hierzu öffentliche Fonds in Anspruchnehmen, so scheint es nur keine zu große
Härte zu sein, wenn man die Unterstützungnur unter der Bedingung gewährt, daß wirthschaftlich
zuträgliche Verhältnisse hergestelltwerden, d. h. wenn eine Flur auf öffentlicheKosten drainirt
und von der schädlichenNässe befreit werden soll, daß alsdann die Grundstückeauch so gelegt
werden, daß sie ordentlich bewirthschaftet werden können, an einen Weg anstoßen und daß
Parzellen gebildet werden, die sich wirthschaftlichund ohne zu großen Zeitverlust bearbeiten lassen.
Das scheint mir Hand in Hand zu gehen, so daß das Ganze zuletzt sich darauf konzentrirt, daß,
wenn die Konsolidation im Süden der Provinz, wo sie dringend geboten scheint,ausgeführt wird,
entweder kein Zwang ausgeübt zu werden braucht, weil die überwiegendeMehrheit des Besitzes
sich für die Zusammenlegung ausspricht, oder aber, wenn hierzu ein Zwang ausgeübt wird,
derselbe mit Rücksicht auf das letzte Moment, welches ich ausgeführt habe, sich rechtfertigenläßt.
Ich glaube Ihnen hiernach den Antrag des Provinzial - Verwaltuugsraths, der dahin geht, daß
der ß. 1 mit den wenigen vorgeschlagenenformellen Aenderungen angenommen werde, nur zur
Annahme empfehlenzu tonnen.

Landtags -Marsch all: Der AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg! Ich bedauere außerordentlich, unserem hochverehrteilLandes-

Direktor nicht in allen Theilen zustimmenzu können. Wie ich gestern Ihnen auseiuanderzusetzen
die Ehre hatte, bin ich selbst ein großer Verehrer der Zusammenlegung und bin namentlichdurch
das Kennenlernen der konsolidirtenFluren in Wetzlar aus einem Saulus ein Paulus geworden.
Ich habe mit Vergnügen gesehen, wie allmählich der Sinn für die Konsolidation hier in der
Nheinprovinz zugenommenhat. Anfänglich hat man sich ganz ablehnend verhalten, man hat es
aber nicht, wie in Banern gemacht,daß man vierfünftel der Anzahl der Besitzer zu einem Antrage
auf Zusammenlegungverlangte, man will mich nicht, wie in Luxemburg zwei Drittel haben, sondern
man" hat sich geeinigt, und die landwirthschaftlicheVertretung, denn als solche dürfen wohl die
Vorstände der landwirthschaftliche»Vereine, die pp. 40 000 Mitglieder repräsentircn, angesehen
werden, sagt: wenn die Majorität der Grundbesitzerdie Melioration resp, die Zusammenlegung
beschließt,dann soll sie gemacht werden. Ich glaube, meine Herren, daß man einem solchen
Beschlusse, der mit Einstimmigkeit oder doch nahezu mit Einstimmigkeit gefaßt worden ist, doch
einigermaßen Rechnung tragen muß. Ich muß das müsomehr, als ich die Nothwendigkeitnicht
einsehe, daß von einer solchen Bestimmung abgesehenwerde. Wir haben ja ähnliche Gesetze, die
auch sehr schwer auszuführen sind. Ich habe gestern bereits darauf exemplificirt, daß z. B. auch
schon das Fischereigesetz die Majorität als Bedingung aufstellt, daß das Drainage- und das Be-
und Entwäfsernngsgesetzebenfalls anders aufgebaut ist, als dieses Gesetz, nnd da ich ein Frennd
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von Kompromissen bin, so würde ich mir erlaube», dein hohen Hanse vorzuschlagen,die Provo¬
kation in ß. 1 in ähnlicher Weise umzuändern. Die Herren Vertreter der Städte sagen: das ist
blos eine Provokation. Meine Herren! Die Provokation, wie sie in §. l ausgesprochenist, ist
eine Determination. Sobald die Besitzer von mehr als der Hälfte der nach dem Grundsteuer¬
kataster berechnetenFläche sich für die Znsammenlegung ausgesprochenhaben und der Antrag der
General-Kommissionübergeben ist, prüft diese formell, ob das richtig ist, was behauptet wird,
uud dann geht die Geschichte los. Meine Herren! Es wurde in unserer Versammluug ein dra¬
stisches Beispiel vorgeführt, das uns gerade bewogen hat, etwas auf den gesunden Menschen¬
verstand der» Majorität zu geben. Der Bürgermeister und RittergutsbesitzerGerpott von Schmidt¬
heim, Direktor der Lokalabtheiluug Eleve, sagte: ich habe einen Holländer, der hat in drei Ge¬
meinden die Majorität des Besitzes, wollen Sie einem einzelnen Menschen das Recht geben, eine
ganze Gemeinde auf deu Kopf zu stellen, ohne daß die Anderen gehört werden? Wenn ich von
meiner Wenigkeit sprechen darf, ich könnte mit noch einigen Grnndbesitzemdie 2800 Leute unserer
Stadt majorisiren. Daß da Verhältnisse vorkommen können, wie der Herr Staatskommissar sie
aus Kurhessen mitgetheilt hat, daß die ausführenden Beamten mit Reuolverfchüssenauf dein
Felde empfangen werden, das läßt sich ebensogutpsychologisch erklären, als daß Madame Elouis
Hngues ihreu Verleumder im Gerichtsgcbande todtgeschossen hat. (Heiterkeit.)

Einen solchen Anlaß wollen wir mit dem Gesetz nicht geben. Ich möchte aber, wie ich
mir bereits zu sagen erlaubt habe, einen Kompromiß Ihnen vorschlagen, den ich bisher vermisse
— das Verfahren dauert mir fchon zu lange, denn ich bin ein Anhänger der Konsolidation ^
ich würde die Provokation nicht auf eine größere oder kleinere Anzahl von Betheiligten beschränken,
sondern ich würde sagen: sobald als 10 Mitglieder beim KöniglichenLandrath des Kreises auf
Zusammenlegung der Grundstücke provociren, hat derselbe die Eigenthümer zusammenzuberufen
und sie per major» entscheidenzu lassen, wenn die Eigenthümer die Majorität der Fläche
repräsentiren; die Richterschienencnwerden als zustimmendangenommen. So ist es bei dem Bc-
nnd Entwässerungsgcsetz und hat sich praktischbewährt. Ich habe mir gestern auszuführen erlaubt,
daß bei den großen Meliorationen, die in der Eifel in den Kreisen Prüm, Dann und Ndenau
ausgeführt worden sind. Alles einstimmig gemacht worden ist, und mir erzählte gestern Abend
der wohlverdiente und sehr beliebte .Königliche Meliorations-Bauinspektor Graveustein, daß er nur
ein einziges Mal in der Lage war, eine Allerhöchste Kabinetsordre zu extrahiren, weil ein Mann
aus Eigensinn nicht nachgebenwollte. Aehnlichcswürde auch hier leicht möglich sein, umsomehr
als es in dem Gesetze heißt, daß die Abwesenden als Zustimmende betrachtet werden. Dann
haben wir jedesmal die Majorität. Ich habe verschiedene Meliorationen bei uns durchgeführt,
wir waren niemals in Verlegenheit. Sie tragen mit der von mir vorgeschlagenenBestimmung
dem Nechtsbewußtseinder Lente Rechnung: wer will, kann gehört werden, es wird per rnajora
entschieden. Ich werde deshalb einen solchen Antrag nur einzureichenerlauben — das wäre das
Kompromiß— und ich würde, wenn es gewünschtwird, vom Katastral-Neinertrage ganz absehen.
Das ist ein Opfer, welches wir nnserm Herrn Minister entgegenbringen, welches vielleicht einer
Verständigung den Weg ebnet, aber andererseits muß ich Ihnen sagen, daß ich auf den Katastral-
Neinertrag gar nichts gebe. Die Katastral-Reinerträge sind weiter nichts, als Zahlen, um die
Grundsteuerabzumessen, nnd daß sie nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen,daß mit dem Katastral-
Reinerträge im Darleihgeschäft gar nichts zu machen ist, wird der verehrte Vertreter unserer
Provinzial-Hülfstasse am besten wissen. Wenn ich aus der Schule schwatzendarf, der hohe
Landtag hat mich in die Ober-Ersatzkommissiongewählt, ich habe die Ehre, seit langen Jahre"
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derselben anzugehören, in der Ober-Ersatzkommission kommen die Reklamationen vor, diese werden
von den Bürgermeistern aufgenommen, bis vor 6 Jahren ungefähr haben die Bürgermeister
immer geschrieben:der Maun hat so und soviel Grundsteuer in dem approximativen Werthe von
soviel und soviel Thaler. Dieser approximativeWerth ist nicht apodiktisch richtig; aber wenn ich
viele solcher Reklamationen prüfe und sehe, daß uugefähr ein System in diesen Veranschlagungen
ist, so gibt mir das einen kleinen Anhalt, wie sich die Grundsteuer zum wirklichen Werthe stellt,
und so habe ich denn hcmusgeklügelt,daß damals, als ich die Berechnung vor 6 Jahren anstellte
— leider Gottes ist der Grundbesitz seitdem um 00°/» im Werthe gefallen, das konstatire ich
hier — 1 Thlr. Steuer im Kreise Bitburg 400 Thlr., 1 Thlr. Steuer im Kreise Daun 000 Thlr.,
1 Thlr. Steuer im Kreise Wittlich 900 Thlr. und 1 Thlr. Stener im Meise Prüm 1200 Thlr.
repräsentirtc. Deshalb sage ich: wir können auf den Katastral-Neinertmg verzichten. Wenn wir
den Kompromiß vorschlagen,so, glaube ich, wird Se. Excellenz auch etwas drauf geben, vielleicht
umsomehr, wenn unseren Wüuscheu die Unterstützungunseres hochverehrten Herrn Oberpräsidenten,
der so eng mit unserer Proviuz verwachse»ist, zu Theil würde. Ich glaube, daß wir dann zum
Ziele kämen, daß dann unseren Wünschenin jeder Beziehung gewillfahrt werden würde und daß
doch dem RheinischenRechtsbewußtseiuauch eine kleine Konzession gemachtwürde.

Landtags-Marschall: (5s ist mir ei» Antrag von Herrn Freiherrn Felix von Loü
vorgelegt worde» dahi» gehend:

„Der Prouinzial-Landtag wolle beschließen:
Dem ersten Satze des ß. 1 des Gesetzentwurfesbetreffend die Zusammenleguug der
Grundstücke in: Bezirke des ehemaligen Appellationsgerichtshofeszu Köln folgende
Fassung zu gebeu:

§. 1. Die wirthschaftliche Zusammcnlegnng der Grundstücke ganzer Gemarkungen
oder Gemarkungs-Abtheilungcnfindet statt, wenn dieselbe von der Mehrheit der Eigen¬
thümer von mehr als der Hälfte der nach dem Grundsteuerkatasterberechneten Fläche
der der Zusammeuleguug zu unterwerfenden Grundstücke, welche gleichzeitig mehr als
die Hälfte des Katastralreinertrages darstellen, beantragt wird."

Ich werde nachher dem Herrn Antragsteller das Wort zur Begründung seines Antrages
geben. Dann ist mir ein Antrag von dem Herrn AbgeordnetenLimbourg vorgelegt worden:

„Die wirthschaftlicheZusammenlegung der Grundstücke ganzer Gemarkuugen oder
Gemarkungs-Abtheilungenfindet statt, wenn dieselbe

1. von mindestens 10 Betheiligten provozirt und der Antrag dem Kreis-
Landrathe eingereicht;

2. wenn der Kreis-Landrath sämmtlicheVetheiligte zu einer Sitzung nä Koo
einladet uud die Majorität der Besitzer, welche mehr als die Hälfte der Fläche
repräsentiren, sich dafür ausspricht. Die Nichterschieuenen werden als Zustimmende
betrachtet."

Zunächst hat Herr Landesrath Fritzen das Wort.
Landesrath Fritzen: Meine Herren! Ich hatte nicht die Absicht, in diesem Stadium

der Nerhcmdluugeuuoch eine größere Ausführung zur Sache zu machen, aber der Vortrag des
geehrten Herrn Vorredners veranlaßt mich doch, auf einen Irrthum aufmerksam zu inachen,
welcher sich in diesen Vortrag eingeschlichen hat. Er hat nämlich, wie mir gesagt wird, — ich
war gerade abwesend — behauptet, daß der Provokationsantrag von der Konnnissionblos formell
zu prüfen wäre. Dies ist meines Wissens nicht richtig, die Konnnissionhat den Antrag auch
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materiell zu prüfen, so daß sie also, wenn auch alle Vedingnngen des Prouokationsanlrages vor¬
liege!,, ihu doch noch abweisen kann. Mm aber, meine Herren, komme ich zu dem eigentlichen
Zweck ineinet, Vortrages. Ich wollte Sie nämlich einladen, mit mir eine ganz kurze Wanderung
durch das Gebiet der rheinischenAgrargesetzgebungzu machen und die Prinzipien zu untersuchen,
welche derselben zu Grunde liegen. Sie werdeil hieraus entnehmen, daß das Prinzip, welches
dem §. 1 der Vorlage zu Grunde liegt, durchaus nicht ein neues, sondern in der rheinischen
Agrargesetzgebungbereits seit langer Zeit verwirklicht ist. Ich will nicht mehr auf das Zuscunmen-
legungsgesetz zurückkommen, welches bereits für den Bezirk des EhreubreitsteiucrIustizsenats erlassen
ist. In Bezug auf diefes hat bereits der Herr Vertreter der Staatsregierung darauf hingewiesen,
daß §. 1 des Gesetzes vom April 1869 wörtlich mit dem §. 1 unserer jetzigenVorlage überein¬
stimmt. Dann aber will ich Sie auf die Gemeiuheitstheilungs-Ordnuug vom 13. Mai 1851
verweisen. In dieser Gemeinheitstheiluugs-Ordnuug heißt es am Schluß des §. 2:

„GemeinschaftlicheBesitzer desselben Antheils am Miteigenthum oder gemeinschaftliche
Eigenthümer eines berechtigten oder verpflichtetenGrundstücks können nur gemein-
fchaftlichdie Ablöfung einer Dienstbarkeit beantragen; die uach den Antheilen zu
berechnende Minderzahl von ihnen muß sich aber dem in dieser Beziehung gefaßten
Beschlusse der Mehrzahl unterwerfen."

Wir haben alfo hier nicht die Minderzahl oder die Majorität nach Köpfen, sondern nach
Antheilen. Das gilt bereits seit dem Jahre 1851 und hat meines Wissens sehr vortheilhaft
gewirkt. Nun komme ich, meine Herren, zu einem wichtigeren Gesetze, das ist das Gesetz über
die Wassergenosseuschllften vom 1. April 1879. Hier heißt es im §. 65:

„Der Eintritt in eine neu zu bildende Genossenschaft zur Eut- oder Bewässerung von
Grundstücken kann gegen widersprechendeEigenthümer der bei dein Nnteruehmen zu
betheiligendenGrundstückeerzwungen werden:

1. wenn das Unternehmeu Zwecke der Laudeskultur verfolgt, und
2. nur bei Ausdehnung auf die in dein Eigenthum der Widersprechendenbefindliche

Grundfläche zweckmäßig ausgeführt werden kann, und wenn
3. die Mehrheit der Betheiligten, nach der Fläche und dein Katastral-Neinertrage

der zu betheiligendenGrundstückeberechnet,sich für das Unternehmenerklärt hat.
Bei der unter Ziffer 3 erwähnten Bestimmung können nur die Eigenthümer der bei
dem Unternehmen zu betheiligendenGrundstückemitwirken."

Also in diesem Gesetz, meine Herren, haben wir dasselbe Prinzip welches auch in 8- 1
der Vorlage ausgedrückt ist, und da ist wohl die Frage berechtigt, meine Herren, ob nicht dieses
Gesetz über die Wassergenossenschaftenden Grundeigenthümern in der Mehrzahl der Fälle weit
größere Lasten und weit größere Opfer auferlegt, als es dieses Zusammenlegungsgesetzje thun
wird. Ich erinnere Sie an die Melioration des Alfbachthals, welche eine große Masse von
Kosten verschlungenhat, so daß der Landtag, um den Meliorationsbedürftigen zu helfen, zweimal
sich veranlaßt gesehenhat, in den Abgruud dieser Genossenschaft große Summen hineinzuwerfen.
Ich frage Sie ferner, ob nicht die Erfolge, welche mit diefem Wassergenossenschaftsgesetz erreicht
worden sind, theilweise problematischerNatur gewefen; jedenfalls glaube ich sie nicht mit so großer
Sicherheit als gute bezeichnenzu sollen, als sie von dem Konsolidationsgesetzzu erwarten sind.
Wenn der Herr Abgeordnete Limbourg auf die zahlreiche»Genossenschaftenzur Melioration der
Eifel hingewiesen hat, so ist dies recht erfreulich, ich würde aber fragen, ob diese zahlreiche
Genossenschaftenzn Staude gekommen wären, wenn die Majorität der Köpfe entschieden hätte und
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wenn es nicht genügt hätte, daß die Majorität der Grundfläche und des Katastralreinertrages zur
Bildung einer Genossenschafthinreichte. Ich komme nun zu dem eben von Herrn Limbourg
erwähntenFischereigesetz vom 30. Mai 1874. Bekanntlich sieht auch das Fischereigesetzdie Bildung
von Genossenschaftenvor. Es ist diese Materie nicht congruent mit der gegenwärtigen, weil es
sich hier um die Benutzung des Wassers und bei dem Konsolidationsgesetz um die Benutzung des
Grund und Bodens handelt, allein das Fischereigesetz gestattet die Nildung von Genossenschaften
zwangsweise, auch wenn die Majorität der Beteiligten widerspricht. Es ist gar nicht gesagt,
unter welchen Umständen die Bildung verweigertwerden kann, sondern es heißt so: wenn sämmtliche
Betheiligten übereinstimmen, hat der Oberpräsident das Statut zu erlassen und die Bildung zu
bestimmen, wird widersprochen, wenn auch nur von einem einzigen, so wird die Genossenschaft
durch Allerhöchsten Erlaß gebildet, aber es ist nicht gesagt, ob eine Majorität hierzu vorhanden
sein muh, sondern aus dem Schweigen des Gesetzes folgt, daß wenn zwei Drittel oder die Hälfte
widerspricht, dennoch die Bildung der Genossenschaft erfolgen kann. Diese Genossenschaftsbildung
geht unter Umständen recht weit, sie kann sich dahin ausbilden, daß nur eine gemeinschaftliche
Benutzung der Fischereiin der Genossenschaft möglich ist, und unter coucret bezeichneten Voraus¬
setzungen kann eine solche Genossenschaftsbildungnach Anhörung der Kreisstände durch landes¬
herrlichen Erlaß erfolgen.

Ich komme endlich auf ein Gesetz, welches von der grüßten Bedeutung ist, das ist das
Gesetz vom 6. Juli 1875, betreffend die Schutzwaldungen und Waldgenossenschaften. Diefes
Gefetz, meine Herren, läßt auch die Bildung von Genossenschaften zu, welche einen fehr exor¬
bitanten Zwang gegen den einzelnen Besitzer in sich schließen;es heißt in A 23 und 24:

,Wo die forstmäßige Benutzung neben einander oder vermengtgelegener Waldgrundstücke,
oder Flächen oder Haideländereiennur durch das Zusammenwirkenaller Vetheiligten
zu erreichenist könuen auf Antrag

«,) jedes einzelnenBesitzers,
d) des Gemeinde-bezw. Amts-, Kreis- oder sonstigenKommunalverbandes, in

dessen Bezirke die Grundstücke liegen,
o) der Landes-Polizeibehörde"—

also drei Provokationsberechtigtehaben wir hier — „die Eigenthümerdieser Besitzungen
zu einer Waldgenossenschaftvereinigt werden. Das Zusammenwirken kann gerichtet
sein entweder 1. auf die Einrichtung uud Durchführung einer gemeinschaftlichen
Beschützuug oder anderer der forstmäßigeu Benutzung des Genossenschaftswaldes
förderliche Mahregeln." Die Vereinigung zu einer Waldgenossenschaftin diesem
Falle ist nur zulässig, „wenn die Mehrheit der Betheiligten, nach dem Katastral-
Neinertrage der Grundstückeberechnet, dem Antrage zustimmt."

Also meine Herren, das Gesetz geht in doppelterBeziehung weiter, als das vorliegende:
die Provokation kann von jedem einzelnen gestellt werden, sie kann von der Gemeinde gestellt
werden sie kann von der Landes-Polizeibehördegestellt werden, und zur Bildung der Genossen¬
schaft ist allerdings wenn die Genossenschaft sich nur auf die Einrichtuug und Durchführung vou
Schutzmaßregeluoder sonstigender Bewirthschaftungförderlichen Maßregeln erstreckt, die Majorität
nicht der Fläche sondern blos des Katastral-Reinertrages, also auch nicht die Majorität der
Vetheiligten nach'Köpfen erforderlich. Nun kommt aber eiue weitere Bestimmung; die Genossen¬
schaft kann zweitens gerichtet sein ., ^ . .... c. ^ ^ 57 7>, 1..

zugleich auf die gemeinschaftliche forstmäßlge Bewirthschaft«»«,des Geno,senfchafts-
waldes nach einem einheitlichaufgestelltenWirthschaftsplane", ^
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und mm bedenken Sie, welcher Zwang in dieser Bestimmung liegt. Wenn eine Genossenschaft
zu diesem Zwecke gebildet wird, so wird der einzelnemehr oder weniger expropriirt, er hat nicht
mehr die volle Disposition über seinen Wald, der Wald muh nach einem bestimmten Plane
bewirthschaftetwerden, er darf keinen Baum mehr hauen, ohne daß dieser Plan die Genehmigung
dazu ertheilt. Für diesen Fall bestimmt§. 24 d, daß die Vereinigung zu einer Waldgenossenschaft
zulässig sei:

„in den Fällen des F. 23 bei 2, wenn mindestens ein Drittel der Betheiligten dem
Antrage zustimmt und die betheiligten Grundstückederselben mehr als die Hälfte des
Katastral-Neinertrages sämmtlicher betheiligten Grundstückehaben."

Also für diesen ganz exorbitanten Fall, daß dem einzelnen die Disposition über seinen
Wald vollständig entzogen wird, daß eine gemeinschaftliche Bewirthfchaftung nach gemeinschaftlichen
Plänen eintritt, bestimmt das Gesetz, daß nicht die Majorität der Vetheiligten, sondernein Drittel
der Betheiligten die Zustimmung geben muh. Meine Herren! Ich konnte diese Bestimmungen
noch uni mehrere vermehren, ich könnte Sie namentlich auch auf die französischeintermediäre
Gesetzgebungin Bezug auf die Anlage von Wegen hinweifen. Wir haben da die exorbitante
Bestimmung, daß die Polizeibehörde mit einem Federstriche zur Erbreiterung von Wegen Land
hinwegnehmenkann, eine Bestimmung, welche anstandslos ausgeführt worden ist; aber ich will
mich mit dem bereits Gesagten begnügen; Sie sehen, ich habe meine Meinung nicht ausgesprochen,
ich habe das Gesetz reden lassen, und ich glaube, an der Hand des Gesetzes ist in diesem Stadium
der Verhandlungeil das deutsche Sprüchwort an der Stelle: das Beste ist der Feind des Guten.
Ich verstehe recht gut, daß der Antrag, die Majorität der Vetheiligten bei dem Provokationsantrag
entscheiden zu lassen, etwas ungemein sympathischesund bestechendes hat, aber wenn demgegenüber
von dem Vertreter der KöniglichenStaatsregierung ausdrücklicherklärt wird, mit diesem Antrage
komme das Gesetz nicht zu Stande und, wenn es zu Stande käme, würde es nach den gemachten
Erfahrungen auf dem Papier stehen, so ist doch wohl die Frage berechtigt, ob es zweckmäßig sei,
das Gesetz mit diesem Antrage zu Falle zu bringen, oder das Gesetz ohne Festhalten dieses
Antrages zum Vortheil der Provinz anzunehmen. (Bravo!)

Landtags- Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Spee hat
das Wort.

Abgeoroneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herren! Ich erlaube mir eine kurze
Bemerkung darauf, was von dem Herrn Abgeordneten Conze ausgeführt worden ist, daß nämlich
ein dringendes Bedürfniß nach einem solchen Gesetze vorhanden sei. Ich glaube von Anfang an
betont zu haben, daß das Bedürfniß nach einer Regelung der Fluren und Wege wohl allgemein
ist, daß aber als Hauptsache die Zusammenlegung zu betrachten sei, das habe ich bestritten, und
ich glaube auch noch jetzt, daß ein solches Bedürfniß nur verbunden mit der Regulirungsfrage
zur Nothwendigkeitwerden könnte. Wenn fortwährend darauf hingewiesen wird, der Herr Minister
würde einer folchen Ansicht nicht nachgeben, so kann ich das nicht annehmen. Ich glaube, daß
das nicht die Meinung der Herren sein kann, ich glaube vielmehr, daß wir die Verpflichtung
haben, dem Herrn Minister die Ansichten,die hier am Rhein herrschen,und die Stimmung, wie
sie hier ist, klar und deutlich auszusprechcnund ihm unsere Wünsche vorzulegen. Wir sind kein
gesetzgebenderFaktor, sondern haben ein Gutachten abzugeben, also, glaube ich, haben wir
als Vertreter der Provinz die Pflicht, was in der Provinz gefühlt wird, dein Herrn Minister
vorzutragen und danach unsere Beschlüssezu fassen, damit die entsprechendenAenderungen vor¬
genommen werden können. Ich habe zu dein Antrage des Herrn Freiherrn von Los, zu
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§. 1 einen Zusatz zu beantragen, den ich dringend wünsche. Ich wünsche für §. 1 folgende
Fassung:

„Die wirthschaftlich zweckmäßigere Eintheilung und Zusammenlegungder Grundstücke
ganzer Gemarkungen und Gemarkungs-Abtheilungenverbunden mit Regelung der Wege
in deren Lage, Natur und Unterhaltung sowie der Be- und Entwässerungen findet
statt, wenn dieselbe von mindestens der Hälfte der Eigenthümer, die die Hälfte der
nach dem Grundsteuerkatasterberechneten Flache revräsentiren, beantragt wird."

Der Unterschied liegt einmal darin, daß ich den Wunsch der Negulirung mit hinein¬
gebracht habe und zweitens darin, daß ich auf den Katastralreinertrag keine Rücksicht nehme,
sondern nur Fläche und Besitz entscheiden lasse.

Landtllgs-Marschall: Herr Abgeordnetervon Heister hat das Wort zur Begründung
seines Antrages.

Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Der Standpunkt, auf dem ich in der vor¬
liegenden Frage von Anfang an gestanden habe, ist der, daß es durchaus wünschenswert!)ist, ein
derartiges Gesetz, mag man es Konsolidationsgesetz oder Zusammenlegungsgesetz nennen, für unfere
Provinz, namentlich für den südlichenBezirk derselben, in's Leben zu rufen. Ich habe bei den
vielen Reifen, die ich in allen Theilen der Provinz im Interesse der Landwirthschaftgemachthabe,
sehr häusig das brennende Bedürfniß anerkennen müssen; ich habe sehr viele, gerade mittlere
Besitzer gehört, die aussprechen,wie nothwendig es sei, daß endlich auch für unsere Provinz ein
derartiges Gesetz erlassen werde. Das für mich obenanstehendeist deshalb: wir dürfen nicht
durch eine Zufatzbestimmung,die wir nicht für absolut nothwendig erachten, das Zustandekommen
eines folchen Gesetzes gefährden. Ebenso, meine Herren, aber bin ich durch meinen Zusammen¬
hang mit der landwirtschaftlichen Bevölkerung, hauptsächlichder mittleren landwirtschaftlichen
Bevölkerung, dahin gekommen zu erfahren, ein wie wefentlichesGewicht unsere ganze mittlere
Bevölkerung darauf legt, daß eine Majorisirung nicht allzu leicht sei. Meine Herren! So müssen
Sie hauptsächlichden Beschluß des landwirtschaftlichen Vereins auffassen. Es wurde damals
von einzelnen Herren, aus verschiedenen Kreisen uud Gemeinden das Beispiel dargestellt, daß dort
I, 2 oder 3 Großgrundbesitzernach der Regierungsvorlage in der Lage seien, auf Konsolidation
zu provozirenund daß dann bei dein Wunsche,den die Regierung haben muß, daß die Zusammen¬
legung von vornherein Aufnahme in der Provinz finde, ferner bei dem Wunfche der Regierung,
Verbesserungenzu Stande zu bringen, dies in vielen Fällen genügen würde, um das Verfahren
einzuleiten. Von diesem Grundsatze ausgehend, es dürfe das unmöglichin dem Gesetz Aufnahme
finden, daß 1 oder 2 Großgrundbesitzer,wenn dies auch, wie ich glaube, in wenigen Gemeinden
unserer Provinz vorkommenwürde, in die Lage kommen könnten, allein der übrigen Bevölkerung
die Vornahme der Konsolidation zu diktircn, ist damals in der Central - Vorstandssitzung der
Beschluß gefaßt worden, der eben von Seiner Durchlaucht verlefen ist. Es ist aber, meine
Herren, in dem Beschlusse durchaus nicht mit Bestimmtheitder Nachdruck auf das Wort „Majorität"
gelegt worden- der Nachdruck liegt darauf, daß die Unmöglichkeit statuirt werden sollte, von der
ich eben gesprochenhabe. Ich habe deshalb aus diesen Erwägungen heraus den Zusatzantrag
gestellt, Sie möchtendie Nothwendigkeitder Kopfzahl, welche sich für die Provokation aussprechen
soll, auf ein Viertel befchränken. Damit, meine Herren, erreichen Sie vollständig, daß jede Gefahr
der Majorisirung einer ganzen Gemeinde durch t, 2, 3, 4 dort wohnende größere Besitzer aus¬
geschlossen ist. Es würde der vierte Theil der von der Konsolidationbetroffenen Ansässigenimmer
so viel Köpfe umfassen, daß eine derartige, unter allen Umständen zu vermeidendeEinwirkung

17^
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einzelner wenigerPersonen ausgeschlossen bleibt. Ich glaube aber auch, meine Herren, Sie werden
dadurch dem Herrn Minister gegenüber einen günstigeren Standpunkt erreichen. Der Herr Minister
hat sich darauf gestützt, wenn ich den Ausdruck brauchen darf, daß vor Allem keine Ungleich-
mllhigkcit in der Monarchie hervorgerufen werden dürfte, daß, was der einen Provinz in dieser
Beziehung recht ist, der anderen billig sein müsse. Grade diesen Grundsatz der Begründung kann
ich durchaus nicht anerkennen. Jede Provinz hat ihre besonderenEigenthümlichkeiten,sowohl ört¬
licher wie persönlicherNatur, und jede Provinz hat bei solchen Gesetzen, die zunächst rein örtlich
wirken, auch wohl einen rechtmäßigen Anspruch darauf, daß die örtlichen Verhältnisse und die
persönlichenAnschauungennach Möglichkeitgewahrt bleiben. Ich bin aber auch der Ansicht, daß
der Herr Minister sehr gut auf meinen Vorschlag würde eingehen können, denn es bleibt dann
immer die Konsolidationin unserer Provinz erreichbar. Das, meine Herren, war der zweite Haupt¬
grund, der von Seiten des Herrn Vertreters des Herrn Ministers angeführt wurde, indem er
sagte: wenn wir die Majorität der Kopfzahl statuiren, so kommt keine Zusammenlegung zu stände,
und das Gesetz bleibt ein todter Buchstabe. Ich glaube auch hierin dem Bedenken des Herrn
Ministers, soweit nöthig, entgegengekommen zu sein. Ich bin der Ansicht, daß mit dein vierten
Theile der Kopfzahl noch recht viele Konsolidationen bei uns zu Stande kommen, wenn auch
einige unmöglich werden sollten. Vor Allem, meine Herren, dürfen Sie nicht vergessen, daß
gerade in demjenigen Theile unserer Provinz, in welchem die Konsolidationam allernothwendigsten
ist, in dem südlichen,gebirgigen Theile, die Zersplitterung des Bodens eine so große ist, daß ein
Besitzer,welcherdort 20 Morgen besitzt, schon eine selten vorkommende Wohlhabenheit erreicht hat.
Dort ist die Zersplitterung des Bodens eine derartige, daß es sich ganz von selbst versteht, daß
in allen Fällen mindestens ein Viertel der Besitzer vorhanden sein muß, um die Majorität des
Grund und Bodens, sowie des Katastralreinertrages zu erreichen. Sollte aber auch in einer
solchen Gemeinde nicht einmal ein Viertel der Besitzer sich dazu bequemen wollen, einen Antrag
auf Provokation zu stellen, dann bin ich der Ansicht, meine Herren, ist die Gemeinde noch nicht
reif und muß den Schaden in Gottes Namen tragen, bis sie sich eines besseren besinnt. Denn
hier gilt der alte Rechtsgnmdsatz:bLneKoin,uon odtruäunwr.

Ich wollte mir noch eine kurze Bemerkung gegen den Antrag des Herrn Limbourg
erlauben. Er hat unsere Kataster so sehr heruntergesetztund gesagt, es wäre gar nicht möglich,
daß man auf die .Kataster einen derartigen Werth lege, nm sie hier in den §. 1 hineinzubringen.
Ich glaube nicht, daß Herr Limbourg darin ganz im Rechte ist. Es ist ja gar kein Zweifel, daß
die Art und Weife, wie unsere Grundsteuerkataster in den einzelnen Kreisen angelegt sind, eine
sehr verschiedeneist, und daß diese Verhältnisse nicht miteinander verglichen werden dürfen.
Innerhalb derselben Gemeinde aber hat die Aufstellung der Grundsteuerkataster, wenn sie auch
nur zum Zwecke der Steuererhebung geschehenist, nach gleichen Rücksichtenstattgefunden und
basirt auf den gleichen Verhältnissen. Deshalb bin ich der Ansicht, daß es doch richtig ist, im
Gesetze an dem Katastralreinertrage festzuhalten; denn der Katastralreinertrag ist die einzige
Bestimmung, welche uns davor bewahrt, daß nicht vielleicht ganz wenig ertragsreiche Strecken,
auf denen eine große Zahl von Grundbesitzern vorhanden ist, die ertragsreichen Strecken «oll-
ständig überstimmen können. Meine Herren! Gegen die Ausführungen des Herrn Landesraths
Fritzen muß ich einwenden, daß er uns allerdings vorgeführt hat, wie bei den Gesetzen, von
denen er gesprochen hat, bereits das Prinzip mehr oder weniger zur Anwendung gekommen ist,
welches auch die Grundlage der Regierungsvorlage ist, aber er darf auch nicht vergessen: es
handelt sich da in erster Linie blos um Theilungen oder gemeinschaftliche Newirthschaftung, und
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es ist doch ein großer Unterschied,ob es sich blos darum handelt oder nm Entziehung des Eigen¬
thums. Wir stehen in dem Gesetze, welches wir augenblicklichvor uns liegen haben, bei einem
Prinzipe, welches noch sehr viel bedeutender in die Privatrechte der Einzelnen eingreift, als die
vorher angeführten Gesetze und deshalb auch größere Kanteten verlangt,

Landtags-Marschall: Der AbgeordneteHerr Freiherr Felir von Loe hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Gestatten Sie mir nur noch

einige wenige Worte, da wir alles schon durchgesprochen haben. Ich werde mir erlauben, auf
ein paar Punkte einzugehen, die vorhin angeregt worden sind. Der Herr Landes-Direktor hat
die verschiedenengegenüberstehendenAnsichten geschildert und dabei wohl etwas gar zn viel
Schatten auf unsere Ansicht fallen lassen, wodurch allerdings das Licht auf der von ihm vertretenen
Ansicht greller hervortrat, als es der Wirklichkeit entspricht. Wir sind nicht so schwarz, wie uns
der Herr Landes-Direktor gemalt hat, wir wünschen das Zustandekommendes Gesetzes, wir
erkennengewiß das Bedürfniß an, wir wünschennur, daß dem- Bedürfnisse in richtiger Weise
Rechnung getragen werde. Der Herr Landes-Direktor hat namentlich auf Hannover und andere
Landestheile unseres Staates hingewiesen,wo man von der Majorität der Eigenthümerabgegangen
und auf die Bestimmung gekommen ist, die uns jetzt vorliegt. Er hat gesagt „man". Ich möchte
mir die Frage erlauben, wer ist „man"? Ist es die Bevölkerung — ich habe gestern schon danach
gefragt — oder ist es die Staatsregierung gewesen? Wenn es die Staatsregierung war, so
wäre dort dieselbe Lage gewesen,wie wir sie hier haben. Es ist jedenfallsnicht klargestellt worden.
Herr von Heister hat schon dem Herrn Landes-Direktor darauf geantwortet, daß es sich sehr
wohl motiviren läßt, wenn bei einem so in die Privatverhältnisse uud in die Verhältnisse lokaler
und provinzieller Natur eingreifendenGefetze, wie das vorliegende, man auch eine besondere Form
bildet, welche diesen besonderenVerhältnissen Genüge leistet. Es ist ja ein Krebsschadenunserer
Zeit, daß wir zu sehr schablonisiren und centralisiren. Wo wirklich eine berechtigte Eigenthüm¬
lichkeit besteht, sollte man ihr auch im Gesetze einen Ausdruckgeben. Insofern sind die Wünsche,
die wir ausgesprochenhaben, berechtigt,und ich glaube, meine Herren, daß man, was die Regelung
der Verhältnisse in der Rheinprovinz durch diesen Entwurf anbelangt, unseren Anschauungenmehr
Rechnung tragen müßte, als den AnschauungenDerjenigen, die der Sache ferner stehen. Wenn
hier von uns Allen, die wir dem Gesetze sympathisch gegenüberstehen,einstimmig Wünsche in
dieser Richtung ausgesprochenwerden und gesagt wird, daß in der gesammten Rheinprovinz die
Stimmung dem Gesetze entgegen sei und die Bevölkerung demselben unsympathischgegenüberstehe,
so muß das doch wohl einen Grund haben; es können dies nicht blos Vorurtheile sein, sondern
es muß das eine auf Erfahrung begründete Ursache haben.

Meine Herren! Ich möchte namentlich darauf zurückkommen,was der Herr Landesrath
Fritzen über die Geschichte unserer agrarischenGesetzgebung vorgebrachthat. Wir haben allerdings
eine Agrargesetzgebung; alt ist sie nicht, sie ist neueren Datums; historischkönnen wir sie kaum
nennen. In manchen dieser Gesetze ist ein ähnlicher Zwang statuirt, wie er mit diesem Gesetze
eingeführt werden soll. Die Erfolge der Anwendung diefer Gesetze sprechen aber grade dafür,
daß man mit denselbenhier am Rhein keineswegsin, Allgemeinenzufrieden ist. Das paßt auch
auf den Wunfch des Herrn Limbourg, daß wir die Nichterschienenen als zustimmend ansehen sollen.
Ich verweise einfach auf die Meliorationen an der Erft und an der Niers. Meine Herren!
Gehen Sie dorthin. Sie wissen, mit welch enormen Kosten die Meliorationen durchgeführt sind,
welche enorme Unterhaltungskostendieselben noch heute verursachenund fragen Sie die Interessenten
dort, ob sie sich heute darüber freuen, daß auf Grund der Meliorationsgesetzediese Maßregeln
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durchgeführt sind. Sie werden eine ganz entgegengesetzte Antwort, als Herr Landesrath Fritzen
Ihnen das vielleichthat darstellen wollen, bekommen.

Wenn der Herr Landes-Direktor der Ansicht ist, daß man in denjenigen Theilen der
Provinz, welchen wir eine gewisse Wohlthat spenden, auch einen gewissen Zwang fordern dürfe,
dann, glaube ich, dürfen wir doch nicht mit Zucker eine sehr unangenehm schmeckendeSache den
Leuten versüßen. Es wäre etwas anderes, wenn die Provinzial-Verwaltung sagen würde: wir
geben diesem Theile, dieser Gemeinde, der Meliorationsgenossenschafteinen Zufchuß nur unter der
Bedingung, daß sie konsolidire. Das liehe sich im Einzelnen motiviren. Wenn Sie dies aber
generell auf die ganze Provinz ausdehnen wollen, dann, glaube ich, steht es in keinem Ver¬
hältnisse.

Der Herr Landesrath Fritzen hat gesagt, wir möchten doch an den Satz denken: das
Beste ist des Guten Feind. Ich glaube, daß der Satz sehr entschiedenfür uns spricht. Für
diejenigen Herren, die so sehr entschiedendas Gesetz heute schon durchgeführt haben wollen,
ist es allerdings das Beste, daß die Sache möglichst mit Zwang durchgeführt wird; dann ist die
Sache viel rascher durchführbar, und das wäre das Beste. Das Gute, welches wir wollen, ist
der langsame Fortschritt, das langsame Einbürgern, welches stattfinden wird, wenn einmal hier
und da einzelne Fluren konsolidirt sind und die Vortheile der Konsolidation erkannt wurden.

Ich konstatire noch einmal, daß bisher von keiner Seite, auch nicht von Seiten des
Herrn Kommissars der Staatsregierung bestritten worden ist, daß in Folge unseres Erbtheilungs-
gesctzes und des Civilgesetzbuches nach ein paar Jahren bei einer Erbtheilung wieder eine Trennung
der zu einer Flur zusammengelegtenGrundstücke in nawra eintreten kann, und dann wieder
eine ungünstige Situation, nicht blos in Betreff der Konsolidation, sondern auch in Betreff der
Wege, die dem Heren Grafen von Spee fo sehr am Herzen liegen — ein Wunsch, den ich voll¬
ständig theile — geschaffen wird. Meine Herren! Ich meine, man solle den Anschauungen,die
in der Nheinprovinz herrschen, und welchen wir hier Ausdruck gegeben haben, mehr Rechnung
tragen, und zwar in einer Weise, welche die Ausführung des Wunsches, die Förderung des guten
Zweckes, der im Gesetze liegt, doch zugleichauch möglich macht. Das thun Sie ganz entschieden,
wenn Sie die Majorität der Eigenthümer mit entscheidenlassen. Ich habe mir daher erlaubt,
den Antrag zu stellen, zu der größeren Hälfte der Fläche und des Katastralreinertrags hinzuzu¬
setzen, die Mehrheit der Eigenthümer. Mein Wunsch wäre, daß wir zwei Drittel Majorität ein¬
führen. Ich kann versichern— ich darf es wohl fagen — daß.seit einigen Jahren Niemand
mehr in ländlichen Kreisen, sowohl mit kleineren, wie mittleren und größeren Grundbesitzern in
Berührung kommt, als ich. Wohin ich komme — das glaube ich allerdings der Wahrheit gemäß
sagen zu dürfen, der Herr Landtags-Marschall schüttelt mit dem Kopfe, er mag anderer Ansicht
sein — (Landtags-Marschall: Ich habe nichts gesagt, ich bitte um Entschuldigung,Sie haben
es falsch gedeutet) habe ich die Ansicht vertraten gefunden, daß man nicht eigentlichglaubt, daß
die bloße Majorität genügen würde. Aber, da ich selbst das Zustandekommeneines die Zusammen¬
legung fördernden Gefetzes wünsche, so möchte ich auch einen entgegenkommendenSchritt thun,
und habe deshalb den Antrag auf Majorität der Eigenthümer gestellt. Wenn der Herr Vertreter
der Staatsregierung Werth darauf legt, daß wir den Katastralreinertrag aufheben, so würde ich
mich eben, uni entgegenzukommen,auch dazu verstehen können, wenn ich auch nicht in Abrede
stellen kann, daß das Bedenken des Herrn Abgeordneten von Heister sehr begründet ist. Meine
Herren! Bedenken Sie, daß, wenn wir das streichen, der Fall sehr häufig vorkommen kann, da
die größere Fläche nach der Bonitirung eine geringere im Werthe sein kann, man in der Zu-
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sammenlegung einen Gewinn und Vortheil darin sehen könnte, daß vielleichtmancher ein gutes
Grundstückan Stelle der schlechteren bekommen würde. Eine Gefahr liegt darin, aber wenn ich
ein Entgegenkommensehen würde, so würde ich mich sehr gerne bereit erklären, diesen Punkt
hinsichtlich des Katastral-Reinertrags fallen zu lassen.

Ich bitte Sie, meine Herren, noch einmal, machen Sie das Gesetz so, daß unsere länd¬
liche Bevölkerung es nicht als einen Zwang ansieht; Sie würden dadurch entschieden der Einführung
des Gesetzes keinen Vorschub leisten. Wollen Sie, daß die Sache so geht, meine Herren, dann
empfehleich Ihnen, sperren Sie einige ein und reguliren Sie, sperren Sie einige ein, um die
Freudigkeit zu vermehren, wie wir gestern von dem Herrn Negierungs-Kommissargehört haben.

Landtags-Marschall: Herr Assessor Dr. Hermes hat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Ich möchte mir zunächst erlauben,

auf einen speziellen Punkt in der Rede des Herrn Vorredners einzugehen. Der Herr Freiherr
von Los hat bemerkt, es wäre Seitens der Staatsregierung dem Einwände nicht entgegengetreten
worden, daß durch das freie Erbrecht, wie es in der Nheinprovinz bestehe und durch den Entwurf
nicht angetastet werde, der Erfolg der Zusammenlegung und Konsolidation wieder in kurzer Zeit
illusorischgemachtwerden würde. Ich bin diesem gestern erhobenen Einwände ebenso wie ver¬
schiedenen anderen mit Rücksicht darauf nicht entgegengetreten,weil ich glaubte, es könnte dies dem
späteren Verlauf der Verhandlungen vorbehalten bleiben, und es wäre nicht nothwendig, im
Nahmen der Generaldiskussion hierauf einzugehen. Was diefen speziellen Punkt betrifft, so ist
ja bereits in der Begründung der Vorlage auf denselben eingegangen. Es ist dort gesagt, daß
einmal erfahrungsmäßig mit der Erkenntniß der Vortheile eines arrondirtcn Besitzstandes,wie sie
sich einstelle, nachdem die Zusammenlegung zur Ausführung gekommen ist, eine Abnahme der
Theilung einzutreten pflege. Es ist das eine Erfahrung, die auch auf dem rechten Nheinufer in
den Kreisen Altenkirchcn, Neuwied uud Wetzlar in der kurzen Zeit, seit welcher das Gesetz von
1869 dort in Geltung ist, gemachtworden ist. Zweitens kommt das Moment in Erwägung, daß
der jetzige Zustand des zersplitterten Besitzes nicht das Resultat von Theilungen eines früher
arrondirten Besitzes ist, sodaß man sagen könnte: wenn jetzt eine Arrundirung eintritt, wird eine
derartige Aesitzzersplitterungin kurzer Zeit wiederkehren. Nach dem ganzen historischen Verlauf
der Agrarverhältnissein der Nheinprovinz hat, ebenso wie in der Mehrzahl der übrigen Länder,
ein arrondirter Besitz, was»den kleinen Grundbesitzbetrifft, eben gar nicht bestanden. Es wurde
im Provinzial-Verwaltungsrath auch mit Recht darauf hingewiesen, daß z. N. in, Bezirke von
Neuwied eine Zunahme der Theilungen seit Anfang dieses Jahrhunderts trotz des freien Erbrechts
nicht zu konstatirenist. Meine Herren! Das freie Erbrecht haben wir in anderen Provinzen auch,
und eine Aufhebung der Erfolge der Konsolidationist hierdurchnicht herbeigeführt worden.

Was das Amendementdes Herrn Freiherrn von Los betrifft, fo habe ich mir gestern
nach den uns ertheiltenInformationen erlaubt, demselben mit aller Bestimmtheit zu widersprechen.
Bei aller Anerkennung der wohlwollendenIntentionen, denen eben Herr von Heister Ausdruck
gegeben hat, muß ich auch dein von Herrn von Heister gestellten Antrage, ein Viertel der
Kopfzahl für den Provokationsantrag zu verlangen, gleichfalls widersprechen. Für die Staats¬
regierung meine Herren, ist in erster Linie die Erwägung maßgebend, daß in den übrigen Landes¬
theilen gleichartigeBestimmungen,wie sie in diesem Gesetz Ihnen jetzt vorgelegt sind, in Geltung
sind. Meine Herren! Es handelt sich hier nicht um Exemplifikationen auf Posen und Ober¬
schlesien— da würde es ganz berechtigtsein, daß man sagte: für die Nheinprovinz sind derartige
Exemplifikationenunzulässig, wir haben hier andere Verhältnisse— sondernes handelt sich zunächst
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um die Exemplifikation auf den rechtsrheinischenTheil der Nheinprouinz, auf das Gesetz von
1869, welches damals auf Anregung des Provinzial-Landtags selbst zu Stande gekommen ist.
Der Entwurf, wie er hier vorliegt, entspricht im §. 1 diesem Gesetze, und es ist doch noch von
keiner Seite klargestellt, kaum behauptet worden, daß das Bedürfniß auf dem rechtsrheinischen
Theile ein weitergehendessei, als auf dem linksrheinischenTheile, daß der Bauer im Westerwald
in dieser Beziehung anders gestellt sei, als der Bauer auf dem Hunsrück oder in der Eifel, oder
daß das Nechtsgefühl des Einwohners auf der rechten Seite des Rheins weniger empfindlichsei,
als dasjenige des linksrheinischenEinwohners. Es ist nach der Ansicht der Staatsregieruug bei
Erschwerungdes Provokationsrechtes, wie sie immerhin auch in dem Antrage des Herrn von Heister
liegt, eiu gedeihlicher Erfolg von dem Gesetze nicht zu erwarten. Die Negierung gibt sich keiner
Illusion darüber hin, daß, wenn auch der Entwurf in der jetzigenFassung angenommen wird,
es eine ziemlich lange Zeit dauern wird, bis praktisch größere Erfolge mit dem Gesetz erzielt
werden. Ich darf in dieser Beziehung bemerken, daß das Gesetz für den Bezirk des Iustizsenats
von Ehrenbreitstein vom Jahre 1869, welches damals allseitig begrüßt worden ist, zu einer
einigermaßen allgemeinen Anwendung doch erst seit dem Jahre 1875 gelangt ist. Die ersten
6 Jahre hat das Gesetz praktischgar keine Wirkung gehabt. Bringen wir noch neue Erschwerungen
des Provokationsrcchtes hinein, so ist, wie gesagt, ein praktischer Erfolg nach Ansicht der Negieruug
von dein Gesetze nicht zu erwarten; sie würde unter diesen Umständen vorziehen, die gesetzliche
Regelung noch weiter ausstehen zu lassen, in der Ueberzeugung, daß die Klärung der Ansichten,
die bisher schon eingetreten ist, und der beispielsweiseder Herr AbgeordneteLimbourg Ausdruck
gegeben hat, das Bedürfniß aufs neue hervortreten lassen und spater dahin führen werde, daß
die Stimmung dem Gefetz eine günstigere ist. Man könnte sich vielleicht auf den Standpunkt
stellen, daß man sagte, die Negierung küune sich auf ein solches Gesetz, wenn auch nur eine
beschranktereWirksamkeit desselben zu erwarten sei, einlassen, sie könne die Bestimmung der
Mehrheit der Köpfe oder ein Viertel der Köpfe acceptiren, und wenn sich später herausstellte,daß diese
Bedingungen dazu führen, die Wirksamkeitdes Gesetzes thatsächlichauszuschließen,so könne man
das Gesetz amendiren. Meine Herren! Das heißt doch das Schwergewicht eines bestehenden
Gesetzes etwas unterschätzen; wenn einmal die Bestimmung gegeben ist, daß ein Viertel oder die
Mehrheit der Köpfe zu den: Antrage auf Zusammenlegung nothwendig sei, so ist es nicht so
einfach, im Wege der Gefetzgebungeine Amendir'lmgherbeizuführen, schon wegen der in Betracht
kommendenpolitischenFaktoren. Ich brauche nur darauf hinzuweifen, daß das bayerischeGesetz
von 1861, das ich gestern erwähnte, dessen Wirtuugslosigkeit allerseits anerkannt ist, bisher doch
noch nicht geändert ist. Meine Herren! Ich glaube es ist gestern sehr mit Necht von einem der
Herren Redner bemerkt worden, daß das Kriterinm für die Bediugungen der Provokation lediglich
in dem Urtheil liege, daß mau über die Bedürfnißfrage habe. Diejenigen Herren, welche wirklich
das wirthschaftlicheBedürfniß zur Zusammenlegung anerkennen, werden auch, glaube ich, bereit
sein, die Bedingungen der Provokation nicht allzusehr zu erschweren.

An und für sich betrachtet muß ich aber auch sagen, daß ich in dein Antrage des Herrn
von Heister ebenso wie in demjenigen des Herrn Freiherrn von Los eine materielle Garantie
gegen Vergewaltigung der kleinen Besitzer absolut nicht finden kann. Wenn eines der beantragten
Stimmverhältnisse hineingebrachtund anstatt dessen der Katastralreinertrag gestrichen wird, worauf
hingedeutet worden ist, so kann dies doch dazu führen, daß von einem Großgrundbesitzerkleine
Leute durch Einflüsse aller Art bestimmt werden, für die Provokation auf Zusammenlegung zu
stimmen, daß z. B. ein Großgrundbesitzerkleine Absplisse nur deshalb verkauft, um Stimmen im
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Smne seines Vorgehens zn schaffen. Eine solche Bestimmung, welche .ms die Festsetzungeinet
Kopfzahl humuslauft, wnd umner leicht umgangen werden können. Nach dieser Richtung hin
sind durch den Katastralreinertrag, der ein dauernder und bestäudiger ist, größere Kautelen geschaffen
als durch eine Bestimmung der vorgeschlagenenArt. Was die Majorisirung der kleinen Leute
durch den Provokationsantrag betrifft, so hatte ich gestern schon die Ehre darauf hiuzuweisen daß
Nachtheile für die kleinen Besitzernicht entstehenkönnen; ich habe eine Widerlegung dieser auf
das Gesetz gestützten Ansicht nicht gehört. Im Uebrigen ist darauf hingewiesen' daß bei der
Abstimmung nach Maßgabe des bestehenden Gesetzes der Großgrundbesitzernicht'ohne Weiteres
mit seinem ganzen Besitz partizipirt, sondern nur mit demjenigen, der in der betreffenden Gemarkung
oder Gemarkungs-Abtheiluugliegt, deren Zusammenlegung beantragt wird. Wenn er also einen
zusammenhangendenKomplex in mehreren Gemarkungen hat und an einer Gemarkung betheiliat
ist, deren Zusammeulegung Bedürfniß ist, so zählt nur derjenige Theil seines Besitzes, der in der
betreffendenGemarkung liegt.

Landtags-Marschall: Ich habe Ihnen mitzutheilen, daß mir ein Antrag von Seiten
des Herrn Grafen Wilderich von Spee als Unterantrag zu dem Antrage Freiherr Felix von Loi>
eingereichtworden ist, den Eingang von §. 1 folgendermaßenzu faffen:

„Die wirthschaftlichzweckmäßigere Eintheilung und Zusammenlegung der Grundstücke
ganzer Gemarkungen und Gemartungs-Abtheilungen, verbunden mit Regelung der
Wege in deren Lage und Unterhaltung, sowie der Ve- und Entwässerung findet statt
wenn dieselbe von mindestensder Hälfte der Eigenthümer, die die Hälfte der nach
dem Grundsteuer-Katasterberechneten Fläche repräsentiren, beantragt wird."

Der Herr AbgeordneteHorster hat das Wort.

Abgeordneter Horster: Meine Herren! Ich habe nur mitzutheilen, daß mir ein Schreiben
des Direktors der Lokal-AbtheilungEuskirchen zugegangenist, nach welchem man auch dort sich
gern der Konsolidation anschließenwürde. Man wünschtdort die Konsolidation und zwar unter
den von dem landwirthschaftlichenEentralverein für Nheinpreußen vorgeschlagenenBedingungen.
Diese Bedingungen sind Ihnen, meine Herren, bekannt; ich habe daher weiter nichts hinzuzufügen.

Landtags-Marschllll: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschllllFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Ich

habe in dieser Frage Ihre Aufmerksamkeit nsch nicht in Anspruch genommen, ich hätte also viel¬
leicht die Berechtigung, ausführlich zu werden; ich will das aber nicht thun. Alles was über die
Frage überhaupt zu sagen ist, ist nach meiner Ueberzeugung von den Herren Kommissaren der
Staatsregierung und den oberen Beamten der prouinzialständischenVerwaltung in zusammen¬
hängender und ausführlichster Weise Ihnen mitgetheilt worden. Ich werde mich deshalb auf
einige kurze Bemerkungen beschränken. Es wird dadurch das, was ich sage, des eigentlichen
logischen Zusammenhanges entbehren, da es mehr Vemerkungeu sind, die sich gegen einzelne
Bemerkungen von Vorrednern richten, aber, wie gesagt, ich bringe dies Opfer der Logik dem
Wunsche, Ihnen nicht allzulange lästig zu sein.

Meine Herren! Ich habe mich zuni Worte gemeldet, als der mir früher räumlich noch
näher stehende Vertreter aus dem Regierungsbezirk Trier im vierten Stande sprach. Meine
Herren! Ich glaube, Sie alle haben mit mir den Eindruckgetheilt, daß er sich wirklichin etwas
drastischenUebertreibungen gefallen hat, und ich glaube, daß er alles das, was er gesagt hat,
wirklich in ernste,» Maße nicht glaubt (Oho!), er hat uns Revolver und ähnliche Dinge vorgeführt.
Ich glaube wirklich, daß dies nicht ernstlichgemeint ist. Im Uebrigen ist die Revolverfrage eine
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Sache der Nerven; aus mich macht sie keinen Eindruck. Meine Herren! Der geehrte Herr hat
sodann auch gegen den Katastml-Neinertrag gesprochen; dasselbe ist vom Herrn Grafen Spee
geschehenund nachher von Herrn Freiherrn Felix von Lo«. Meine Herren! Ich bin mit dem
Herrn über den Unwerth des Katastral-Neinertrages in unserer Provinz einverstanden. Der
Unwerth liegt darin, daß eben in den verschiedenen Theilen der Provinz verschieden eingeschätzt ist.
Ich gebe Ihnen z. B. zu, daß in den Einschätzungenzwischen dem Niederrhein und speziell dem
RegierungsbezirkTrier ein ganz unglaublicher Unterschied besteht. Ein kurzes Beispiel, meine
Herren. Hier unten im Lande ist es gang und gäbe, anzunehmen, daß der wirkliche Neinertrag
höchstens das Doppelte des Katastral-Neinertrages sei; im NegierungsbezirkTrier ist beispielsweise
der früher nur gehörige Grnnhäuser Weinberg mit 890 Thalern Katastral-Neinertrag eingeschätzt,
wenn der wirkliche Reinertrag nun doppelt so hoch wäre, so waren das 780 Thaler, während
mir der Weinberg doch immerhin mit 100 000 Thalern bezahlt worden ist. (Heiterkeit.)

Es mag Ihnen das Beweis sein, daß auf den Katastral-Neinertrag ein wirklich hoher
Werth nicht zu legen ist. Aber, meine Herren, der Werth oder Unwerth des Katastral-Neinertrages
kommt hier in diesem Falle gar nicht in Betracht, denn es handelt sich hier darum, wie es in
jeder einzelnen Gemeinde gehalten ist, und da ist anzunehmen, daß nach gleichen Prinzipien
eingeschätzt worden ist. Meine Herren! Deshalb möchte ich auch den Katastral-Neinertrag absolut
nicht heraus lassen, denn wenn Sie nur die Größe des Besitzes oder die Zahl der Besitzer
entscheiden lassen, so möchte ich, wenn mir auch vorhin gesagt worden ist, ich sollte es vermeiden,
die Frage auf das politischeGebiet zu verschieben, doch kurz darauf hindeuten: es ist das die
Einführung des allgemeinenStimmrechts in das Konsolidationsgesetzund daß dieses das schlechteste
Wahlgesetz,welches existirt, ist, darüber ist man momentan ziemlicheinig. (Widerspruch.)

Nun, meine Herren, hat Herr Kollege Limbourg ferner gesagt, daß er die Zahl von
10 Provokanten für genügend erachten würde. Der Herr Kollegeübersieht ganz — ich räume
ihm ein, daß es selten eine Gemeinde geben wird, in der nicht 10 Besitzer sind, — daß es sich
nicht nur um die Zusammenlegung ganzer Gemarkungen, sondern auch um die Zusammenlegung
von Gemarkungs-Abtheilungenhandelt, und in Gemarkungs-Abtheilungenkann es sehr leicht vor¬
kommen, daß überhaupt keine 10 Besitzer vorhanden sind. Die von vorneherein erfolgte Feststellung
einer Zahl scheint mir ein Prinzip zu sein, auf das absolut nicht eingegangen werden kann; es
kann sich nur um einen Prozentsatz handeln. Ich habe überhaupt in der ganzen Frage die
Empfindung, meine Herren: man will das Gesetz oder man will's nicht. Will man es nicht, so
ist es eine ganz eminent leichte Art, es zu Falle zu bringen, daß man irgend eine von der
Stlllltsregierung als unannehmbar bezeichneteBedingung hineinbringt und an derselben festhält
und dadurch ist der Zweck erreicht. — Ich sehe, daß Herr Freiherr von LoL sich eine Notiz
macht: ich constatire, um eine Erwiderung von vorneherein abzuschneiden, daß ich nur diese
Bemerkung, die ich eben gemacht, uotirt habe, ehe er gesprochen hatte. (Abgeordneter Freiherr
Felix von Loö: Ich gratuliere zu den scharfen Augen.)

NachdemHerr Freiherr Felix von Loö uns ausdrücklicherklärt hat, daß er das Zustande¬
kommen des Gesetzes wünsche, kann sich ohnehin meine Bemerkung auf ihn nicht beziehen. -^

Meine Herren! Sodann kam das Amendement meines verehrten Freundes und Kollegen
im Provinzial-Verwaltungsrath, des Herrn von Heister. Ich gestehe offen, daß ich die Ueber¬
zeugung hatte, er hätte sein Amendementnach vorherigem Benehmen mit dem Staats-Komnnssar
eingebracht, und ich hatte daher die Absicht, an die Stlllltsregierung die ganz präcise Frage zu
richten, wie sie zu diesem Amendement stehe. Diese meine Anfrage ist überflüssig geworden, da
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»
eine Erklärung bereits erfolgt ist. Im Uebrigm möchte ich Herrn von Heister bemerken — er
möge es mir nicht übel nehmen — seine Rede machte auf mich, wie man fagt, den Eindruck:
wafch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß!

Nuu, meine Herren, komme ich zu etwas, was Herr Freiherr von Lo8 gefügt hat. Er
hat von dein schlechten Erbrecht gesprochen — da stimmen alle mit ihm überein; er hat aber auch
gegen den Zwang gesprochen, und da bin ich mit ihm nicht einig. Als man vor 40 bis 50 Jahren
hier in der Rheinprouinz zuerst davon sprach, das französische Erbrecht abzuschaffen, erhob sich ein
Schrei der Entrüstung in der ganzen Provinz. Die Sache ist zu Fall gebracht worden, es ist
nicht zu diesen Abänderungen gekommen. Meine Herren! Die Stimmung hat sich seitdem
gewandelt; heute giebt es eine Menge von Leuten, die einer Abänderung des Erbrechts sehr
sympathischgegenüberstehen,die es früher nicht thaten. Nun frage ich, wäre es Herrn Freiherr«
von Loö nicht lieber gewesen, wenn man vor 50 Jahren abgeändert hätte? Hätte man den
Zwang angewendet, so würden die Kalamitäten, die eingetreten sind, zum großen Theil abgewendet
worden sein. So bin ich der Meinuug, daß Sie auch bei dem Konsolidationsgesetzgar nicht übel
thun, etwas Zwang anzuwenden. Bei dieser Frage fällt vollständig weg, daß ein einzelner Groß-
Grundbesitzerdie kleinen Leute schädigen will oder kann, es handelt sich da überhaupt nur um
die Provokation; das weitere findet sich nachher.

Was im übrigen die Vorlage betrifft, die uus speziell hier beschäftigt, fo stehe ich voll
und ganz auf dem Boden: wir wollen die Regierungsvorlage annehmen. Ich hätte mich allenfalls
mit dem Amendementdes Herrn von Heister befreunden können, wenn es nicht von der Staats-
regierung für unannehmbar erklärt worden wäre; jetzt stehe ich voll und ganz auf dem Boden
der Regierungsvorlage. Vor allen Dingen halte ich es für uufere Pflicht, daß wir diefe wichtige
Vorlage ganz durchberathen und zuletzt erst abstimmeu, nachdem alles durchberathenist, denn
würde jetzt die Abstimmung über §. 1 stattfinden, so würde es doch bei manchem— ich räume
es gerne von nur selbst ein — nicht mit voller oonnaissauos äs o«,u.8e geschehen. Man muß
wissen, wie man zu den übrigen Paragraphen steht, ob diese wirklich so erschreckliches und gewaltiges
enthalten, daß man zu §. 1 anderer Ansichtsein muß. — Berathen wir deshalb die ganze Vorlage
Paragraph für Paragraph durch und trete« zuletzt in die Abstimmung ein, wie wir uns zu den
Anträgen betreffenddie Einführung einer Kopfzahl, in welcher Quote es auch sei, zu stellen haben.

Landtags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Eynatten hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Ich will nur die ganz kurze Bemerkung abgeben,

daß es mir nicht möglich ist, dem §. 1 ?ur6 nach der Regierungsvorlage zuzustimmen. Es ist
mir dies nicht möglich wegen des großen Mihbwuchs, welcherhiernach von dem einzelnen Grund¬
besitzer getrieben weiden könnte. Dieser Mißbrauch erscheint mir um so gehässiger, als Sie mir
zugebeu müssen, daß ein Grundbesitzerauch aus ganz anderen als wirthschaftlichenGründen ein
Interesse, zu konsolidiren,haben kann. Der Herr Vertreter der Staatsregierung wird nur zugeben
müssen, daß wirthschaftlicheVortheile ganz gut einen Deckmantel für andere Gründe abgeben
tonnen!' Nehmen wir z. B. den Fall, daß einem Gutsbesitzer einige Morgen fehlen, um einen
freien Jagdbezirkzu haben. Er kaltulirt heraus: wenn tonfolidirt wird, wirst Du eiuen arrondirten
Besitz von 300 Morgen oder 100 Hektar haben. Es giebt auch Grundbesitzer,die Luxus treiben,
die um ihren Besitz herum recht viel Land haben wollen, um Selbstherrscher zu sein oder um
einen recht großen Park anzulegeu. WirthschaftlicheGründe lassen sich immer finden, um auch
in solchen Fällen die Konsolidationzum Vortheile einzelner Besitzer durchzusetzen. Ich muß daher
sagen, diese Möglichkeitist für mich so durchschlagend, daß ich jeden Antrag mit Freude begrüße,
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nach welchem ein gewisser Thlil der Besitzer gehört werden muß, ehe auf Zusammenlegung
provocirt werden kann.

Landtags-Marschall: Herr Graf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich kann nicht leugnen, daß

die Erklärung des Vertreters der Königlichen Staatsregierung dem Antrage des Herrn uon Heister
gegenüber mich im höchsten Grade überrascht hat. Der Antrag des Herrn von Heister ist so
weit entgegenkommend— für mich zu weit entgegenkommend— daß ich wirklicherstaunt war,
zu hören, daß auch dieser Antrag für die Staatsregierung unannehmbar fei. Wenn die Herren
Vertreter der Vorlage fagen, es wäre gar nicht nothwendig, daß eine derartige Bestimmung
hineingebrachtwerde, wie wir sie wünschen, indem das Gesetz blos dort Anwendung finde, wo es
leinen Großgrundbesitzgebe, wo fast immer, wie der Herr Landes-Direktor hervorgehobenhat, die
Majorität des Grundbesitzes mit der Majorität der Besitzer zusammenfalle, also das, was wir
wünschen, von selbst erreicht würde, dann, meine Herren, verstehe ich nicht, warum man das,
was sich von selbst versteht, nicht auch mit einem Wort in das Gesetz hineinsetzenwill, und
warum man sich auf den ablehnenden Standpunkt der Vertreter der Vorlage stellt. Dann
findet der Vorwurf, der dem Gesetze gemachtwird, daß das Gesetz eine Begünstigung des Groß¬
grundbesitzesgegenüber dein kleinen sei, den wir perhorresziren und von uns abweisen, wirklich
ein wirklich kräftiges Fundament. Meine Herren! Dann möchte ich noch dein Herrn Vertreter
der KöniglichenStaatsregierung erwidern, daß der von mir gestern erhobene Einwand bezüglich
des Erbrechts mir doch noch nicht entkräftet zu fein scheint. Was den Kreis Wetzlar betrifft, so
sind die Erfahrungen, wie der Herr Vertreter felbst hervorgehobenhat, zu kurz, uni daraus einen
Schluß zu ziehen. Wenn er ferner hervorgehoben hat, daß die Zersplitterung doch wohl nicht
ans die Zwangstheilung zurückzuführenfei, dann muß ich sagen: ich bin entschiedenanderer
Ansicht. Die Zwangstheilung ist der Grund, d. h. wenn die Zwangstheilung in natur«. durch
einen Vertrag unter Lebenden umgangen wird, so wird dieser Vertrag auf die Dauer der
Grund zur Ueberschuldungdes GruudbesitzeS,und da diese Ueberschuldungdes Grundbesitzesauf
die Dauer nicht bestehen kann, fo folgt daraus nothwendig die Zwangstheilung in nawra, und
nachdemdas Erbrecht nahezu fchon ?0 Jahre in unserer Provinz gewirkt hat, so ist die Zer¬
splitterung auch zum großen Theil dem Erbrecht zuzuschreiben. Was die Bemerkungen zum
Katastralreinertrage betrifft, fo ist das, glaube ich, eine nebensächliche Frage. Der Herr Vertreter
der KöniglichenStaatsregierung hat sich nicht in diesem Punkte geäußert, und von unserer Seite
ist hervorgehobenworden, daß ans den Katnstralreinertrag bedeutendes Gewicht nicht gelegt wird.
Deshalb will ich darüber weiter nichts bemerken. Herr von Solemacher hat diese Vorlage mit
dein allgemeinen Stimmrecht in Zusammeuhaug gebracht, ich muß hiergegen entschieden Verwah¬
rung einlegen und protestiren; gleichzeitig hat der verehrte Herr hervorgehoben— es ist dies
eine Bemerkung, die ich auch nicht passiren lassen kann — daß das allgemeine Stimmrecht
bekanntlich das schlechteste Wahlsystem sei. Meine Herren! Ich kenne ein noch schlechteres: das ist
das Dreiklassen-Wahlsystem. Ferner hat er uns, den Gegnern des Gesetzes — er hat allerdings
ausdrücklichden Herrn Freiherrn von Lo« ausgenommen — den Norwurf gemacht, wir stellten
diese Forderung, weil wir das Gesetz nicht wollten.

Meine Herren! Sämmtliche Vertreter unserer Richtung haben ausgesprochen, daß w»r
ein Konsolidationsgesetzfür einzelne Theile unserer Provinz für zweckmäßig halten, und daß wir
das Zustandekommendes Gesetzes für diefe Theile wünschen, daß wir aber nicht diesen Zwang
ins Gesetz hineingelegt haben wolle». Wenn das von uns hervorgehobenund ausdrücklichgesagt
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wird, dann wundert es mich allerdings wenn Herr Freiherr von Solemacher sagt, das sei nicht
richtig. Ich könnte ja die Sache nmdrehen, und könnte sagen: Die Vertreter des Gesetzes stellen
Anforderungen, welche — ich glaube es sagen zu können — die Majorität der Bevölkerungunserer
Provinz nicht billigt, nnd daraus schließe ich, daß die Vertreter des Gesetzes sein Zustandekommen
nicht wollen. (Sehr richtig.)

Was die Art der Berathung anbetrifft, so erkläre ich von vornherein, daß ich einer
Durchberathung sämmtlicher Paragraphen des Gesetzes durchaus uicht widersprechenwill. Mir
scheint aber doch, daß es richtig ist, wenn wir den §. 1 nicht ans Ende schieben, sondern ihn
wie er am Anfang steht, auch am Anfang behandeln und zur Abstimmung bringe». Das ist der
logische Zusammenhang; und wenn ß. 1 selbst abgelehnt werden sollte, so bedingt das nicht, daß
die Weiterberathung der folgenden Paragraphen an Gründlichkeitverlieren müßte.

Land tags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteEourth hat das Wort.
Abgeordneter Eourth: Meine Herren! Auch ich bedauere die Erklärung des Herrn

Regierungs-Kommissars bezüglichdes Vermittelungsautrags des Herrn von Heister. Ich glaube,
das Bedauern theilen namentlich die Städter, zu denen auch ich gehöre. Wir sind ja eigentlich
nicht die kompetenten Urtheiler in dieser Frage; wir werden mehr oder minder auf die Aeußerungen
nnd Wünsche derjenigenhören müssen, die den Landbesitz vertreten und dazu berufen und aualifizirt
siud, ihn zu vertreten. Es ist ja gewiß richtig, nnd ich stimme dem vollständig bei, daß das
Gesetz im großen Ganzen ein schönes Ziel verfolgt und daß ein Zwang nothwendig ist, daß es
sich nur frageu kann, wie weit der Zwang gehen kann und darf. Ich bin nun unsicher geworden.
Es ist gestern die Behauptung unwidersprochengeblieben, daß es nach der Fassung des Gesetzes,
nach welcherdie Hälfte des Katastralreinertrags den Allsschlaggiebt, in einzelnen Gemeindebezirten
am Niederrhein möglichsei, daß ein einzelner Grundbesitzerim Stande sei, für sich allein die
Konsolidation zn provoziren und alle Uebrigen zu zwiugeu. Das geht wider mein Gefühl; wenn
das richtig ist, so kann ich dem Gesetz in dieser Form nicht zustimmen. Der Herr Staatskommissar
hat gesagt: wir habeil es nicht zn thun mit Vergleichungenmit Posen und Schlesien, wir haben
es zu thun mit Wetzlar, das liege uns zunächst. Meine Herren! Dabei übersieht aber der Herr
Kommissar, daß in unserer Nheinprovinz die allerverschiedensten Verhältnisse bestehen, und daß die
Zllstände im südlichen Theil unserer Provinz ganz entgegengesetzt sind den im Norden bestehenden,
und wenn er von der Eifel und dem Hundsrückengesprochen hat, so paßt das nicht für unsern
Niederrhein. Etwas bin ich auch da bekaunt; ich habe mich eine Besitzungim Kreise Kempen,
freilich leider keine 100 000 Thaler werth. Dort ist es fo, wie Herr Eonze gestern von seiner
Heimath gesagt hat, dort liegt der Hof noch in der Mitte der Besitzungen,und so viel ich weiß
uud Fühlung habe, ist dort das Bedürfniß der Konsolidation gar nicht vorhanden. Da könnte
aber dann der tz. t eintreten, und gerade vom Niederrhein ist ja gesagt worden, daß da ein
Einzelner die Andern alle zwingen könnte. Meine Herren! Ich gebe mich der Hoffnung hin,
daß die KöniglicheStaatsregierung doch nochmals überlegen wird, ob es nicht möglich ist, einen
vermittelnden Weg zu betreten, wozu der Antrag von Heister, wie ich meine, eine Brücke
geschlagen hat.

Da ich doch einmal das Wort habe, so wollte ich Sie darauf aufmertsam mache», daß
der 8- l redaktionelletwas zu wünschenübrig läßt. Es heißt da: „Grundstückeeines Gemeinde-
bezirts oder einzelner Theile desselben". Was heißt: „einzelner Theile desselben"? Wenn man
ein Gesetz macht, muß man es doch präcis machen. Einzelne Theile, das tonnen </-. sein, es
kann '/i muh '/,« sein. Müßte nicht wenigstens ein Theil, der einen bestimmtenBrnchtheil
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eines Gemeindebezirksausmacht, bestimmt werden? Ich denke mir freilich, daß darüber die
Kommissionzu entscheiden haben soll, gebe aber zur Erwägung, ob es genügt, daß die Kommission
darin souverain sein soll. Es wird ja auch die Vcdürfnißfrage noch geprüft werden müssen.
Wenn dieselbe dahin entschieden werden soll, daß ein ganzer Gemeindebezirkden Antrag stellen
muß, so würde ich in dieser Hinsicht keine Bedenkenweiter haben.

Landtags-Marschall: Der Herr Negierungs-Kommissarhat das Wort.
Negierungs-AssessorDr. Hermes: Was den letzten von dem Herrn Vorredner vor¬

getragenen Punkt betrifft, so ist nach meiner Ansicht die Redaktion, wie sie von dem Prouinzial-
Verwaltuugsrath vorgeschlagen ist, allerdings nicht eine ganz besonders glückliche. Bei dem Ausdruck
„Theile eines Gemeindebezirks",steht man vor der Frage, die der Herr Vorredner berührte, man
weiß nicht recht, nach welchenGesichtspunkten diese Theile bemessenwerden sollen. Es würde
aber wohl ausreichen, wenn in den Motiven des Gesetzes gesagt würde, daß darunter derselbe
Begriff zu verstehensei, der in den übrigen Provinzen unter: „Gemarkungsabtheilungen"verstanden
wird, d. h. Theile der Gemarkungen, welche durch ihre Lage, Kultur, Beschaffenheit,Begrenzung
oder sonstigenatürliche Verhältnisse sich als ein Ganzes in der Gemarkung abzeichnen und von
den übrigen Theilen auszeichnen.

Es ist von mehreren der Herren Vorredner gewissermaßenals ein Mangel an Entgegen¬
kommenSeitens der Vertreter der Regierung bezeichnet worden, daß ich dein Antrag des Herrn
von Heister gegenüber eine ablehnende Stellung eingenommen habe. Meine Herren! Ich habe
das ans sachlichen Gründen thun müssen. Es ist aber ein Mißverständniß — ich weiß nicht, ob
meine Worte dazu Anlaß gegeben haben — wenn bemerkt worden ist, ich hätte das Amendement
als unannehmbar bezeichnet. Der Herr Minister hat zu diese»! Amendement,das ihm nicht vor¬
gelegen hat, keine Stellung nehmen tonnen, und ich kann also, wenn das Amendementange¬
nommen wird, es nur aä reloi-enäuln nehmen und muß die Entscheidungder höheren Stelle
vorbehalten. Aber aus sachlichen Gründen habe ich mich dagegen erklärt, und ich möchte dies
auch setzt noch für gerechtfertigthalten. Der Fall, der von einem der Herren Vorredner unter
Beziehung auf Erfahrungen, die man gemacht hätte, als möglich hingestellt wurde, daß nämlich
ein Antrag auf Zusammenlegung aus anderen als wirthschaftlichenGründen gestellt würde, ist
mir in der Praxis nicht vorgekommen; ich glaube, er wird auch selten vorkommen. Die Kosten
des Verfahrens sind dafür zn erheblich,als daß Jemand, nur um feinen Jagdbezirk abzurunden,
einen Antrag auf Zusammenlegung stellen sollte. Wenn er aber selbst solche andere Motive haben
sollte, so würden durch die Zusammenlegung doch die damit verbundenen Erfolge in wirthschaft¬
licher Hinsicht thatsächlicherreicht werden. Es läßt sich ja denken, daß Jemand wirklich in der
Absicht, in die verwirrten Eigenthumsverhältnisseund GrenzverhältnisseKlarheit zu bringen, den
Antrag auf Zusammenlegung stellt, und dabei die wirthschaftlichen Vortheile des Verfahrens nur
als Nebenzweck im Auge hat.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Ich möchte zunächst meiner Freude darüber

Ausdruck geben, daß der Herr Ministerialkommissarsoeben seine frühere Erklärung ganz bedeutend
abgeschwächt hat. Ich kann nicht leugnen, daß ich seine erste Erklärung genau in dein Sinne
aufgefaßt hatte, wie Herr Graf von Hoensbroech, daß er nämlich gegen meinen Antrag sich von
vornherein absolut ablehnend verhalten müsse. Nachdemer seine Erklärung nunmehr abgeschwächt
hat, hoffe ich, daß der für meinen Antrag fo ungünstige Eindruck seiner ersten Worte wieder
einigermaßen verwischtist, lind daß sich jetzt noch eine größere Anzahl — ich hoffe die Majorität —
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der Herren finden wird, welche auf diese vermittelnde Brücke treten wollen. Ich glaube mit
voller Bestimmtheit, wenn der Herr Minister erst in die Erwägung unserer Gründe eingetreten
ist und unsern ganzen Verhandlungen hier gefolgt ist, dann wird er das Schwergewicht der
Gründe, die für meinen Antrag sprechen, nicht «erkennen, lind ich zweifelenicht, daß der Herr
Minister, wenn er zu einer derartigen Erkenntnis; kommt, auch in dem Gesetz-Entwurfdieser
Erkenntniß Ausdruck geben wird. Die Sache ist also uoch keineswegsverloren, wenn Sie mein
Amendementannehmen, sondern nach meiner Ansicht ist mit demselbennoch am ersten der Zweck
des Gesetzes zu erreiche».

Es ist nur dann vorhin vorgeworfenworden, die Art und Weife meines Antrages mache
den Eindruck, als wenn ich hatte sagen »vollen: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß.
Meine Herren! Das war die Aeußerung meines mir sehr lieben Freundes und nahen Nachbars.
Ich gestehe, es wundert mich, daß er so sehr wenig die Tragweite meines Antrags erkannt hat.
Diese lag doch augenscheinlich darin, das Prinzipielle, was festgehaltenwerden mußte, festzuhalten.
Mein Antrag opfert zu dem Zwecke, damit nicht allein die Mehrheit des Besitzes und des
Klltastml-Reinertrages die Entscheidungerhält, soviel von der Kopfzahl, wie sich äußersten Falles
opfern ließ; er verlangt statt der Majorität nur ein Viertel. Das ist doch noch genau derselbe
Grundsatz, auf dem die Herren stehen, die mindestens die Majorität verlangen, nur daß ich die
Kopfzahl, um zu den: Zustandekommendes Gesetzes nach Möglichkeitbeizutragen, etwas schwächer
annehme. Damit aber kein Zweifel darüber bestehe, wie ich mich zu der Sache stelle,, und damit
der Ausdruck,deu Herr Freiherr vou Solemachcr gebrauchthat, umsowenigcrAuweudung finde»
kann, erkläre ich, daß ich für die gegenwärtige Fassung des §. 1 nicht zu stimmen vermag.

Landtags- Marsch all: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Nur ein paar kurze Bemerkungen

erlauben Sie nur, um einige in der seitherigen Debatte gefallenen Aeußerungen nicht unerwidert
zu lassen. Es wird wiederholt auf die Gegenden cxemplisizirt, wo bereits Konsolidationen aus¬
geführt sind, insbesondere auf die Gegend von Wetzlar. Der Herr Landtags-Marschall hat uns
nun von einer Petition einiger Gemeinden auf dem rechten Nheinufer gesprochen. Ich habe nicht
genau Acht gegeben, aber es fcheint mir, daß man da auch einen kleinen Druck fühlt. Es wäre
uicht uninteressant, wenn die Begründung dieser Petition bekannt gegebenwürde.

Landtags-Marschall: Ich werde sie sofort verlesen.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Aus der Rede des Herrn Freiherr» von

Solemacher, die sich ja meist um die Personen drehte, wobei er die Gewogenheit gehabt, mich
von seinen Bemerkungenauszuschließenund nur fo die Gelegenheitzu nehmen, mich den Erklä'ruugen
der andern Herren gegen ihn anzuschließen,möchte ich einige von den wenigen fachlichen Punkten
herausheben. Was den Katastral-Reinertrag betrifft, fo hat Niemand behauptet,daß die Verschieden¬
heit der Bonitirung nicht vorhanden sei; ich habe nur gesagt, es könnte vielleicht in diesen: Punkte
ein EntgegenkommenSeitens der Staatsregierung gefunden werden. Mir ist die Hineinziehung
des Katllstral-Neinertmgs persönlich lieber. Wenn aber die Negierung zur Erleichterung des
Zustandekommensdes Gesetzes das als einen Kompromiß annehmen wollte, so würde ich meine
Ansicht hier opfern.

Dann hat Herr von Solemacher -wieder von Zwang und Freiheit gesprochen. Ich
wundere mich, daß er bei seinem sonst guten Gedächtniß vergessen hat, welche Grundsätzeuns
bei der Behandlung der Frage des Erbrechts geleitet haben. Wir haben, als wir darüber
verhandelten, den Zwang nach beiden Seiten hin perhorreszirt,>wir haben die Zwangserbtheilung,
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aber auch das Zwaugserbrecht pcrhorreszirt und das Priilzip der Freiheit ausgestellt. Dieses
halten wir auch aufrecht, weil es unserm Rechtsanschauungenund unseren Verhältnissen hier am
Rhein entspricht. Ich möchte Sie bitten, recht klar ins Äuge zu fassen, daß wir hier nicht als
Gesetzgeberhandeln, sondern wir sollen unsere Ueberzeugungvoll und ganz und ungeschminkt
aussprechen. Das ist die Pflicht, die wir haben. Wir haben nicht mit der Staatsregierung über
ein Kompromiß zu verhandeln, sondern wir haben der Staatsregierung das Material zu geben,
das sie dem gesetzgebenden Körper bei der Vorlegung des Gesetzentwurfs zu unterbreiten hat.
Meine Herren! Da sollen wir nicht von unseren eigentlichenAnschauungen abgehen, sondern da
sollen wir sie so stark aussprechen, wie wirtlich unsere Neberzeugungist. Käme ein Entwurf vor
die beiden Häuser des Landtages, so würde man sich dort, wenn man die Anschauunghätte,
wenn irgend möglichdas Gesetz zu Stande zu bringen, zu fragen haben: wollen wir uns anf
Kompromisse im Sinne des Antrages des Herrn von Heister einlassen? aber wenn wir uns hier
auf diesen Standpunkt stellen wollten, so würden wir nach meiner Meinung gegen unsere Aufgabe
handeln. Ich glaube, fagen zu dürfen, daß ich die Ueberzeugunghabe, daß die Mehrheit von
uns, namentlich die Vertreter des Groß - Grundbesitzes nnd des vierten Standes, gegen den
Negierungsentwurf sind. Ich wiederhole,ich glaube, daß es unsere Aufgabe ist, da wir uns nur
gutachtlich zu äußern haben, voll und ganz unsere Meinung auszusprechen,damit der Gesetzgeber
darnach urtheile und, wenn er will, Kompromissemache. Deshalb bitte ich Sie, für meinen
Antrag zu stimmen und den Regierungsentwurf in §. 1 abzulehnen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Lo8 hat eben gewünscht, zu hören, was
für Ausführungen die Gemeinden Segendorf und Nodenbach machen. Diefe Ausführnngen sind
nicht sehr lang, ich kann sie Ihueu vorlesen, sie lauten folgendermaßen:

„Die gehorsamstunterzeichnetenEinwohner der Gemeinden Scgendorf und Nodenbach
bei Neuwied erlauben sich dem RheinischenProuinzial-^andtage zu Düsseldorf nach¬
stehende Bitte unterthäuigst vorzutragen.

In der Neuwieder Zeitung vom U. d. M. haben wir gelcfen, daß in der am
14. d. M. in Düsseldorf beginnenden außerordentlichenSession des RheinischenPro-
vinzial-Landtages der Entwurf eines rheinischen itonfolidatiousgefetzesvorgelegt werden
soll. Wir erkennendie Einführung eines Konfolidationsgefetzeswohl an, indem wir
darin eine,: wesentlichenFortschritt unserer landwirthschaftlichenVerhältnisse erblicken.
Dagegen dürfte dieses Einführungsgesetz für unsere Gebirgsgegend ausuahmsweise
nicht mit diesen Vortheilen zusammenfallen, da der größere Grundbesitz beider Ge¬
meinden nur in Bergabhängen, weniger aber in der Ebene zu suchen ist. Eine Ver¬
einigung der parzellirten Grundeigenthümer würde zur Folge haben, daß der Eine
mehr, der Andere weniger dadurch geschädigt,niemals aber eine allgemeinbefriedigende
Regulirung möglich sein würde.

Auch die Obstkultur würde bei uns wenig Vortheile erfahren, weil eben der
Eine alle Obstbäume auf nnd in den Bergen, der Andere die seinigen in der
Ebene hat.

In gleicher Weife würde bei den schroffenVergabhängen die Anlage von
Wegen nicht nur kostspielig, sondern größtentheils unmöglich sein. Hieraus geht
hervor, daß nach unserer Auffassungdie Einführung eines Konsulidationsgesetzesfür
die örtlichen Verhältnisse beider Gemeinde,: sich als sehr unpraktisch und für den
einzelnen Grundbesitzer als sehr nachtheilig zeigen würde. Auch die allmählich
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zunehmende Verbesserung des Obstbaues würde durch eine Konsolidation erheblich
geschädigt, indem sich der Eine mehr wie der Andere für den Obstbau eignet und
interessirt.

Unsere unterthänigste Bitte bei dem RheinischenProvinzial-Landtag zu Düssel¬
dorf würde hiernach also lauten:

Der Rheinische Provinzial-Landtag wolle in seiner diesjährigen außerordent¬
lichen Session bei Einführung eines rheinischen Konsolidationsgesetzesdie
Gemeinden Segendorf und Rodenbachbei Neuwied in Anbetracht ihrer örtlichen
Verhältnisse, wenn auch nicht gänzlich,so doch nach den hier dargelegtenGesichts¬
punkten hin befreien, da eine solche Berücksichtigungnur als eine besondere
Wohlthat für unsere wirthschaftlichenVerhältnisse angesehenwerden kann."

Das war die Eingabe. Zunächst hat der Herr AbgeordneteTheisen das Wort.
AbgeordneterTheisen: Es hat mich lebhaft gefreut, daß vorhin von Seiten des Herrn

Regierungs-Kommissariusgesagt worden ist, daß der Antrag von Heister als Kompromißvorschlag
auch beim Ministerium Chancen habe, und ich bedaurc lebhaft, daß Herr Freiherr von Loi> die
Nichtannahme der Gesetzvorlageprognosticirt hat. Weshalb ist uns denn die Vorlage gemacht?
weil ein lebhaftes Bedürfniß für dieselbe bei uns empfunden wird und zum Ausdruckgekommen
ist. Weshalb zanken wir uns um §.1? weil wir eine Majorisirung der kleinerenGrundbesitzer
durch die größeren fürchten. Ich möchte mich dein vorhin geäußerten Antrage des Herrn Vice-
Laudtags-Marschalls anschließen, und bitten, daß wir Z. 1, nachdemwir uns über die formelle
Fassung geeinigt haben, verließen und in der weiteren Berathung der Vorlage zu erreichensuchten,
daß Kanteten geschaffen würden, die uns gegen die Befürchtung schützten, daß bei der Ausführung
der geplanten Arbeiten die mittleren oder kleinen Grundbesitzermajorisirt werden könnten.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich kann darauf nur erwiedern, daß der
Antrag des Herrn Theisen mit den, geschäftsordnungsmäßigenAntrage zusammen fällt, den ich
gestern als Mitglied des Hauses von meinem Platze aus gestellt habe und den ich nach Schluß
der Debatte über §. 1 als Geschäftsordnungs-Antrag an die Spitze unserer Abstimmung stellen
würde. Zunächst hat noch Herr Freiherr von Solemacher das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren!
Die meisten der Herren, deren Aeußerungen ich vorhin kurz berührte, haben sich bereits eine
Erwiderung gestattet. Dem Herrn Freiherrn von Los wollte ich nur kurz erwidern, daß feine
Behauptung, ich hätte mich mehr mit den Herren, als mit der Sache beschäftigt, nicht richtig
ist; ich habe mich mit dem beschäftigt,was die einzelnenHerren gesagt haben, mit ihrer Person
als solcher aber nicht.

Landtags-Marsch all: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Herr Freiherr von Loe hat mich mißverstanden, wenn er glaubt,

ich hätte gesagt, daß diejenigen Herren, welche gegen den §. 1 in der vorliegenden Fassung sind,
welche also dafür eintreten, daß die Mehrheit der Besitzer den Antrag auf Konsolidation stellen
müsse, das Konsolidationsgesetzüberhaupt nicht wollten. Meine Herren! Das ist mir nicht in
den Sinn gekommen — ich bedaure, wenn ich mich so wenig klar ausgedrückt habe — daß
dieses aus meinen Worten entnommen werden konnte, im Gegentheil, weil ich weiß, daß die
Herren das Konsolidationsgesetz wollen, habe ich mit aller Schärfe die Folgen hervorgehoben, die
aus einer Veränderung der Regierungsvorlage hervorgehenwerden. Ich habe nur gesagt, wenn
die Regierungsvorlage aus dem Grunde für unannehmbar erklärt wird, weil sie die Mehrheit der
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Besitzernicht enthält, so hat dieses die thatsächliche Folge, daß wir das Konsolidationsgesetz über¬
haupt nicht erhalten, und das würde ich im Interesse des südlichenTheils unserer Provinz tief
bedauern. Meine Herren! Wir können die Sache drehen und wenden wie wir wollen, wir kommen
immer darauf zurück: es gibt nur ein Entweder Oder. Der Herr Vertreter der Königlichen
Staatsregierung fagt uns: ein Konsolidationsgcsetzfür die Nheinprovinz wird nur dann dem
Landtage der Monarchie vorgelegt, wenn es in der hier fraglichen Bestimmung mit den in
den übrigen Theilen der Monarchie geltenden Gesetzen übereinstimmt, d. h. wenn die Mehrheit
der Besitzer fallen gelassen wird. Daraus folgt alfo, dah der Provinzial-Landtag der Rheinprovinz
entweder das Konsolidationsgesetz mit jener Bestimmung annehmen, oder auf das Gefetz Verzicht
leisten muß. Hegt der Landtag aber den Wunsch, das Gesetz nicht an jener Bestimmung
scheitern zu lassen, so würde dieses, wie beim Hypothekengesetze, wo gleichfallsnoch Wünsche blieben,
klar ausgesprochenwerden. Bis jetzt ist aber keine Stimme laut geworden, die gesagt hat: wir
wollen das Gesetz auch in der vorgelegten Fassung, wenn wir auch bedauern, daß die Majorität
der Besitzer nicht als Vorbedingung der Provokation auf Zusammenlegung in das Gesetz auf¬
genommenworden ist. Ein Ablehnen des 8- 1 der Regierungsvorlage kann aber nur die Folge
haben, welche wir eben vermeiden wollen, nämlich, daß das Konsolidationsgesetz dem Landtage der
Monarchie nicht vorgelegt wird, und vor dieser Folge möchte ich nochmals warnen.

Wenn hier schon die Frage des Erbrechts hineingezogenworden ist, so möchte ich darauf
hinweisen, daß dieser Punkt nicht in die Diskussion über den §. 1 des Gesetzes gehört, sondern
allgemeiner Natur ist und erst um Schlüsse des Referats des Prouinzial - Verwaltungsraths zu
erörtern sein wird, wo der Verwaltungsmth sich über diese Frage schon geäußert hat. Im
Verwaltungsrath ist gleichfallsdas Bedenkenangeregt worden, wie mißlich es fein würde, wenn
wir jetzt konfolidirten,ohne dagegen geschützt zu sein, daß in Folge der Zwangstheilung unseres
Erbrechts sehr bald wieder eine neue Zerstückelungeintreten werde, allein man mußte auf der
einen Seite sagen, daß die jetzige sehr große Zerstückelung nicht die Folge der Erbtheilung allein
gewesensei, sondern aus andern Verhältnissen herrühre, und auf der anderen Seite den Umstand
in's Auge fassen, daß, bevor eine neue Zerstückelung im größeren Maßstabe thatsächlich eintreten
kann, wir unbedingt im Besitz des deutschen Ciuilgesetzbuches sein werden, welches ganz anderes
Prinzip aufstellen,und voraussichtlichden Grundsätzen Rechnung tragen wird, die Herr Freiherr
von Loe vorhin als die richtigen bezeichnet hat. Sollte das zu weit aussehend erscheinen, so ist
das Konsolidationsgeseh,wenn es erlassen wird, auch ein neuer Antrieb, daß durch ein Zwischen¬
gesetz diesem Uebelstande,welcher jedenfalls erst allmählich eintreten kann, die Spitze abgebrochen
wird. Es würde dann immerhin noch möglich sein, das Nöthige zu veranlassen, eventl. würde
eine dahin zielende Resolution gewiß die allgemeine Zustimmnng des Landtages finden.

Landtags- Marschall: Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.
Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Neues kann ich nicht mehr vorbringen, es

ist Alles so genau durchgesprochen,daß ein Antrag auf Schluß gerechtfertigt wäre, aber Herr
Freiherr von Loö hat vorhin gesagt, wir müßten unsere Ueberzeugung aussprechen; in Folge
dessen will ich auch meine Ueberzeugungaussprechen. Ich bin überzeugt, daß das Gute, ja das
Beste iu dieser Hinsicht die Regierungsvorlage ist, denn die Regierungsvorlage ist an der Hand
langjähriger Erfahrungen geschaffen. Meine Herren! Warum sollen wir nicht die daraus sich
ergebendeLehre ziehen, warum sollen wir nicht das Gute annehmen, das auf Grund langjähriger
Erfahrungen hier niedergelegtist? Für mich ist meiner persönlichen Ueberzeugung nach Alles
unannehmbar, was dieses Verkoppelungsgesetz erschwert, und die Anträge der Herren von Heister
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und Freiherr von Loö erschwerendie Annahme. Mir ist der Unterantrag des Herrn Grafen
von Spee nicht recht klar, denn ich weiß nicht, wie Herr Graf von Spee das machen will, die
Wege in einer Flur zu reguliren, ohne eine Zusammenlegung vorzunehmen, denn wenn man
bedenkt, wie in der Feldmark das eine Stück hier liegt, das andere dort, wie sie durcheinander
gehen, dann weiß ich nicht, wie man die Wegeregulirung ohne Zusammenlegungfertig bringen
will, denn wenn man die Wege und Fluren reguliren will, fo nimmt man jedes Stück, welches
in die Quere kommt. Ich, meine Herren, stelle mich den, Entwürfe der Regierung günstig gegen¬
über und werde nur für diesen Entwurf stimmen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag auf Schluß der Debatte
eingegangen. — Es erfolgt kein Widerspruch, ich schließe die Debatte. Zu einer persönlichen
Bemerkung hat der Herr AbgeordneteLimbourg das Wort.

AbgeordneterLimbourg: Ich habe nur meinem Herrn Landsmann zu erwidern, daß
die Reuolvcrepisodenicht von mir erfunden, sondern von dem Herrn Staatskommissar als Thatsache
mitgetheilt worden ist. Was aber den Kataster angeht, so habe ich bei Ausarbeitung desselben
ziemlich thätig eingegriffen, ich habe nicht allein unsere Kreisbeschreibunghelfen machen, fondern
auch uufere Gemeindeklafsisizirung,ich habe als Mitglied der Bezirkskommission die ganze Provinz
durchreist, ich muß mich dagegenverwahren — es darf hier nicht unwidersprochenzum Ausdruck
kommen— als wenn die verschiedenen Nezirkskommissionennicht ihre Schuldigkeit gethan hatten
und die Zentralkommissionnicht die Oberhand darüber gehalten. Ich habe vielen Versammlungen
am Niederrhein beigewohnt, mit Bekannten hier nnd dort darüber gesprochen und kann erzählen,
daß man nach meinein Dafürhalten nicht viel auf den Katasterertrag gibt. Ich kann erzählen,
daß ich mit einem Freunde über die Fluren gegangen bin, er hat mir gesagt: „wir können doch
nicht Alles in die erste Klasse aufnehmen" als ich ihm bemerkte,warum er einmal anders einschätze!

Landtags-Marschall: Zu einer persönlichen Bemerkung hat Herr Graf Wilderich
von Spee das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Ich habe Herrn Wunderlich zu bemerken,
daß er meinen Antrag vollständig mißverstanden hat; ich bedauere, daß ich mich so unklar aus¬
gesprochen habe. In meinein Antrage stehen die Worte „Eintheilung und Zusammenlegungder
Grundstückeganzer Gemarkungen" :c. Ich habe den Ausdruck „Gemarkung" gebraucht, weil er
der weitestgehende ist. Ich habe die Zusammenlegung durchaus nicht beschränken wollen, ich habe
das der freien . . .

Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend): Das ist nicht mehr persönlich.
Meine Herren! Ich ersuche Sie, zur Abstimmungdie Plätze einzunehmen. Meine Herren!

Es liegen mir zu §. 1 vier Anträge vor, ich glaube aber, daß nach dem Antrage, den ich gestern
als Mitglied des Hauses gestellt habe, die Abstimmung über ß. 1 und über die 4 hier vorliegenden
Anträge nach reiflicher Durchberathung des Paragraphen an das Ende des Gesetzes gehört. Ich
möchte Ihnen das noch einmal damit begründen, daß ich wünsche, daß alle Paragraphen mit
ebensolcher Freudigkeit und ebensolcher Genauigkeit bis zum Schluß durchgearbeitetwerden, wie
dieser Paragraph. Meine Herren! Wir würden dann am Schluß die Abstimmung über §. I
mit voller Kenntniß sämmtlicherParagraphen und ihrer Tragweite vornehmen. Meine Herren!
Ich werde also zunächst über diesen „reinen geschäftsordnungsmäßigenAntrag abstimmen lassen,
und bitte diejenigen, welche für diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist weitaus die Majorität, die Abstimmung über §. 1 wird also erfolgen, nachdem
die anderen Paragraphen durchberathensind.

19»
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Meine Herren! Was nun die Behandlung der einzelnen Paragraphen betrifft, so möchte
ich auch hier fragen, ob wir nicht in Form von Resolutionen, wie wir es bei dem anderen Gesetze
gemacht haben, unsere Wünsche und Anträge zusammenfassensollen, da wir nur eine Begutachtung
vorzunehmenhaben. Ich glaube, daß dies jedenfalls diejenige Form ist, in der wir allen auch noch
so energischen Wünschen Ausdruck geben können. Ich möchte Ihnen vorschlagen, in ähnlicher
Weife das Gesetz zu behandeln, wie der Prouinzial-Verwaltungsrath, der allerdings in seinen
Resolutionen den Wortlaut verändert und neue Paragraphen vorgeschlagenhat. Wir werden
genau dasselbe erreichen,als wenn wir eine Amendirung jedes einzelnen Paragraphen vornehmen,
die sich auf den Wortlaut ?c. bezieht. Sind Sie auch dafür, daß wir die Sache so wie bei dem
anderen Gesetze behandeln? — Zur Geschäftsordnunghat Herr Freiherr Felix von Los das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Lo«: Meine Herren! Das würde unserer Ansicht,
wenigstens der Ansicht, die ich vertrete, nicht ganz entsprechen. Wir wollen diesen Gesetzentwurf,
wie er hier vorliegt, absolut nicht. Das ist meine Ansicht. Wenn nicht §. 1 mit einem
Amendement angenommen wird, so würde ich gegen den ganzen Entwurf stimmen. Wenn wir
nnscre Wünschein Forin von Resolutionen aussprächeu, so würden wir erklären: wir wünschen
das Gesetz, aber wir haben Folgendes noch als Wünschevorzulegen.

Landtags-Marschall: Ich glaube, das trifft die Sache nicht ganz. Wir würden
nach der Abstimmung, die wir eben gehabt haben, nnsere Wünschezu dem ganzen Gesetze in Form
von Resolutionen fassen und schließlichbei der Abstimmung über §. 1, wenn einer der Anträge
der Herren Freiherr von Lo8 oder von Heister angenommen würde, sagen: wenn wir das nicht
haben, so halten wir das ganze Gesetz für unannehmbar. Wenn wir das als Schluß der
Resolutionen zusammenfassen,so würde das erreicht, was die Herren Antragstellerund ihre Freunde
wollen. — Herr Freiherr von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loc: Wenn allerdings die Sache in der Weise
interpretirt wird, wenn wir am Schluß eiue Abstimmung über das ganze Gesetz haben, ob wir
es mit den ausgesprochenenDesidericn annehmen, so bin ich einverstanden. Wir mühten eine
Schlnßabstimmung über ß. 1 und über das ganze Gesetz haben; dann erst würden wir es eventuell
der Redaktions-Kommissionübergeben.

Landtags-Marfchall: Dann erst würde die Redaktions-Kommissioneinzutreten haben,
und dann wird noch die Abstimmung in der Plenarsitzung stattfinden. Die Sache ist jetzt wohl
klar. Sind Sie mit dieser geschäftlichen Behandlung einverstanden?(Zustimmung.)

Ich konstatire, daß diese Behandlung mit allen Stimmen genehmigt ist. Ich frage
Sie, ob nur jetzt noch in der Berathung fortfahren wollen; es ist 5 Minuten vor 1 Uhr.
(Rufe: Schluß!)

Ich glaube, meine Herreu, es wird besser sein, wenn wir um 4 Uhr mit frischen Kräften
wieder an die Arbeit gehen. (Rufe: 3> Uhr!)

Punkt 4 Uhr. Meine Herren! Wir haben so viel noch zu thun, wir haben so viel
andere Arbeiten noch vor uns, daß wir jeden Augenblickwahrnehmen müssen, um vorwärts zu
kommen. Ich bitte also die Herren, nm 4 Uhr pünktlichhier wieder zusammenzutreten.

Die Sitzung ist bis 4 Uhr vertagt.
(Vertagung der Sitzung: 1 Uhr.)
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Tritte Konferenz.
Mittwoch, den 17. Dezember 1884, Nachmittags4 Uhr.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitznng ist wieder eröffnet. Wir haben
zunächst mit Ausschluß der an das Ende unserer Debatten und Beschlußfassungenvertagten Frage
der Bedingungen für die Provokation noch einige Bemerkungen des Provinzial-Verwaltungsraths
zu §. 1, welche mehr redaktioneller Natur sind, zu behandeln. Ich bitte Herrn Landesrath Küster,
das vorzutragen.

Landeswth Küster: Meine Herren! Ich hatte heute Morgen schon die Ehre Ihnen mit¬
zutheilen, daß an Stelle der Worte „Grundstücke ganzer Gemarkungen oder Gemarkungs¬
abtheilungen" die Bezeichnung gewählt worden ist: „Grundstücke eines Gemeindebezirkesoder
einzelner Theile desselben", weil in dieser Bezeichnungeine größere Verständlichkeitliegt und weil
die Worte „Gemarkung" und „Gemarkungsabtheilung" iu den meisten Gegenden der Rheinvrouinz
nicht gebraucht werdeu. Ich hatte ferner heute Morgen schon die Ehre, anzugeben, daß unter
eiuem Bezirke, der zu konsolidiren sei, nicht eine «, priori feststehende Umgrenzung zu bezeichnen
ist, sondern ein nach wirthschaftlichenVerhältnissen, wie bereits Herr Regierungs-AfsessorHermes
Ihnen heute morgen ausgeführt hat, zusammengehörigerKomplex, so daß z. B. bei einem Groß¬
grundbesitzer dasjenige, was nicht in den Bezirk hineingehört, der zusammenzulegenist, wegfallt
und ein nicht von vornherein bestimmter Bezirk existirt, der zusammengelegtwerden muh; die
Ausdrücke „Gemarkung, Gemarkungsabtheilung, Flur, Flurabtheilung" dürften nicht als richtig
erscheinen. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in Folge dessen geglaubt, den Ausdruck „Grund¬
stücke eines Gemeindebezirksoder einzelner Theile desselben" wählen zu sollen. Ich glaube, die
KöniglicheStaatsregiernng ist mit diesen: Ausdruck einverstanden.

Landtags-Marschall: Der Herr Regierungskommissarhat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Ich habe gegen die Abänderung im Sinne der

Beschlüssedes Provinzial-Verwaltungsraths kein wesentlichesBedenken unter der Voraussetzung
geltend zu machen, daß der Sinn, der mit den Worten „Theile eines Gemeindebezirks"zu
verbinden ist, derselbeist, der in dem Entwürfe mit dem Ausdrucke„Gemarkungs-Abtheilung"
bezeichnet ist. Es handelt sich, wie ich hellte Morgen schon erwähnte, um einen bestimmten Theil
der Gemarkuug, welcher durch Kultur oder durch natürliche Begrenzung oder durch Lage oder
andere vorhandene Faktoren ein Ganzes bildet, lind die General-Kommissionhat als richterliche
BeHürde zu entscheiden,wenn der Antrag auf Zusammenlegung, gerichtet auf einen Theil der
Gemarkung, gestellt wird, ob dieser Theil, auf den sich der Antrag bezieht, als eine wirkliche
Gemarkungs-Abtheillmgin: Sinne des Gefetzes anzusehenist.

Landtags-Marschall: Wünscht zu dieser Abänderuug jemand das Wort? Da niemand
das Wort nimmt, so nehme ich an, daß Sie alle mit der Abänderung, die der Nerwaltungsrath
Ihnen vorgeschlagenhat, einverstandensind. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.
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Landesrath Küster! Meine Herren! Es hat der Verwaltungsrath geglaubt, doch in zwei
Punkten in eine nähere Erörterung eintreten zu müssen, und zwar hat er, wie Sie gesehen
haben, in dem Referate unter Nr. 3 hervorgehoben, daß der jetzige Entwurf mit den früheren
Entwürfen, die dem Provinzial-Verwaltungsrath mitgetheilt waren, nicht vollständig übereinstimmt.
Während nämlich, wenn Sie die Gemeinheitstheilungs-Ordnungzur Hand nehmen wollen, früher
gesagt worden war, daß die Nr. II des ersten Paragraphen der Gemeinheitstheilungs-Ordnung
mit in das Konsolidationsgesetzund in die Zusammenlegung hineingezogenwerden soll, wenn die
dort bezeichneten Rechte auf zusammenzulegendeGrundstückesich beziehen, hat der jetzige Entwurf
umgekehrt gesagt, daß nur §. 1 I hineingezogenwird, dagegen die Theilung von Grundstücken,
welche von mehreren Miteigenthümern ungetheilt besessen und durch gemeinsameAusübung einer
oder mehrerer der nachbenannten Nutzungen: Weide, Waldmast, Holz- oder Streunutzungen,
Plaggen-, Heide- und Vlüthenhieb, Torfnutzung, benutzt werden, nicht obligatorisch hineingehört.
Der Provinzial-Verwaltungsrath hat sich vollständig damit einverstanden erklärt und hat es für
einen großen Vorzug dieses Gesetzentwurfesgehalten, daß nicht nothwendiger Weife mit der
Zusammenlegung auch eine Theilung des einer Mehrheit oder einer bestimmten sooistas gehörigen
Vermögens eintreten muß. Sie kann eintreten, wie das Referat sagt, und zwar nach ß. 18 des
Entwurfes, sie muß aber nicht eintreten. Es dürfte dies ein Vorzug des Entwurfes fein.

Landtags-Marschall: Ist hierzu etwas zu bemerken?— Es ist nicht der Fall, ich
erkläre Ihr Einverständnis;. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Dann hat sich der Provinzial-Verwaltuugsrath mit der Frage
beschäftigt: wenn eine Provokation eingereichtist, die Zusammenlegung ist beschlossenworden, und
nunmehr wird von den Antragstellernvon dem Antrage desistirt; sind dann nur diejenigenberechtigt,
den Antrag zurückzuziehen,die ihn gestellt, und diejenigen, welche sich ihm angeschlossen haben,
oder hat jeder das Recht, der überhaupt in den zu tonsolidirendenKomplex fällt, sobald das
Verfahren eingeleitet ist, gegen die Aufhebung des Verfahrens zu protestiren? Da diese Frage
in dem Gesetze nicht entschieden ist, so hat der Provinzial-Verwaltungsrath geglaubt, diese Sache
den Vertretern der KöniglichenStaatsregierung vorlegen zu sollen. Diese haben in der Sitzung
des Prouinzial-Verwaltungsraths die Erklärung abgegeben, daß sich die Iudikatur dahin entschieden
habe, daß, sobald einmal das Verfahren für zulässig erklärt worden ist, es dann auch nur unter
Konsensaller Interessenten wieder zurückgenommen werden taun; sonst müsse es fortgesetzt werden.
Es ist das eine Aufklärung, die nothwendig erschien.

Landtags- Marschall: Meine Herren! Sie haben dies gedruckt vor sich liegen.
Will jemand das Wort dazu ergreifen? — Es ist nicht der Fall, ich nehme also an, daß Sie
damit einverstanden sind. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Meine Herren! Dann ist noch ein kleiner Punkt, den wir am besten
mit §. 3 in Verbindung bringen. Es war in dem früheren Entwürfe noch ein Zusatz hinzugefügt,
der später gestrichen worden ist, weil die sämmtlichenNestimmungen, welche aus der Gemeinheits¬
theilungs-Ordnung herübergezogenwaren, in dem jetzigenEntwurf fehlen.

Landtags- Marschall: Hiermit wären wir mit den Bemerkungen des Provinzial-
Verwaltungsraths zu Ende. Ich bitte nunmehr, §. 2 zu verlesen.

Landesrath Küster: H. 2 lautet:
„Gebäude, Hofraithen, Hausgärten, Kunstwiesen, Parkanlagen und solche Anlagen,
deren Hauptbestimmuug die Gewinnung von Obst, Hopfen oder die Gartenkultur ist,
Weinberge, forstmäßig bewirthschafteteWaldgrundstücke,sowie solche Lehm-, Sand-,
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Kalk- und Mergelgruben,Kalk- und andere Steinbrüche, welche einer gemeinschaftlichen
Benutzung nicht unterliegen, ferner sonstige zur Gewinnung von Fossilien oder zu
gewerblichen Anlagen dienende Grundstücke, ingleichen Grundstücke, auf welchen Mineral¬
quellen, Denkmäler oder Familiengräber sich befinden, können nur mit Einwilligung
aller Betheiligten in die Zusammenlegung gezogen werden."

Dieser §. 2 entsprichtgenau den anderen Zusammenlegungs-Gesetzen.Sie finden in der
Motivirung der KöniglichenStaatsregierung das Nähere ausgeführt, ich brauche Ihnen wohl
diefe Motive nicht zu verlesen. Gestatten Sie mir die eine Bemerkung, daß der Provinzial-
Verwaltnngsrath geglaubt hat, zu den Kunstwiesen auch die Korbweiden-Anlagenhinzufügen zu
müssen, denn diese stehen auf demselbenStandpunkt, wie die Kunstwiesen; sie sind wie diese zu
beurtheilen und nach dem einstimmigen Gutachten des Provinzial - Verwaltnngsraths von der
Zusammenlegung auszuschließen. Ich glaube, die Königliche Staatsregierung ist wohl damit
einverstanden.

Landtags-Marfchall: Der Herr Regierungskommissarhat das Wort.
Regierungs-Assessor vi-. Hermes: Die Königliche Staatsregierung ist damit einverstanden.
Landtags-Marfchall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Dann war im Schooße des Provinzial-Verwaltungsraths davon die

Rede, ob nicht der Ausdruck „forstmäßig bewirthschafteteWaldgrundstücke" vielleicht zu irgend
einer Kollission oder irgend einem Zweifel Anlaß geben könnte; man war aber allgemein der
Ansicht, daß, weil der Ausdruck „forstmäßig bewirthschaftet"an sich ein technischer Begriff ist
und schon eine ganze Reihe von Waldgrundstückenaus dem Gesetz ausschließt, ein Zweifel wohl
nicht obwalten könne.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Scheibler hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Scheibler: Was ich sagen wollte, bezog sich auf die

Korbweiden-Anlagen. Da ich eben gehört habe, daß diefe schon Seitens des Provinzial-Verwaltungs¬
raths als mitaufzunehmendbezeichnet sind, verzichte ich auf das Wort.

Landtags-Marfchall: Diefe Einschaltung ist auch von den Herren Vertretern des
Ministeriums angenommenworden. — Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Ich wollte nur aufragen, ob unter den Ausnahmen des
§. 2 auch der in meinem Bezirk vorkommendeBimsand und der Ton mit einbegriffenist. Es
steht hier „Lehm und Sand", was eben damit verwandt ist. Der Bimsand umfaßt das ganze
Becken zwischen Andernach und Koblenz, und der Ton liegt auf der Höhe mehr nach der Mosel
zu. Es sind große Flächen, mit denen auch zu rechnenist.

Landtags-Marfchall: Der Bimsand ist wohl zu dem Begriff „Sandgruben" und der
Thon zu dem Begriff „Mergelgruben" zu rechuen. Sobald diese angebrochenund eröffnet sind,
würden der Bimsand und der Thon unter diese Begriffe fallen, resp, unter den Begriff „gewerb¬
liche Anlagen." ^- Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Richt jedes Grundstück,das Thon oder das diese Art Sand enthält,
ist ausgeschlossen, sondern nur diejenigen Grundstücke, auf welche» fchon eine Anlage zur Gewin¬
nung, d. h. das Aufschließen vorgeuommenworden ist, wie bereits erwähnt ist.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Der Ausdruck „Kunstwiese" bedarf wohl

einer näheren Bezeichnung. Wenn unter Kunstwiesen diejenigen zu verstehen sind, die durch
künstlichen Hängenbau oder Nückenbau verbessert sind, dann bin ich ganz einverstanden, wenn
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unter Kunstwiesen aber auch diejenigen Grundstückezu verstehen sind, welche gewöhnlich in der
Iudikatur als solche bezeichnet werden, künstliche Futterfclder — der Name kommt von dein fran¬
zosischen ^lllii-ies artiüoiolles her, an diese Begriffsbestimmungsind wir hier in der Rheinprovinz
gewöhnt — so möchte ich darauf aufmerksam machen, daß dies in früheren Zeiten zu sehr
großen Uebelständengeführt hat. Die Nichter haben z. B. in früheren Zeiten die Leute frei¬
gesprochen, die bei der Weide auf natürlichen Wiesen herumgewirthschaftethaben, obgleich sie mit
künstlicherBewässerung versehen waren, denn die Richter sahen sie nicht als Kunstwiesenan,
weil es keine Kleefelder waren. In neuerer Zeit haben einzelneNichter »dem landwirthschaft-
lichen Standpunkt Rechnung getragen, daß sie alle diejenigen Wiesen, die durch menschliche Hand
verbessert sind, als Kunstwiesen betrachtet haben; dadurch sind diese von der Weide verschont
worden. Wenn hier auch gewöhnliche Wiesen, die nur mit Bewässerungsgräbenversehen sind.
Kunstwiesen genannt werden sollen, dann möchte ich bitten, diese nicht ausschließenzu wollen.
Mein Nachbar erzählt nur eben, daß er zu Hause durch zwei Tagelöhner vor dem Frühstück 50
Wiesenparzellenhaben abmähen lassen. Die Parzellchen sind so klein, daß deren Zusammenlegung
absolut geboten erscheint; sie müßten in den allgemeinen Plan mit aufgenommenwerden. Ich
würde um gütige Präzisirung des Auodruckesbitten.

Landtags-Marschall: Herr Geheimer Ober-Negierungsrath Sterneberg hat das Wort.
Geheimer Oberrcgierungsrath Sterneberg: Unter Kunstwiesen sind nur diejenigen

Wiesen verstanden, die künstlich angelegt worden sind, dagegen nicht diejenigen Grundstücke, die
mit Futtertrautern oder sonst bestellt sind. Der Streit, den der Herr AbgeordneteLimbourg
erwähnt hat, ist auch nicht in Beziehung auf den deutschenAusdruckKunstwiesen entstanden,
sondern in Bezug auf den französischen Ausdruck„prairie artikeiello", und zwar ist bezüglich
der Ausübung der Koppel- und Stoppelweide in der Iudikatur festgestellt, daß unter „prairie
artiticielle" nicht künstlich angelegte Wiesen, sondern die mit Futterkräutern bestellten Grundstücke
geineint seien. Wenn dagegen hier in dein Entwürfe von Kunstwiesen die Nede ist, so können
darunter nur diejenigen Grundstückeverstanden sein, die künstlich als Wiesen angelegt sind.

Landtags -Marsch all: Ist diese Frage hiermit erledigt? — Der Herr Abgeordnete
Limbourg hat das Wort.

Abgeordneter Limbourg: Die Erläuterungen treffen nicht ganz dasjenige, was ich fest¬
gestelltwünschte. Würde man unter Kunstwiese auch eine Wiese rechnen, die einen einfachen
Zuleitungsgraben bekommen hat, dann würden die Zustände eintreten, von denen ich eben gesprochen
habe. Wenn Sie von Wittlich nach Vertrich reisen, so sehen Sie ein prachtvollesThal unterhalb
Hontheim, Sie glaubeu die ganzen Wiesen beständen aus Weidenanlagen, das sind aber Parzellchen,
deren 20 bis 30 auf ein Fuder Heu gehen. Die Wiesen sind ungefähr von derselben Qualität.
Es wäre ein großer Segen, wenn sie auch zusammengelegtwürden, indem man sagen würde:
künstlicheWiesen sind solche, die durch künstlichen Hängebau oder durch künstlichen Rückenbau
verbessertsind.

Landtags-Marschall: Herr Geheimer Oberregierungsrath Sterneberg hat das Wort.
Geheimer Oberregierungsrath Sterneberg: Meine Herren! Ich glaube nicht, daß aus

meinen Worten hat entnommen werden können, daß Wiesen, die im Gemenge liegen und einen
einfachen Zuleitungsgraben haben, zu den Kunstwiesen zu rechnen seien. Im Gegentheil sind
unter Kunstwiesenim Sinne dieses Entwurfes nur die zuletzt von dem Herrn Vorredner bezeichneten,
die mit einem künstlichen Hängebau u.' s. w. versehen sind, gemeint.
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Landtagö-Marschall: Hiermit ist diese Frage wohl erledigt. Ist zu §. 2 noch etwas
zu bewerten? — Es ist nicht der Fall, H. 2 ist in der vorliegenden Fassung angenommen. Wir
gehen zu §. 3 über. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: §. 3 lautet:
„Bei der Zusammenlegung sind die auf die Servitut-Ablüsung und die Theilung
bezüglichen Vorschriften der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 19. Mai 1851 mit
nachstehenden ergänzendenund abändernden Bestimmungen sinngemäß in Anwendung
zu bringen."

Gegen diesen Paragraphen glaubt der Prouinzial-Verwaltungsrath mit Recht urotestiren
zu können, und zwar aus dem Grunde, weil das Gemeinheitstheilungs-Gesetz„mit nachstehenden
ergänzendenund abändernden Bestimmungen, sofern es bezüglich ist und sofern eine Anwendung
sinngemäß erscheint", zur Anwendung kommen soll. Es dürfte das doch ein Ausdrucksein, der
wenig geeignet wäre, ein neues Gesetz in die Rheinprovinz einzuführen. Deshalb meint der
Provinzial-Verwaltungsrath es fei richtiger, diejenigen Paragraphen einzufügen, die in Wirklichkeit
aus der Gemeinheitstheilungs-Ordnung genommen werden müssen. Ein früherer Entwurf hat
diese einzelnen Paragraphen fast vollständig enthalten. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in
den, Referat, das Ihnen gedruckt vorliegt, in einer Anmerkung die sämmtlichenParagraphen auf¬
geführt, welche eventuell aus der Gemeinheitstheilungs-Ordnunghinüberzuziehenfeien. Sie finden
sie auf Seite ? des Referats in der Anmerkung unter §. 1 Abs. 1, ß. 1»., ß. 1K, Z. 5a, §. 5d,
§. 6 Abs. 1, §. ? Abs. 1 erwähnt. Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt also den ganzen
§. 3 zu streichen und an Stelle des ß. 3 nunmehr die sämmtlichen Bestimmungenzu substituiren—
es sind ? Bestimmungen, welche in dieses Gesetz aufgenommenwerden könnten refp. aufgenommen
werden müßten; die Motive für diese Streichung und für die Aufnahme der betreffenden Bestim¬
mungen finden Sie ebenfalls in dem Referat zu ß. 3 erwähnt, — insbesonderedamit überhaupt
kein Zweifel existiren kann, was aus der Gemeinheitstheilungs-Ordnung wirklich zur Anwendung
kommen soll. Umsomehr dürfte der Antrag richtig fein, als auf dem linken Rheinufer die
Gemeinheitstheilungs-Ordnung nicht gilt, fondern das Verfahrensgefetz von demselben Tage,
vom 19. Mai 1851.

Landtags-Marsch all: Ich frage ob zu Z. 3 refp. zu den Bestimmungen, die ihn nach
dem Vorschlage des Provinzial-Nerwaltungsraths ersetzen sollen, eine Debatte beliebt wird. —
Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herren! Zu diesem Paragraphen
möchte ich in einem besonderenAlinea einen Antrag stellen. Wo derselbe nach der Aenderung,
die der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt, hinkommen soll, stelle ich anheim. Ich wollte
nur den Gedanken in dem §. 3 ausgedrückthaben. Ich beantrage:

„In den einmal regulirten Flächen darf eine Theilung der Grundstückenicht anders
als auf Wege hin erfolgen. Da wo Grundstücke oder Privatwege Dritter als
Zugangswege benutzt werden, muß ein schriftlicher Vertrag das Wegerecht an diesen
Grundstückenkonstatirenund eingetragen werden."

Ich habe dann noch einen zweiten Zusatz, wovon ich schon gestern zu sprechen mir
erlaubt habe; ich kann deshalb wohl von einer Begründung desselbenabsehen. Ich möchte gern
noch eingeschoben haben:

„Den Anfang des Verfahrens bildet mit analoger Anwendung der Bestimmungen
des Gesetzes vom 19. Mai 1851 für das linke Rheinufer ein Versuch der freien
Vereinigung vor eiuem Kommissar."
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Landtags-Marschall: Ich mochte Herrn Graf von Spee erwidern, daß seine beiden
Vorschläge bereits in dem Vorschlag des ProuinziabVerwaltungsraths enthalten sind. Wenn Sie
so freundlich sein wollen, das Referat des Prouinzial-Verwaltungsraths aufzuschlagen, so werden
Sie auf Seite 14 finden, daß der Prouinzial-Verwaltungsrath vorschlägt:

„Hoher Landtag möge die Königliche Staatsregierung ersuchen, Nestimmungen zu
erlassen, welche geeignet sind, die wirthschaftlichen Vortheile der Zusammenlegung auch
für die Zukunft zu erhalten, sei es durch Festsetzung von Rormalparzellen, sei es
durch Beschränkimg der Theilung in der Art, daß in Zukunft die Theile nur auf
die bei der Zusammenlegung festgesetzten Wege ausgelegt werden dürfen."

Da ist der erste Punkt schon berücksichtigt. — Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich
von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Diefer Vorschlag des Prouinzial-Vcrwaltungs-
raths würde gewissermaßen allerdings meine Intention treffen, aber ich glaube, daß wir es
durch einen kleinen Zusatz in das Gesetz selbst hineinbringen sollen. In H. 3 wird die Theilung
überhaupt behandelt; daher, glaubeich, wäre es am Platze, gleich hier zusagen: wo das Verfahren
ausgeführt ist, darf keine andere Theilung mehr stattfinden, als auf diese Art.

Landtags-Marschall: Bezüglich des zweiten Punktes, den Herr Graf von Spee
angeregt hat, möchte ich auf Seite 8, « verweisen. Es wird dort vorgeschlagen:

„den §. 8 der Gemeinheitstheilungsordnung aufzunehmen,
daß bei jeder Zusammenlegung die Bestimmung derselben, der Art und Größe
der Abfindung zunächst dein freien Uebereinkommen der Parteien überlassen bleibe".

Ich glaube das ist genau, was Sie wünschen. — Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich
von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Ich bitte fehr, die Fassung des Gefetzes
für das linke Rheinufer ist doch viel präciser, denn der Kommissar ist gezwungen, das ganze
Verfahren zuerst durchzuführen, die Pläne vorzulegen; und wer die Pläne zugeschickterhält und
nicht ausdrücklich Nein sagt, der muß sie anerkennen. Es ist ein eigenes Gesetz für das linke
Rheinufer, welches in seiner Anwendung auf uns vielleicht sehr praktisch durchzuführen wäre.

Landtags-Marschall: Der Antrag lautet also folgendermaßen:
„In den einmal regulirten Flächen darf eine Theilung der Grundstücke nicht anders,
als auf Wege hin erfolgen. Da, wo Grundstücke oder Privatwege Dritter als
Zugangswege benutzt werden, muß ein fchriftlicher Vertrag das Wegerecht an diesen
Grundstücken konstatiren und eingetragen werden.

Den Anfang des Verfahrens bildet mit analoger Anwendung der Bestimmungen
des Gefetzes vom 19. Mai 1851 für das linke Rheinufer ein Versuch der freien
Vereinigung vor einem Kommissar."

Der Herr Regierungs-Kommissar hat das Wort.
Regierungs-Assessor Dr. Hermes: Meine Herren! Der erste Antrag des Herrn Grafen

von Spee geht dahin, daß, sobald einmal eine Regulirung oder Zusammeulegung stattgefunden
hat, in Zukunft eine Theilung der Grundstücke nicht anders solle erfolgen dürfen, als fo, daß
jedes Theilstück an einen Weg stößt, und wenn ein Grundstück oder ein Privatweg Dritter als
Zugangsweg benutzt wird, fo foll ein schriftlicher Vertrag die Wege-Berechtigung konstatiren. Ich
möchte mich gegen diefen Antrag erklären. Wenn man davon ausgeht, daß die Theilung in dem
bisher üblichen Maße in der Rheinprovinz weiter fortgehen werde, dann ist es meines Erachtens
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zweifelhaft, ob es unter allen Umstände» auch wirthfchastlichrichtig ist, die Theilung in der Weise
vorzunehmen, daß die einzelnen Stücke auf den Weg stoßen. Denn naturgemäß sind es bei der
Planlegung immer die Schmalseiten des Planstücks, die auf den Weg stoßen; wenn Sie sich die
Theilung in der Längsrichtung fortgesetzt denken, so wird schließlich eine derartige Tchmalheit in
einzelnen Stückeil eintreten, daß die Stücke nur noch ein, zwei Meter breit sein werden, so daß
man sie als Acker gar nicht mehr zweckmäßig bewirthschaftenkann. Wenn man überhaupt eine
Theilung sich fortgesetzt denkt, so kann es unter Umständen auch wirthschaftlichrichtiger sein, eine
Quertheilung vorzunehmen,wo daun allerdings die Folgen der Gebundenheit, wie sie jetzt besteht,
»nieder eintreten, und der Hinterliegendcgezwungeilist, sich in der Wirtschaftsführung dem Besitzer
des vorgelegenenGrundstückszu atkommodiren.

Daun ist aber mich rechtlich der vorliegende Antrag wohl schwer zn begründen. Welche
Wege sollen es sein, au welche die Stücke stoßen müssen? Der Herr Antragsteller hat das erwogen
und ist zu der Konsequenz gekommen, es müsse ein öffentlicherWeg sein; oder wenn es ein
Priuatweg ist, dann solle das Wcgerechtdurch schriftlichen Vertrag festgestellt werden. Wer soll
aber die Kontrolle darüber übernehmen? Denken Sie sich, daß ein größerer Plan zur Theilung
kommt. Der Besitzer eines Planes von 50 Morgen legt einen Privatweg an und parzellirt dann.
Nun würde die rechtliche Gültigkeit der Parzellirung davon abhängig sein, daß er schriftlich ein
Wegerechttonstitnirt. Das ist schwer zu tontrollircn; es gestaltet sich aber zu eiuer reinen Form-
uorschrift,wenn man nicht daranf halt, daß das in Wirklichkeitausgeführt wird. Nehmen Sie
z. B. an, daß die Kontrahenten sich dahin einigen, daß sie formell sich verpflichten, einen Weg
liegen zu lasseu, hinterher aber ihn wieder einziehenund sich mit einein Unterfahrtsrecht begnügen.
In welcher Weife foll es praktischkontrollirt werden, daß dieser Zugangsweg, soweit er Privatweg
ist, wirklich als solcher liegen bleibt? So richtig, und so sympathisch der Grundgedanke des
Antrags nach dieser Beziehung ist, so werden wir doch der freien Entwickelung der Verhältnisse,
wie ich glanbe, die Regelung überlassen können. Die Leute werden im Allgemeinenselbst rationell
theilen; sie theilen schon jetzt so rationell, wie sie können. Die Schwierigkeitbesteht jetzt darin,
daß ein großer Theil der Grundstückeuicht am Wege liegt und also auch die Theilstückenicht
an den Weg gelegt werden können. Die Wirkung, welches dieses Amendement seinem wesent¬
lichen Inhalte nach bezweckt, wird von felbst eintreten durch die Einsicht der Betheiligten.

Der zweite Theil des Antrages geht dahin:
„Den Anfang des Verfahrens bildet mit analoger Anwendung der Bestimmungen
des Gesetzes vom 19. Mai 1851 für das linke Rheinufer ein Verfuch der freien
Vereinigung vor einem Kommissar."

Meine Herren! Darauf ist der Svezialtommissar nach seinen Instruktionen und den
bestehenden gesetzlichen Vorschriften von vornherein hingewiefen, daß er, soweit eine gütliche
Einigung möglichist, sie zu erzielen sucht. Aber das heißt die Schwierigkeitund die Komplikation
des ganzen Verfahrens unterfchätzeu, wenn man annehmen wollte, daß es möglich ist, eine
Zusammenlegung so bloß im Wege der privaten Vereinbarung auszuführeu, so daß hinterher die
BeHürdenweiter nichts nöthig hätten, als ihr Siegel darauf zu drücken. Ich erlaube mir ferner,
an einen entscheidenden Gesichtspunkt zu erinnern, das sind die Rechte der dritten Personen,
namentlich der Hnpothelengläubiger. Die Hnpothetengläubiger brauchen zu dem Verfahren nicht
hinzugezogen zu werden, weil die Behörde «x otRmc dafür zu forgen hat, daß die Abfindung,
die au Stelle der alteu Grundstücketritt, gleichwerthigist. Sowie Sie eine Privatvereinbarung
als zulässig einführe», vorausgesetztdaß eine solche wirtlich zu Staude käme, dann können Sie
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die Wirkungen, die rechtlich mit der Zusammenlegung verknüpft sind, einer solchen Privnt-
vereinbarung im Interesse der Hypothekengläubigernicht beilegen; sondern da mühte die BeHürde
ox nf6oio erst prüfen, ob die vereinbarte Absindung mit dem alten Besitze wirklichgleichwerthig
ist und ob die Grundlagen der ganzen Berechnung zutreffen. Das kann sie aber nicht anders,
als wenn sie bonitiren läßt, und damit würde die freie Vereinbarung zu dem praktischenErfolg,
das ganze Verfahren abzukürzen,nicht führen.

Was den Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths betrifft, so entspricht die Vorlage
der Fassung des Gesetzes, welches für den Bezirk des Iustizsenats Ehrenbreitstein im Jahre 1869
erlassen worden ist. Der §. 3 dieses Gesetzes enthält dieselbe Bestimmungund die Einführung der auf
die Ablösungund Theilung bezüglichen Nestimmungender Gemeinheitstheilungs-Ordnungvom Jahre
18ül, wie die Vorlage. Es haben sich praktische Schwierigkeitendabei nicht ergeben. Es ist auch
juristisch nicht ganz einfach, die Nestimmungen der Gemeinheitstheilungs-Ordnung, die bei der
Zusammenlegung Anwendung finden sollen, vollständig zu kodifiziren, wie das der Provinzial-
Verwaltungsrath beabsichtigt;man kann bei der einen oder andern Bestimmung zweifelhaft darüber
sein, ob sie in ein Zusammenlegungsgesetzgehört. Indessen prinzipielle Bedenken walten gegen
den Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths keineswegs ob. Wenn der hohe Landtag den
Antrag zum Beschluß erheben sollte, würde demselbenSeitens der Negierung voraussichtlichohne
Weiteres stattgegebenwerden können.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von LoL hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Ich habe mich nur zum Wort gemeldet, um

in Betreff des ersten Antrags des Herrn Grafen von Spee mich in dem Sinne auszusprechen,
wie der Herr Vertreter der Staatsregierung es gethan. Ich beschränkemich darauf, dessen
Worten zuzustimmenund halte es auch für bedeutlich, sowohl in wirthschaftlichcrBeziehung wie
nach der civilrechtlichen Seite, eine solche Bestimmung in dies Gesetz einzuführen. Wenn nach
dieser Richtung hin der Intention des Herrn Grafen von Spee Rechnung getragen werden soll,
dann würde dir Errichtung von Normalparzellen nach der Resolution des Provinzial-Verwaltungs¬
raths der einzige Ausweg sein.

Was den Versuch einer freiwillige» Einigung anbelangt, so weiß ich nicht, warum das
so schwierig sein soll. Wenn im freiwilligen Wege eine derartige Zusammenlegung zu Stande
käme, so könnte man ihr die Wirkung dieses Gesetzes geben. Was die Zustimmung des Staats¬
ministeriums zu dein Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths betrifft, daß die Bestimmungen
der Gemeinheitstheilungs-Ordnung hier eingestellt und klar todifizirt werden möchten, so freue ich
mich darüber sehr. Wir werden bei §. 8 nochmals Veranlassung haben, dem WunscheAusdruck
zu geben, daß bei diesem Gesetzeklar todifizirt werde.

Landtags-Marschall: Der Herr Lanbesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Die Frage, «b auf Wege getheilt werden soll, werden Sie am

besten am Schluß unserer Verhandlungen prüfen, und dürfte es zweckmäßig erscheinen, den Antrag
des Herrn Grafen von Spee erst dann zur Diskussion zu stellen; jetzt bei §. 3 würde er sich
doch weniger gut einschieben lassen. Nachher wird ja auch die Diskussion im Allgemeinen die
Frage berühren, wie überhaupt die Wirkung des Konsolidationsgesetzesauch für die Zukunft fest¬
gehalten werden könne, und ob für die spätern Theilungen :c. nicht bestimmte Vorschriftengegeben
werden sollten, welche einer willkürlichenZersplitterung vorzubeugen im Stande wären. Sollte
der Antrag schon jetzt besprochen werden, so würde die Diskussion sich später wiederholen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee hat das Wort.
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AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Eo ist mir nur darum zu thun, daß dieser
Gedanke zum Ausdruckkommt; ob er aber hier oder später zur Sprache kommt, das ist mir gleich.
Ich wollte nur erwidern, daß ich glaube, daß gerade das, wovon der Herr Vertreter der Staats¬
regierung mir entgegengehaltenhat, daß es nicht möglich wäre, durch meinen Antrag geordnet ist.
Es müssen in jeder Konsolidation Wege ausgelegt werden. An diese Wege werden die Stücke
gelegt, und wenn eine andere Theilung wirthschaftlichnothwendig ist, so mögen die Betheiligten
einen Privatweg nehmen. Aber dann müssen wir verlangen, daß dieses Wegerechtfestgestellt
werde, damit wir nicht wieder in wenigen Jahren in die nämlichen Zustände hineinkommen,die
wir jetzt haben, wo sich mitten in einein andern Grundstückkleine Streifen Feld finden, die gar
keinen Zugang haben. Was den andern Passus anlangt, so möchte ich erwidern, daß in dem
Gesetz vom 19. Mai 1851, welchesfür die linke Nheinseite existirt, das ganze Verfahren vor¬
geschrieben ist, und daß daselbst dem Verfahren vor den, Kommissar dieselbe gesetzlicheWirkung
gegeben ist, wie sie dein Znsammenlegungs-Verfcchrenvor den Behörden inne wohnt. Ich sehe
alfo keine Schwierigkeit, daß dieses selbe Verfahren mit denselbenWirkungen, wenn es von uns
gewünschtwird, nicht auch für die rechte Nheinseite soll eingeführt werden können.

Land tag 2-Marsch all: Der zweite Antrag des Herrn Grafen von Spee ist weitläufig
im Prouinzial-Vcrwaltnngsrath behandelt worden, und man hat gesagt: wenn die Grundbesitzer
freiwillig zusammenkommen und alle darin übereinstimmen,daß sie ihre Grundstücke zusammenlegen
wollen und die Pläne dem Kommissar vorlegen, dann kann das in dieser Weise erledigt werden;
aber nicht, wenn ein Theil widerspricht. — Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee
hat das Wort.

AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Ich möchte glauben, das Gesetz für das
linke Nheinnfer müßte durchgesehen und von einem Juristen erläutert werden. Es ist darin ein
vollständigesVerfahren für die freiwilligeEinigung vorgesehen;für diejenigen, die nicht erscheinen,
ist in dem Gesetze der Zwang ausgesprochen, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmtenZeit
widersprechen.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Dieser Antrag des Herrn Grafen von Spee wird sich erledigen,

wenn Sie das Referat lefen, welches zu dem §. 3 sud o gegeben ist. Ich werde mir gestatten,
diese Nr. c jetzt vorweg zu nehmen und dann auf d resp, a zu kommen,weil sich die Diskussion
auf o fchon jetzt erstreckt hat.

Unter denjenigen Paragraphen, welche von der Gemeinheitstheilungs-Ordnung in die
früheren Entwürfe aufgenommenwaren, befand sich der §. 8 der Gemeinheitstheilungs-Ordnung
nicht, welchergerade das enthält, was Herr Graf von Spee eigentlich wünscht. Der §. 8 sagt:

„Bei jeder Theilung und Ablösung bleibt die Bestimmung der Art und Größe der
Abfinduug, welche einem jeden Theilnehmer gebührt, sowie die Ausführung der Aus¬
einandersetzung,zunächst dem freien Uebereinkommen der Parteien überlassen."

Alfo die Parteien können sich vollständig darüber einigen, wie sie die Ausführung der
Konsolidationwollen. Wünschen sie nun aber, daß diese freiwillige Konsolidation die Wirkung
des Gesetzes habe, dann muh natürlicher Weise dieser Plan oder Nezeh, oder wie man es nennen
will, von der Behörde genehmigt fein, und zwar aus den Motiven, die der Herr Negierungs-
Kommissarbereits hervorgehobenhat. Wird er nicht genehmigt, so mag er unter den Kontrahenten
gültig bleiben als eine Uebereintunft, die nach den allgemeinenBestimmungen des Civilrechts zu
beurtheilen ist, aber Wirkung dritten Personen gegenüber, auf Realgläubiger, Seruitutengläubiger,
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Resiliationsberechtigteu. s. w. kann sie unmöglichhervorrufen; diese und insbesondereder Hypo¬
thekengläubigerwerden unmöglichgebunden. Soll dies geschehen, so muß die Behörde eintreten
und prüfen, ob das Recht dritter gewahrt ist, wie bereits der Herr Regicmngs-Kommiffar aus¬
geführt hat. Genehmigt dann die General-Kommission resp, die zweite Instanz den freiwilligen
Vertrag, so wird der aufgenommeneRezcß fo angesehen,als sei er von der Behörde aufgenommen,
mit allen Wirkungen des Gesetzes. Der Antrag des Prouinzial-Verwaltungsrciths dürfte daher
anzunehmen sein, der dahin geht:

„den ß. 8 der Gemeinheitstheilungs-Ordnung aufzunehmen,
daß bei jeder Zusammenlegung die Bestimmung derselbe», der Art und Größe
der Absindungzunächst dem freien Uebereinkommen der Parteien überlassen bleibe."

Ich wiederhole,daß in den Motiven ausdrücklichgesagt ist, daß nur unter der Bedingung
der Nestätiguug die Wirkung des Gesetzes an die freiwillige Konsolidation geknüpft werden soll.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spce hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wilderich von Svee: Ich bedauere, den Ausführungen des

Herrn Regierungs-Kommissars nicht ganz beitreten zu können. In der ersten Form, die das
Gesetz hatte, hat man gesucht, die Verhandlungen vor dem Kommissar einzuführen. Darnach
nimmt der Kommisfar das Ganze auf, als wenn es ein Verfahren wäre, wie es durchgeführt
werden soll. Er hat es den Parteien dann vorzulegen, und das Gesetz bestimmt einfach: wenn
in der ersten Instanz zusammengelegt worden ist, und der Kommissar hat den Einzelnen den
Plan vorgelegt, so haben sie eine bestimmte Zeit, innerhalb deren sie sich dagegen erklären können;
thun sie es nicht, so wird angenommen, daß sie einverstanden sind, und dann wird der ganze
Plan zur Bestätigung eingereicht. Also ich glaube, das ist eine ganz andere Instanz, die hier
übersprungen werden soll, welche aber faktisch in jenein Gesetze besteht. Ich bin aber nicht genug
Jurist, um das zu behaupten; wenn die Herren Justitiare hierin einverstanden sind, fo wäre es
wohl überflüssig, wenn wir hier darüber streiten wollten.

Landtags -Marsch all: Das Wort hat der Herr Regienmgs-Kommissar.
Regierungs-AffessorDr. Hermes: Der Herr Vorredner erhebt den Einwand, warum

die freie Vereinbarung der Parteien nicht hier ebenso gut solle mit rechtsuerbindlicherKraft
getroffen werden können, wie solches nach Maßgabe des Gesetzes vom 19. Mai 1851 gestattet ist.
Darauf erlaube ich mir zu bemerken, daß die Voraussetzungen des Gesetzes vom Jahre 1851
wesentlich andere sind. Bei den Ablösungen und Theilungen weiden die Rechte der Hypotheken-
gläubiger überhaupt nicht tangirt. Wenn ein in gemeinschaftlichem Eigenthum Mehrerer befind¬
liches Grundstückmit einer Hypothek belastet ist, und wenn dieses Grundstückzur Theilung kommt,
fo bleibt die Hypothek auf dem getheilten Grundstück vollständig ebenso ruhen und hat dieselben
rechtlichen Wirkungen wie vorher. Eine Theilung oder Ablösung in traucksm der Hypotheken-
gläubiger, zu dem Zweck etwa, die Hypothekengläubigerum das Objekt ihrer Rechte zu bringen,
ist gar nicht möglich. Bei Zusammenlegungen ist die Sache ganz anders. Da bekommeich
anstatt der Grundstücke,die ich früher besaß, vollständig andere, und die Wirkung des Verfahrens
geht eben dahin, daß die Hypotheken eo ipso von den alten Grundstücken auf die Absindung
übergehen. Da ist es also im Interesse des Realkredits und der Gläubiger unerläßlich, Kautelen
zu treffen, daß von Amtswegen geprüft wird, ob die Abfindung gleichwerthig ist, während bei
der Ablösung und Theilung zu einer Prüfung von Amtswegen gar leine Veranlassung vorliegt,
und man ohne Weiteres dir freien Verträge der Parteien, soweit solche zu Stande gekommen sind,
bestätigen kann.
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Was den Vorschlag des Provinzial-Verwallungsraths anbetrifft, so wird §. 8 der
Gemeinheitstheilungs-Ordnung doch nicht so wörtlich übernommen werden tonnen, Es tritt hier
eben die vorhin berührte Schwierigkeit einer Kodifikation schon hervor. Der Provinzial-
Verwaltungsrath hat beantragt:

den §. 8 der Gememheitstheilungs-Ordnungaufzunehmen,
„daß bei jeder Zusammenlegungdie Bestimmung derselben, der Art und Größe
der Absindungzunächst dem freien Uebereinkommen der Parteien überlassen bleibe."

Äieine Herren! Dao würde nicht übereinstimmen mit dem Inhalt eines späteren
Paragraphen des vorliegenden Gesetzentwurfes,wonach eine Geldabfindung uicht höher als bis zu
drei Prozent des Gescnnmtbesitzesgegeben werden kann. Also die Bestimmung der Art der
Abfindung, die Frage: ob ^andabsindung oder Geldabsiudung, kann nicht dem freien Ermessen
der Parteien überlassen bleiben. Man würde da auch die Hypothekengläubigerzuziehen müssen.

Mit dem Herrn Referenten des Provinzial-Verwaltuugsraths bin ich übrigens vollständig
einverstanden,daß, wenn die Bestimmung des §. 8 in modisizirterForm in das Gesetz aufgenommen
wird, die Rechtslage die ist, daß Priuatverträge, die thatsächlich eine Zusammeuleguug ergeben,
vollständig rechtlich wirksam sind, daß sie aber rechtlich als Tauschverträge zu gelten haben. Die
Wirkung also, daß die Hypothek«o ir,»« von dem alten Grundstückauf das neue übergeht, haben
dergleichen Verträge nicht, sondern, um diese Wirkung herbeizuführen, würde es der Bestätigung
durch die Generalkommissionbedürfen.

Landtllgs-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Mir ist nicht klar geworden, was Herr Graf von Spee

mit seinem Antrag im Gegensatz zu dem Antrag des Provinzial-VerwaltungsraHs beabsichtigt.
Ich glaube, er denkt sich, das Verfahren würde in manchen Fällen weniger Kosten machen; das
habe ich wenigstens als den Kernpunkt der Sache aufgefaßt. Ich halte aber seine Ansicht für
einen Irrthum. Ich glaube, ein Rezeß — von dem er doch ausgeht, der doch das Ende einer
folchen freiwilligen Vereinigung sein muß, ehe rechtliche Wirkungen für Dritte damit verknüpft
werden könuen, — ein solcher Rezeß kann unmöglich von der General-Kommissioneher seine
Bestätigung erhalten, als bis dieselbegenau geprüft hat, ob alle Verhältnisse, die dem Ueberein¬
kommen zu Grunde liegen, richtig und für alle Parteien billig geordnet sind, ganz wie wenn der
Spezial-Kommissarex otLoio das Verfahren eingeleitet hat. Die Nonitirung ist nothwendig, die
Verhandlung mit den einzelnen Personen ist nothwendig, um ihren eventuellenWiderspruchanzu¬
hören, endlich ist das Verfahren vor der General-Kommissionnothwendig. Ich weiß also wirklich
nicht, wo die große Kostenersparnis;stecken soll.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Wilderichvon Spee hat das Wort.
AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Die Erfparnih würde doch sehr leicht zu

erzielen sein, weil der Kommissar berechtigt wäre hier in freierer Weise mit den einzelnen
Interessenten zu verhandeln. Es ist richtig, er muß den Plan aufstellen, und es muß die
Bonitirung stattfinden, insoweit es die Einzelnen verlangen. Der Kommissar muß dann aller¬
dings auch das Ganze, wenn es fertig ist, der General-Kommissioneinreichen. Die Prüfung, die
nachher stattfindet, ist aber nur darauf gerichtet, ob den gesetzlichen Erfordernissen Rechnung
getragen ist. Das Gesetz sagt ja einfach: Sowie ein Antrag gestellt wird, soll die Regierung
einen Kommissar ernennen. Derselbe hat die ganzen Vorarbeiten zu machen, hat mit den Leuten
zu konferiren, legt ihnen den Plan vor und ist sogar berechtigt, ihn denen, die nicht erscheinen,
nach einer gewissen Zeit zuzuschicken;wenn sie dann nicht widersprechen,wird angenommen, baß
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sie zustimmen. Es ist also dadurch das Verfahren bedeutend freier; die Leute haben nicht soviel
mit dem Kommissarzu thun. Ich deute mir es in der Art, wie bei uns einmal ein derartiger
Fall vorgekommenist, auf welchen der Herr Freiherr Felix von Loe anspielte, daß eine kleinere
Gemeinde in ihrem Bezirk das Verfahren vollständig und zur Zufriedenheit der Betheiligten durch¬
geführt hat, wo aber dann ein einziger Mann mit 8 Morgen dagegen protestirte. Damit war
das ganze Verfahren zu Ende. Hätten die Leute dort einen Kommissar gehabt, so war die
Geschichte erledigt; es hätte blos der Genehmigung des Planes durch die Behörde bedurft, und
mit wenigen Kosten wäre die Sache gemacht gewesen, weil die in Frage kommendenGrundstücke
gleichartig waren. Ich halte auch dafür, daß die Leute sich sehr bald mit dem abgekürzten frei¬
willigen Verfahren befreunden würden, wenn ihnen gesagt würde: ihr sollt gleich fertig fein, ihr
habt keine Umstände, wenn ihr in das freiwilligeVerfahren eintretet, während sonst erst das ganze
Verfahren durchgeführt werden muß.

Dem Herrn Regierungs - Kommissar gegenüber möchte ich noch Eins konstatiren. Er
sagte, daß das Grundstückwegen der Hypothekenmit dein andern gleichwerthig sein muß. Ich
glaube, das ist auch hier der Fall, denn das neue Abfindungsstückhat denselbenWerth und tritt
vollständig in dieselbe Stufe, wie das andere, welches abgegebenwird. Also glaube ich, es steht
eins wie das andere; ich meine, der Herr Regierungs-Kommissarbestätigt nur meiue Ausicht,daß
beide Fälle überall gleichmäßigsind. Wenn also beide gleich sind, und Jeder in dieselbenRechte
und Pflichten eintritt, so sehe ich nicht ein, was der Unterschiedzwischen beiden Fällen sein soll.

Landtags-Marsch all: Der Herr Landesmth Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Aber der Dritte kann nicht gezwungen werdeil, zu acceptiren. Darin

liegt der Schwerpunkt der Sache. Wenn freiwillig konsolidirtworden ist, wie wollen Sie dann
den Dritten zwingen, das freiwillig unter bestimmtenKontrahenten verabredete auch für sich, den
Dritten, als maßgebend anzuerkennen? Das geht doch nicht! Das Beispiel, welches Herr Graf
von Spee angeführt hat, scheint gegen ihn zu sprechen. Wenn Jemand, der früher sich mit einer
freiwilligenKonsolidation einverstandenerklärt hat, auf einmal zurückzieht, und so die ganze Arbeit
zu einer vergeblichen macht, so würde dies eher dafür sprechen, daß es gefährlichsei, zu sagen:
Prinzipiell muß die freiwillige Einigung versucht werden. Bei einer gesetzlichenKonsolidation
können ja auch jeden Aligenblick die Interessenten wieder zurücktretenund sagen: wir haben uns
jetzt verständigt, in welchemFalle das Konsolidations-Verfahren überhaupt aufhört; wollen sie
aber, daß der freiwillig von ihnen gethätigte Nezeß dritten Personen gegenüber Wirkung haben
soll, so müssen sie ihn genehmigen lassen.

Wenn ich mir noch eine Bemerkung dem Herrn Regieruugs-Kommissargegenüber erlauben
darf, so wäre es die, daß der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths wohl zu Ausstellungen
weniger Veranlassung geben dürfte. Der Herr Regieruugs-Kommissar wolle berücksichtigen, daß
ja der Nezeß, der von Dritten außerhalb des ganzen Gesetzes gemacht ist, genehmigt werden
muß; er muß es umsumehr, wenn irgend eine Geldabfindung darin bestimmt wird; wenn der
Netrag dieser Geldabfindung als unaugemessen erscheint, dann wird er eben die Genehmigung
nicht erhalten, und demgemäß nur als ein gewöhnlicherVertrag angesehen werden. Es hängt
also lediglich von der Genehmigung der Generalkommissionselbst ab, die Bestimmungen des
Gesetzes zur Anwendung zu bringen. Ich glaube, der Beschluß des Provinzial-Verwaltungsraths
dürfte unbedenklich sein.

Lllndtags-Marfchall: Ich möchte zunächst den Herrn Antragsteller fragen, ob nach
dem, was vorhin besprochen worden ist, der erste Antrag zurückgezogen worden ist.
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AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Bis zum Schluß zurückgezogen.
Landtags-Marschall: Der erste Antrag ist also bis zum Schluß zurückgezogen.(Zum

Antragsteller): Was wünschenSie hinsichtlich des zweiten Theiles?
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Aufrechterhaltungdes Gesetzes, das auf dem

linken Rheinufer gilt.
Landtags-Marschall: Was soll mit den Hypothekengläubigerngeschehen?
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Die sind in dem Verfahren mit drin.
Landtags-Marschall: Die sind absolut nicht mit drin.
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Der Antrag hat für sie dieselbe Wirkung,

wie für die Andern.
Landtags-Marschall: Das ist nicht möglich.
AbgeordneterGraf Wild er ich von Spee: Dann ziehe ich den Antrag zurück, ich will

die Sache nicht aufhalten.
Landtags-Marschall: Ich frage, ob noch Jemand zu dem Vorschlagedes Provinzial-

Verwaltungsraths das Wort ergreifen will, daß an Stelle des §. 3 diejenigen Sätze der
Gemeinheitstheilungs-Ordnung, die hier hineingehören, aufgenommen werden. — Sind Sie
hiermit einverstanden? (Zustimmung.)

Der Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths ist einstimmig angenommen. Wir gehen
zu den weitern Bemerkungen des Provinzial-Verwaltungsraths zu §. 3 über. Herr Landesrath
Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Der §. In,, den Sie in der Anmerkung finden, lautet:
„Zu dem Antrage auf Zusammenlegung ist auch der nutzbare Eigenthümer befugt,
nicht aber der persönliche Niehbmucherund der antichretische Pfandbesitzer. Miteigen¬
thümer können nur gemeinschaftlichdie Zusammenlegung beantragen, die nach den
Antheilen zu berechnende Minderzahl von ihnen muß sich aber dem in dieser Beziehung
gefaßten Beschlusse der Mehrzahl unterwerfen."

Es dürfte das mit 8- 1 des Gesetzes kaum in Einklang zu bringen sein. Ich will Ihnen
dies an einem konkreten Beispiel zeigen; es springt dann der Widerspruchbesser in die Augen-
Wenn fünf Miteigenthümer vorhanden sind, von denen jeder ein Fünftel des Eigenthums hat, und
drei Stimmen gegen die Konfolidation, zwei für dieselbe sind, dann sollen nach dem §. 1 a alle fünf als
gegen die Konsolidationstimmend angesehenwerden, bei der Berechnungdes Katastral-Reinertrags
und der Größe der Fläche. Der Provinzial-Verwaltungsrath war mit Recht von der Ansicht
ausgegangen, daß in diesen, Falle die konfentirendenStimmen fälschlichhinzugerechnetwürden
als seien sie dissentirendgewesen,und daß dadurch eine Mehrzahl ermittelt würde, die unmöglich
als für oder gegen die Konfolidation sich aussprechend,angenommen werden dürfe. Deshalb hat
der Provinzial-Verwaltungsrath sich den Vorschlag erlaubt, deu §. 1a, so zu fassen:

„Zu dem Antrage auf Zufammenlegung ist auch der nutzbare Eigenthümer sowie
jeder Miteigenthümer befugt, nicht aber der persönliche Nießbrauchs und der
antichretische Pfandbesitzer."

In den Motiven ist gesagt, daß dann für Denjenigen, der den Antrag stellt, auch nur
die Rate des betreffendenMiteigenthums berechnet wird, während die Andern, die dagegen sind,
auch für ihre dissentirendeMeinung die betreffendenQuoten in Anspruch nehmen können. Es
darf dies keinem Zweifel unterliegen. Je nachdem§. 1 im Sinne des Herrn von Los oder im
Sinne der Regierungsvorlage angenommenwird, würde ein kleiner Zusatz in, erstem Falle dahin
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zu machen sein, daß, um dasselbe Beispiel zu gebrauchen, wenn von fünf Miteigenthümern drei
für die Zusammenlegung und zwei dagegen sind, nur eine Stimme für die Zusammenlegung bei
Berechnung der Anzahl zählt, so daß also das im Miteigenthum befindliche Grundstück nach der
Majorität der Miteigenthümer bei der Berechnung der Zahl der zu Konsolidirendenfigurirt. Ich
glaube, daß dies im Sinne des Antrages des Freiherrn von Loö wäre. Sonst würde die
Berechnung uicht stimmen.

Landtags-Marfchall: Ich frage, ob einer der Herren hierzu das Wort wünscht.—
Der Herr Negierungs-Kommissarhat das Wort.

Regiernngs-AssessorDr. Hermes: Ich habe bei diesem Punkte nur das Einverständnis;
der Negierung mit dem Vorschlagedes Prouinzial-Vcrwaltnngsraths zu erklären.

Landtags-Marschall: Dieser Vorschlag ist genehmigt. Wir gehen weiter zu §. Id.
Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Im §. 1d heißt es:
„Das Recht, auf Zusammenleguug anzutragen, wird durch entgegenstehende Verträge,
Willenserklärungen oder Iudikate nicht ausgeschlossenund erlischt nicht durch Ver¬
jährung. — Verträge oder Willenserklärungeu, welche eine Ausschließungdieses Rechts
festsetzen, sind auf keiue längere Zeit als auf zehn Jahre verbindlich. Nach Ablauf
dieser Periode ist jeder Betheiligte befugt, auf Zusammenlegung anzutrageu."

Der Prouinzilll-Verwaltungsrath war der Ansicht, daß der Zeitraum von 10 Jahren zu
weit gegriffen und in Uebereinstimmungmit sonstigen Bestimmungen des ooäs oivil zu bringen
sei, welcherin ähnlichen Fällen eine fünfjährige Dauer festsetzt, z. B. bei Miteigenthum bestimmt,
daß die Klage auf Theilung vertraglich nur auf 5 Jahre ausgeschlossen werden kann. So würden
meines Erachtens auch hier 5 Jahre das Richtige sein.

Landtags-Marschall: Ist hierzu etwas zu bemerken?— Ist Seitens der Staats¬
regierung hierzu etwas zu erklären? —

Negierungs-AssessorDr. Hermes: Die Staatsregierung ist damit einverstanden.
Landtags-Marschall: Ich erkläre auch diese Veräuderung für genehmigt. Ich bitte

Herrn Landesrath Küster fortzufahren.
Landesrath Küster: Punkt « ist eben bereits Gegenstand der Diskussion gewesen; es

war Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths beantragt, H, 8 der Gemeinheitstheilungs-Ordnung
aufzunehmen, und, wenn ich nicht fehr irre, haben Durchlaucht eben abstimmen lassen, ob H. 8
so aufgenommen werden solle, wie der Prouinzial-Nerwaltungsrath den Vorschlag gemacht hat.

Landtags-Marschall: Der Herr Vertreter der Staatsregierung hat sein Einver-
ständniß erklärt.

Negierungs-AssessorI)r. Hermes: Prinzipielle Bedenken walten nicht ob, doch würde
vielleichteine andere Formnlirung zweckmäßig sein.

Landtags-Marschall: Wünscht hierzu noch Jemand das Wort zu ergreifen? —
Es ist nicht der Fall, ich erkläre auch dies für geuehmigt. Wir gehen jetzt zu den §§. 4 und 5
über. Zu denselbenhatte der Prouinzial-Verwaltungsrath nichts zu bemerken. Sollen sie verlesen
werden? (Stimme: Ja!)

Ich bitte Herrn Landesrath Küster ß. 4 zu verlesen.
Landesrath Küster: §. 4 lautet folgendermaßen:

„Jeder Theilnehmer muh für die von ihm abzutretenden Grundstücke durch Land
von gleichein Werth abgefundenwerden. Er muß jedoch für den Ausfall in der Güte
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einen Zusatz in der Fläche annehmen, auch eine Ucberweisung von Grundstückender
einen gegen Grundstückeeiner anderen Gattung sich gefallen lassen.

Zur Ergänzung der Landentschädigungmuh ausnahmweise, wo es erforderlich
ist, Geld gegeben und angenommen werden, doch darf die etwaige Geldabfindung
nicht mehr als 3 Prozent der dem Theilnchnicr gebührenden Gesammtabfindung
betragen.

Der neueste Düngungszustand, d. h. derjenige Dünger, welcher die örtlich üblichen
Saaten noch nicht getragen hat, ist gleich den übrigen auf periodische Nutzungenschon
verwendetenNestellungskosten Gegenstandbesonderer Abschätzung und muß dein Äbtreten¬
den von dem Empfänger in Geld besonders vergütet werden.

Für die auf den zusammenzulegendenGrundstücken stehenden Obstbäume wird
von demjenigen, dem solche zugetheilt werden, demjenigen, der dieselben verliert,
Entschädigungin Geld geleistet.

Für unfruchtbare, unveredelteoder abgängigeObstbäume, sowie für Waldbäume,
hat der neue Erwerber des Grundstücks, auf dem solche stehen, dein früheren Eigen¬
thümer aber nur baun Entschädigungzu leisten, wenn er sie auf dem ihm zugetheilten
Grundstückebehalten will und nicht vorzieht, deren Entfernung dem früheren Eigen¬
thümer zu überlassen,"

Die Motive zu diesem Paragraphen sind klar. Ich bemerke, daß die Gcldabfindung
auf 3 °/o heruntergedrücktworden ist, um den Hvpothekengläubigernicht zu schädigen. Wenn ein
Austausch stattfindet, so soll er prinzipiell niemals in Geld geschehen. Ist durchaus nothwendig,
und kann es nicht anders geschehen,daß eine kleine Gcldabfindung eintritt, fo soll sie höchstens
3"/« der Gesammtabfindungbetragen.

(Der Vice-Landtags-Marfchall übernimmt den Vorsitz.)
Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
AbgeordneterLimbourg: Meine Herren! Ich finde den Eingang des §, t außerordentlich

bedenklich. Man muß sich uach dem Schlüsse des 1. Satzes auch eine Ucberweisungvon Grund¬
stücken der einen gegen Grundstücke einer anderen Gattung gefallen lassen, auf deutsch gesagt,
heißt das: mir ist eine Wiese im Werthe von 1000 Thalern genommen, dann können nur statt
derselben 10 Morgen im Werthe von 1«0 Thalern oder 10»' Morgen im Werthe von 10 Thalern
ausgewiesenwerden. Das ist eine Latitude, die der KonsolidationsKominissiongegebenwird, die
ihre sehr große Bedenkenhat. Wenn dies auf ein Minimum oder Maximum begrenzt würde,
etwa dahin, daß nur, bis zu 25 Ar ohne Zustimmung des Betreffenden ausgetaufcht werden
darf, fo würde ich nichts dagegen zu fagen haben. Ich würde jedenfalls sagen: bis zn dem
Maximum von 25 Ar ist es gestattet, größere Flächen können nur durch freie Vereinbarung über¬
wiesen werden.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Negierungskommissarhat das Wort.
Reaierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Ich möchte mir erlauben, den Herrn

Vorredner zunächst auf 8- >'» °es Entwurfes, der augenblicklich noch nicht zur Disknssiou steht, zu
verweisen. Dieser enthält die Einschränkungdes im I. Absatz des §. -1 ausgesprochenenund für
bedenklicherachteten Grundfatzes, indem er bestimmt, daß eine Entschädigung, die eine Ver¬
änderung der ganzen bisherigenWirthschaftspolitiknöthig macht, Niemanden aufgezwungenwerden
kann. Dasjenige, was der Herr Vorredner als wünschenswert!)hinstellt, wird in dein Verfahren
auch ausnahmslos erreicht. Es wird alfo einem kleinen Besitzer, der beispielsweise5 Morgen
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Kartoffelland hat, dafür nicht ein gleichwertiger Morgen Weizenland ausgewiesen, sondern es
wird auf die Ausgleichung der Kulturen und der Äcker Rücksichtgenommen, soweit als dies
irgend möglich ist. Das ist ein in der Iudikatur feststehender,übrigens selbstverständlicher
Grundsatz. (5s läßt sich dies aber natürlich nicht mit absoluter Genauigkeit erreichen,denn wenn
Sie an eine große Besitzung von vielen hundert Morgen denken, zu welchervielleicht150 oder
200 Morgen Wiese gehören, so ist es wirthschaftlichvollständig gleich, ob der Besitzer hinterher
5 Morgen Wiesen mehr oder weniger erhält und dafür eine Mehrabstndung in Acker. Eine
Bestimmung dahin, wie sie beantragt ist, daß nicht über 25 Are hinaus eine Ausgleichungin
einer anderen Kultumrt stattfinden darf, würde schon wegen ihrer absoluten Fassung nicht
acceptabel sein; man müßte mindestens einen Prozentsatz nehmen '/i« oder dergleichen. Ich
möchte mich dahin rekapituliren, daß das Bedenken, das der Herr Vorredner hervorgehobenhat,
thatsächlich nicht begründet ist, daß es nur eine gesetzlicheErmächtigung ist, die in §. 4 des
Entwurfs der Auseinandersetzungsbehördeertheilt wird, um die letztere nicht allzusehr in der
zweckmäßigen Ausweisung der neuen Pläne zu binden. Es läßt sich nicht vermeiden, daß ein
großer Besitzer ein paar Morgen der Fläche nach mehr oder weniger erhält, als er gehabt hat.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Der Wille des Gesetzes ist nicht, daß jemand

größere Parzellen oder anderswerthige bekommen soll als er hat. Die Absicht geht vielmehr
dahin, daß er dieselbeGröße und Qualität erhalten soll; der Zweck dieser Bestimmung ist nur,
daß wenn es durchaus nothwendig ist, er sich in Quantität und Qualität vo« den frühern ver¬
schiedeneParzellen gefallen lassen muß, und daß weitere Streitigkeitenund Prozesse vermieden werden,
wenn diese Nothwendigkeiteintritt; darüber soll die Generalkommissionund in zweiter Instanz
das Oberlandeskulturgericht in Berlin entscheiden. Es ist eine Nothwendigkeit, daß eine solche
Bestimmung in das Gesetz aufgenommen wird.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eunatten hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Zu dem letzten Absätze dieses Paragraphen
möchte ich mir doch eine Bemerkung erlauben. Ich würde auf deuselbengar keinen Werth legen,
wenn nicht in den südlichen Bezirken der Provinz viele Felder mit Obstbäumen bestelltwären.
Der Gesetzgeber überläßt hier das, was mit den weniger werthvollenObstbäumen gemachtwerden
soll, hauptsächlichdem Ermessen des neuen Besitzers. Ich meine, dies könnte zu Streitigkeiten
Veranlassung geben, namentlich, da die Begriffe „unfruchtbare, unveredelte oder abgängige Obst¬
bäume" doch sehr unbestimmt siud. Ich würde meines Theils nur den Begriff „unveredelte
Obstbäume" als richtig anerkennen können; denn unfruchtbare Obstbäume, ich wage es zu
behaupten, existiren eigentlich garnicht. Junge Obstbäume sind eine gewisse Zeit unfruchtbar,
ebenso kann ein Baum eine sehr lange Zeit uufruchtbar sein, wenn gewisse ungünstigeVerhältnisse
ans ihn wirken, aber wenn er in gute Hände gebrachtwird — darin wird mir jeder Pomologe
Recht geben — kann er Früchte tragen. Ich möchte, um das zu vereinfachen, vorschlagen, den
letzten Satz ganz fortzulassen; um auch diese Bäume ganz gleich den Uebrigen zu behandeln.
Die Kommissionkann ja schätzen, welche Abfindung überhaupt für die Bäume gegebenwerden
foll. Ich glaube, der Paragraph fchlöfse am besten mit dem vorletzten Absätze. Warum soll nicht
für gewisse Bäume, wenn sie auch nicht viel werth sind, eine kleine Abfindung gegebenwerden?
Ich glaube, daß dies nicht bedenklich ist und die Sache dadurch einfacherwird.

Vice-Landtags-Marschall: Der Vertreter der Königlichen Staatsregierung hat das Wort.
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Regierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Diese Bestimmunggilt in den übrigen
Lllndestheilen und hat praktisch zu Inkonvemcnzien nicht geführt. Um eine Sache prinzipieller
Bedeutung handelt es sich ja nicht. Ich habe insofern nicht Veranlassung, dem Antrage entschieden
zu widersprechen, aber er ist doch nicht unbedenklich. Das Resultat würde sein, daß derjenige,
welchem durch den Plan Holzbirnen und ähnliche unveredelteObstbäumezugetheilt werden, genöthigt
wäre, dieselbenzu behalten und Entschädigungdafür zu gewähren. Ich glaube, dies würde noch
eher zu Streitigkeiten führen, als die Bestimmung des Entwurfes.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Ennatten hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Ennatten: Großen Werth lege ich auch nicht auf diesen
Punkt; ich habe daher auch gar keinen Antrag gestellt, sondern die Sache hier einfach nur
befprechen wollen.

Vice-Landtags-Marfchall: Wenn Niemand Widerspruch erhebt, so ist der §. 4 in
der Fassung der Regierungsvorlage angenommen.

Ich bitte fortzufahren und zu §. 5 überzugehen.
Landesrath Küster: Der ß. 5 lautet:

„Eine Entschädigung,welche eine Veränderung der ganzen bisherigen Art des Wirth-
schaftsbetriebesnöthig macht, kann keinen: Theilnehmcr aufgedrungen werden.

Für solche Veränderungen sind zu achten:
1. wenn eine bisherige Ackerwirthschaft in eine Viehzüchtereiverwandelt werden

müßte und umgekehrt,oder wenn eine von beiden die Hauptsachewar, solche
aber künftig nur Nebensache werden würde;

2. wenn ein Hauptzweig der Wirthschaft, der im überwiegendenVerhältnisse zu
den übrigen stand, ganz oder größtentheils aufgegeben werden müßte oder
doch nur durch Anlegung neuer Fabrikationsanstalten erhalten werden könnte;

3. wenn ein Gespann haltender Ackerwirth solches fernerhin nicht mehr halten
könnte und seine Ländereien mit der Hand bauen mühte, oder umgekehrt.

Andere Veränderungen in der bisherigen Art des Wirthschaftsbetriebeskommen
nur infofern in Betracht, als sie von gleicher oder größerer Erheblichkeitsind."

Auch hier hatte der Provinzial-Verwaltungsrath nichts hinzuzufügen.
Vice-Landtags-Marschall: Verlangt Jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall.

Da sich auch kein Widerspruch erhebt, so nehme ich an, daß der ß. 5 die Zustimmung des Land¬
tages gefunden hat.

Wir kommen nunmehr zu ß. 6.
Landesrath Küster: §. 6 lautet:

„Wenn die Landabfindung eine Entschädigung für mehrere Grundstückeoder Berech¬
tigungen eines Theilnehmers bildet, so ist aus der Gesammtabfindung für ein jedes
dieser Grundstücke oder eine jede dieser Berechtigungen ein besonderes Stück aus¬
zuweisen.

Der Auseinandersetzungsbehordebleibt es überlassen, eine solche Ausweisung bis
zum Eintritte eines Bedürfnisses oder bis zum Antrage eines Vetheiligten auszusetzen
und inzwischen nur die Quoten der Gesammtabfindungzu bestimmen,welche die Stelle
der einzelnenzu ersetzenden Grundstückeoder Berechtigungenvertreten."
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Meine Herren! Dieser §. 6 hat zu einer sehr eingehenden Diskussion Veranlassung
gegebenund zwar zu einer Diskussion, die sich um die spitzfindigstenjuristischenFragen drehte.
Sie gestatten, daß ich sie Ihnen nicht in dem Umfange vorführe, wie sie zwischen der Negierung,
der Prouinzial-Verwaltung und vielen Juristen der Nheinprovinz ventilirt worden ist. Die Sache
selbst ist einfach folgende, welche zu einer kurzen Resolution den Prouinzial-Verwaltungsrath ver¬
anlaßt hat. Wenn ein Eigenthümer — ich will auch hier ein Beispiel aus dem Leben nehmen,
denn das begreift sich besser — verschiedene Parzellen besitzt, die er verschiedenen Hypotheken¬
gläubigern verpfändet hat, also das eine Stück dem ^., die zweite Parzelle dem L, die dritte
dem <ü, und er für diese 8 Parzellen ein einziges Stück angewiesen bekommt, dann schieben sich
die sämmtlichenHypothekenvollständig auf dieses neue Stück über; wenn nun dieses Stück nicht
realiter getheilt wird, sondern ein Ganzes bleibt, dann würde sich die juristische Frage auswerfen,
ob an einer Quote eines Grundstückeseine Hypothek konstituirt werden kann. Diese Frage, ob
ein ideeller Theil eines Eigenthums rechtes Objekt einer Verpfändung sein kann, ist von jeher sehr
streitig gewesen; sie ist auch heute noch sehr streitig, und die Iuristeu haben sich hin und her
darüber gestritten, ob dies wirklich angeht. Die Regierungsvorlage steht auf dem Standpunkte,
daß allerdings eine solche Verhypothicirung eines ideellen Antheiles an dem Eigenthum« möglich,
ja sogar realisirbar sei, während umgekehrt der Provinzial-Verwaltungsrath zunächst behauptete,
wenn die Frage überhaupt streitig sei, so müsse im Interesse der Zusammenlegenden positive
Gewißheit geschafft werden, und eine Bestimmung in das Gesetz hineinkommen, welche sagt, daß
auch an einer Quote das Hypothekenrechtgültig sein solle. Ist dies im Gesetze einmal festgesetzt
— gegenwärtig kann dies noch geschehen, denn wir haben die Klinke der Gesetzgebungeinstweilen
in der Hand — dann kann künftig die Gültigkeit nicht streitig gemachtwerden; oder aber, man
will diefe Bestimmung nicht, dann kann man das alinsu. 2 des ß. 6 vollständig streichen. Der
Prouinzial-Verwaltungsrath hat daher, wie Ihnen auch in dem Referate mitgetheilt worden ist,
den Antrag gestellt, es empfehle sich entweder:

a. den Schluhvassus des H. U zu streichen oder
d. in dem Gesetzentwurfausdrücklich die Bestimmung aufzunehmen, daß eine solche

Hypothek an den zu bestimmendenQuoten der Gesammtabfindunggültig sei.
Die Herren Negierungs-Kommissare waren in dem Ausschusseder Ansicht, daß der

Schlußpassus des §. 6 überhaupt nicht gestrichen werden könne, weil nach dem rheinischen
Hypothekenrechte — namentlich da wir ein neues Hypothekenrecht noch nicht haben — sonst immer
für eine alte Parzelle ein realer Theil der neuen Parzelle ausgewiesen werden müsse; dies könnte
zu sehr großen Weitläufigkeitennnd zu vielen und unnützenArbeiten Veranlassunggeben. Deshalb
hat der Provinzial-Verwaltungsrath auch gerade auf die Nummer d, auf die andere Alternative,
den Hauptwerth gelegt und gesagt, daß wenigstens in das Gesetz aufgenommen werden müsse,
daß die Quote an und für sich auch ein Objekt der Verhypothecirung fein könne.

Vice-Landtag s-Marfch all: Der Herr Kommissar der KöniglichenNegierung hat
das Wort.

Regierungs-Assessor Dr. Hermes: Meine Herren! Es handelt sich um eine rein juristische
Frage, die allerdings materiell von hoher Bedeutung ist. Ich will nur kurz die Stellung der
Regierung gegenüber dem Antrage des Verwaltungsrathes resumiren. Der Herr Referent hat
ganz richtig bemerkt, daß die Voraussetzung der Bestimmung des Entwurfes, wie sie Ihnen
vorliegt, auf der Annahme beruht, daß das Rheinische Recht Hypotheken auf einen ideellen
Eigenthumsantheil an und für sich als gültig anerkenne. Diese Annahme der Regierung stützt
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sich auf das Gutachten des Ober-Landesgerichtsin Köln in Bezug auf diesen Punkt, ferner auf
das bekannte Handbuch des französischen Rechts von Zachariä, worin diese Frage als eine zweifellose
bejaht wird. Ist nun aber, und darin trete ich dem Referenten vollständig bei, nur ein Zweifel
über diese Frage möglich, dann ist es allerdings nothwendig, eine Bestimmung dahingehend, wie
sie der Herr Referent befürwortet hat, in das Gesetz aufzunehmen. Ich stelle Ihnen also anheim,
ob Sie dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsrathes Folge geben wollen. Das landwirth-
schaftliche Ministerium würde dann mit dem Justizministerium offiziell über die Frage in Ver¬
bindung treten, und wenn die Möglichkeiteines Zweifels an der Gültigkeit einer solchen Hypothek
zugegebenwird, mit der Fassung des Verwaltnngsrathes einverstandensein.

Vice-Landtags-Marschall: Es hat sich Niemand zum Wort gemeldet. Ich darf
wohl annehmen, daß der Landtag damit einverstandenist, daß der §. 6 mit diesem Zusätze, wie
ihn der Verwaltungsrath vorgeschlagen hat, angenommen wird. — Ich konstatire das Einver-
ständniß des Landtags und bitte den Herrn Landesrath fortzufahren.

Landesrath Küster: §. 7 lautet:
„Werden bisher grundsteucrpftichtigeGrundstückegegen bisher grundsteuerfreie über¬
wiesen, so treten die ersteren dadurch in die Klasse der grundsteuerfreienüber.

In denjenigenGemarkungen, in welchen eine Zusammenlegung von Grundstücken
stattfindet, kann gleichzeitig mit der Ausführung derselben unter Genehmigung der
Bezirksregierung der Gesammtbetrag derjenigen Grundsteuer, welcher von den der
Zusammenlegung unterworfenen Grundstückenbis dahin errichtet worden ist, auf die
Landllbfindungsvlllne anderweitig nach den für die Zusammenlegung angewendeten
Neinerträgen vertheilt werden."

Auch hierzu hat der Provinzial-Verwaltungsrath keinen Zusatz zu machen.
Vice-Landtags-Marschall: Verlangt Jemand das Wort. — Es meldet sich niemand,

ich erkläre den §. 7 für angenommen. — Das Wort hat der Herr Landesrath Küster.
Landesrath Küster: ß. 8 lautet:

„Bis zum Erlasse eines besonderenVerfahrensgesetzesfür den Geltungsbereich diefes
Gesetzes findet in Ansehung der Zuständigkeit der Auseinandersetzungsbehörde,sowie
des Verfahrens das Gesetz vom 18. Februar 1880, betreffend das Verfahren in Aus-
einllndcrsetzungs-Angelegenheiten(GesetzsammlungSeite 5<9) und die in der Provinz
Westfalen für das Verfahren in Auseinandersetzungs - Angelegenheiten geltenden
besonderen Vorschriften Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetze Einschränkungen
und Abweichungenvorgeschriebensind."

Meine Herren! Auf den ersten Blick erscheint der §. 8 eigentlich unannehmbar. So
erschien er auch dem Provinzial-Verwaltungsrathe schon aus dein Grunde, weil er auch hier eine
Klarheit, ein scharfes, wörtliches Aufführen derjenigen Bestimmungen, welche überhaupt gelten,
wünschte. Dagegen hat nicht mit Unrecht, so glaubte der Provinzial-Verwaltungsrath, die König¬
liche Staatsregierung excipirt, daß es sich nicht um irgend eine materielleBestimmung handelt —
denn die materiellen Bestimmungen sind durch Abänderung des §. 3 hineingesetzt — sondern, daß
es sich hier nur um die Zuständigkeitund um das Verfahren handelt. Nun könnten allerdings
deswegen, weil wir in der Rheinprovinz und überhaupt in Deutschland einem anderen Gesetzbuche
entgegensehen,vielleicht in einem Zeitraume von einigen Jahren, wenn die Konsolidationenver¬
wirklichtwerden, wiederum eine ganz andere BestimmungPlatz greifen, welche vielleicht abändernd
auf den ß. 8 wirken würde. Es ist im Auftrage des landwirthschaftlichenMinisteriums ein
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Büchelchenerschienen, herausgegeben von Glatzel, Präsident des Ober-Landeskulturgerichts, und
dem hier anwesendenHerrn Sterneberg, Geheimer Oberregierungsrath, welches auf 88 Seiten
ganz genau die sämmtlichenBestimmungen, die eventuell zur Anwendung kommen könnten, die
Zuständigkeitsregeln, ebenso die Verfahrensregeln enthält. In dein weiteren Verlaufe des
Vüchelchens ist das Streitu erfahren nach der neuen Eivilprozehordnungbehandelt, fo daß, insofern
allerdings der Antrag sich erledigt hat, da Sie im Besitze des Materials sind, und das Material
so übersichtlich zusammengestelltist, daß man darauf verzichtenkann, nunmehr das Ganze wieder
in das Gesetz aufzunehmen.

Vice-Lllndtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Lo8 hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Lo6: Meine Herren! Ich glaube doch, daß bei
einem Gesetze, wie das vorliegende, welches einerseits so tief in die Privat- und Eigenthums¬
verhältnisse einschneidetund welches andererseits, wie ich dies schon wiederholt ausgeführt habe,
bis jetzt wenigstens unserer^ Bevölkerung keineswegs sympathisch ist, allerdings eine klarere Codift-
cirung nothwendig wäre, als diejenige des §. 8 ist, welcherüber die Ausführung der Zusammen¬
legungen handelt. Die Betheiligten werden wissen wollen, in welcherWeise das Verfahren statt¬
findet, namentlich werden sie auch über die Kosten oricntirt sein wollen, welche durch ein der¬
artiges Verfahren hervorgerufen werden. Nun ist es ja unstreitig ein großes Verdienst der
Herren Herausgeber dieses Buches über das Verfahren in Auseinandersetzungs-Angelegenheiten,
daß sie die Sache in sehr übersichtlicher,klarer und gründlicher Weise behandelt haben. Aber,
meine Herren, in diese 88 Seiten des ersten Theiles und die 146 Seiten des folgenden mit
916 Paragraphen, das werden Sie mir zugeben, werden sich die wenigsten der Interessenten bei
dieser Angelegenheithineinstudiren können. Deshalb scheint es mir abfolut nothwendig zu fein,
daß die Hauptpunkte des Verfahrens einschließlich der Kosten bereits in diesem §. 8 niedergelegt
werden. In Betreff der Kosten wird es ganz unbedingt nothwendig sein, zugleich darüber zu
bestimmen, über welche Höhe die Kosten eines derartigen Verfahrens nicht hinausgehen dürfen.
Meine Herren! Ich befinde mich in dieser Beziehung in Uebereinstimmung mit den Ansichten
des Provinzial-Verwaltungsrathes, welcher sich in seinein Referate auch für eine klarere Codifi-
eirung ausgesprochenhat. Ich muß Ihnen offen gestehen; ich habe trotzdem, daß mir dieses
Buch bereits vor 14 Tagen überreicht ist, nicht die Zeit gehabt, mich hineinstudiren zu können,
nnd ich meine, es wird anderen Herren auch so geheu. Wir sind absolut heute nicht in der
Lage, dieses Verfahren zu übersehen, und wenn in diesem Parapraphen auf die in Westfalen
geltenden Bestimmungen hingewiesen wird, so wird dies ganz gewiß eine Ausdrucksweisesein,
welche wegen des Mangels an Klarheit, die Sympathien für dieses Gesetz nicht vermehren wird.
In dein Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes heißt es, nachdem die Konnnissareder Staats-
regierung ihre entgegenstehendenAnsichtengeäußert hatten, am Schlüsse des Berichtes:

„Unter diesen Umständen dürfte nach der Ansicht des Provinzial-Verwaltungsrathes
trotz der Berechtigung des Einwandes von demselbenabzusehensein."

Ich konstatire, daß der Provinzial-Verwaltungsrath die Berechtigung dieses Einwandes
aufrecht erhält, aber er glaubt davou abfehen zu müssen. Ich kann nicht genau erkennen,
welche Gründe ihn dazu bestimmt haben; soweit ich erkennen kann, sind die Gründe, welche dafür
sprechen, hier klarere Bestimmungen hineinzubringen, schwerwiegender,als die Gründe der König¬
lichen Stlllltsregierung, wie sie hier ausgedrückt sind, wo auf die bevorstehendeAenderung der
bestehenden Ciuilgesetzgebung hingewiesenwird, also darauf, daß jetzt nicht ein Definitivum getroffen
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wird. Das hindert, nicht, daß wir ganz bestimmt diejenigen Punkte prazisiren, die einer Aenderung
nicht unterliegeil werden. Ich kann nur nicht erlauben, einen Antrag in dieser Beziehung zu
stellen, weil, wie ich gern eingestehe uud schon gesagt habe, mir nicht genau bekannt ist, wie das
Verfahren sein wird. Ich bin also nicht in der Lage einen Antrag zu stellen, ich würde aber
uicht iu der Lage seiu, für diesen Paragraphen zu stimmen, wenn er fo unklar bleibt, wie er im
Augenblick ist.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Vertreter der KöniglichenStaatsregierung hat
das Wort.

Regieruugs-AssessorDr. Hermes: Ich glaube, dem Herru Vorredner ist vollständig
darin beizupflichten, daß es vielen Interessenten schwer fallen wird, sich aus den 916 Paragraphen
des Werkes von Glatzel und Sterneberg über das Verfahren im Einzelnen ein klares Bild zu
machen; es würde dies aber uicht leichter werdeu, wenn man ihnen diese 91U Paragraphen als
todifizirtes Gesetzbuch in die Hand gäbe. Das Verständniß des Vuches ist dadurch erleichtert,
daß Anmerkungeniu demselbenenthalten sind; uud daß der größereu Deutlichkeithalber manche
Bestimmungenaufgenommen sind, welche in das Gesetz nicht aufgenommenwerden würden. Der
Zweck, durch die Gesetzgebung eine volle Orientirung der einfacherenLeute herbeizuführen, wird
sich immer nur in beschränktemMaße erreichen lassen. Meine Herren! Für die Form des
vorliegenden Entwurfs sind wesentlich Gründe juristischerArt maßgebend gewesen, wie sie in den
Ihnen vorliegenden Motiven angeführt sind. Die Motive bemerken: „Eine auf die Nheinlcmde
beschränkte Kodifikationder Verfahrungsuorfchriften würde das RheinischeVerfahren außer Zu¬
sammenhang setzen uicht blos mit der Ciuilvrozeß-Ordnungund deren Fortbildung, sondern auch
mit dem in den übrigen Provinzen geltenden Auseinandersetzungs-Verfahren". Es sind das die¬
selben Gründe, die dazu geführt haben, dem Gefetz vom 18. Februar 1880, welches das Ver¬
fahren in Anseinandersetzungssachenfür die übrigen Landestheile regelt, keine erschöpfende Form,
wie damals im Abgeordnetenhaufevon verschiedenen Seiten angeregt wurde, sondern eine Novellen¬
form zu geben, es sind dieselbenGründe gewesen, welche in allen neueren Agrargesetzen,die für
den Bezirk des Iustizfeuats von Ehreubreitsteiu, für Hessen, Schleswig-Holsteinu. s. w. in der
letzten Zeit ergangen sind, zur Aufnahme einer entfprechenden Bestimmung geführt haben. Aller¬
dings handelt es sich hierbei nicht um Erwägungen prinzipieller Art und insofern würde an sich
gegen den Wunsch des Herrn Freiherrn von Loe kein absolut ausschließendesBedenkenobwalten.
Aber ich möchte doch darauf hinweisen, daß der gegenwärtigeZeitpunkt jedenfalls am wenigsten
geeignet ist, eine solche Kodifikationfür die Rheiuprouinz zu veraulassen. Wir haben im Augen¬
blick keine Erfahrung darüber, wie sich das Verfahren hier praktischgestalten wird, wir stehen
auch einer einschneidendengesetzgeberischenReform auf dem Gebiete des Immobilicnrechts gegen¬
über, so daß es unter diesen Umständen doch zweckmäßiger sein wird, abzuwarten, wie bei den
besonderen Verhältnissendes Rheinlandes das Verfahren sich gestaltet, und die Kodifikationvielleicht
fväter vorzunehmen. Das ist auch in dein Entwürfe ins Auge gefaßt, wie sich aus der Begründung
ergiebt. Ich glaube, daß das praktische Bedürfuiß im wesentlichen durch das vorliegende Wert
befriedigt wird, und daß im übrigen die Entscheidungüber die Kodifikation der ganzen Verfahrens-
vorschriften für die Rheinprovinz zweckmäßiger einein späteren Zeitpunkt vorbehalten bleibt. Ich
möchte uuter diesen Umständen Herrn Freiherrn von Loö bitten, von seinen Bedenken Abstand
nehmen zu wollen. Ein ausdrücklicherAntrag ist ja wohl nicht gestellt.

Vice-Land tags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Suee hat
das Wort.

22
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Abgeordneter Graf Wilderich von Spce: Ich habe bei diesem Paragraphen noch ein
Bedenken,hinsichtlich dessen ich um Aufklärung bitte. Ich möchte wissen, wie das Verhältniß des
Kommissars ist, welcher das Ganze leitet. Mir scheint es, daß der Kommissardiejenige Person
ist, auf die es ganz allein ankommt; ein geschickterKommissarwird mit Leichtigkeit verhandeln,
während ein anderer nicht mit Leichtigkeit verhandeln wird. Ich möchte fragen, welchen Einfluß
die Interessenten und die Gemeindevertretungauf die Thätigkeit haben, und wie das Verhältniß
geregelt werden kann. Steht dem Kommissarein Theil der Interessenten zur Seite, mit denen
er sich über alle Dinge benehmen muß oder über welche Verhältnisse? Das ist mir nicht klar
und ich möchte hierüber um Aufklärung bitten.

Vice-Landtags-Marschall: Der Zerr Vertreter der KöniglichenStaatsregierung
hat das Wort.

Regierungs-AssessorI)r. Hermes: Die letzte Anfrage des Herrn Vorredners kann ich
dahin beantworten, daß bei dein Einleitungsverfahren von den Interessenten Deputirte gewählt
werden, die von dem Kommissarin jedem einzelnen Stadium des Verfahrens zugezogenwerden
müssen, und zwar je eine Deputation für den betreffenden Interessentenkreis. Sind nämlich
mehrere Interessentenkreisevorhanden, beispielsweiseein Theil der Interessenten weideberechtigt
und der andere Theil nicht, so würden die Weideberechtigtenihre Deputirten wählen und die
nicht Weideberechtigtenebenfalls. Auf die Deputirten ist der Kommissar wesentlich angewiesen,
wenn er ein praktischesResultat herbeiführen will. Im übrigen ist der KommissarVerwaltungs¬
beamter. Er hat, was die Entscheidungbetrifft, keine andere als eine rein vorbereitendeStellung,
er selbst entscheidet nur, was interimistischeFälle betrifft; aber in allen wichtigerenFragen, wie
wegen der Zulässigkeitder Provokation, wegen der Richtigkeitder Bonitirung, der Zweckmäßigkeit
der Planlage u. f. w., ist die entscheidende Instanz die General-Kommission. Die gestellte Anfrage
ist also dahin zu beantworten, daß der Kommissardie Deputirten bei allen wichtigen Fragen
zuziehenmuß. Ich glaube, daß keine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift nach diefer Richtung hin
besteht, aber es kann nach der Natur der Sache eine Zusammenlegung nicht anders ausgeführt
werden, als unter entscheidender Mitwirkung der Parteien und ihrer Vertreter. Es geschieht das
auch in der Praxis niemals anders.

Vice-Landtags-Marschall: Der Abgeordnete Freiherr Felix von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ich bedauerewirklichaufrichtig,

daß ich wegen diefer mehr ausführenden Bestimmungen dem Wunsche des Herrn Negierungs-
kommissarsnicht Folge geben kann und zwar aus dem Grunde, weil sie doch sehr tief einschneiden.
Wir wünschen— das ist meine Ansichtund die Ansicht derjenigen, die in dieser wirthschaftlichen
Frage auf demselben Standpunkte stehen, Herr Graf von Spee hat eben den Gedanken berührt —
daß bei der Ausführung die Interessenten ganz wesentlich betheiligt werden. In welcherForm
das praktisch zu geschehenhabe — das gebe ich ja zu — bin ich zu beurtheilen heute uicht in
der Lage; ich kann nicht übersehen, ob die Gemeindevertretung, ob die Kreisjiertretung zugezogeu
werden soll, aber wir haben allerdings — wir bitten darin kein Mißtrauen zu sehen — den
Wunfch, daß es nicht bloß in den Händen der Behörden liegen möge, nachher die Sache
auszuführen, vielmehr daß man vorher ganz genau wisse, was da Rechtens sei. Wie gesagt, ich
bin nicht in der Lage, einen bestimmten Antrag zu stellen, ich würde nur beantragen können,
diefen Paragraphen, wie er hier formulirt ist, mit dem Wunsche abzulehnen, daß an dessen Stelle
ein anderer treten möge, in dem diesen Gedanken Ausdruck gegeben wirb. Ich bin nicht in der
Lage, einen Paragraphen zu formuliren, ich bin auch weit entfernt, zu wünschen, daß die
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916 Paragraphen in dieses Gesetz hineinkommen sollen, sondern daß eben nur einzelne wenige
Hauptpunkte aufgenommen werden, über welche man gern Klarheit haben und von denen mau
wissen will, in welcher Richtung das Ding marschirt. Diesen Antrag „lochte ich also gestellt haben.
Ich sage das nicht, um hier irgendwelche Schwierigkeitenzu machen, sondern um klar zu machen,
daß ich diesen Paragraphen nur mit dem Wunsche ablehne, daß an dessen Stelle andere gestellt
werden, die in Betreff der Ausführung mit Rücksicht auf die Betheiligung der Interessenten und
in Betreff der Kosten größere Klarheit geben.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Wegen der Kosten werden wir bei der Diskussion

über ß. 16 weiter verhandeln müssen. Wenn ich hinsichtlich des Verfahrens und der Zuständigkeit
den Herrn Abgeordnetenvon Loe richtig verstanden habe, so wünscht er — er hat sich wenigstens
so ausgedrückt— diejenigen Hauptpunkte in das Gesetz aufgenommenzu sehen, nach welchen das
Verfahren sich richte, damit man sehen könne, wie eigentlichdie Sache geht. Ja, meine Herren,
das dürfte doch ein großer Fehler des Gesetzgebers sein, wenn er die Hauptpunkte uur hinein¬
nimmt, er muß die sämmtlichenBestimmungen hineinnehmen; entweder Alles oder gar nichts.
Der Provinzial-Vcrwaltungsrath stand ursprüuglich voll und ganz auf dem Standpunkte des
Herrn Freiherrn von Los, er hat sich aber überzeugen müssen, daß es nach dem jetzigen Stande
der Gesetzgebung ein Ding der Unmöglichkeit ist, ohne ein vollständiges Werk auszuarbeiten, von»
Jahre 181? ab die sämmtlichen Bestimmungen, welche gelten, in das Gesetz hineinzubringen. Sie
wollen gütigst berücksichtigen, daß es sich nicht nm materielle Bestimmungen handelt; da ist der
Provinzial-Verwaltungsrath von seiner Ansicht nicht abgewichen, sondern hat verlangt: was
materielles Recht ist, muß in das Gesetz hinein, und dem hat auch die Staatsregierung nach¬
gegeben. Hier handelt es sich ausschließlichum das Verfahren. Das Verfahren und die
Zuständigkeit sind namentlich durch das Gesetz vom Jahre 1880 und durch die neue Civil¬
prozeß-Ordnung alterirt worden; das Werkchen enthält eigentlichdie ganze Civilprozeß-Ordnung
mit, weil es handlich sein soll und für diejenigen Leute geschrieben ist, die sich nicht mit sämmt¬
lichen neuen Gesetzen, Einführungs- nnd Ausführungsgesetzenbeschäftigt haben, damit dieselben
sehen können, wie eigentlich das ganze Verfahren vor sich geht. Deshalb scheint es mir, wenn
die Bestimmungen über das Verfahren in das Gesetz kommen sollen, daß alle diese einzelnen
Paragraphen aufgenommen werden müßten. Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubte, weil dies
nach feiner Meinung fast unausführbar ist, ohne ein voluminöses Werk ausgearbeitet zu sehen,
daß man davon absehen müßte; er sprach dem Einwände seine Berechtigung nicht ab, er glaubte
aber von der Königlichen Staatsregierung erwarten zu können, daß, wenn das Zusammen¬
legungsverfahren im rheinifchenRechte praktisch durchgeführt uud die ueue Civilgesetzgebung ein¬
geführt fein würde, dann vielleicht der Zeitpunkt für gekommen erachtet werden würde, ein
Verfahrensgefetz,sei es codificirt, fei es in anderer Weife vor sich zu sehen. Darum heißt es in
8> 8 auch: bis zum Erlasse eines besonderen Verfahrensgesetzes für den Geltungsbereich dieses
Gesetzes finden die und die Bestimmungen Anwendung.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loe hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ich sehe wohl ein, ich werbe
mich ein wenig auf die Netirade begebenmüssen. Nachdemauch diejenigen Herren, welche die
Sache gründlicher erwogen und berathen haben, als ich es zu thun in der Lage war, aussprechen,
die Ausführung meines Antrages fei abfolut unmöglich— sie werden das Büchlein durchstudirt

22»
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haben und auswendig kennen — (Summen! Nein!) ziehe ich meinen Antrag in Betreff der
Kodifizirnng zurück, stelle dann aber den Antrag, daß dem Paragraphen hinzugefetzt werde: jedoch
ist den Interessenten — wie foll ich fagen — eine wesentliche Mitwirkung bei der Ausführung
des Verfahrens zu gewähren und in Betreff der Kosten des Verfahrens nach der Morgenzahl ein
Fixum festzusetzen. Ich habe den Antrag noch nicht redigirt, es ist nur der Gedanke des Antrages.

Vice-Landtags-Marfchall: Der Herr Vertreter der KöniglichenStaatsregierung hat
das Wort.

Regierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Ein solcher Znsatz möchte sich doch
schwerlich empfehlen. Der Zusatz, der vorgeschlagenist nnd ungefähr dahin gehen foll, daß den
Interessenten eine entscheidendeoder doch eine wesentliche Mitwirkung in dem Verfahren beizu¬
messen ist, ist sehr allgemeiner Natur und enthält mehr ein gesetzgeberischesPrinzip, als eine
gesetzlicheVorschrift. Wie soll sich das gestalten? Wenn man das wollte, müßte man speziell
vorschreiben:in dem und dem Stadium des Verfahrens sind die Depntirten zu höreu u. f. w.
Die Anhörung gefchieht aber schon jetzt; wie soll z. V. die Bonitirung erfolgen, wie sollen die
Wege angelegt werden, ohne daß die Depntirten der Interessenten gehört werden? Jeder Interessent
hat ja zu seiner Abwehr den Beschwerdeweg;wenn also der Kommissar vom grünen Tisch die
Pläne feststellen wollte, ohne die Depntirten zu Rathe zu ziehen, so würde das Resultat eine
unzweckmäßige Planlage sein, welche die Interessenten mit Recht ablehnen würden. Ich möchte
unter diesen Umständen befürworten, von dem beantragten Zusätze, der, wie ebeu gesagt, ganz
allgemeiner Natur ist, hier abzusehen. Was das Kastenwesenbetrifft, so sind die Bestimmungen
über Festsetzung der Kosten in dem Kostengesetz klar und deutlich enthalten. Das Kustengesetz
findet nach den Motiven auch in der Rheinprovinz Anwendung; ich glaube daher nicht, daß eine
größere Deutlichkeitnothwendig ist. Wenn man die Bestimmungen über die Kosten in das Gesetz
aufnehmen wollte, fo müßte man, wie der Herr Landesrath bei einem anderen Punkte bereits
ausgeführt hat, das Kostengesetz vollständig aufnehmen, denn eine derartige Gefetzgebung,die nur
die Hauptgrundsätze aufführt und im Nebrigen auf das Spezialgesetzverweist, würde doch nicht
empfehlenswert!)fein.

Vice-Landtags-Marfchall: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Landcs-Direktor Klein: Meine Herren! Ich bin anch der Ansicht, daß es nicht thunlich

erscheint,in den 8- 8 eine so generelle Bestimmung, wie sie Herr von Loö vorschlägt, aufzunehmen.
Herr von Loö will, daß den Interessenten eine entscheidende Mitwirkung eingeräumt werden soll.
Wenn dieser Zweck erreicht werden soll, so ist hierzu eine weitgehendeAenderung der gesetzlichen
Bestimmungen über das Verfahren nothwendig. Die hierzu erforderlichenVorschriften lassen sich
nicht in l;. 8 aufnehmen. Das Einzige, was ich in dieser Hinsicht für ausführbar halte, ist, daß
man den §. 8 so acceptirt, wie er ist, und dabei in einer Resolution des Landtags den Wunsch
ausspricht, daß die bestehendenBestimmungen in der Weise abgeändert werden möchten, daß eine
Mitwirkung der Interessenten in den Formen, wie Herr von Loe dieses wünscht, sichergestellt
werde. Auf diesem Wege läßt sich meines Erachtens die Sache allein machen.

Vice- Landtags- Marsch all: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loe hat
das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Lo«: Meine Herren! Das ist auch der Vorschlag,
den ich, auf der Netirade befindlich,macheu wollte, nämlich daß wir den Paragraphen acceptiren,
aber die Redaktions- Kommission beauftragen, den Gedanken in Betreff der Mitwirkung der
Interessenten in eine Resolution zu fassen.
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Vice-Landtags-Marschall: Der Vertreter der Königlichen Staatsregiernng hat
das Wort.

Negierungs-Assessor Dr. Hermes: Meine Herren! Ich möchte unmaßgeblicherWeise eine
kleine Aenderung in der Resolution anheimgeben, nämlich die Resolution nicht dahin zu fassen,
daß die bestehendenGesetze dahin abgeändert werden, sondern dahin, daß die bestehenden
Gesetze dahin angewendet werden, daß die Nestimmungen über die freie Mitwirkung der
Interessenten voll zur Geltung gelangen. Es bedarf keiner Abänderung der bestehenden Bestim¬
mungen, um diesen Zweck zu erreichen, sondern es wäre ausreichend, im Aufsichtsmege darauf zu
achten, daß vom Kommissardie Fühlung mit den Interessenten eingehalten und die betreffenden
gesetzlichenNestimmungenbeobachtet werben.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Ich meine denn doch, daß die Resolution dahin¬
gehen müßte — dein, wir sind hier nnr bcgntachtend,die Sache hätte keine entscheidendeWirknng —
daß in diese»» Gesetzentwurf bereits die Art der Mitwirkung der Interessenten zum Ausdruck
komme. Wir würden das in einer Resolution auszusvrechenhaben, ähnlich, wie wir gestern zum
Hnuothekengcsetz unsere Desidericn in Resolutionen niedergelegt haben.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herreu! Wenn mau das Gesetz und die einzelnen Bestimmungen

über das Verfahren näher in's Auge faßt, so muß man wirklich der Ueberzeugungwerben, die
eben auch der Herr Regiernngs-Kommissarhier ausgedrückt hat. Lesen Sie z. B. nur den §. 44
dieses Werkes, so finden Sie, daß Kreisvermittelungs-Vehörden eingesetztwerden, die über alle
Streitigkeiten zu entscheidenhaben. Diese Kreisvermittelungs-Vehörden werden nicht von der
Negierung, sondern von den Kreisständen ernannt. Sie haben ferner die Boniteure: die Boniteure
werden von den Parteien aus bestimmtenKreisen, die angegeben sind, gewählt u. f. w. Ueberall,
wo es irgendwie thunlich ist, wird das Interesse und das selbstständigeRecht der Betheiligten
gewahrt, sie können selbstständigeingreifen. Ich meine, man kann von dem Gesetze »icht mehr
erwarten. Eine Entfcheidungden Interessenten zu geben, dürfte legislatorischsehr großen Bedenken
unterliegen. Wohin sollte es führen, wenn die Entscheidungenin Streitsachen wieder durch eine
Interessenvertretuug erfolgen? Es ist viel besser die unbetheiligte Behörde entscheidenzu lassen.
(Sehr richtig!)

Vice-Landtags-Marschall: Hält Herr Freiherr Felix von Loö seinen bestimmten
Antrag noch aufrecht?

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich habe den §. 44 und ff.
nicht gelesen; wie ich eben sehe, ist der sehr zweckmäßig. Ich habe aber mit den Interessenten
nur diejenigen Personen gemeint, die der Sache näher stehen, ich habe nicht eigentlichdie Eigen¬
thümer der zu tonsolidirenden Grundstücke gemeint, sondern die Gemeindevertretung oder die
Kreisvertretung, und ich habe hervorgehoben,daß sie der Sache gewissermaßenunparteiisch gegen¬
überstehen. Welchen Einfluß diese haben, habe ich nicht ersehen tonnen, es würden wohl bloß
gutachtliche Aeußerungen sein.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Laudesrath Küster: Wenn Sie die §§. 45 :c. lesen, so finden Sie, daß die Kreis¬

verordneten sogar als Schiedsrichter auftreten können, sodaß sie eine vollständige Entscheidung
unter den Parteien treffen.
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Vice-Landtags-Marschall: Wenn ich die Sache recht erfasse, so erscheinen die Ein¬
wendungen, welche der Provinzial-Verwaltungsrath zwar erheblich gefunden hat, von denen er
aber abzusehenräth, dem Herrn Freiherrn von Loö so bedeutend, daß davon nicht abzusehen ist.
Um sich über den Wortlaut der Sache zu einigen, erscheintes mir am zweckmäßigsten, daß über
eine Resolution in dem eben von Herrn Freiherrn von Loö beantragten Sinne von der Redaktions-
Kommissionberathen wird. Entspricht dies Ihren Intentionen?

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Die Berathung dieser Nesolutiou hat, glaube
ich, keinen großen Werth.

Vice-Landtags-Marschall: Das Plenum könnte die Resolution erst feststellen, wenn
sie von der Redaktions-Kommissionberathen und dem Plenum zur Festsetzungunterbreitet ist.
Wir gehe» weiter. Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: §. 9 bestimmt:
„Die Ehefrau wird in dem Verfahren durch den Ehemann vertreten, wenn es sich um
Grundstückeoder Rechte handelt, welche nach den zwischen den betreffendenEheleuten
bestehenden Rechtsverhältnissender Verwaltung des Ehemanns unterworfen sind."

Die Bedenken, die anfänglich gegen diesen Paragraphen erhoben worden sind, sind
später vom Provinzial-Verwaltungsrath fallen gelassen worden, so daß der Provinzial-Verwaltungs¬
rath sich vollständig mit dem Wortlaut des §. 9 einverstanden erklärt hat.

Vice-Laudtags-Marschall: Es verlangt niemand das Wort zu §. 9, ich erkläre den-
selben für angenommen. Wir gehen weiter zu §. 10. Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: §. 10 lautet:
„Die Legitimation eines jeden in dem Verfahren sich meldenden Betheiligten ist als
geführt zu erachten, wenn

»,) derselbe im Grundsteuerkatastereingetragen ist, oder ihn: von dem Gemeinde¬
vorsteher bescheinigt wird, daß er das Grundstück,um welches es sich handelt,
eigenthümlichbesitze,

d) wenn ferner die übrigen Vetheiligten die Legitimation nicht bestreuen und
o) nach gescheheneröffentlicherBekanntmachung der Zusammenlegung bis zur

Nezeßvollziehungkein Dritter bei dem Kommissar oder bei der General-
KommissionEigenthumsallsprücheerhoben hat.

Die öffentliche Bekanntmachung,mit welcher eine Ladung der unbekanntenTheil-
nehmer zu verbinden ist, erfolgt bei Einleitung des Verfahrens. Wer sich nach Ab¬
lauf des in der öffentlichen Bekanntmachung angegebenenTermins als Besitzermeldet
und legitiniirt, muß Alles gegen sich gelten lasseil, was bis zu dem Zeitpunkte seiner
Meldung mit dein vorläufig legitimirten Inhaber des Grundstücks festgestellt worden ist."

Meine Herren! Zu diesem 8. l0 hat der Provinzial-Verwaltungsrath sich zunächst erlaubt,
in redaktionellerBeziehung den Vorschlag zu machen, in der 4. Zeile des letzten Abfatzes statt
der Worte „als Besitzermeldet und legitimirt" zu sagen: „als Eigenthümer meldet und legitimirt",
als Gegensatz zu dem vorläufig legitimirten Inhaber; denn der letztere ist der Besitzer. Ich
glaube, von Seiten der Staatsregierung wird die Aenderung wohl acceptirt werden, da sie
redaktionell richtig ist. Meine Herren! Wie Sie in dem Referate finden werden, hat sich die
Diskussion in dem Provinzial-Verwaltungsrath sowohl, als in der Kommission in Berlin über
diese Legitimlltionsfrage verbreitet. Die Legitimation ist nach dem §. 10 an drei Punkte geknüpft,
die cumulativ eintreten müssen, ») es muß derjenige der an einem Zusammenlegungsverfcchren
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als Interessent erscheint, zunächst im Gmudsteuerkataster eingetrageil sein oder ihn: von dem
Gemeindevorsteherbescheinigt werden, daß er das Grundstück, um welches es sich handelt, eigen¬
thümlich besitze, d) es dürfen die übrigen Betheiligten die Legitimation nicht bestreiten, und «) nach
gescheheneröffentlicher Bekanntmachung darf sich kein Dritter melden. Der Provinzial-Ver-
waltungsrath war sich klar darüber, daß diese Legitimationsfrage an und für sich in nicht besonders
glücklicher Weise in dein Gesetz gelöst sei, aber nach den Bestimmungen des ooäe oivil konnte
sie wohl nicht anders geordnet werden. Das Attest, welches eventuell vom Gemeindevorsteher
verlangt wird, ob einer ein Grundstück eigenthümlich besitzt, wird der Gemeindevorsteher kaum
ausstelle» können; ob Jemand ein Grundstückfaktisch besitzt, wohl, ob er es eigenthümlichbesitzt,
das zu attestirendürfte an und für sich sehr schwer sein; der eigenthümliche Besitz ist der Gegensatz
des sogenannten abgeleiteten Besitzes als Pächter, Nießbraucher u. s. w. Der Vrovinzial-Ver-
waltungsrath war aber der Ansicht, daß eine andere Bestimmung nicht hat hineingesetzt werden
können, und daß die Anstünde nicht zu beseitigenseien, welche eventuell dagegen gemachtwerden
könnten. Dagegen hat er gewünscht,dem aline», a die Fassung zu geben:

a) „derselbe im Grundsteuerkatastereingetragen ist, oder eine auf ihn lautende
öffentliche Erwerbsurkunde vorlegt oder ihm von dem Gemeindevorsteher
bescheinigt wird, daß er das Grundstückeigenthümlichbesitze."

Der Provinzial-Verwaltungsrath ist der gewiß richtigen Ansicht,daß eine öffentlich aus¬
gestellte Urkunde doch mindestens ebensoviel werth ist, wie ein Attest des Katasterbeamten oder des
Gemeindevorstehers:daß einer eigenthümlich etwas besitzt, zumal wenn ein notarieller Akt vor¬
gelegt wird. Deshalb glaubte der Provinzial-Verwaltungsrath mit Recht, den obigen Zusatz
machen zu sollen: „wenn derselbe im Grundsteuerkatastereingetragen ist, oder eine auf ihn
lautende öffentliche Erwerbsurkunde vorlegt oder ihm von dem Gemeindevorsteherbescheinigt
wird, daß er das Grundstück eigenthümlich besitze", und bittet, diesen Vorschlag annehmen
zu wollen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Svee hat
das Wort.

AbgeordneterGraf Wilderich von Svee: Ich möchte auf einen Punkt in Betreff
des Grundsteuer-Katastersaufmerksammachen, worauf fo großes Gewicht gelegt wird; ich glaube
wenigstens darauf aufmerkfam machen zu müssen. Es sind derartige Fehler und Irrthümer in
den Katasterbüchern, daß diese auch nicht den allergeringstenWerth für das Eigenthum haben.
Ich kann Ihnen das Beispiel anführen, daß eine arme Frau zu mir kam, um von der Steuer
befreit zu werden; sie bot mir den ganzen Grundbesitzfür die Steuer an, und, wie ich nachsah,
fand ich daß auf ihren Namen über 10 Grundstückestanden, von denen sie vielleicht15 oder
20 Jahre die Steuer bezahlt hatte; davon gehörte ihr ein einziges, welches anderthalb Quadrat¬
ruthen groß war. Die anderen Grundstückewaren nirgends fortgeschrieben, die Steuer stand in
einer Summe ohne Bezeichnungder Grundstücke, es hörte jede Legitimation für sie auf. Ich
möchte alfo darauf aufmerksammachen, daß die Steuerkataster gar keinen Werth haben.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Vertreter der Königlichen Staatsregierung
hat das Wort.

Regierungs-AssessorDr. Hermes: Gegen die Amendements, die von dem Herrn
Referenten des Provinzial-Verwaltungsraths foeben begründetworden sind, walten diesseitsBedenken
nicht ob. Was den Einwand, den der letzte Herr Vorredner gemacht hat, betrifft, so dürfte dabei
überfehen sein, daß die Eintragung in die Kataster für die Eigenthumsfrage bei dein Verfahren
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nicht bcweiscudist, sondern daß es sich nur nm die oorlaufige ^egiliniaiion handelt, und daß die
Eintragung in das Kataster nm unter der Voraussetzung, daß die übrigen Betheiligten die
Legitimation des Betreffenden nicht bestreuen, wirtsam wird. In solchen Fällen, in denen die
Katasterangaben falsch sind, werden die übrigen Interessenten die Legitimation bestreuen, und dann
wird die Sache im Wege des Prozesses ihre Erledigung finden.

Vice-Land tag s-Mar schall: Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Spee
hat das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich uon Svee: Ich »lochte mir erlaubeil, die Aeuderuug
vorzuschlagen— ich halte sie für nöthig — daß nicht gesagt wird, die anderen dürfen nicht
bestreiten, sondern sie müssen anerkennen. Ich glaube, daß es eiu großer Unterschied ist, ob
die Uebrigen die Legitimation anerkennen müssen, oder blos nicht bestreiten dürfen. Wenn sie
anerkennensollen, müssen sie sich über die Sache genau orieutircn, ob sie anfechteil wollen oder nicht.

Vice-Landtags- Marsch all: Herr Landesrath Küster das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herreu! Ich glaube, daß diese Veränderung des alinea d

wohl kaum acceptabel sein dürfte. Herr Graf Svee möge sich vergegenwärtigen, daß er auch
einmal in ein solches Konsolidationsverfahren verwickelt würde, nnd nun 40—ö0 Leute kämen
und sagten: Herr Graf Spee, erkennen Sie an, daß wir Eigenthümer sind, oder ..... Man
kann wohl sagen, ich will das Eigenthum nicht bestreiten, aber die positive Erklärung abzugeben,
daß die Betreffenden wirklich Eigenthümer feien, würde kaum Jemand »vagen, auch zu einem
solchen Anerkenntnißnicht verpflichtet erscheinen. Ich glaube daher, daß davon Abstandzu nehmen
ist. Was die Grundsteuer-Kataster anlangt, so gestatten Sie mir folgende Bemerkung; die Juris¬
prudenz geht dahin, daß die Grundsteuer-Kataster allerdings, wie der Herr Negierungs-Kommissar
gesagt hat, das Eigenthum nicht beweisen, dagegen in sehr vielen Fällen adminikulirend zum
Beweise herangezogenworden sind; sogar der Rheinische Appellhof, der der Beweiskraft der Gruud-
steuerkatasternicht hold ist, hat in einem Urtheile angenommen, daß dieselbe», unter bestimmte»
Umständen, wen» auch keinen vollen, so doch einen theilweisen Beweis abgeben. Wenn Jemand
im Grundsteuerklltasterschon lange Jahre steht, die Gruudsteuer Jahre laug gezahlt hat, uud die
sämmtlichenNachbaren bestreiten sei» Eigenthum nicht, es meldet sich auch Niemand, der Wider¬
spruch erhebt, dann, meine ich, taun doch die vorläufige Legitimatio» als erwiesen erscheinen.
Sie wollen nicht vergessen, daß das nicht das einzige Ncquisit der Legitimatio» ist, so»dern daß
zu demselbennoch zwei kumulativer Weise hinzutreten.

Vice-Landtags-Marschall: Meldet sich noch Jemand ums Wort? — Da Nienumd
das Wort verlangt, so bitte ich den Herrn Landesrath fortzufahren.

Landesrath Küster: Meine Herren! Der Provinzial-Verwalluugsrath hat uoch gewüufcht,
zu diesem H. 10 folgenden Zufatz gemachtzu scheu:

„Im Uebrigen bleibt derselbe befugt, die für seiu Grundstückgewährte Abfindung von
dem Empfänger derselbe» zurückzuforderu",

hieruuter ist derjenige genieint, der sich nachher als Legitimirter ausweist. Dieser Zusatz war i»
dem früheren Entwurf und ist auch in sonstigen Gesetzen, und erschien dem Proviuzial-Verwaltungs-
rath auch nothwendig, denn dadurch würde den Kontroversen vorgebeugt, die sich ergeben töunten,
wenn derjenige, der nicht Eigenthümer ist, die Abfindung fchon bekommen hat. Es könnte
zweifelhaft fein, ob der Berechtigte das Abfindungsobjektuon den übrigen Zufammeulegmden oder
nur von dem nichtberechtigtenaber vorläufig legitimirten Empfänger verlangen könnte. Deshalb
ist dieser Zusatz, der iu den früheren Oesetzes-Eittwürfe»euthalteu war, nach dein Beschlusse des
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Prouinzial-Verwaltungsrathes auch heute hinzugefügt, um die Frage dahin zu beantworten, daß
der Eigenthümer sich nur au den nichtberechtigten Empfänger halten kann.

(Der Landtags-Marschllll übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Hat Jemand hierzu etwas zu bemerken? — Der Herr Kommissar

der Staatsregierung hat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Ich habe nur das Euwerständniß der Königlichen

Staatsregierung mit den, Zusätze, welchen der Prouinzial-Verwaltungsrath vorschlägt,zu tonstatiren.
Landtags-Marschall: Vou Seiten des Vertreters des KöniglichenStaatsministeriums

wird das Einverständniß konstatirt. Es bleibt noch der vierte Passus übrig; ich bitte den Herrn
Landesmth Küster, dazu das Wort zu ergreifen.

Lllndesrath Küster: In dem vierten Passus zu diesem Paragraphen ist anstatt des
Wortes „Gemeindevorsteher" das Wort „Bürgernleister" gewählt, und es wird damit diejenige
Person bezeichnet, welche dir Bescheinigungauszustellenhat, daß der Betreffende das Grundstück,
um welches es sich haudelt, eigenthümlich besitzt. Der Proviuzial-Verwaltungsrath war nach
längerer Diskussion der Ansicht, daß es zweckmäßigersei, den „Bürgermeister" zu substituiren.
Denn der Bürgermeister ist an und für sich, nicht allein seiner Bildung gemäß, sondern auch,
indem er die Gemeindevorsteherheranzieht, die Grundsteuerkataster besitzt, deu Abgaben und
Steuerverhältuissen näher steht, viel besser als der Gemeindevorsteherim Stande, zu sagen, ob
Jemand etwas eigenthümlichbesitzt.

Landtags-Marschllll: Ist hierzu etwas zu bemerken, oder sind Sie damit ein¬
verstanden, daß „Bürgermeister" statt „Gemeindevorsteher"gesetzt wird? — Ich konstatire, daß
Sie einverstanden sind, und bitte den Herrn Landesrath zu §. 1 l überzugehen.

Landesmth Küster: ß. 11 lautet:
„Dritten Personen, namentlich Wiederkaufs-Berechtigten,Hypothekengläubigern,Nieß¬
brauchern und Pächtern steht ein Widerspruchsrechtgegen die Zusammenlegung nicht
zu. Rücksichtlich der durch die Zusammeuleguug veränderten Verhältnisse der Nieß¬
braucher und Pächter finden im ganzen Geltungsgebietedieses Gesetzes die Vorschriften
des §. 22 der Gemeinheitstheiluugs-Ordnungvom 19. Mai 1851 Anwendung."

Meine Herren! Hier hat der Provinzial-Verwaltungsrath gewünscht, daß hinter das
Wort „namentlich" eingeschoben werde: „Nesiliations-" uud Wiederkaufs-Berechtigten,Hypotheken¬
gläubigernu. s. w. Denn der Nesiliatious-Nerechtigteist gerade derjeuige, der eventuellein Wieder-
spruchsrechtgeltend machenkönnte uud insonderheit von der ganze» Zusammenlegungberührt wird.

Landtllgs-Marschall: Der Herr Regierungs-Vertreter hat das Wort.
Regierungs-Assessor Dr. Hermes: Von Seiten der Staatsregierung ist kein Bedenken

gegen den Vorschlagzu erhebe,,.
Lllndtags-Marschall: Ist sonst etwas zu dem Wortlaut des §. 11, oder zu dem hier

gemachtenVorschlagezu bemerken?— Ich konstatire, daß dies nicht der Fall ist und erkläre den
8-11 für angenommen.

Wir gehen weiter zu ß. 12.
Landesrath Küster: Der ß. 12 lautet:

„Das Eigenthun, an Abfindungsgruudstückengeht schon vor Bestätigung des Rezesses
mit der Ausführung des endgültig festgestelltenAuseinandersetzungsplanesauf die
Absindungsberechtigtenüber.

Als Zeitpunkt der Ausführung gilt der für diefelbe von der Auseinandersetzungs-
behörde festgesetzte Tag."

2ü
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Meine Herren! Dieser 8- 12 ist von jeher eine gewisse eiux gewesen. Denn es soll
das Eigenthum, wie Sie ja schon aus dein einleitenden Vortrage gestern gehört haben, mit der
Ausführung des endgültig festgestellten Auseinandersetzungsplanesübergehen, also nicht erst mit
dem Rezeß, sondern schon mit dem Plane selbst, sobald er ausgeführt ist. In den früheren
Entwürfen war nur das aliu«», 1 enthalten, das »linsa 2 fehlte. Damals stiegen die erheblichen
Bedenkengegen alin«^ 1 auf, insbesonderedeshalb, weil der Tag der Ausführung eines Planes
an und für sich sehr ungewiß und verschieden und so wenig dritten Personen erkenntlichist, daß
es höchst bedenklich erscheint,daran ein so bedeutendes Recht, wie das der Eigenthmnsübertragung
zu knüpfen. Deshalb ist in dein jetzigenEntwurf das alino», 2 hinzugesetzt,so daß nunmehr
der Zeitpunkt der Ausführung ein für allemal von der Auseinandersetzungsbchürdefestgestellt
werden muß. Es wird also ein Tag fixirt, an welchem das Eigenthum übertragen wird. Dies
ist ein ganz besondererVorzug gegenüber den früheren Entwürfen. Sodann aber, meine Herren,
hat der Provinzial-Verwaltnngsrath sich mit der Frage beschäftigt, ob es denn durchaus noth¬
wendig sei, daß das Eigenthum an den Abfindungsgrundstückenschon mit der Ausführung des
Nezesses, resp, mit dem hierfür bestimmten Tage zu übertragen sei, und ob uicht bis zu demjenigen
Tage, an welchem der Theilungsrezeh bestätigt werden würde, zu warten sein dürfte. Juristisch
und rechtlich gegriffen, müßte dies letztere der Fall sein; denn es wird ein Plan an und für sich
nur dann perfekt, wenn ein Rezeß darauf erfolgt und der Rezeß bestätigt wird. Es ist immerhin
denkbar, daß hin und wieder durch den Rezeß Aenderungen eintreten, die wiederum eine Ver¬
schiebung des Eigenthumsrechtesoder der Rechte dritter Personen zur Folge haben können. Meine
Herren! Diese Bedenken hatte der Provinzial-Verwaltungsrath, und er glaubte, in ^u,re, in rechtlicher
Beziehung, davon nicht abweichen zu tonnen. Allein dem haben mit Recht, so glaubt der
Provinzial-Verwaltungsrath, die Negierungs-Kommissareentgegenstellt,dgß der Zeitraum zwischen
der Ausführung des Planes und dein Eingange des Nezesses immerhin ein sehr langer ist, daß
in der Zwischenzeitdie Landwirthschaft den größten Schaden davon haben würde. Wenn man
im Voraus weiß, daß nach einem, zwei Jahren man jenes Grundstück erhält, und sein Grund¬
stück verliert, dann könnte man das letztere Grundstück aussaugen, ausnützen, nicht mit dem gehörigen
Dünger versehen, überhaupt in einen schlechten Zustand versetzen, und abwarten mit Arbeit und
Düngung bis man das andere Grundstückbekommt. Aus diesem praktischenGrunde ist auch in
anderen Gesetzen angenommen worden, man müsse so schnell wie möglich, sobald der Plan fest¬
steht, dem betreffendenEigenthümer das Eigenthum überweisen, damit wirthschaftlichrichtig ver¬
fahren werden könnte. Bei dieser Sachlage ist der Provinzial-Verwaltungsrath auch dazu über¬
gegangen, noch einmal die rechtlichen Gründe zu prüfen, nnd ist zu der Ueberzengunggekommen,
daß, wenn auch eine Aenderung der faktischen und rechtlichen Verhältnisse des Planes durch deu
Rezeß möglich erscheine, doch immerhin eine solche Abänderung sehr unbedeutender Natur seiu
dürfte, daß eine wesentliche,in das Recht eingreifendeAbänderung in dein Rezesse nicht vor¬
genommenwürde. Meine Herren! Durch den Plan, und das sei mir gestattet, zur Klarstellung
Ihnen auszuführen, wird Alles, was ein für allemal für die Zukunft bleibend sein soll, festgestellt.
Nicht allein die Landabsindungen, also alles dasjenige, was an Stelle der zusammengelegten
Grundstückeübertragen wird — wenn ich den Ausdruck gebrauche» darf, obgleich er juristisch
nicht richtig ist — sondern auch alle Rechtsverhältnisse über Triften, Wege, Gräben u. s. w.,
alle diese Verhältnisse kommenin den Plan hinein, so daß die bleibenden Verhältnisse vollständig
fixirt werden. Der Rezeß hat später, wenn der Plan ausgeführt ist, nur die vorübergehenden
Berechtigungeu zu gewähren und diejenigen Zustände und Verhältnisse, welche nicht dauernder
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Natur sind, zwischen den einzelnenInteressenten zu regeln. Er hat insbesondere vier Dinge zu
ordnen, nämlich: die Legitimationsfrage noch einmal zu prüfen, ferner zu prüfen, ob der Plan
so vollständig klar ist, daß kein Zweifel mehr obwalten kann, infonderheit das Interesse derjenigen
Personen, die bei den» Rezesse nicht zugegen waren und schließlich das öffentliche Interesse wahr¬
zunehmen. Aus diesem Grunde glaubte der Provinzial-Verwaltungsrath, davon absehen zu solle»,
hier eine Aenderung eintreten zu lassen, und hat deshalb dem §.12 seine Zustimmung nicht ver¬
sagen können.

Landtags-Marschall: Ist hierzu etwas zu bemerken? Wünscht Iemaud das Wort?
— Es ist nicht der Fall. Da sich auch kein Widersprucherhebt, so erkläre ich den ß. 12 für
angenommen.

Wir fahren fort und kommenzu §. 13.
Landesrath Küster: §. 13 lautet:

„Die Berichtigung des Grundsteuer-Katasters nach den Ergebnissen der -Zusammen¬
legung erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes vom 26. Juni 1875 (Gesetz-Sammlung
Seite 325).

Nach ersolgter Berichtigung der Grundsteuerbücherhat die Auseinandersetzungs-
Behörde dem zuständigenHypothekenamteein in der Reihenfolge des Flurbuchs auf¬
gestelltes Verzeichnis^ der gesammten zum Verfahren gezogenen Parzellen zu übersenden,
aus welchem zu ersehen ist, welche Abfindung an Stelle jedes einzelnender Znsammen-'
legung unterworfenen Grundstücksgetreten ist.

Eintragungen in den Hypotheken-Registern,welche vor Eingang des Parzellen-
Verzeichnisses bei dem Hypothekenamtein Bezug auf ein der Zusammenlegung unter¬
worfenes Grundstück erfolgt sind, fowie die Erneuerung solcher Eintragungen haben
rechtliche Wirkung für die Abfindungsgrundstücke.

Die Auseiuandersetzungö-Behörde ist ferner verpflichtet, das Hypothekenamt
von der Bestätigung des Rezesses zu benachrichtigenund demselbenzugleich die etwa
aus dem Rezesse sich ergebenden Abänderungen des Auseinandersetzungöplanesin Form
eines Nachtrages zu dem gedachten Parzellen-Verzeichnisse mitzutheilen."

Zu diesem §.13 hat der Provinzial-Verwaltungsrath sich erlaubt, zunächst in redaktioneller
Beziehung die Aenderung zu befürworten, daß in dein alinsn, 2 statt des Wortes „Grundsteuer¬
bücher" wiederum „Grundsteuer-Kataster" gesetzt werde, eine Bezeichnung, die im »linon 1 und
sonst auch im Gesetze gebraucht ist. Es könnte die Differenz zwischen „Grundsteuerbücher" und
„Gruudsteuer-Kataster" vielleicht zu Irrthümern veranlassen,und es wäre daher richtiger, dasselbe
Wort, welches in alins», 1 gebraucht ist, auch hier beizubehalten. Ich glaube wohl, daß von
Seiten der Regierung dem zugestimmtwerden wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Regierungsvertreter hat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Die Staatsregierung ist damit einverstanden.
Landtags-Marschall: Es wünscht Niemand dazu das Wort, Sie sind damit einver¬

standen. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Dann hat der Provinzial-Verwaltungsrath in Netreff des Gesetzes

vom 26. Juni 1875 gewünscht, weil dasselbe ein Gesetz ist, welches in der Rheinprovinz bisher
nicht eingeführt gewesen, und weil es ziemlich einfacher Natur und nicht voluminös ist und bisher
nur in anderen Landestheilen galt, daß die beiden Paragraphen, die in das Zusammenlegungs-
Gesetz herübcrgenommenwerden «mssen, hier angeführt werden. Es sind nur zwei kleine Para-
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graphen, so daß es keine große Arbeit erheischt, sie hier hineinzusetzen,indem man sagt: die
Berichtigung des Grundsteuer-Katasters nach den Ergebnissen der Zusammenlegung erfolgt nach
folgendenzwei Nestimmungen. Ich glaube, die Regierung wird dem zustimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Regierungskommissarhat das Wort,
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Die Staatsregierung ist damit einverstanden.
Landtags-Marschall: Damit werden Sie wohl einverstanden sein? (Zustimmung.)

Ich bitte Herrn Landesrath Küster fortzufahren.
Landesrath Küster: Durch die Einfügung der Paragraphen wird die Sache klarer, man

braucht nicht nachzuschlagen. Ich komme jetzt zu einer juristisch etwas schwierigenMaterie. Es
handelt sich um aline«, 3. Sie wollen mir gestatten, dasselbe noch einmal zu verlesen:

„Eintragungen in den Hypothekenregistern, welche vor Eingang des Parzellen¬
verzeichnisses bei dem Hypothekenamtein Bezug auf ein der Zusammenlegung unter¬
worfenes Grundstück erfolgt sind, sowie die Erneuerung solcherEintragungen haben
rechtliche Wirkung für die Abfindungsgrundstücke."

Dieses alineg, 3 des §.13 wird Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths ganz und
voll acceptirt, aber er halt diesen Zwischensatznicht für vollständig. Meine Herren! Vergegen¬
wärtigen Sie sich — ich bedaure etwas juristisch trocken sein zu müssen, es geht aber nicht anders
— daß das Eigenthum in dem Moment übergeht, in dem der Plan ausgeführt wird resp, wenn
der Tag erscheint,der in dem festgestellten Plane festgesetzt ist. Nun wird der Kataster rectificirt,
es wird ein Verzeichniß derjenigenParzellen, welche die Abfindungsgrundstücke und die abgefundenen
Grundstückedarstellen, dem Hyvothekenbewahrereingereicht. Dieser hat die Verpflichtung, darnach
bei etwaigen Auszügen aus den Hypothekenregisternsofort zu sagen: die und die Grundstückesind
Abfindungsgrundstücke,sie treten an diejenige Stelle, welche früher bestimmte, zusammengelegte
Parzellen eingenommen hatten. Wenn nun nach der Eigenthumsübertragung von dem Eigen¬
thümer eine Hypothek konstituirt wäre und zwar an dem alten Grundstück,so würde diese an sich
eine nichtige Hypothek sein, denn sie wäre an dem Grundstückeeines Dritten konstituirt, sie könnte
keine Rechte geben, das Eigenthum war ja bereits auf den Dritten übergegangen. Die Motive
führen mit Recht an, daß es in dem Verkehr aber sehr bedenklich sein dürfte, wenn man sagte, das
Eigenthum wäre schon in so formeller und materieller Weise auf den Dritteil übergegangen, daß
eine solche Hypothek an und für sich absolut auch hinsichtlich des Abfindungsgrundstücksnichtig sei,
wenn das Parzellenverzeichniß noch nicht bei dem Hyvothekenbewahrereingereicht sei, wenn nur
der Plan vollstrecktworden; aus Billigkeitsgrunden hat der Entwurf bestimmt, daß sich eine
Hypothek,welche in der Zwischenzeitzwischen der Eigenthumsübertragung und der Uebergabe des
Parzellenuerzeichnisseskonstituirt und eingetragen ist, nunmehr von selbst auf das Abfindungs¬
grundstück verschiebt,nicht etwa auf dem alten Grundstück,von welchem sie konstituirt ist, bleibt,
sondern das an und fiir sich die nur für das alte Grundstückbestellte Hypothek, obgleich sie nicht
mehr konstituirt werden konnte, das Abfindungsgrundstückbestrickt. Nun könnte, meine Herren,
der Fall eintreten, der im Gesetz nicht vorgesehenist, daß -eine solche Hypothekin der Zwischenzeit
oder vorher konstituirt, aber vor Eingang des Parzellenverzeichnissesnicht eingeschriebenwäre.
Wenn sie nicht eingeschrieben war, so hat der Hypothetenbewahrernach §.14 gar keine Rücksicht
darauf zu nehmen, und trägt sie in den Hypothekenauszugnicht ein. Darum hat der Provinzial-
Verwaltungsrath geglaubt, daß man dann auch allerdings aus Billigkeitsgrunden sagen müsse:
die Hypothek verschiebe sich von selbst auf das Absindungsgrundstück,wie vorgeschlagen,wenn das
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neue Grundstück in das doräeroau, in den Einschreibungsantrag, mit aufgenommenwerde. Des-
halb hat der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag gestellt, hinzuzufügen:

„Werden Eintragungen auf Grund von Urkunden, in welchen ein der Zufammenlegung
unterworfenes Grundstückverhvvothezirt ist, und welche ein älteres Datum tragen,
als der Uebergabetag des Parzellenverzeichnissesist, nach diesem Tage bewirkt, so
hat die Verhypothezirung und Eintragung nur dann rechtlicheWirkung auf das
Absindungsgrundstück,wenn in den Eintragungsgesuchen das Abfindungsgrundstück
aufgeführt ist."

Landtags-Marschall: Der Herr Negierungs-Kommissarhat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Die seitens des Provinzial-Ver-

waltungsraths vorgeschlagene Bestimmung enthalt eine durch Billigkeitsgründemotivirte Ausdehnung
der Bestimmung des alinen. 3 dieses Paragraphen nach dem Entwürfe. Ich möchte sie als eine
nicht unwesentlicheVerbesserungdes Entwurfes bezeichnenund ihre Annahme befürworten, aller¬
dings vorbehaltlich der redaktionellenFassung, die mir nicht ganz besonders glücklich zu sein
scheint; das Wort „Verhypothezirung" möchte in ein deutsches Gesetz nicht recht hineinpassen.

Landtags-Marschall: Wünscht einer der Herren Mitglieder des Landtages das Wort
hierzu? — Es ist nicht der Fall. Sind Sie mit dem Vorschlagedes Provinzial-Verwaltungs-
raths einverstanden? (Zustimmung.)

Ich erkläre diesen Vorschlag sür angenommen und bitte Herrn Landesrath Küster fort¬
zufahren.

Landesrath Küster: Dann hat der Provinzial-Verwaltungsrath noch den Wunsch, au
Stelle „des Eingangstages" des Parzellenverzeichnisses„den Tag der Uebergabe" des Parzellen¬
verzeichnisses zu setzen. Dieser wird von der Behörde sixirt, es kann sich also jeder dritte sehr
leicht davon überzeugen,während es nicht gut möglich ist, für den Dritten erkenntlich zu machen,
wauu die Post dem Hypothetenbewahrerdas Verzeichnißübergibt. Der Tag des Eingangs, der
an und für sich ein richtiger ist, wäre wohl zweckmäßiger Weise in den Tag der Uebergabe zu
verwandeln.

Landtags-Marschall: Der Herr Negierungs-Kommissarhat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Seitens der Staatsregierung wird auch bei diesem

Punkte das Einverständnih erklärt.
Landtags-Marschall: Ich nehme an, daß Sie damit einverstanden sind. Wir gehen

weiter zu den folgendenParagraphen. Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: ß. 14 bestimmt:

„Die Hypothekenbewahrersind verbunden, vor Ertheilung von Abschriften der in
ihren Registern transferierten Urkunden und der dafelbst vorhandenen Eintragungen,
sowie vor Ertheilung von Bescheinigungenüber eine durch sie bewirkte erneuerte Ein¬
tragung aus den von der Auseinandersetzungs-Behördeihnen mitgetheiltenNerzeichnissen
festzustellen, ob die in den Urkunden nnd Eintragungen bezeichneten Grundstückezur
Umlegung gelangt sind. Vorkommenden Falles ist auf der Abschrift oder Bescheinigung
uud zugleich am Rande der betreffenden Trnnsscription oder Eintragung zu vermerken,
welche Abfindung an Stelle jener Grundstücke in dem Znsammenlegnngs-Verfahren
getreten und ob der Rezeß bereits bestätigt ist.

Auf Antrag eines Vetheiligten ist ferner auch fchon vor der Ertheilung von
Abschriften in den Registern bei den Eintragungen und Transscriptionen die statt-
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gehabte Zusammenleguug und die für eingetragene Grundstückegewährte Abfindung
zu vermerken.

Die im ersten Absatz bezeichnete Verpflichtung des Hyvothekenbewahrersfällt
weg, wenn von Tranöscriptionen und Eintragungen, die nach Eingang des Parzellen-
verzeichnisses bei dem Hypothekenamteerfolgt sind, eine Abschrift ertheilt, oder wenn
eine solche Eintragung erneuert wird."

Hier hat der Provinzial-Verwaltungsrath — ich habe den Inhalt dieses Paragraphen
eben schon vorgetragen ^ nur den Wunsch, an Stelle der Worte „Eingang des Parzellcn-
verzeichnisses"auch hier wiederum zu sagen: „Nebergabe des Parzellenverzeichnisses".

Landtags - Marschall: Das ist wohl eine Frage, die weiter keiner Diskussionbedarf. —
Sie sind hiermit einverstanden. Wir gehen weiter zu §. 15. Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: §. 15 lautet:
„Die Hypothekenbewahrersind für die Befolgung der Vorschriftendes gegenwärtigen
Gesetzes den Parteien in demselbenUmfange und unter denselbenRechtsfolgenver¬
antwortlich, wie für ihre übrigeil amtlichenObliegenheiten. Die nach den Vorschriften
des §. 14 bei dem Hypothekenamtezu bewirkendenVermerke erfolgen gebührenfrei.
Ob und in welcher Hohe den Hypothekenbewahrer»besondereHonorare, für die ihnen
erwachsende Mehrarbeit zu gewähren sind, bleibt der Bestimmung des Finanzministers
überlassen."

Bei diesen: Paragraphen ist diesseits nichts zu erwähnen gewesen.
Landtags-Marschall: Sind Sie mit der Fassung dieses Paragraphen einverstanden?—

Es erfolgt kein Widerspruch, der Paragraph ist genehmigt. Wir kommen zu §. 16. Herr
Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: §. 16 bestimmt:
„In Ansehung des Kostenwesensbei der Zusammenlegung finden das Gesetz vom
24. Inni 1875 über das Kostenwesenin Auseinandersetzungssachen(Gesetzsammlung
Seite 395), sowie die übrigen Vorschriften Anwendung, welche für Gemeinheits¬
theilungen in der Provinz Westfalen gelten."

Meine Herren! Auch hier glaubte zuerst der Provinzial-Verwaltnngsrath, um seinem
System treu zu bleiben, zu verlangen, daß die Bestimmungen über das Kostenwesennäher mit¬
getheilt und eingeschriebenwürden, er ist aber nachher aus praktischenGesichtspunktendavon
abgegangen, denn es sind sehr viele Nestimmungen, die dort enthalten sind, aus früheren Gesetzen,
die, wenn man sie so prägnant in das neue Gesetz hinübertrüge, vielleichtnicht so ganz von den
jetzigen Behörden gebilligt werden würden. Wenn Sie die Güte haben, den §. 89? des Buches
von Glatzel und Sterneberg nachzulesen,so heißt es dort:

„Den Betheiligten werden wegen der Auseinandersetzungstostenfolgende Erleichterungen
zugestanden:

1. Dieselben genießen wegen aller von der Auseinandersetzungsbehördeoder
deren Abgeordneten, oder sonst im Auftrage oder auf Requisition derselben,
nicht minder wegen der in den vorgesetzten Instanzen gepflogenenVerhand¬
lungen Stempelfreiheit;

2. Denselben sollen wegen aller dieser Verhandlungen, einschließlich der aus
dem Grundbuch und den Akten der Gerichte oder anderer Behörden zu
ertheilenden Auskunft außer den in 88- «82 ff. bestimmten Paufchfätzen"—
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auf welche ich ssleich zurückkommen werde —
„und sonst zu den waren Auslagen gehörigen Kosten, keinerlei Sporteln
und Gebühren, weder von den General-Kommissionenund den vorgesetzten
Instanzen noch von den durch dieselben beauftragten und requirirten Gerichten
oder sonstigen Behörden zur Last gesetzt werden" u. s. w.

Nehmen Sie ferner den §. 901:
„Dem Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten bleibt vorbehalten, auf
den Antrag der General-Kommissiondenjenigen Gutsherrschaften und Gemeinden,
welche der Beihülfe des Staats bedürfen, durch besondere Nachgiebigkeitdie Aus¬
einandersetzungzu erleichtern, den Vorschlägen des Kommissars wegen zweckmäßiger
Separation und Eintheilung ihrer Grundstücke Gehör zu geben, die Auseinandersetzungs¬
kosten ganz oder zum Theile zu erlassen.

Dem Minister ist es gestattet, diese Nefugniß innerhalb gewisser, durch die
Höhe des Erlasses zu bestimmenden Grenzen auf die General-Kommifsionen zu
übertragen."

Meine Herren! Das sind Bestimmuugen, die älteren Datums sind, sie sind theils aus
dem Gesetze vom Jahre 1817 genommen; wenn diese wörtlich in das Gesetz hinübergezogeil
werden sollen, und wenn dem Herrn Finanzminister alle diese kleinen Bestimmungen, die gerade
für die einzelnen Personen und für die Gemeinden ungemeiu erleichterndwirken können, vorgelegt
würden, so hatte der ProvinziabVsrwaltungsrath das Bedenken, ob nicht an dem einen oder
andereil Paragraphen vielleicht gemäkelt werden würde, und war deshalb der Ansicht, daß es
zweckmäßigererschiene, da das .Kostengesetzan und für sich so klar ist, daß es keinen Zweifel
übrig läßt, daß man es bei der Erwähnung des Kostengesetzes liehe, wie der Entwurf vorliegt,
und nicht beantragte, es von Nenem wieder in das Gesetz hineindrucken zu lassen.

Landtags-Marschall: Wünscht Jemand zu diesem Paragraphen das Wort? — Es ist
nicht der Fall, Sie sind damit einverstanden,was der Provinzial-Verwaltungsrath hier vorschlägt.

Meine Herren! WünschenSie, daß die §§. 17, 18, 19 und 20, zu welchen wir nichts
zu bemerke,: gehabt haben, verlesen werden. (Stimmen: Nein.)

Es wünscht Niemand, daß diese Paragraphen verlesen werden, es verlangt auch Niemand
das Wort, die Paragraphen sind genehmigt.

Meine Herren! Wir haben jetzt noch den Schlußpassus des Referats des Provinzial-
Verwaltungsraths zu behandeln. Ich ersuche Herrn Landesrath Küster, den Beschluß des
Proviuzilll-Verwaltungsraths zu verlesen.

Landesrath Küster: Der Schlußpassus lautet:
„Hoher Laudtag möge die Königliche Staatsregierung ersuchen, Bestimmuugen zu
erlassen, welche geeignet sind, die wirthschaftlichen Vortheile der Zusammenlegung auch
für die Zukunft zu erhalten, sei es durch Festsetzung von Normalparzellen, sei es
durch Beschräukuugder Theilung in der Art, daß in Zukunft die Theile nur auf die
bei der Zusammenlegung festgesetzten Wege ausgelegt werden dürfen."

Meine Herren! Ich kann wohl auf das Referat verweisen, welches Ihnen ja gedruckt
zugegangen ist. In dein Referate ist ganz genau wiedergegeben, was sich in: Schoße des
Provinzial-Verwaltungsraths abgespielt hat.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths
die Diskussion. Der Herr Regierungs-Kommissarhat das Wort.
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Regierungs-AssessorDr. Hermes: Ich möchte mir in Berichtigung des vorliegenden
gedruckten Berichtes nur mitzutheilen erlauben, daß ich mich im Ausschußebenso wie hier hinsichtlich
der Einführung der Normalparzelle nicht ablehnend verhalten, sondern erklärt habe, daß die
landwirthschaftlicheVerwaltung einem dcihiugehendenAntrage des Provinzial - Landtages eine
wohlwollendePrüfung zu theil werden lassen wird. Die Sache selbst ist schwierig, sie gehört
wohl nicht direkt in den Rahmen dieses Gesetzes, denn es würde kaum angängig sein, ein verschiedenes
materielles Recht für konsolidirte und nichtkonsolidirteGrundstücke einzuführeu, und für die
konsolidirteneine Theiluugsbeschräukungeintreten zu lassen, welche für nichtkonsolidirtenicht gelten
soll. Im Gebiete des früheren Herzogtums Nassau gilt das Minimalmaß allgemein; allerdings
in denjenigen Theilen des RegierungsbezirksWiesbaden, in denen außer Nassau die Konsolidation
eingeführt ist, gilt die Parzelliruugsbeschränkung für konsolidirteGemarkungen, während andere
Gemarkungeu vollständig der freien Parzelliruug unterliegen. Diese meines Erachtens nicht
unbedenkliche Verschiedenheitdes materiellen Rechts ist also dort vorhanden. Immerhin ist, wie
schon bemerkt, die Sache schwierig,es kommt namentlich in Betracht, ob und in welchem Umfange
man Dispense von den Minimalparzellen zulassenwill, die sich im einzelnen Falle als nothwendig
herausstellen. Nach dein nassauischen Verfahren hat die Negierung das Recht der Dispensation.
Es würde weiter in Betracht kommen, ob es möglichist, für die ganze Nheinvrouinz mit ihren
verschiedene«:wirthschastlichenVerhältnissei: ein einheitlichesMaaß der Normalparzelle festzustellen.
Das sind Verhältnisse, die in einem kleinen Staate, wie Nassau, sich leichter in: Gesetzeswege
reguliren lassen. Die Staatsregierung hat indessenentscheidende prinzipielleBedenkengegen eine«:
derartigen Antrag nicht zu erhebenund würde ihm, wenn er angenommenwürde, eine wohlwollende
Prüfung zu Theil werde«: lasse«:.

Landtags-Marschall: Wünscht Jemand zu dieser wichtigen Frage das Wort. —
Der Herr AbgeordneteHerrn:««: hat das Wort.

AbgeordneterHerrmann: Auch ich bin für die Festsetzung von Minimalparzellen, ich
kann aber mit dem hier gemachte,:Vorschlage mich nicht ganz einverstanden erklären, weil der
der Regierung gegenüber ausgesprocheneWunsch zu allgemein gehalten ist. Minimalparzellen
können nur durch Gesetz festgestellt werde«:, die Negierung kann meiner Meinung nach eine solche
Bestimmung nicht erlasse«:. Dann möchte ich darauf aufmerksammache«:, wie sehr verschieden die
Verhältnisse in der Rheinprovinz sind. In dem einen Theil derselben kann sich die Minimal-
parzelle vielleichtauf mehrere Hektare stellen, in den: ander«: kaum auf '/< Morgen. Es müssen
alle Verhältnisse berücksichtigtwerden. Wen«: man eine derartige Bestimmung treffe«: will, so
möchte ich, daß gesagt wird, daß durch eine Gesetzesbestimmungunter Mitwirkung der Kreis-
vertretung bestimmte Grenzen festgestellt werden.

Landtags-Marschall: Ich möchte den: Hern: Abgeordnete«: Herrmann darauf erwldern,
daß der Provinzial-Verwaltungsrath, indem er diesen Vorschlag machte, sich wohl bewußt war, in
eine andere Materie überzugreifen, daß er aber diese Frage nur anregen und den: Provinzial-
Landtllg Gelegenheit geben wollte, sich über diese Frage in der Fort«: dieser oder einer anders
gefaßten Resolution auszusprechen, um i«: Zukunft darauf hinzuwirken, daß durch irgend welche
Maßnahmen, von denen zwei hier vorgesehensind, ein Illusorischmachender einmal vorgenommenen
Zusammenlegungenverhütet «vird.

Wünscht noch Jemand das Wort hierzu? — Da sich Niemand zum Wort meldet,
konstatire ich, daß Sie diese Resolution ebenfalls zu der Ihrigen machen.
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Meine Herren! Wir würden jetzt in die Abstimmung über §. 1 eintreten. Es liegen
mir folgende Anträge vor, zunächst der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths resp, der Staats-
regierung, dann derjenige des Herrn Abgeordneten von Heister, ferner derjenige des Herrn
Abgeordneten Freiherr Felix von Los und endlich subsidiär zu diesem der Antrag des Herrn
Grafen Wilderich von Spee. Zur Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete Graf von
Hoensbroechdas Wort.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich beantrage namentliche Abstimmungüber den
§. 1 der Regierungsvorlage.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Ich möchte den Herrn Grafen von Hoensbroech bitten, jetzt in

dieser vorgerücktenStunde und hier in der Komitesitzung,da wir gar nicht als Landtag hier
sitzen, von einer namentlichenAbstimmung absehen und erst dann einen Antrag auf namentliche
Abstimmung stellen zu wollen, wenn wir hier als Landtag versammelt sind. In diesen, Augen¬
blicke wäre es sehr viel einfacher, durch Aufstehenund Sitzenbleiben sich zu entscheiden.

Landtags-Marschall: Ich frage den Herrn Abgeordneten Grafen von Hoensbroech,
ob er feinen Antrag aufrecht erhält.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich bedauere, daß ich diesen Antrag aufrecht
erhalten muß.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Dann möchte ich mir die Bemerkung erlauben, daß ich glaube,

daß wir gesetzlich gar nicht dazu berechtigt sind. Wenn wir nicht als Landtag sitzen, können
wir nicht auf Grund des Regulativs für denselbeneine namentliche Abstimmung verlangen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Lo8 hat das Wort
zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«: Wenn das richtig wäre, was der Herr
AbgeordneteDietze soeben gesagt hat, so hätten wir überhaupt die ganze Zeit hindurch geschüftö-
ordnungswiorig getagt.

Landtllgs-Marfchall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Ich möchte darauf erwidern, daß Seine Durchlaucht von vornherein

gesagt hat, daß wir hier nur als vorbereitendeKommissionversammelt sind, und durchaus nicht
Jemand von uns prätendirm kann, daß wir hier als Landtag gesessen und bindende Beschlüsse gefaßt
haben. Ich würde keinen einzigen Beschluß, den wir heute gefaßt haben, für mich als bindend
erachten, sobald wir als Landtag zusammentreten.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich wollte dasselbe sagen. Unfere Abstimmungen sind nur

vorläufige. Wir werden später im Plenum abstimmen, und darüber, ob es angezeigt sei, eine
namentliche Abstimmung eintreten zu lassen, wird alsdann Zeit sein, zu befinden.

Landtags-Marschall: Ich frage, ob der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech
feinen Antrag zurückziehen will.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich bin nicht dazu in der Lage. Ob ich
berechtigtbin, den Antrag zu stellen, darüber entscheidet die Majorität des Landtages. Meinen
Antrag kann ich nicht zurückziehen.

Landtags-Marschall: Ich glaube, Herr Graf, darüber müßte Ihr Vorsitzender
Marschall entscheiden; das ist aber für mich sehr schwierig. Sie schieben mir damit eine sehr

24



186

schwere Arbeit zu. — Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich würde meinen Antrag auf namentliche
Abstimmung zurückziehen, vorausgesetzt,daß morgen die Abstimmung erfolgt.

Landtags-Marschall: In der nächsten Plenarsitzung würde die Abstimmungdarüber
zu erfolgen haben. Ob dies morgen der Fall sein wird, ist nicht gesagt; es kann am Freitag
oder Samstag geschehen, ich weiß es nicht. Also, Sie ziehen Ihren Antrag znrück?

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich fehe mich veranlaßt, meinen Antrag
aufrecht zu erhalten.

Landtags -Marsch all: Der Herr Graf von Hoensbroechhat feinen Antrag anstecht
erhalten. Meine Herren! Wenn wir als Plenum tagen, dann entscheidetnach der Geschäfts¬
ordnung Ihr Vorsitzender Marfchall darüber, ob er eine namentlicheAbstimmung für richtig hält;
er muh aber eine namentliche Abstimmung vornehmen, wenn eine gewisseZahl der Mitglieder,
ein Drittel der Versammlung, für die namentliche Abstimmung ist. Da wir aber hier als
Kommissiontagen, sehe ich für diesmal von dieser Bestimmung ab, und möchte diejenigenHerren,
die für namentliche Abstimmung sind, bitten, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag ist gefallen.
Wir würden nunmehr zur Abstimmung über 8- 1 Weiten. Ich würde an erster Stelle

den §. 1, d. h. den bestimmten Theil des §. 1, die Art der Provokation betreffend, gemäß dem
Antrage der Regierung resp, des Provinzial-Verwaltnngsrathes zur Abstimmung bringen. Ist
derselbe gefallen, fo würde ich über den Antrag von Heister abstimmen lassen. (Widerspruch.)

Wenn Jemand zur Fragestellung sprechen will, bitte ich, sich zu melden.
Nach meiner Ansicht müßte es so sein, daß zuerst als der weitgehendsteder Antrag des

Provinzial-Verwaltungsrathes resp, der Regierungsvorlage, dann als der weniger weitgehendeder
Antrag des Herrn von Heister und schließlichals der am wenigsten weitgehende derjenige des
Freiherrn Felix von Los zur Abstimmung gebracht wird. Sollte der Antrag des Herrn Freiherrn
Felix von Loe angenommen werden, so würde subsidiär der Antrag des Herrn Grafen von Spee
zur Abstimmung kommen. Ich habe aber noch einen Antrag des Herrn Limbourg, der sich auf
einem ganz anderen Boden bewegt. Ich weiß nicht, in welcher Weise ich diesen Antrag in die
Reihenfolge der anderen einfügen soll. — Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.

Abgeordneter Limbourg: Ich begnüge mich vollständig damit, daß mein Antrag zur
Kenntniß der hohen Versammlung und der Behörde gekommen ist.

Landtags-Marschall: Das ist geschehen. Also Sie ziehen Ihren Antrag zurück. —
Der Herr Abgeordnetevon Heister hat zur Fragestellung das Wort.

Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Es handelt sich zuerst um die Frage: soll
der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths, der mit der Regierungsvorlage übereinstimmt, zur
Abstimmung kommen? Das ist meiner Ansicht nach unzweifelhaft richtig. Und dann handelt es
sich um die Frage, welchervon den beiden andern Anträgen dann zuerst zur Abstimmung kommen
soll, der des Herrn Freiherrn von Los oder der meinige, und da glaube ich, die Priorität hat
der Antrag des Herrn Freiherrn von Loö, denn er geht weiter als der meinige. Er verlangt
mehr, er entfernt sich weiter von der Regierungsvorlage, er hat ein erweitertes Gebiet, wogegen
mein Antrag ein engeres Gebiet umfaßt, fo daß diejenigen, die für den Antrag von Loe gestimmt
haben, in der Lage sind, wenn dieser Antrag fallen sollte, dann noch für meinen Antrag zu
stimmen, und ich glaube das wird die größte Zahl der Herren thun. Es wird deu Anhängern
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des Antrags Loö, wenn sie ihren Antrag nicht durchgebracht haben, doch lieb sein, noch für meinen
Antrag stimmen zu tonnen, denn mein Antrag steht ihnen sehr nahe.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loö hat zur
Fragestellung das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Ich bin anfänglich auch der Ansicht des Herrn
von Heister gewesen; aber ich habe mich bei näherem Nachdenken überzeugt, dah die Fragestellung,
die der Herr Landtags-Marschall vorgeschlagen hat, die richtige ist. Man kann den Begriff
„weitestgehend"in zweierleiSinn auffassen: entweder weitestgehend in der Erleichterungder Sache
oder weitestgehend in der AufstellungrestringirendcrBedingungen. Der Herr Marschall hat gesagt:
die Regierungsvorlage ist am weitesten gehend, um die Sache zu erleichtern. Dann erleichtert sie
demnächstam meisten der Antrag von Heister, der meiner Ansicht nach mit der Regierungsvorlage
zusammenfällt, denn ein Viertel der Kopfzahl wird auch bei der Regierungsvorlage fast immer
vorhanden sein, und dann käme mein Antrag, als der am meisten restringirende. Oder wir
würden es umgekehrt machen müssen und mit meinem Antrage anfangen, dann den Antrag von
Heister und schließlich die Regierungsvorlage zur Abstimmung bringen.

Ich stimme dem Vorschlagedes Herrn Landtags-Marschalls bei, wenn ich auch anfänglich
andere Wünsche gehabt habe.

Landtags-Marschall: Ich muß sagen, in diesem Augenblick bin ich selbst zweifelhaft
geworden.— Der Herr AbgeordneteHerrmann hat zur Fragestellung das Wort.

Abgeordneter Herrmann: Ich bin der Anncht des Herrn von Heister. Wenn in einer
Versammlung eine Vorlage gemachtwird, so wird dasjenige Amendement, derjenigeAbänderungs-
antrag, welcher am weitesten von der Regierungsvorlage abweicht, von der gesetzgebenden Ver¬
sammlung zuerst zur Abstimmung gebracht. Wir haben nun zwar keine Regierungsvorlage, aber
einen Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths, und daß sich von diesem der Antrag des Freiherrn
von Los am weitesten entfernt, darüber kann kein Zweifel fein. Wird dann über ihn zuerst
abgestimmt, so kann man zuuächst für den Antrag des Freiherrn von Loö, wenn dieser aber
fällt immer noch für den Antrag des Herrn von Heister stimmen. Wird aber umgekehrt verfahren,
so wäre das nicht möglich.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat zur Fragestellung
das Wort.

Abgeordneter Wolters: Ich möchte mich im Wesentlichen dem anschließen, was der
Herr AbgeordneteHerrmann gesagt hat, und nur hervorgehoben, daß ich von allen Rednern im
Hause bis jetzt gehört habe, daß es ihr Wunsch ist, das Konsolidationsgesetz zu Stande zn bringen.

Landtags-Marschall: Das gehört nicht zur Fragestellung.
Abgeordneter Wolters: Verzeihen Sie, ich glaube, das gehört doch dazu. Denn ich

glaube, daß es richtiger ist, dem Antrag des Herrn von Heister Folge zu geben. Es werden
viele der Herren, die für den Antrag des Herrn Freiherrn von Loö gestimmt haben, wünschen,
noch für den Antrag des Herrn von Heister stimmen zu können, wenn der Antrag des Herrn
Freiherrn von Loö gefallen sein sollte.

Landtags-Marschall: Ja, das ist richtig. Diese Darlegungen haben mich zu einer
anderen Auffassung geführt. Ich muh sagen, die ganze Zeit über, in welcherhier verhandelt
wurde, stand ich vor der Abstimmung mit einem großen Fragezeichen. Ich glaube aber es ist
richtig, wie Herr von Heister gesagt hat, zuerst den Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths
zur Abstimmung zu bringen, und, wenn er fällt, dann den Antrag des Herrn Freiherrn von Loö.
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Wenn der Antrag des Freiherrn von Los nicht durchgeht, so käme dann der Antrag des Herrn
von Heister zur Abstimmung.

Wer gegen diesen Vorschlag bezüglichder Abstimmung ist, den bitte ich, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Gegen eine Stimme haben Sie meinen Vorschlag angenommen. Ich bitte die Herren
ihre Plätze einzunehmen. Ich werde zunächst den Antrag des-Provinzial-Verwaltungsraths zur
Abstimmung bringen, und bitte Diejenigen, welche dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist mit 3? gegen 32 Stimmen angenommen. Die übrigen Anträge sind
damit gefallen.

Ich habe doch richtig gezählt? (Zustimmung.)
Ich glaube Herr Graf von Hoensbroech wird damit auch beruhigt sein. Wir haben

die Stimmenzahl so genau konstatirt, so daß die Abstimmung so gut wie eine namentlichewar.
Meine Herren! Wir sind also für heute am Ende unserer Arbeit. Ich habe Ihnen

noch folgende geschäftliche Mittheilungen zu machen. Morgen früh würden die Ausschüsse tagen,
Morgen Nachmittag 4 Uhr das Plenum. Da können wir die schon fertig gestellten Referate in
einer kurzen Plenarsitzung erledigen, und nachher können die Ausschüssewieder zusammentreten.

Was dann die weitere Behandlung des heute berathenen Gesetzentwurfsbetrifft, so würde
ich die Nedaktions-Kommissionbitten, in ihrer gestrigen Zusammensetzungunter dem Vorsitz des
Herrn AbgeordnetenSeul die jetzt noch hinzugetommene Zusatz-Resolutiouzu redigiren, denn von
allen Anträgen des Hauses ist nur die eine Resolution, die Herr Freiherr von Los beantragt
hatte, geblieben: sonst haben Sie Alle sich den Resolutionen des Provinzial-Verwaltungsraths
angeschlossen. Diese Resolution würde ich zu formnliren und in der Nedaktions-Kommissionfest¬
zustellenbitten. — Der Herr Abgeordnete Senl hat das Wort.

Abgeordneter Seul: Ich meine es wäre zweckmäßiger,wenn derselbeHerr Referent,
der die Sache bisher bearbeitet hat, auch diese Resolution zusammenmit dein Herrn Korreferente»
entwerfen wollte. Die Nedaktions-Kommissionhat mit der Sache nichts weiter zu thun.

Land tags-Marsch all: Ich habe bisher keinen Korreferenten ernannt; Herr von
Heister hat als Vorsitzenderim zweiten Ausschuß viel zu thuu. Ich glaube, daß die Nesolutiou
von dem Herrn Landesrath Küster in Geineinschaftmit dem Herrn Freiherrn von Loö aufgesetzt
werden könnte. (Zustimmung.)

Sodann habe ich noch über die Behandlung der beiden anderen Gesetze Ihnen Mittheilung
zu machen. Es betrifft den Entwurf des Gesetzes über die Errichtung der Gewerbekammernund
den Entwurf eines Gesetzesbetreffend die Kantongefängnissein der Rheinprovinz. Die Behandlung
dieser beiden Gesetze überweise ich auch diesem Ausschuh, der unter Vorsitz des Herrn Abgeordneten
Seul die Redaktion für die beiden Gesetze bisher besorgt hat. Der Herr Abgeordnete Seul war
so freundlich, felbst das Neferat für das Gesetz über die Gewerbekammernzu übernehmen. Er
hat mir erklärt, daß er glaube, es würde besser sein, erst in einem kleineren Ausschuß die Sache
vorzuberathen. Ich werde nachher noch mit ihm besprechen, wann wir diese Berathung über das
Gesetz, betreffenddie Gewerbekammernam besten abhalten. Ich würde aber bitten, daß die Herren
Wolters, Dietze und Friederichs für dieses Gesetz, und Herr von Grand-Nu für das Gefetz über
die Kantongefängnissediesem Ausschuß beitreten, so daß die sämmtlichenInteressengruppen darin
vertreten wären.

Dann möchte ich noch fragen: sind die Vertreter für den RegierungsbezirkDüsseldorf
schon zur Eraänzungswahl für die Bezirks-Kommissionzusammengetreten?(Nein!)
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Noch nicht? Vielleichtkönnten Sie das morgen Nachmittag vor der Plenarsitzung, etwa
!/«4 Uhr thun. Ich würde also die Herren von Düsseldorf bitten, vielleicht nm '/«4 Uhr morgen
Nachmittag zusammenzutreten.

Ich würde es dem Herrn AbgeordnetenSeul überlassen, die betreffendenGruppen für
die Berathung der Gesetzezusammenzurufen. Gs wird keine sehr lange Berathung sein; wir
müssen die Gesetze möglichst bald in's Plenum bekommen. — Der Herr AbgeordneteSeul hat
das Wort.

Abgeordueter Seul: Ich möchte wissen, wann Herr von Heister Ausschußsitzunghat.
Mehrere Herren, die unserm Ausschüsseangehören, sind anch im zweiten Ausschuß und möchten
auch der Sitzung des zweiten Allsschusses beiwohnen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordneter voll Heister: Ich bitte die Herren vom zweiteil Ausschuß, morgen früh

10 Uhr sich versammeln zu wollen. Es wird dann ganz gut möglich sein, daß der eine oder
der andere Herr, dessen Anwesenheit auf die Dauer nicht nothwendig ist, auch in den andern
Ausfchuß hinübergehen kann. Ich werde zuerst den Entwurf über die Reform des Straßenwefens
vornehmen, der uns wahrscheinlicherWeise eine Stunde lang beschäftigenwird. Wenn alfo Herr
Seul die Sitzung feines Ausschusseseine Stunde spater ansetzen will, so wird es sich um diese
Zeit iln zweiten Ausschuß nur um kleinere Sachen handeln, so daß dann der eine oder der andere
der Herren ohne Versäumniß dem andern Ausschuß beiwohnen kann.

Laudtags-Marfchall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-Marfch«llFreiherr von Solemacher - Antweiler: Der Herr Landtags-

Marschall hat mir vorhin mitgetheilt, daß er die Absicht habe, Morgen 10 Uhr eine Plenarsitzung
zu halten. In Folge dessen hatte ich die Einladungen zum ersteu Ausschuß auf ^10 Uhr
ergehen lassen. Da alfo Morgen früh keine Sitzung stattfindet, so würde es wohl genügen, wenn
wir uns erst um 10 Uhr versammeln.

Landtags -Marsch all: Ich möchte erwidern, daß ich das nur gethan habe für den
Fall, daß wir heute mit dem Gesetz nicht fertig würden. — Der Herr AbgeordneteSenl hat
das Wort.

AbgeordneterSeul: Ich möchte die Mitglieder des Nedattions-Ausfchussesbitten, morgen
früh 11 Uhr zufammenzutreten.

Landtllgs-Marfchall: Die Mitglieder des Ausschussesfür beide Gesetze treten um
11 Uhr zufammen. Die Herren haben gehört, wer zu dem Ausschussegehört. — Der Herr
AbgeordneteFreiherr Felix von Loe hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Darf ich mir noch eine Frage erlauben:
wann werden noch Plenarsitzungen stattfinden? Freitag und Samstag?

Landtags-Marfchall: Freitag und Samstag. Morgen Nachmittag 4 Uhr ist wahr¬
scheinlich nur eine kurze Plenarsitzung, so daß dann, wenn die Ausschüsse noch nicht fertig sind,
vielleicht fchon von 5 Uhr an, in den Ausschüssenweiter gearbeitet werden kann. Dann wird
Freitag und Samstag wieder Plenarsitzung sein. Wir wollen sehen, ob wir alle unsere Arbeiten
an diesen beiden Tagen fertig bringen. Dazu müssen wir aber jetzt noch tüchtig arbeiten. Also,
meine Herren, morgen 4 Uhr! Ich schließe die Sitzung.

(Schluß der Sitzung 7'/4 Uhr Abends.)
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